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 
Zu diesem Buch 

Gepriesen sei Allah. Segen und Frieden auf dem Ge-
sandten Allahs, auf seiner Familie, seinen Gefährten und 
jenen, die sich ihnen angeschlossen haben. 

Der Erhabene sagt: 

 َعَدَ و  َُّɍالأَْرْضِ  فيِ  سْتَخْلِفَنـَّهُمْ ليََ  اتِ الحَِ الصَّ  لُواوَعَمِ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  ا  
 لهَمُْ  ضَىارتَْ  الَّذِي نـَهُمُ دِي مْ لهَُ  نَّ مَكِّنَ وَليَُ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا

لنَـَّهُمْ  ئًاشَ  بيِ  يُشْركُِونَ  لاَ  ونَنيِ عْبُدُ ي ـَ  ۚاأَمْنً  خَوْفِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَليَـُبَدِّ   وَمَنْ   ۚ يـْ
 الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فأَوُلئَِكَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  كَفَرَ 

Verheißen hat Allah denen, die von euch glauben 
und gute Werke tun, dass Er sie gewiss zu Nachfolgern 
auf Erden machen wird, wie Er jene, die vor ihnen wa-
ren, zu Nachfolgern machte; und dass Er ihnen gewiss 
ihre Glaubensordnung festigen wird, die Er ihnen gut-
geheißen hat; und dass Er ihren Stand nach ihrer Furcht 
in Sicherheit verwandeln wird, auf dass sie Mich vereh-
ren und Mir nichts zur Seite stellen. Wer sich aber her-
nach abwendet, so sind dies die Frevler. (24:55) 

Auch sprach der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

ـʦʮَُّةُ ʤْȜॻɼ ما شاءَ ɱُّ أن تʦؒن، ثʤّ يʙْفعُها ɱُّ إذا شاءَ أن « تʦؒنُ الُّ́

تʦؒن،  ما شاءَ ɱُّ أنْ  ثــʤُّ تʦؒنُ خِلافةً على مِʹهاج الʹʦʮَّة، فʦؒʯنُ ،يʙْفَعَها



8 
 

ما شاءَ الله  يʙفعَها. ثـʤُّ تʦؒنُ مُلْؒاً عاضّاً، فʦؒʯنُ  ثـʤُّ يʙْفعُها إذا شاءَ أنْ 

 مُلْؒاً جȂʙʮََّةً، فʦؒʯنُ  يʙفعَها. ثــʤُّ تʦؒنُ  ، ثـʤُّ يʙفعُها إذا شاءَ الله أنْ تʦؒنَ  أنْ 

خِـلافـةً  فعَها. ثــʤُّ تʦؒنُ يʙ  تʦؒنَ، ثــʤُّ يʙفعُها إذا شاءَ أنْ  ما شاءَ الله أنْ 
ʕȜس ʤَّة، ثʦʮُـ  »على مِʹهـاج الُّ́

„Das Prophetentum wird unter euch weilen, 
solange Allah es weilen lässt. Dann wird Allah es 
aufheben, wenn Er es aufheben will. Sodann wird 
ein Kalifat gemäß dem Plan des Prophetentums 
entstehen. Es wird weilen, solange Allah es wei-
len lässt. Dann wird Allah es aufheben, wenn Er 
es aufheben will. Sodann wird eine bevorrechtete 
Herrschaft folgen. Sie wird weilen, solange Allah 
sie weilen lässt. Dann wird Allah sie aufheben, 
wenn Er sie aufheben will. Sodann wird eine Ge-
waltherrschaft folgen. Sie wird weilen, solange 
Allah sie weilen lässt. Dann wird Allah sie aufhe-
ben, wenn er sie aufheben will. Sodann folgt ein 
Kalifat gemäß dem Plan des Prophetentums.“ 
Dann schwieg er. (Von Aḥmad überliefert.) 

Wir in der Partei Hizb-ut-Tahrir sind vom Versprechen 
Allahs, des Erhabenen, überzeugt und glauben an die 
Prophezeiung des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم. Wir arbeiten mit 
und in der islamischen Umma, um das Kalifat wiederzu-
errichten. Wir sind sicher, dies erreichen zu können, und 
bitten Allah (t), uns mit der Errichtung des Kalifats zu 
ehren, auf dass wir dessen Soldaten seien, die dessen 
Flagge im Guten und mit dem Guten emporheben und 
mit ihr von einem Sieg zum nächsten schreiten. Für Allah 
ist dies wahrlich ein Leichtes. 
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Wir wollten diesem Buch die Institutionen im Staate 
des Kalifats in Regierung und Verwaltung eingliedern, 
und zwar in klaren Worten, zum leichten Verständnis 
und zur praktischen Anwendung. Vor allem aber muss 
dabei die islamrechtliche Ableitung und Beweisführung 
richtig sein, und zwar in einer Weise, die das Herz öffnet 
und das Gewissen befriedigt. 

Dazu hat uns die Tatsache angeregt, dass die heute 
weltweit existierenden Regierungssysteme in Inhalt und 
Form vom Regierungssystem des Islam stark abweichen. 
Was den Inhalt angeht, so ist es für die Muslime offen-
sichtlich, dass die heutigen Systeme nicht dem Buche 
Allahs und der Sunna seines Gesandten صلى الله عليه وسلم entnommen 
sind und auch nicht dem, was die Offenbarungstexte 
indizieren. Es sind Systeme, die der Lebensordnung des 
Islam diametral widersprechen. Für die Muslime ist dies 
greifbar und fühlbar, so dass sie darüber nicht unter-
schiedlicher Meinung sein können. 

Was bei ihnen jedoch zu Unklarheiten führt, ist ihre 
Annahme, dass sich die Regierungsform im Islam bezüg-
lich ihrer Institutionen nicht von den heutigen Regie-
rungsinstitutionen unterscheidet. Deswegen finden sie 
nichts Verwerfliches daran, dass ein Ministerrat, Minis-
ter, Ministerien und Ähnliches existieren, die in ihrer 
Realität und ihren Befugnissen den heutigen säkularen 
Regierungssystemen entsprechen. Aus diesem Grund 
haben wir in diesem Buch darauf geachtet, den Schwer-
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punkt auf die Regierungsinstitutionen im Staate des Kali-
fats zu legen, damit ein klares Bild von der Gestalt dieser 
Institutionen und Apparate im Bewusstsein entsteht, 
bevor sie, so Gott will, den Menschen real vor Augen 
geführt wird. 

Wir haben im Buch auch die Flagge und das Banner 
des Kalifatsstaates behandelt. Andere ebenfalls notwen-
dige Dinge haben wir (bewusst) nicht erwähnt. Wir wer-
den sie aber zu einem späteren, passenden Zeitpunkt als 
Anhang zu diesem Buch mit den dazu erforderlichen Ge-
setzen veröffentlichen. Dies sind die folgenden Themen: 

Die Wahlmethode des Kalifen, der Wortlaut der 
baiʿa1, die Befugnisse des interimistischen Oberhauptes 
(al-amīr al-muʾaqqat) im Falle der Gefangennahme des 
Kalifen, und zwar sowohl für den Fall einer erhofften 
Freilassung als auch für den Fall, dass keine Hoffnung auf 
Freilassung besteht, die Organisierung der Provinzpolizei 
im Hinblick auf Vollzug und Verwaltung, die Aufstellung 
einer Frauenpolizei im Amt für innere Sicherheit, die 
Wahlmethode der Vertreter zu den Provinzräten 
(mağālis al-wilāyāt) und zur Ratsversammlung (mağlis 
al-umma) und die Festlegung einer offiziellen Staats-

                                                      
1 Eid, der dem Kalifen geleistet wird, auf dass er nach dem Buche 
Allahs und der Sunna Seines Gesandten regiere. Erst durch Leistung 
dieses Eides durch die Vertreter der Muslime wird eine Person zum 
Kalifen, dem man verpflichtend gehorchen muss. 
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hymne. Auf diese Punkte haben wir an den betreffenden 
Stellen im Buch hingewiesen. 

Wir bitten Allah, den Erhabenen, den Sieg für uns zu 
beschleunigen und uns seine Güte zuteil werden zu las-
sen. Möge Er uns mit Seiner würdevollen Macht und 
Seiner Großzügigkeit ehren, auf dass diese Umma erneut 
zur besten Umma wird, die je den Menschen hervorge-
bracht wurde, und der Staat dieser Umma erneut zur 
Führungsmacht auf Erden wird, die das Gute überall ver-
breitet und Gerechtigkeit in jedem Erdwinkel walten 
lässt. An jenem Tag werden die Gläubigen über den Sieg 
Allahs erfreut sein, und Er wird damit der Seele eines 
gläubigen Volkes Labung schenken. 

Und unser letzter Bittruf lautet: Gepriesen sei Allah, der 
Herr der Welten! 
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Einleitung 

Bevor mit der detaillierten Ausführung der Institutio-
nen im Staate des Kalifats begonnen wird, müssen fol-
gende Punkte erwähnt werden: 

Erstens: Das Regierungssystem im Islam, das der Herr 
der Welten verpflichtend vorgeschrieben hat, ist das 
System des Kalifats. In diesem wird ein Kalif durch die 
baiʿa auf Grundlage von Koran und Sunna aufgestellt, auf 
dass er nach dem regiert, was Allah herabgesandt hat. 
Die Beweise dafür sind aus Koran, Sunna und dem Kon-
sens der Prophetengefährten (iğmāʿ aṣ-ṣaḥāba) zahl-
reich und im Übermaß ergangen: 

Was den Koran betrifft, so hat der Erhabene den Ge-
sandten صلى الله عليه وسلم mit folgendem Vers angesprochen: 

 ْنـَهُمْ  فاَحْكُم  الحْقَِّ  مِنَ  جَاءَكَ  عَمَّا هُمْ أَهْوَاءَ  بِعْ تَـتَّ  لاَ وَ   ۖاɍَُّ  أنَْـزَلَ  بمِاَ بَـيـْ
So richte unter ihnen nach dem, was Allah herabge-

sandt hat, und folge nicht ihren Neigungen, auf dass sie 
dich nicht von der Wahrheit abbringen, die zu dir ge-
kommen ist. (5:48) Auch sagt Er: 

 ِنـَهُمْ  احْكُمْ  وَأَن  يَـفْتِنُوكَ  أَنْ  مْ وَاحْذَرْهُ  اءَهُمْ أَهْوَ  عْ تَّبِ ت ـَ وَلاَ  اɍَُّ  أنَْـزَلَ  بمِاَ بَـيـْ
 إِليَْكَ  اɍَُّ  أنَْـزَلَ  مَا بَـعْضِ  عَنْ 

Und richte unter ihnen nach dem, was Allah herab-
gesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen. Und 
nimm dich in Acht, dass sie dich nicht von einem Teil 
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dessen abbringen, was Allah zu dir herabgesandt hat. 
(5:49) 

Die an den Propheten صلى الله عليه وسلم gerichtete Ansprache, unter 
ihnen nach dem zu richten, was Allah herabgesandt hat, 
ist gleichzeitig eine Ansprache an seine gesamte Umma. 
Im Sinngehalt (mafhūm) bedeutet dies, dass die Muslime 
nach dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم einen Herrscher einset-
zen müssen, der unter ihnen nach dem regiert, was Allah 
herabgesandt hat. Der Befehl in der Ansprache hat apo-
diktischen (zwingenden) Charakter, da das behandelte 
Thema eine Pflicht verkörpert. Nach den Regeln der is-
lamischen Rechtsgrundlagen (uṣūl) entsteht dadurch ein 
apodiktisches Indiz (qarīna). Der Herrscher, der nach 
dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم mit dem regiert, was Allah 
herabgesandt hat, ist der Kalif, und das Regierungssys-
tem ist demzufolge das System des Kalifats. Darüber hin-
aus stellt die Implementierung der von Gott festgelegten 
Strafen (ḥudūd2) sowie der restlichen Gesetze eine 
Pflicht dar, die nur durch Aufstellung eines Regenten 
erfüllt werden kann; und was zur Erfüllung einer Pflicht 
unerlässlich ist, ist ebenfalls verpflichtend. Somit verkör-
pert die Aufstellung eines Regenten bzw. Herrschers, der 
die Gesetze des islamischen Rechts (šarʿ) durchführt, im 
Islam eine Pflicht. Demzufolge ist der Herrscher, den es 

                                                      
2 Wörtl. „Grenzen“, d. h. von Allah festgelegte Strafen für gewisse 
Vergehen. 
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aufzustellen gilt, der Kalif, und das Regierungssystem ist 
das System des Kalifats. 

Was die Sunna betrifft, so wird von Nāfiʿ berichtet, 
dass er sagte: ʿAbdullāh ibn ʿUmar sprach zu mir: „Ich 
hörte den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم sagen: 

لʛॻ و مʥ خلع يʗاً مʟ ʥاعة لقي الله يʦم الॻɿامة لا حʱة له، ومʥ مات «
 »في عʹقه بॻعة مات مʯʻة جاهلॻة

Wer seine Hand aus dem Gehorsam zieht, der trifft 
auf Allah am Tage der Auferstehung, ohne eine Recht-
fertigung zu haben. Und wer stirbt und im Nacken keine 
baiʿa trägt, der stirbt einen Tod der ğāhilīya3.“ (Von 
Muslim überliefert.) 

So hat der Prophet jedem Muslim vorgeschrieben, ei-
ne baiʿa „im Nacken“ zu tragen. Und jenen, der ohne 
eine baiʿa „im Nacken“ stirbt, beschrieb er als jemanden, 
der einen Tod der ğāhilīya gestorben sei. Nach dem Ge-
sandten Allahs صلى الله عليه وسلم wird die baiʿa ausschließlich dem Kali-
fen geleistet. Der ḥadīṯ erhebt es somit zur Pflicht, dass 
„im Nacken“ eines jeden Muslims eine baiʿa vorhanden 
ist. Mit anderen Worten muss ein Kalif existieren, der 
„im Nacken“ eines jeden Muslim eine baiʿa verdient. Und 
Muslim berichtet von al-Aʿrağ über Abū Huraira, dass der 
Prophet صلى الله عليه وسلم sprach: 

 »إنʸا الإمام جُʹة ǻُقاتَل مʥ ورائه وʯȂُقى Ǻه«

                                                      
3 Vorislamische Zeit der Unwissenheit. 
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Der Imam ist wahrlich ein Schirm; man kämpft hinter 
ihm und schützt sich durch ihn. Auch berichtet Muslim 
von Abū Ḥāzim, der sagte: Ich saß fünf Jahre bei Abū 
Huraira und hörte ihn vom Propheten  berichten, dass 
dieser sprach: 

 ه لاكانʕ بʹʦ إسʙائʻل تʦʴسهʤ الأنॻʮاء، ؕلʸا هلʣ نʮي خلفه نʮي، وȀن«
ॻʮا بʦُنا؟ قال: فʙا تأمʸا فʦقال ،ʙʰؒʯن خلفاء فʦؒʯوس ،ȏʗعǺ يʮلأول عة ان

 ،ʤحقه ʤهʦʠفالأول، وأعʤعاهʙʯا اسʸع ʤفإن الله سائله« 
„Das Volk Israel wurde von Propheten betreut. Im-

mer wenn ein Prophet starb, folgte ihm ein anderer 
nach. Nach mir wird es aber keinen Propheten mehr 
geben. Es werden jedoch Kalifen kommen, und sie wer-
den zahlreich sein.“ Sie fragten: „Was befiehlst du 
uns?“ Er antwortete: „Erfüllt die baiʿa des jeweils Erste-
ren und gebt ihnen ihr Recht, denn Allah wird sie dar-
über zur Rechenschaft ziehen, was Er in ihre Obhut ge-
legt hat.“ 

Diese aḥādīṯ beschreiben den Kalifen als Schirm, d. h. 
als einen Schutz. Die Beschreibung des Kalifen durch den 
Propheten als Schirm ist ein Lob für die Existenz des 
Imam. Somit handelt es sich um eine Aufforderung. 
Denn wenn der Bericht Allahs und des Gesandten einen 
Tadel beinhaltet, ist er eine Aufforderung zur Unterlas-
sung, d. h. eine Untersagung (nahy); und wenn er ein Lob 
beinhaltet, so ist er eine Aufforderung zum Vollzug. 
Wenn nun aus dem Vollzug der verlangten Handlung die 
Durchführung des islamischen Rechtsspruches resultiert 
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und deren Unterlassung dessen Verlust bedeutet, so ist 
die Handlungsaufforderung apodiktisch (zwingend) zu 
verstehen. Aus den aḥādīṯ geht auch hervor, dass es die 
Kalifen sind, die die Muslime zu betreuen haben. Dies 
bedeutet implizit, sie aufstellen zu müssen. Darüber hin-
aus hat der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم befohlen, den Kalifen zu 
gehorchen und jene zu bekämpfen, die ihnen das Kalifat 
streitig machen. Das beinhaltet ebenso den Befehl, einen 
Kalifen aufzustellen und sein Kalifat zu erhalten, indem 
jeder bekämpft wird, der es ihm streitig macht. So be-
richtet Muslim, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: 

إن ع. ففلʠॻعه إن اسʠʯا ،ومǺ ʥاǻع إماماً فأعʠاه صفقة يʗه، وثʙʸه قلॺه«
 »فاضʦȁʙا عʹȖ الآخʙ ،جاء آخʙ يʹازعه

Wer einem Imam die baiʿa leistet, ihm seinen Hand-
schlag gibt und die Frucht seines Herzens, der soll ihm 
gehorchen, so er dazu in der Lage ist. Wenn ein anderer 
kommt und es ihm streitig macht, so schlagt dem ande-
ren den Kopf ab. Der Befehl, dem Imam zu gehorchen, 
ist also ein Befehl, ihn aufzustellen. Und der Befehl, den-
jenigen zu bekämpfen, der ihm das Kalifat streitig macht, 
ist ein Indiz für den apodiktischen Befehlscharakter, ihn 
dauerhaft als einzigen Kalifen zu erhalten. 

Was den Konsens der Prophetengefährten (iğmāʿ aṣ-
ṣaḥāba) betrifft, so sind sie – Allahs Wohlgefallen mit 
ihnen – darüber übereingekommen, dass es notwendig 
ist, nach dem Tod des Propheten صلى الله عليه وسلم einen Nachfolger als 
Kalifen für ihn aufzustellen. Sie sind auch darüber über-
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eingekommen, für Abū Bakr, dann für ʿUmar und schließ-
lich für ʿUṯmān einen Nachfolger als Kalifen einzusetzen, 
nachdem jeder von ihnen gestorben war. Dieser Konsens 
der Prophetengefährten wird durch die Tatsache unter-
mauert, dass sie das Begraben des Propheten صلى الله عليه وسلم nach 
seinem Tod verzögerten und sich zuerst mit der Aufstel-
lung eines Nachfolgers für ihn als Kalifen beschäftigten, 
und zwar obwohl das Begraben des Toten unmittelbar 
nach seinem Verscheiden eine Pflicht darstellt. Von den 
ṣaḥāba, für die es eine Pflicht gewesen wäre, sich um 
das Beerdigen des Propheten صلى الله عليه وسلم zu kümmern, war ein 
Teil mit der Aufstellung des Kalifen beschäftigt und gab 
dieser Aufgabe gegenüber dem Beerdigen des Propheten 
-den Vorrang. Der andere Teil schwieg dazu und betei صلى الله عليه وسلم
ligte sich daran, das Begraben des Propheten صلى الله عليه وسلم zwei 
Nächte lang zu verschieben, obwohl er die Möglichkeit 
hatte, dies sowohl anzuprangern als auch das Begräbnis 
durchzuführen. So starb der Prophet صلى الله عليه وسلم Montagvormit-
tag und blieb die Nacht auf Dienstag und den ganzen 
Dienstag über ohne Begräbnis. Tagsüber am Dienstag 
wurde Abū Bakr die baiʿa geleistet. Anschließend wurde 
der Prophet صلى الله عليه وسلم inmitten der Nacht, also in der Nacht auf 
Mittwoch, begraben. Dies bedeutet, dass man sein Be-
gräbnis zwei Nächte lang verzögerte und Abū Bakr die 
baiʿa leistete, bevor man den Propheten صلى الله عليه وسلم begrub. Es 
stellt einen Konsens der Prophetengefährten dar, dass 
die Beschäftigung mit der Aufstellung eines Kalifen ge-
genüber dem Begraben eines Toten den Vorrang hat. 
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Dies kann aber nur dann der Fall sein, wenn die Aufstel-
lung eines Kalifen islamrechtlich eine höhere Pflicht ver-
körpert als das Begraben eines Toten. Auch stimmten die 
Prophetengefährten zeit ihres Lebens darin überein, dass 
die Aufstellung eines Kalifen verpflichtend ist. Waren sie 
auch über die Person, die zum Kalifen gewählt werden 
sollte, uneinig, so waren sie über die Aufstellung eines 
Kalifen an sich niemals uneins, weder beim Tod des Pro-
pheten noch beim Tod irgendeines rechtgeleiteten Kali-
fen. Somit stellt der Konsens der Prophetengefährten 
(iğmāʿ aṣ-ṣaḥāba) einen klaren und starken Beweis für 
die Pflicht dar, einen Kalifen aufzustellen. 

Zweitens: Die Regierungsform im Islam (das Kalifat) 
unterscheidet sich von allen bekannten Regierungsfor-
men auf der Welt, sei es in der Grundlage, auf der sie 
aufbaut, in den Ideen, Konzeptionen, Maßstäben und 
Rechtssprüchen, nach denen die Angelegenheiten be-
treut werden, in der Verfassung und den Gesetzen, die 
implementiert und durchgeführt werden, oder in der 
Gestalt, die der islamische Staat verkörpert und die ihn 
von der Gestalt aller anderen Regierungssysteme auf der 
Welt unterscheidet. 

Die islamische Regierungsform ist nicht monarchis-
tisch und erlaubt das monarchistische System nicht. Sie 
ähnelt dem monarchistischen System in keiner Weise, 
denn in der Monarchie wird der Sohn durch die Erbfolge 
zum König, ohne dass das Volk irgendeinen Einfluss da-
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rauf hätte. Im Kalifatssystem gibt es jedoch keine Erbfol-
ge. Vielmehr ist der Vollzug der baiʿa durch die Umma 
die Methode, um den Kalifen aufzustellen. Ebenso ge-
währt das monarchistische System dem König gewisse 
Privilegien und Sonderrechte, die keinem anderen Bür-
ger im Staat gebühren. Es stellt ihn auch über das Gesetz 
und macht ihn zu einem Symbol des Volkes: Entweder ist 
er König, regiert aber nicht, wie es in manchen monar-
chistischen Systemen der Fall ist, oder aber er ist König, 
hat auch die Regierungsgewalt inne und verfährt mit 
Land und Leuten nach Lust und Laune, wie man es in 
anderen monarchistischen Systemen beobachten kann. 
Dabei darf die Person des Königs nicht angetastet wer-
den, egal wie schlecht und ungerecht er handelt. Im Kali-
fatssystem hingegen werden dem Kalifen keinerlei Privi-
legien gewährt, die ihn wie in einer Monarchie über die 
restlichen Bürger stellen, auch keine Sonderrechte, die 
ihm gegenüber irgendeiner Person aus dem Volk vor 
dem Gesetz den Vorzug geben. Auch stellt er kein Sym-
bol im monarchistischen Sinne dar. Vielmehr ist er ein 
Vertreter der Umma in der Regierung und der Herr-
schaft. Sie hat ihn gewählt und ihm die baiʿa geleistet, 
damit er das Gesetz Allahs auf sie anwendet. In all seinen 
Handlungen, seinen Rechtsurteilen und seiner Betreuung 
der Angelegenheiten der Umma und ihrer Interessen ist 
er an die islamischen Gesetze gebunden. 
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Ebenso ist sie kein imperiales System. Auch ist das is-
lamische System nicht imperialer Natur. Vielmehr ist das 
imperiale System sehr weit vom Islam entfernt. Die Ge-
biete, die der Islam regiert, auch wenn sie unterschiedli-
che Völker aufweisen und mit einem einzigen Zentrum 
verbunden sind, regiert er keinesfalls nach dem imperia-
len System. Er regiert sie nach einem System, das dem 
imperialen diametral widerspricht. Denn das imperiale 
Regierungssystem behandelt die verschiedenen Völker in 
den unterschiedlichen Regionen des Imperiums nicht 
gleich; es gewährt dem Zentrum des Imperiums im Be-
reich der Herrschaft, der Finanzen und der Wirtschaft 
Sonderrechte. 

Die Herrschaftsmethode des Islam bedingt aber, dass 
alle Bürger in sämtlichen Staatsgebieten gleichbehandelt 
werden. Stammestum und völkischer Fanatismus wer-
den abgelehnt. Nichtmuslimen, die die Staatsbürger-
schaft besitzen, werden die vollen Bürgerrechte und -
pflichten zuerkannt. Gerechtigkeit steht ihnen gleich den 
Muslimen zu, genauso wie sie auch Pflichten in gleicher 
Weise übernehmen müssen. Mehr noch, der Islam 
spricht jedem Staatsbürger unabhängig von seiner Kon-
fession Rechte zu, die einem anderen, auch wenn er 
Muslim wäre, nicht zustehen. Mit dieser Gleichstellung 
unterscheidet er sich grundlegend von einem Imperium. 
Gemäß seinem System macht er die verschiedenen Pro-
vinzen nicht zu Kolonien und auch nicht zu Ausbeutungs-
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gebieten oder (Rohstoff-) Quellen, die nur dem Zentrum 
des Imperiums – seinem alleinigen Profit – zugutekämen. 
Der Islam macht alle Gebiete zu einer einzigen Einheit, 
ohne den dazwischenliegenden Entfernungen oder den 
unterschiedlichen Volkszugehörigkeiten der Einwohner 
Bedeutung beizumessen. Jedes Gebiet wird als Teil des 
Staatskörpers angesehen. Seinen Einwohnern kommen 
die gleichen Rechte zu wie den Einwohnern der Haupt-
stadt oder irgendeines anderen Gebietes. Regierungs-
gewalt, System und Gesetzgebung sind in allen Staatsge-
bieten ein und dieselben. 

Sie ist auch kein föderatives System, in dem die ein-
zelnen Gebiete eine unabhängige Autonomie besitzen 
und nur in allgemeinen Regierungsfragen vereint sind. 
Vielmehr ist es ein Einheitssystem, in dem Marokko im 
Westen und Khorasan im Osten den gleichen Stellenwert 
haben wie der (ägyptische) Bezirk Faiyūm, wenn Kairo 
die Hauptstadt des islamischen Staates wäre. Auch ist 
der Finanzhaushalt für alle Provinzen des Staates ein 
einziger mit einem Budget, wobei die Ausgaben nach 
den Bedürfnissen aller Bürger getätigt werden, unab-
hängig von ihrer Gegend. Wenn eine Provinz z. B. Ein-
nahmen hat, die doppelt so hoch sind wie ihre Erforder-
nisse, so werden dort die Ausgaben dennoch nach ihren 
Erfordernissen getätigt und nicht nach ihren Einnahmen. 
Sollten die Einnahmen in einer anderen Provinz die Aus-
gaben nicht abdecken, so wird dem keine Beachtung 
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geschenkt. Vielmehr werden dort die erforderlichen 
Ausgaben von der allgemeinen Staatskasse getätigt, oh-
ne Rücksicht darauf, ob die Einkünfte dort ausreichen 
oder nicht. 

Das Regierungssystem im Islam ist ebenso wenig re-
publikanischer Natur. So ist das republikanische System 
anfangs als Reaktion auf den Despotismus des monar-
chistischen Systems entstanden, in welchem der König 
Souveränität und Herrschaftsmacht innehatte. Er schal-
tete und waltete über Land und Leute nach Lust und 
Laune und legte die Gesetzgebung nach eigenem Belie-
ben fest. Dann kamen die republikanischen Systeme. Sie 
übertrugen mittels der sogenannten Demokratie Souve-
ränität und Herrschaftsgewalt in die Hände des Volkes. 
Somit war es nun das Volk, das seine eigenen Gesetze 
festlegte und definierte, was erlaubt und was verboten, 
was gut und was schlecht sei. Die Regierungsgewalt im 
republikanischen Präsidialsystem übernahmen der Präsi-
dent und seine Minister und im republikanisch-
parlamentarischen System der Ministerrat. (In gleicher 
Weise verhält es sich in den monarchistischen Systemen, 
in denen dem König die Regierungsgewalt entrissen 
wurde. Er ist zwar König und Staatssymbol, regiert aber 
nicht mehr. Auch dort liegt die Regierungsmacht in Hän-
den des Ministerrats.) 

Im Islam hingegen obliegt die Gesetzgebung nicht 
dem Volk, sondern allein Allah. Niemand außer Allah hat 
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das Recht, etwas zu erlauben oder zu verbieten. Die Ge-
setzgebung dem Volk zu übertragen, stellt im Islam ein 
Kapitalverbrechen dar. Als der heilige Vers 

مُْ وَ  أَحْبَارهَُمْ  اتخََّذُواĔَرهُْبَا  َʪْأَر ًʪ  ِونِ دُ  نْ م  َِّɍا 
Sie nahmen sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu 

Herren anstelle Allahs (9:31) herabgesandt wurde, er-
läuterte ihn der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم dahingehend, dass 
die Schriftgelehrten und Mönche Gesetze erließen. Sie 
erlaubten und verboten den Menschen Dinge, und diese 
gehorchten ihnen. Genau dies ist die Bedeutung der Aus-
sage im heiligen Koran, dass sie ihre Schriftgelehrten und 
Mönche anstelle Allahs zu Herren nahmen. So hat es 
auch der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم in seiner Erläuterung dieses 
heiligen Verses dargelegt, um die Größe des Verbrechens 
jener Leute zu untermauern, die anstelle Allahs erlauben 
und verbieten. At-Tirmiḏī berichtet über den Weg des 
ʿAdī ibn Ḥātim, der sprach: 

وفي عʹقي صلʔʻ مʥ ذهʔ، فقال ǻا عȏʗ اʙʟح عʹʣ هʘا  صلى الله عليه وسلمأتʕʻ الʹʮي «
ʪً مِنْ مْ أَرĔ َʪَُْ مْ وَرهُْبَااتخََّذُوا أَحْبَارهَُ الʦثʥ. وسʸعʯه ǻقʙأ في سʦرة بʙاءة 

 َِّɍدُونِ ا ولؒʹه ،ʤونهʗʮعǻ اʦنʦȜǻ ʤل ʤقال: أَمَا إنه ʦا إذا أحلʦؕان ʤا له ʤ
 »شʭʻاً اسʲʯلʦه، وȀذا حʙّمʦا علʻهʤ شʭʻاً حʙّمʦه

Ich kam zum Gesandten صلى الله عليه وسلم und trug ein goldenes 
Kreuz um meinen Hals. Da sagte er zu mir: „O ʿAdī, ent-
ferne diesen Götzen von dir!“ Ich hörte ihn aus der Sure 
Barāʾa (9) rezitieren: Sie nahmen ihre Schriftgelehrten 
und Mönche zu Herren anstelle Allahs. Dann sprach er: 
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„Sie (die Menschen) haben sie nicht angebetet, doch 
wenn ihre Mönche und Schriftgelehrten ihnen etwas 
erlaubten, so erklärten sie es für erlaubt, und wenn sie 
ihnen etwas verboten, so erklärten sie es für verboten.“ 

Auch erfolgt die Regierung im Islam nicht mittels ei-
nes Ministerrats und Minister, die über separate Zustän-
digkeiten, Befugnisse und Budgets verfügen, von denen 
einige einen Überschuss und andere ein Defizit vorwei-
sen können. Nun kann der Überschuss aus einem Budget 
zum Defizit eines anderen nur durch mehrere zeitrau-
bende Maßnahmen übertragen werden, was die Lösung 
der menschlichen Angelegenheiten verkompliziert, weil 
mehrere Ministerien in die Erledigung einer Angelegen-
heit verwickelt sind, anstatt dass alle Angelegenheiten 
der Bürger in einem einzigen administrativen System 
vereint wären. Somit wird im republikanischen System 
die Regierungsmacht unter den Ministerien aufgeteilt, 
die ihrerseits im Ministerrat vereint sind, der die Regie-
rungsmacht in kollektiver Form innehat. Im Islam exis-
tiert hingegen kein Ministerrat mit gemeinschaftlicher 
Regierungsausübung (in demokratischer Form). Vielmehr 
wird dem Kalifen von der Umma die baiʿa geleistet, da-
mit er sie mit dem Buche Allahs und der Sunna Seines 
Gesandten regiert. Der Kalif ernennt Vollmachtsassisten-
ten (wuzarāʾ tafwīḍ), die ihn beim Tragen der Regie-
rungsbürde des Kalifats unterstützen. Es sind also „Wesi-
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re“ im sprachlichen Sinne, d. h. Assistenten des Kalifen 
für von ihm benannte Tätigkeiten. 

Das Regierungssystem im Islam ist nicht demokratisch 
im eigentlichen Sinne der Demokratie, wo die Gesetzge-
bung dem Volk obliegt, es erlaubt und verbietet, festlegt, 
was gut und was schlecht ist, und wo die islamischen 
Rechtssprüche im Namen der Freiheiten nicht eingehal-
ten werden müssen. Die Ungläubigen wissen, dass die 
Muslime die Demokratie in ihrer wahren Bedeutung 
nicht annehmen würden. Deswegen versuchen die un-
gläubigen kolonialistischen Staaten (heute sind dies ins-
besondere die USA), den Muslimen die Demokratie in 
verdrehter Weise schmackhaft zu machen, indem sie 
ihnen als Mechanismus zur Wahl des Herrschers präsen-
tiert wird. So sieht man, wie sie die Gefühle der Muslime 
durch die Fokussierung auf die Wahl des Herrschers zum 
Schmelzen bringen, um ihnen ein falsches Bild der De-
mokratie zu vermitteln, als ob deren grundlegendes 
Fundament in der Wahl des Herrschers läge. Dies ist vor 
allem deswegen so, weil die Länder der Muslime unter 
dem Joch von Despotismus, Ungerechtigkeit, Unterdrü-
ckung, Willkür und Diktatur stehen, was für die dortigen 
monarchistischen und republikanischen Systeme in glei-
cher Weise gilt. Da die Länder der Muslime eben unter 
diesem Joch zu leiden haben, war es einfach für die Un-
gläubigen, den Menschen dort die Demokratie schmack-
haft zu machen, indem sie ihnen als freie Herrscherwahl 
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verkauft wurde. Der fundamentale Aspekt der Demokra-
tie, dass nämlich die Gesetzgebung – das Erlauben und 
Verbieten – in Händen der Menschen und nicht mehr in 
Händen des Herrn der Menschen liegt, wurde bewusst 
umgangen. Sogar unter den sogenannten islamischen 
Propagandisten und ihren Gelehrten gibt es solche, die 
in guter oder schlechter Absicht diesem Betrug aufgeses-
sen sind. Wenn man sie nach der Demokratie fragt, so 
antworten sie, dass sie erlaubt sei, weil sie ja die freie 
Wahl des Herrschers bedeute. Diejenigen unter ihnen 
mit böser Absicht reden um den Brei herum, weit ab von 
der wahren Bedeutung der Demokratie, wie sie von ih-
ren Vordenkern festgelegt wurde, dass nämlich die Sou-
veränität dem Volk obliegt und dieses mit der Mehr-
heitsmeinung nach Belieben Gesetze erlässt, erlaubt und 
verbietet, für schön und für schlecht befindet. Der Ein-
zelne ist dabei frei in seinen Handlungen und kann tun, 
was er will. Er kann unter der Bezeichnung Demokratie 
und ihrer Freiheiten Alkohol trinken, Unkeuschheit be-
treiben, Apostasie begehen sowie die Heiligtümer enteh-
ren und beschimpfen. Das ist die Demokratie. Das ist ihre 
Realität, ihre Bedeutung und ihre Wahrheit. Wie kann 
sich nun ein Muslim, der an den Islam glaubt, anmaßen 
zu sagen, dass die Demokratie erlaubt sei oder zum Islam 
gehöre? 

Was die Frage der Herrscherwahl durch die Umma 
angeht, also die Wahl des Kalifen, so ist dies in den isla-
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mischen Quellen textlich festgehalten. So obliegt die 
Souveränität im Islam dem islamischen Recht, doch ist es 
eine Grundvoraussetzung, dass die Menschen dem Kali-
fen die baiʿa leisten, damit dieser überhaupt Kalif wer-
den kann. Die Wahl des Kalifen wurde im Islam in einer 
Zeit praktiziert, in der die Welt in der Finsternis von Dik-
tatur und Willkür der Könige lebte. 

Wer die Wahl der vier rechtgeleiteten Kalifen Abū 
Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān und ʿAlī – Allahs Wohlgefallen mit 
ihnen – verfolgt, wird in aller Deutlichkeit erkennen, wie 
die baiʿa der Meinungs- und Entscheidungsträger sowie 
der Vertreter der Muslime für jeden Einzelnen von ihnen 
erfolgt ist, damit dieser zu einem Kalifen wurde, dem die 
Muslime verpflichtend gehorchen müssen. 
ʿAbdurraḥmān ibn ʿAuf - Allahs Wohlgefallen mit ihm -, 
der mit der Aufgabe betraut wurde, die diesbezügliche 
Meinung der Vertreter der Muslime (es waren dies die 
Einwohner Medinas) herauszufinden, ging herum und 
fragte diesen und jenen, ging zu diesem und jenem Haus, 
fragte sowohl Männer als auch Frauen, um zu sehen, 
wen sie aus den Kandidaten für das Kalifat auswählen. 
Schließlich entschieden sich die Menschen für ʿUṯmān, 
und die baiʿa wurde ihm gegeben. 

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die De-
mokratie ein System des Unglaubens ist, jedoch nicht, 
weil sie besagt, dass der Herrscher gewählt werden soll – 
dies ist nicht ihr grundsätzliches Thema –, sondern weil 
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ihr fundamentales Prinzip besagt, dass die Gesetzgebung 
dem Menschen und nicht Allah, dem Herrn der Welten, 
obliegt. So sagt der Erhabene: 

 ِإِلاَّ  الحْكُْمُ  إِن  َّɍِ 
Die Richterschaft obliegt allein Allah. (12:40) Auch 

sagt Er: 

 َن ـَ جَرَ شَ  افِيمَ  وكَ يحَُكِّمُ  حَتىَّ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  وَربَِّكَ  فَلا  فيِ  دُوايجَِ  لاَ  ثمَُّ  هُمْ بَـيـْ
 يمًاتَسْلِ  اوَيُسَلِّمُو  قَضَيْتَ  ممَِّا حَرَجًا أنَْـفُسِهِمْ 

Nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher gläubig, 
bis sie dich zum Richter erheben in allem, was unter 
ihnen strittig ist, sie sodann in ihrem Herzen keinen 
Zweifel gegen deinen Richtspruch hegen und sich voll-
ends ergeben. (4:65) Die islamrechtlichen Beweise, dass 
die Gesetzgebung allein Allah obliegt, sind allgemein 
bekannt und zahlreich ergangen. 

Darüber hinaus legt die Demokratie das Prinzip der 
persönlichen Freiheiten fest. So können Mann und Frau 
tun, was sie wollen, ohne an Erlaubtes (ḥalāl) und Verbo-
tenes (ḥarām) in irgendeiner Weise gebunden zu sein. 
Auch stellen die religiösen Freiheiten, wie etwa Aposta-
sie und das uneingeschränkte Wechseln des Glaubens, in 
der Demokratie ein fundamentales Prinzip dar. Zudem ist 
noch die Eigentumsfreiheit als demokratisches Prinzip zu 
erwähnen, in welcher der Starke den Schwachen mit den 
unterschiedlichsten Mitteln ausbeutet, so dass der Rei-
che immer reicher und der Arme immer ärmer wird. 
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Ebenso ist die Meinungsfreiheit ein fundamentaler de-
mokratischer Bestandteil – nicht etwa, um die Wahrheit 
zu sagen, sondern um sie gegen die Heiligtümer der 
Umma zu richten. Sie betrachten sogar diejenigen, die 
unter dem Schlagwort der Meinungsfreiheit beleidigend 
gegen den Islam werden, als hochintellektuelle Denkeli-
te, die mit Preisen regelrecht überhäuft wird. 

Demzufolge ist das Regierungssystem im Islam – das 
Kalifat – weder monarchistisch noch imperial. Es ist we-
der föderativ noch republikanisch noch demokratisch 
ausgerichtet, wie zuvor eingehend dargelegt wurde. 

Drittens: Die Institutionen im Staate des Kalifats un-
terscheiden sich von den heute bekannten Regierungsin-
stitutionen, auch wenn sie in einigen äußeren Erschei-
nungsformen Ähnlichkeiten aufweisen. So werden die 
Institutionen im Kalifatsstaat jenen Einrichtungen ent-
nommen, die der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم in Medina gegrün-
det hat, nachdem er dorthin ausgewandert war und den 
islamischen Staat dort errichtet hatte. Diese wurden 
auch von den rechtgeleiteten Kalifen nach ihm aufrecht-
erhalten. 

Bei Untersuchung der diesbezüglichen Texte wird klar, 
dass sich die Institutionen im Staate des Kalifats in Regie-
rung und Verwaltung folgendermaßen zusammensetzen: 

1. Der Kalif 
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2. Die Vollmachtsassistenten (al-muʿāwinūn 
– wuzarāʾ at-tafwīḍ) 

3. Die Vollzugsassistenten (wuzarāʾ at-
tanfīḏ) 

4. Die Gouverneure (al-wulāt) 

5. Der amīr al-ğihād 

6. Das Amt für innere Sicherheit 

7. Das Außenamt 

8. Das Industrieamt 

9. Das Gerichtswesen 

10. Das Amt für Bürgerangelegenheiten 

11. Das Schatzhaus 

12. Das Medienamt 

13. Die Ratsversammlung (Beratung und Re-
chenschaftsforderung - aš-šūrā wa l-
muḥāsaba) 

Wir legen diese Apparate und ihre Rechtsbelege in 
den kommenden Kapiteln dar und bitten Allah, den Er-
habenen, uns mit Seinem Sieg zu ehren und uns das 
zweite rechtgeleitete Kalifat erfolgreich gründen zu las-
sen, auf dass dem Islam und den Muslimen ehrvolle 
Macht beschert wird, der Unglaube und die Ungläubigen 
erniedrigt werden und das Gute in allen Winkeln der 
Erde verbreitet wird. 
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 َّإِن  ََّɍلِغُ  اʪَ  ِِجَعَلَ  قَدْ   ۚأَمْره  َُّɍراًقَدْ  يْءٍ شَ  لِّ لِكُ  ا 
Wahrlich, Allah setzt durch, was Er beschließt. Siehe, 

Allah hat für alles eine Bestimmung gemacht. (65:3) 

Und Allah ist der Unterstützer; auf Ihn ist zu vertrau-
en! 

14. Ḏū l-Ḥiğğa 1425 n. H. 

24. 1. 2005 n. Chr. 
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Die Institutionen im Staate des Kalifats 
(in Regierung und Verwaltung) 

Erstens: Der Kalif 

Der Kalif vertritt die Umma in Regierung und Herr-
schaft und im Vollzug des islamischen Rechts. Denn der 
Islam hat die Regierungs- und Herrschaftsgewalt in die 
Hände der Umma gelegt. Sie wählt einen Vertreter für 
sich aus, der in ihrer Vertretung diese Aufgabe erfüllt. 
Allah hat ihr nämlich verpflichtend vorgeschrieben, alle 
Gesetze des islamischen Rechts zu implementieren. 

Nachdem der Kalif von den Muslimen aufgestellt wird, 
ist er de facto Vertreter der Umma in Regierung und 
Herrschaft sowie im Vollzug des islamischen Rechts. 
Deswegen wird er erst dann zum Kalifen, wenn ihm die 
Umma die baiʿa geleistet hat. Indem sie ihm die baiʿa für 
das Kalifat leistet, wird er zu ihrem Vertreter. Der Vollzug 
des Kalifats für ihn durch diese baiʿa überträgt ihm auch 
die Herrschaftsgewalt und verpflichtet die Umma, ihm zu 
gehorchen. 

Wer die Befehlsgewalt unter den Muslimen über-
nimmt, wird erst dann zum Kalifen, wenn ihm die Mei-
nungs- und Entscheidungsträger in der Umma (ahl al-ḥall 
wa l-ʿaqd) aus Zustimmung und freier Wahl (ʿan riḍā wa 
iḫtiyār) die rechtmäßige Vertrags- bzw. Vollzugs-baiʿa 
leisten, er die Vertragsbedingungen für das Kalifat erfüllt 
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und unverzüglich mit der Implementierung des islami-
schen Rechts beginnt. 

Bezeichnung 

Die Bezeichnung, die ihm verliehen wird, ist „Kalif“, 
„Imam“ oder „amīru l-muʾminīn“ (Führer der Gläubigen). 
Denn alle diese Bezeichnungen sind in den richtigen 
aḥādīṯ und im überlieferten Konsens der Prophetenge-
fährten (iğmāʿ aṣ-ṣaḥāba) erwähnt worden. Auch wur-
den die rechtgeleiteten Kalifen mit diesen Titeln angere-
det. So berichtet Abū Saʿīd al-Ḫudarī, dass der Gesandte 
 :sprach صلى الله عليه وسلم

 »إذا بȂʦُع لʳلॻفʥʻʯ فاقʯلʦا الآخʙ مʹهʸا«
Wenn zwei Kalifen die baiʿa geleistet wird, so tötet 

den Letzteren von beiden. (Von Muslim überliefert.) 

Und von ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ wird berichtet, 
dass er den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم sagen hörte: 

 »... الʗʲيʖفلʠॻعه ،مǺ ʥاǻع إماماً فأعʠاه صفقة يʗه، وثʙʸة قلॺهو «
Wer einem Imam die baiʿa leistet, ihm seinen Hand-

schlag gibt und die Frucht seines Herzens, der soll ihm 
gehorchen […]. (Von Muslim überliefert.) Auch wird von 
ʿAuf ibn Mālik berichtet, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم 
sprach: 

 »ʦʤȜن علʦॻن علʻهʤ وʶȂلّ خॻار أئʤؒʯʸ الʘيʥ تʦʮʲنهʤ وʦʮʲȂنʤؒ، وتʶلّ «
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Die Besten eurer Imame sind diejenigen, die ihr liebt 
und die euch lieben, für die ihr betet und die für euch 
beten. (Von Muslim überliefert.) 

In diesen aḥādīṯ wird die Bezeichnung des Herrschers, 
der die Gesetze des islamischen Rechts durchführt, er-
wähnt. Es ist die Bezeichnung „Kalif“ oder „Imam“. 

Was die Bezeichnung „amīru l-muʾminīn“ (Führer der 
Gläubigen) betrifft, so ist das Richtigere, was darüber 
berichtet wird, der ḥadīṯ von ibn Šihāb az-Zuharī bei al-
Ḥākim in seinem Werk „al-Mustadrak“. Dieser wurde 
von aḏ-Ḏahabī für richtig erklärt und von aṭ-Ṭabarānī in 
vollständiger Überlieferungskette herausgebracht. Al-
Haiṯamī stellte fest, dass seine Überlieferer den Überlie-
ferern des ṣaḥīḥ-ḥadīṯ4 entsprechen. Bei al-Ḥākim ergeht 
der Bericht in folgendem Wortlaut: Von ibn Šihāb wird 
berichtet, dass ʿUmar ibn ʿAbdilʿazīz Abū Bakr ibn Su-
laimān ibn Abī Ḥaṯma fragte: „[…] In der Zeit Abū Bakrs – 
Allah habe Wohlgefallen mit ihm – schrieb man: ‚Vom 
Kalifen des Gesandten Allahs.‘ ʿUmar signierte anfangs 
mit: ‚Vom Kalifen Abū Bakrs.‘ Wer war nun der Erste, der 
mit ‚Vom Führer der Gläubigen (min amīri l-muʾminīn)‘ 
signierte?“ Er antwortete: „Mir hat aš-Šifāʾ berichtet – sie 
war eine der ersten Auswanderinnen (nach Medina) –, 
dass ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb – Allah habe Wohlgefallen mit 

                                                      
4 Fachbezeichnung für die authentischen ḥadīṯ-Tradierungen des 
Gesandten Allahs. 
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ihm –, seinem Gouverneur im Irak schrieb, er möge ihm 
zwei starke Männer schicken, die er über den Irak und 
sein Volk befragen könne. Der Gouverneur entsandte 
daraufhin Labīd ibn Rabīʿa und ʿAdī ibn Ḥātim. Als sie in 
Medina ankamen, ließen sie ihre Kamele im Hof der Mo-
schee nieder. Dann traten sie in die Moschee ein und tra-
fen auf ʿAmr ibn al-ʿĀṣ. Sie sagten ihm: ‚O ʿAmr, hole für 
uns die Erlaubnis, beim amīru l-muʾminīn (Führer der 
Gläubigen) vorsprechen zu dürfen.‘ Da antwortete er 
ihnen: ‚Bei Allah, ihr habt seine Bezeichnung richtig ge-
troffen. Er ist der amīr (Befehlshaber, Führer) und wir 
sind die Gläubigen (muʾminūn).‘ ʿAmr sprang auf, trat zu 
ʿUmar ein und sagte: ‚Friede sei mit dir, o Führer der 
Gläubigen!‘ Da fragte ihn ʿUmar: ‚Wie bist du auf diese 
Bezeichnung gekommen, o ibn al-ʿĀṣ? Bei meinem Herrn, 
du wirst aufhören, das zu sagen.‘ ʿAmr antwortete ihm: 
‚Labīd ibn Rabīʿa und ʿAdī ibn Ḥātim kamen an und ließen 
ihre Kamele im Hof der Moschee nieder. Sie traten ein 
und sagten zu mir: ‚O ʿAmr, hole für uns die Erlaubnis, 
beim Führer der Gläubigen vorzusprechen!‘ Bei Allah, sie 
haben wirklich deinen Titel getroffen: Wir sind die Gläu-
bigen und du unser Führer!‘ Seitdem signierte er die Brie-
fe mit diesem Titel.“ Aš-Šifāʾ war die Großmutter von Abū 
Bakr ibn Sulaimān. Nach der Zeit ʿUmars wurden die Kali-
fen in der Epoche der ṣaḥāba und danach weiterhin mit 
diesem Titel angesprochen. 
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Die Voraussetzungen des Kalifen 

Der Kalif hat sieben Voraussetzungen zu erfüllen, um 
für die Position des Kalifen in Frage zu kommen. Nur 
wenn er sie alle erfüllt, darf die baiʿa für ihn vollzogen 
werden. Diese sieben Voraussetzungen sind Vertragsbe-
dingungen. Fehlt eine davon, wird das Kalifat vertraglich 
nicht vollzogen. 

Die Vertragsbedingungen sind folgende: 

Erstens: Er muss ein Muslim sein. Einem Nichtmuslim 
darf das Kalifat keinesfalls übertragen werden. Auch wä-
re der Gehorsam ihm gegenüber nicht verpflichtend, 
weil der Erhabene, sagt: 

  ْيجَْعَلَ  وَلَن  َُّɍبِيلاً سَ  ينَ مُؤْمِنِ الْ  عَلَى لِلْكَافِريِنَ  ا 
Und Allah wird den Ungläubigen über die Gläubigen 

niemals Macht gewähren! (4:141) Das Regieren stellt 
bekanntlich die stärkste Form der Machtausübung sei-
tens des Regierenden über den Regierten dar. Die Ver-
wendung des arabischen Wortes „lan“ (nie, niemals) in 
dem Vers ist ein belegender Indikator für die apodikti-
sche Untersagung, einem Nichtmuslim irgendeine Form 
der Herrschaft über Muslime zu gewähren. Dies trifft 
sowohl auf das Kalifat als auch auf die untergeordneten 
Herrschaftsbereiche zu. Nachdem Allah es verboten hat, 
dass Ungläubige über Gläubige Macht besitzen, ist es 
den Muslimen untersagt, einen Nichtmuslim zu ihrem 
Herrscher zu machen. 
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Außerdem ist der Kalif Inhaber der Befehlsgewalt, und 
Allah hat es zur Bedingung erhoben, dass der Befehlsha-
ber der Muslime selbst ein Muslim sein muss. So sagt Er 
(t): 

أيَُّـهَاʮَ  َأَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِين  ََّɍمِنْكُمْ  الأَْمْرِ  وَأُوليِ  لرَّسُولَ ا واأَطِيعُ وَ  ا 
Ihr, die ihr gläubig seid! Gehorcht Allah und gehorcht 

dem Gesandten und jenen, die von euch die Befehlsge-
walt innehaben! (4:59) Auch sagt Er: 

الرَّسُولِ  لىَ إِ  رَدُّوهُ  وَلَوْ   ۖ بِهِ  واذَاعُ أَ  وْفِ الخَْ  أَوِ  الأَْمْنِ  مِنَ  أَمْرٌ  جَاءَهُمْ  وَإِذَا 
هُمْ  الأَْمْرِ  أُوليِ  وَإِلىَ   مِنـْ

Und wenn etwas von Sicherheit oder Furcht zu ihnen 
dringt, so verbreiten sie es. Hätten sie es aber vor den 
Gesandten und jene gebracht, die von ihnen die Be-
fehlsgewalt innehaben […]. (4:83) Im Koran ist das Wort 
„ūlī l-amr“ (die Befehlsgewalt Innehabende) stets mit 
dem Zusatz verknüpft worden, dass sie von den Musli-
men sind, was belegt, dass der Befehlshaber als Bedin-
gung Muslim sein muss. Nachdem der Kalif selbst der 
Befehlshaber ist und alle weiteren Befehlshaber wie As-
sistenten, Gouverneure und Statthalter ernennt, ist es 
auch für ihn Bedingung, Muslim zu sein. 

Zweitens: Er muss männlichen Geschlechts sein. So 
ist es nicht zulässig, dass der Kalif weiblich ist. Er muss 
ein Mann und darf keine Frau sein. So berichtet al-Buḫārī 
von Abī Bakra, dass dieser sprach: „Allah half mir in der 
Zeit der Kamelschlacht mit einem Wort, dass ich vom 
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Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم vernommen hatte, nachdem ich 
mich fast den Leuten des Kamels angeschlossen hatte: 
Als der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم erfuhr, dass die Perser die 
Tochter Chosroes5 zu ihrer Herrscherin machten, sprach 
er: 

» ْʦّم ولʦفلح قǻ ʥأةلʙام ʤهʙا أم« 
Kein Volk wird erfolgreich sein, das seine Befehlsge-

walt einer Frau überträgt.“ Die Mitteilung des Prophe-
ten, dass jene, die ihre Regierungsgewalt einer Frau 
übertragen, keinen Erfolg haben werden, stellt für eine 
Frau gleichzeitig die Untersagung dar, Regierungsver-
antwortung zu übernehmen. Denn die Mitteilung (al-
iḫbār) zählt zu den sogenannten Aufforderungsformulie-
rungen (ṣiaġ aṭ-ṭalab). Nachdem diese Mitteilung für 
jene, die ihre Befehlsgewalt einer Frau übertragen, in 
missbilligender Weise ausgefallen ist, stellt sie ein bele-
gendes Indiz für die apodiktische Aufforderung zur Hand-
lungsunterlassung dar. Die Unterlassungsaufforderung, 
einer Frau Regierungsverantwortung zu übergeben, ist 
demzufolge mit einem Indiz verknüpft worden, das ihren 
apodiktischen Charakter belegt. Somit ist einer Frau die 
Regierungsübernahme verboten. Mit Regierungsgewalt 
sind das Kalifat und alle tieferen Ämter gemeint, die zur 
Regierungsausübung zählen, denn das Thema des ḥadīṯ 
war die Übernahme der Regentschaft durch die Tochter 

                                                      
5 Name des persischen Königs. 



39 
 

des Chosroes. Der ḥadīṯ ist also auf das Thema der Re-
gentschaft beschränkt, aber nicht allein auf das Ereignis 
der Regierungsübernahme durch die persische Königs-
tochter. Genauso wenig gilt er umfassend für alle Berei-
che, weil er ausschließlich das Thema der Regentschaft 
anspricht und keinesfalls etwas anderes. So umfasst er 
weder das Gerichtswesen noch die Ratsversammlung 
und Rechenschaftsforderung noch die Wahl des Herr-
schers. Vielmehr sind all diese Tätigkeiten einer Frau 
erlaubt, wie später noch ausgeführt wird. 

Drittens: Er muss geschlechtsreif sein. So ist es nicht 
zulässig, dass der Kalif ein Kind ist. Abū Dāwūd berichtet 
von ʿAlī ibn Abī Ṭālib dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

Ȍ، وعʥ الʹائʤ حʯى ॻʯʴǻق ،رُفع القلʤ عʥ ثلاثة: عʥ الʮʶي حʯى يʮلغ«
 »وعʥ الʸعʦʯه حʯى يʙʮأ

Von dreien ist die Feder enthoben worden: vom 
Kind, bis es geschlechtsreif wird, vom Schlafenden, bis 
er erwacht, und vom Irren, bis er zu Sinnen kommt. Abū 
Dāwūd tradiert diesen Bericht noch in einer anderen 
Überlieferung mit der Formulierung: 

ʥ ʥ الʦʹʱʸن الʸغلʦب على عقله حʯى ǻفȖʻ، وعرفع القلʤ عʥ ثلاثة: ع«
ʤلʯʲǻ ىʯي حʮʶال ʥوع ،Ȍقॻʯʴǻ ىʯح ʤالʹائ« 

Von dreien ist die Feder enthoben worden: vom Ir-
ren, der seinen Verstand verlor, bis er zu Sinnen 
kommt, vom Schlafenden, bis er erwacht, und vom 
Kind, bis es geschlechtsreif wird. Derjenige, von dem 
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„die Feder enthoben“ wurde, ist in seinen eigenen Ange-
legenheiten nicht handlungsbefugt und wird islamrecht-
lich für seine Handlungen nicht zur Rechenschaft gezo-
gen. Deswegen ist es unzulässig, dass er Kalif wird oder 
eine tiefere Regierungsfunktion übernimmt, weil er kei-
ne Handlungsbefugnis besitzt. Ein weiterer Beweis dafür, 
dass der Kalif kein Kind sein darf, ist folgender Bericht 
bei al-Buḫārī: Abū ʿAqīl Zahra ibn Maʿbad berichtet von 
seinem Großvater ʿAbdullāh ibn Hišām, der den Gesand-
ten Allahs noch erlebt hatte, dass seine Mutter Zainab 
bint Ḥāmid mit ihm zum Propheten ging und ihn bat: „O 
Gesandter Allahs, nimm die baiʿa von ihm!“ Der Prophet 
antwortete: 

»ʙʻصغ ʦح رأسه ودعا له... .هʴʸف« 
„Er ist noch klein.“ Dann streichelte er seinen Kopf 

und betete für ihn. […] Wenn die baiʿa eines Kindes un-
gültig ist und es einem anderen die baiʿa zum Kalifat 
nicht geben kann, dann ist es mit besserem Grund unzu-
lässig, dass es selbst Kalif wird. 

Viertens: Er muss bei Verstand sein. So ist es nicht 
zulässig, dass der Kalif geisteskrank ist, weil der Prophet 
im ḥadīṯ Von dreien ist die Feder enthoben […] auch 
erwähnt: 

»Ȗʻفǻ ىʯب على عقله حʦغلʸن الʦʹʱʸال« 
vom Irren, der seinen Verstand verlor, bis er zu Sin-

nen kommt […]. Derjenige, von dem „die Feder entho-
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ben“ wurde, wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Auch 
ist der Verstand Gegenstand der Rechtsfähigkeit und 
eine Voraussetzung für die Gültigkeit der Handlungen. 
Nachdem der Kalif Regierungshandlungen vollzieht und 
die islamrechtlichen Aufgaben erfüllt, ist es nicht zuläs-
sig, dass er geisteskrank ist, da der Geisteskranke in sei-
nen eigenen Angelegenheiten nicht handlungsbefugt ist. 
Erst recht kann er es in den Angelegenheiten anderer 
Menschen nicht sein. 

Fünftens: Er muss rechtschaffen sein, d. h., er darf 
kein Frevler sein. Die Rechtschaffenheit ist eine notwen-
dige Voraussetzung für den Vollzug des Kalifatsvertrages 
und dessen Fortbestand, weil Allah (t) beim Zeugen die 
Rechtschaffenheit zur Voraussetzung gemacht hat: 

مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهِدُوا 
Und ruft zwei redliche Leute aus eurer Mitte zu Zeu-

gen. (65:2) Wer nun höher steht als ein Zeuge, wie der 
Kalif, muss mit besserem Grund das Attribut der Recht-
schaffenheit erfüllen. Wenn die Rechtschaffenheit be-
reits für einen Zeugen eine Voraussetzung ist, dann ist 
sie es für den Kalifen erst recht. 

Sechstens: Er muss frei sein. Denn der Sklave ist Ei-
gentum seines Herrn und nicht berechtigt, für sich selbst 
zu entscheiden. Mit besserem Grund ist er nicht berech-
tigt, für andere zu entscheiden, und somit nicht befugt, 
die Regentschaft über die Menschen zu übernehmen. 
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Siebtens: Er muss fähig sein und der Bürde des Kali-
fats genügen. Dies gehört zu den Erfordernissen der 
baiʿa, da ein Unfähiger die Angelegenheiten der Bürger 
nach Koran und Sunna nicht wahrnehmen könnte, wofür 
er aber die baiʿa erhalten hat. Es obliegt dem maẓālim-
Gericht, die Arten der Unfähigkeiten (Gebrechen) zu de-
finieren, die beim Kalifen nicht vorhanden sein dürfen, 
um als fähig zu gelten, den Aufgaben des Kalifats zu ge-
nügen. 

Die Vorzugsbedingungen 

Die oben ausgeführten Voraussetzungen sind die Ver-
tragsbedingungen für das Kalifat. Außer diesen sieben 
Bedingungen gibt es keine weitere, die als Vertragsbe-
dingung geeignet wäre. Es kann sich jedoch um eine Vor-
zugsbedingung handeln, wenn die betreffenden Textstel-
len richtig sind oder die Bedingung einem Rechtsspruch 
zuzuordnen ist, der durch einen authentischen Text aus 
der Offenbarung belegt ist. Damit eine Bedingung jedoch 
als Vertragsbedingung gilt, muss der diesbezüglich erge-
hende Rechtsbeweis eine zwingende (apodiktische) Auf-
forderung beinhalten, um als Indiz für ihren ver-
pflichtenden Charakter zu gelten. Beinhaltet der Rechts-
beweis keine apodiktische Aufforderung, hat die Bedin-
gung lediglich Vorzugscharakter und stellt keine Ver-
tragsbedingung dar. Allerdings existieren nur für die 
oben erwähnten sieben Bedingungen Rechtsbeweise mit 
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verpflichtendem Charakter. Deswegen verkörpern nur 
sie die Vertragsbedingungen. Was die restlichen Bedin-
gungen betrifft, die über einen korrekten Rechtsbeweis 
verfügen, so stellen sie lediglich Vorzugsbedingungen 
dar, wie z. B. die Eigenschaft, ein quraišī6 oder muğtahid7 
zu sein oder besonders gewandt im Umgang mit Waffen 
oder Ähnliches, worüber ein nicht zwingender Beweis 
ergangen ist. 

Die Methode zur Aufstellung des Kalifen 

Als der Gesetzgeber den Muslimen die Aufstellung ei-
nes Kalifen zur Pflicht erhob, legte er ihnen auch die Me-
thode fest, nach der die Aufstellung zu erfolgen hat. Die-
se Methode ist durch das Buch (Koran), die Sunna und 
den Konsens der Gefährtenschaft festgelegt; es ist dies 
die Methode der baiʿa. Die Aufstellung des Kalifen er-
folgt somit durch die baiʿa, die ihm von den Muslimen 
auf Basis des Handelns nach dem Buche Allahs und der 
Sunna Seines Gesandten geleistet wird. Mit den Musli-
men sind die vom vorherigen Kalifen betreuten muslimi-
schen Bürger gemeint, wenn das Kalifat bereits besteht, 
bzw. die muslimischen Einwohner des Landes, in dem 

                                                      
6 Angehöriger des Stammes der Quraiš. 
7 Rechtsgelehrter, der zur Ableitung islamischer Rechtssprüche in 
der Lage ist. 
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das Kalifat errichtet werden soll, sollte das Kalifat noch 
nicht existieren. 

Dass die baiʿa die Aufstellungsmethode verkörpert, ist 
durch die baiʿa der Muslime dem Gesandten gegenüber 
belegt sowie durch den an uns ergangenen Befehl des 
Propheten صلى الله عليه وسلم, dem Imam die baiʿa zu leisten. Was die 
baiʿa der Muslime dem Propheten gegenüber angeht, so 
war es keine baiʿa auf das Prophetentum, sondern eine 
auf die Regentschaft, denn sie betraf das Handeln und 
nicht den Glauben. Dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم wurde die 
baiʿa als Staatsoberhaupt geleistet und nicht als Prophet 
und Gesandter. Die Bezeugung des Prophetentums und 
der Gesandtschaft ist nämlich eine Frage des Glaubens 
(īmān) und nicht der baiʿa. Somit bleibt nur mehr die 
Möglichkeit übrig, dass man ihm die baiʿa als Staats-
oberhaupt leistete. Die baiʿa ist auch im Koran und in 
den aḥādīṯ erwähnt worden. So sagt der Erhabene: 

أيَُّـهَاʮَ  ُِّنَ يُشْركِْ  لاَ  أَنْ  ىعَلَ  نَكَ ايِعْ يُـبَ  اتُ الْمُؤْمِنَ  جَاءَكَ  إِذَا النَّبي  َِّɍʪِ 
ئًا  يَـفْترَيِنَهُ  بـُهْتَانٍ بِ  ϩَْتِينَ  وَلاَ  دَهُنَّ وْلاَ أَ  تـُلْنَ يَـقْ  وَلاَ  يَـزْنِينَ  وَلاَ  يَسْرقِْنَ  وَلاَ  شَيـْ

 بَايعِْهُنَّ ف ـَ  ۙرُوفٍ مَعْ  فيِ  كَ يَـعْصِينَ  وَلاَ  وَأَرْجُلِهِنَّ  أيَْدِيهِنَّ  بَينَْ 
O Prophet! Wenn gläubige Frauen zu dir kommen, 

um dir die baiʿa zu leisten, dass sie Allah nichts beigesel-
len, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, ihre Kinder 
nicht töten, kein erlogenes Unrecht zu ihren Händen 
und Beinen begehen und sich dir in nichts, was rechtens 
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ist, widersetzen, dann nimm ihre baiʿa entgegen. 
(60:12). Auch sagt Er: 

 َّاَ يُـبَايِعُونَكَ  الَّذِينَ  إِن  مْ أَيْدِيهِ  فَـوْقَ  اɍَِّ  يَدُ  اɍََّ  ونَ يُـبَايِعُ  إِنمَّ
Diejenigen, die dir die baiʿa leisten, leisten sie im 

Grunde Allah. Allahs Hand liegt über ihren Händen. 
(48:10) Al-Buḫārī berichtet von Ismāʿīl über Mālik über 
Yaḥyā ibn Saʿīd über ʿUbāda ibn al-Walīd über seinen 
Vater, dass ʿUbāda ibn aṣ-Ṣāmit sagte: 

أن لا و في الȊʵʹʸ والʙȜʸه،  ،على الʸʴع والʠاعة  الله ʹا رسʦلَ Ǻاǻعْ «
 الله ف فينʹازع الأمʙ أهله، وأن نقʦم أو نقʦل ǺالȖʲ حʸʰʻا ؕʹا، لا نʳا

ʤمة لائʦل« 
Wir leisteten dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم die baiʿa, auf 

dass wir hören und gehorchen, in allem, was uns lieb 
und unlieb ist, dass wir die Befehlsgewalt denjenigen, 
die sie innehaben, nicht streitig machen und dass wir 
die Wahrheit aufrechthalten bzw. aussprechen, wo 
immer wir auch sind, und in Allah nicht den Tadel eines 
Tadelnden fürchten. Und Muslim berichtet von 
ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ, dass der Gesandte Allahs 
sprach: 

، سʠʯاعفلʠॻعه إن ا ،ومǺ ʥاǻع إماماً فأعʠاه صفقة يʗه، وثʙʸة قلॺه«... 
ʙالآخ Ȗʹا عʦȁʙيʹازعه فاض ʙفإن جاء آخ« 

[…] und wer einem Imam die baiʿa leistet, ihm sei-
nen Handschlag gibt und die Frucht seines Herzens, der 
soll ihm gehorchen, so er dazu in der Lage ist. Wenn ein 
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anderer kommt und es ihm streitig macht, so schlagt 
dem anderen den Kopf ab. Auch berichtet Muslim von 
Abū Saʿīd al-Ḫudarī, dass der Gesandte Allahs sprach: 

 »خʙ مʹهʸاإذا بȂʦع لʳلॻفʥʻʯ فاقʯلʦا الآ«
Wenn zwei Kalifen die baiʿa geleistet wird, so tötet 

den Letzteren von beiden. Muslim berichtet auch von 
Abū Ḥāzim, dass dieser sprach: Ich saß fünf Jahre bei Abū 
Huraira und hörte ihn vom Propheten صلى الله عليه وسلم Folgendes be-
richten: 

 ه لاكانʕ بʹʦ إسʙائʻل تʦʴسهʤ الأنॻʮاء، ؕلʸا هلʣ نʮي خلفه نʮي، وȀن«
ॻʮا بʦُنا؟ قال: فʙا تأمʸا فʦقال ،ʙʰؒʯن خلفاء فʦؒʯوس ،ȏʗعǺ يʮلأول عة ان

 »لهʤ عʸا اسʙʯعاهʤفإن الله سائ ،وأعʦʠهʤ حقهʤ ،فالأول
„Das Volk Israel wurde von Propheten betreut. Im-

mer wenn ein Prophet starb, folgte ihm ein anderer 
nach. Nach mir wird es aber keinen Propheten mehr 
geben. Es werden jedoch Kalifen kommen, und sie wer-
den zahlreich sein.“ Sie fragten: „Was befiehlst du 
uns?“ Er antwortete: „Erfüllt die baiʿa des jeweils Erste-
ren und gebt ihnen ihr Recht, denn Allah wird sie dar-
über zur Rechenschaft ziehen, was Er in ihre Obhut ge-
legt hat.“ Die Texte aus Koran und Sunna machen somit 
klar, dass die Methode zur Aufstellung des Kalifen die 
baiʿa ist. Auch sämtliche Gefährten haben dies verstan-
den und umgesetzt. Die jeweilige baiʿa für die rechtgelei-
teten Kalifen ist ein klarer Beleg dafür. 
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Die praktischen Vorgehensweisen bei der Aufstellung 
des Kalifen und dem Vollzug der baiʿa für ihn 

Was die praktischen Maßnahmen betrifft, mit denen 
die Aufstellung des Kalifen erfolgt, bevor ihm die baiʿa 
gegeben wird, so können sie verschiedene Formen an-
nehmen, wie es bei den rechtgeleiteten Kalifen gesche-
hen ist, die nach dem Tod des Gesandten صلى الله عليه وسلم folgten: 
nämlich Abū Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān und ʿAlī – möge Allah 
mit ihnen allen zufrieden sein. Die Gesamtheit der Ge-
fährten schwieg dazu und akzeptierte es, obwohl es ab-
zulehnen wäre, wenn es dem islamischen Recht wider-
spräche, da es mit der wichtigsten Sache verbunden ist, 
von der das staatliche Gebilde der Muslime und der 
Fortbestand der islamischen Herrschaft abhängen. Wenn 
man die Vorgänge bei der Aufstellung dieser Kalifen un-
tersucht, so sieht man, dass im ersten Fall einige Musli-
me in der Saqīfatu8 Banī Sāʿida diskutierten. Die Kandida-
ten waren Saʿd, Abū ʿUbaida, ʿUmar und Abū Bakr. Aller-
dings lehnten ʿUmar und Abū ʿUbaida es ab, gegen Abū 
Bakr anzutreten. Als Ergebnis der Diskussion wurde Abū 
Bakr die baiʿa geleistet. Am zweiten Tag wurden die 
Muslime in die Moschee gerufen und leisteten ihm die 
baiʿa. Die baiʿa in der Saqīfa war somit die Vertrags- oder 
Vollzugs-baiʿa, mit der Abū Bakr Kalif der Muslime wur-

                                                      
8 Arabische Bezeichnung für einen prächtigen Versammlungssaal, 
d. h. der Versammlungssaal der Sippe Sāʿidas. 



48 
 

de. Die zweite baiʿa am nächsten Tag in der Moschee 
war eine Gehorsams-baiʿa. Als Abū Bakr fühlte, dass er 
von seiner Krankheit nicht mehr genesen werde, insbe-
sondere da die Armeen der Muslime sich im Krieg mit 
den damaligen Großmächten, den Persern und Römern, 
befanden, rief er die Muslime zusammen, um sich mit 
ihnen zu beraten, wer nach ihm Kalif der Muslime wer-
den sollte. Abū Bakr verbrachte drei Monate mit diesen 
Beratungen. Als er sie abgeschlossen und die Meinung 
der meisten Muslime eingeholt hatte, vermachte er 
ihnen, dass ʿUmar nach ihm Kalif werden solle. In der 
heutigen Sprache würde man sagen, dass er ihnen ʿUmar 
als Kandidaten vorschlug. Dieses Vermächtnis bzw. die-
ser Vorschlag war keine vertragliche Regelung des Kali-
fats nach ihm zugunsten ʿUmars. Denn nach seinem Tod 
kamen die Muslime in die Moschee und leisteten ʿUmar 
die baiʿa. Erst durch diese baiʿa wurde er Kalif der Mus-
lime, nicht durch die vorher stattgefundenen Beratungen 
und auch nicht durch das Vermächtnis Abū Bakrs. Wäre 
nämlich der Vorschlag Abū Bakrs, ʿUmar zum Kalifen zu 
machen, ein Kalifatsvertrag für ʿUmar gewesen, hätte es 
keiner baiʿa mehr durch die Muslime für ihn bedurft. 
Überdies belegen die eingangs erwähnten Texte in deut-
licher Weise, dass niemand ohne die baiʿa durch die 
Muslime Kalif werden kann. Als ʿUmar erdolcht wurde, 
verlangten die Muslime von ihm, dass er einen Nachfol-
ger bestimmen solle, was er jedoch ablehnte. Als sie ihn 
bedrängten, bestimmte er sechs Kandidaten, d. h., er 
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schlug ihnen sechs Personen als Kandidaten vor. Dann 
ernannte er Ṣuhaib zum Vorbeter für die Menschen und 
befahl ihm, die sechs Kandidaten zu überwachen, damit 
sie innerhalb der von ʿUmar festgesetzten Frist von drei 
Tagen einen Kalifen aus ihrer Reihe auswählen. Zu 
Ṣuhaib sagte er: „[…] Wenn sich fünf von ihnen wohlwol-
lend auf einen Mann einigen und einer widerspricht, so 
spalte diesem mit dem Schwert das Haupt“, wie es aṭ-
Ṭabarī in seinem Geschichtswerk „at-Tārīḫ“ berichtet. 
Auch berichtet dies ibn Qutaiyiba in seinem Werk „al-
Imāma wa as-siyāsa“, das bekannt für seine Kalifen-
Chronik ist, und ebenso ibn Saʿd in seinem Buch „aṭ-
Ṭabaqāt al-kubrā“. Danach beauftragte ʿUmar Abū Ṭalḥa 
al-Anṣārī, mit fünfzig Männern für den Schutz der Kandi-
daten zu sorgen. Al-Miqdād ibn al-Aswad beauftragte er 
damit, einen geeigneten Konferenzort für die Kandidaten 
zu finden. Nachdem er gestorben war und die Kandida-
ten zur Konferenz zusammenkamen, fragte ʿAbdurraḥ-
mān ibn ʿAuf: „Wer von euch schließt sich aus und über-
nimmt dafür die Aufgabe, das Kalifat dem Besten von 
euch zu übertragen?“ Doch alle schwiegen. Da sagte 
ʿAbdurraḥmān: „Ich schließe mich aus.“ Daraufhin fragte 
er jeden Einzelnen von ihnen, wen er als denjenigen an-
sehe, der am meisten Anspruch darauf habe, wenn er 
von sich selbst absehe. Ihre Antworten beschränkten 
sich auf zwei Kandidaten: ʿAlī und ʿUṯmān. Danach be-
gann ʿAbdurraḥmān die Muslime zu befragen, wen von 
beiden Kandidaten sie haben wollten. Er fragte Männer 
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und Frauen und holte die Meinung der Menschen ein. Er 
– Allah habe Wohlgefallen mit ihm – war nicht nur tags-
über tätig, sondern auch in der Nacht. So berichtet al-
Buḫārī von Miswar ibn Maḫrama, der sagte: 
ʿAbdurraḥmān klopfte zu später Nachtstunde an meine 
Tür. Er klopfte so lange, bis ich erwachte. Dann sagte er 
zu mir: „Du schläfst? Bei Allah, ich habe in diesen dreien 
wahrlich nicht viel Schlaf gefunden!“ Er meinte in diesen 
drei Nächten. Nachdem die Menschen das Morgengebet 
verrichteten, wurde die baiʿa für ʿUṯmān vollzogen. 
Durch diese baiʿa wurde ʿUṯmān Kalif der Muslime und 
nicht durch den Umstand, dass ʿUmar die Kandidatenzahl 
auf sechs beschränkt hatte. Nachdem ʿUṯmān ermordet 
wurde, leistete die Masse der Muslime Medinas und 
Kufas ʿAlī ibn Abī Ṭālib die baiʿa. Somit wurde er Kalif 
durch die baiʿa der Muslime. 

Bei genauer Betrachtung der Art und Weise, wie die 
baiʿa der rechtgeleiteten Kalifen – Allahs Wohlgefallen 
mit ihnen – vollzogen wurde, wird klar, dass die Kandida-
ten für das Kalifat den Menschen bekannt gegeben wur-
den. Jeder Einzelne von ihnen erfüllte die Vertragsbedin-
gungen für das Kalifat. Dann wird die Ansicht der Mei-
nungs- und Entscheidungsträger unter den Muslimen, 
die ja die Umma vertreten, eingeholt. In der Epoche der 
rechtgeleiteten Kalifen waren die Vertreter der Muslime 
bekannt; es waren die Prophetengefährten – Allahs 
Wohlgefallen mit ihnen – bzw. die Einwohner Medinas. 
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Wen die Prophetengefährten wollten, dem wurde die 
Vollzugs-baiʿa geleistet, und er wurde Kalif. Der Gehor-
sam ihm gegenüber ist verpflichtend geworden, und die 
Muslime leisteten ihm daraufhin die Gehorsams-baiʿa. 
Auf diese Weise wird der Kalif aufgestellt und zum Ver-
treter der Umma in Regentschaft und Herrschaft ge-
macht. 

Dies wird aus den Verfahrensweisen rund um die 
baiʿa der rechtgeleiteten Kalifen – Allahs Wohlgefallen 
mit ihnen –, verstanden. Aus der Tatsache, dass ʿUmar 
sechs Personen als Kandidaten aufstellte, und aus dem 
Ablauf der baiʿa für den Kalifen ʿUṯmān (r) können zwei 
weitere Dinge abgeleitet werden, nämlich die Existenz 
eines Interimsbefehlshabers (al-amīr al-muʾaqqat) und 
die Beschränkung der Kandidatenzahl auf maximal sechs 
Personen. 

Der Interimsbefehlshaber 

Wenn der Kalif merkt, dass sein Tod naht, kann er zu 
einer passenden Zeit vor Vakanz des Kalifenamtes einen 
Interimsbefehlshaber (amīr muʾaqqat) ernennen, der die 
Angelegenheiten der Muslime während des Verfahrens 
zur Aufstellung eines neuen Kalifen wahrnimmt. Er be-
ginnt seine Tätigkeit nach dem Tod des Kalifen. Seine 
Hauptaufgabe liegt in der Aufstellung des neuen Kalifen 
binnen drei Tagen. 
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Der Interimsbefehlshaber darf keine Gesetze adoptie-
ren, weil dies zu den Befugnissen des Kalifen zählt, dem 
die Umma die baiʿa geleistet hat. Ebenso darf er nicht für 
das Kalifat kandidieren oder die Kandidaten stützen, 
denn ʿUmar (r) bestimmte den Interimsbefehlshaber 
nicht aus den Reihen der Kandidaten für das Kalifat. 

Die Regentschaft des Interimsbefehlshabers endet mit 
der Aufstellung des neuen Kalifen, da seine Tätigkeit 
temporär auf diese Aufgabe begrenzt ist. 

Der Beweis, dass Ṣuhaib ein von ʿUmar (r) ernannter 
Interimsbefehlshaber war, ist folgender: 

ʿUmar (r) sagte zu den sechs Kandidaten: „Ṣuhaib soll 
in diesen drei Tagen, in denen ihr euch beratet, für euch 
vorbeten.“ Dann sprach er zu Ṣuhaib: „[…] Wenn sich 
fünf von ihnen wohlwollend auf einen Mann einigen und 
einer widerspricht, so spalte diesem mit dem Schwert 
das Haupt […].“ Dies bedeutet, dass Ṣuhaib zum Befehls-
haber (amīr) über sie ernannt wurde. Er wurde zum 
„amīr des Gebets“ (amīr aṣ-ṣalāt) ernannt. Die Befehls-
gewalt über das Gebet bedeutete die Befehlsgewalt über 
die Menschen. Auch hatte er die Befugnis zu bestrafen 
(„so spalte diesem mit dem Schwerte das Haupt“). Und 
nur ein Befehlshaber hat die Befugnis, die Todesstrafe zu 
vollziehen. 

Diese Sache spielte sich vor den Augen der ṣaḥāba ab, 
ohne dass es irgendjemand von ihnen angeprangert hät-
te. Somit ist der Konsens der Prophetengefährten ergan-
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gen, dass der Kalif einen Interimsbefehlshaber ernennen 
darf, der den Ablauf der Aufstellung eines neuen Kalifen 
leitet. Demzufolge ist es auch zulässig, dass der Kalif zu 
Lebzeiten einen Gesetzesparagraphen adoptiert, der 
besagt, dass im Falle, dass der Kalif stirbt, ohne einen 
Interimsbefehlshaber ernannt zu haben, irgendeine Per-
son als Interimsbefehlshaber bestimmt wird. 

Es wird adoptiert, dass der älteste der Assistenten (al-
muʿāwinūn) Interimsbefehlshaber wird, sollte der Kalif 
während seiner Todeskrankheit keinen ernannt haben. 
Möchte dieser aber für das Kalifat kandidieren, wird der 
zweitälteste der Assistenten Interimsbefehlshaber usw. 
Danach folgen die Vollzugshelfer (wuzarāʾ at-tanfīḏ) in 
der dargelegten Reihenfolge. 

Dies trifft ebenso auf den Fall zu, dass der Kalif abge-
setzt wird. Der älteste Assistent wird Interimsbefehlsha-
ber, wenn er für das Kalifat nicht kandidiert. Sollte er 
kandidieren wollen, dann wird es der zweitälteste usw., 
bis keine Assistenten mehr übrig sind. Dann folgt der 
älteste der Vollzugshelfer usw. Wollen diese alle kandi-
dieren, wird der jüngste der Vollzugshelfer mit der Inte-
rimsbefehlshaberschaft verpflichtend betraut. 

Gleiches gilt für den Fall, wenn der Kalif in Gefangen-
schaft gerät, wobei es hier einiger detaillierter Ausfüh-
rungen die Befugnisse des Interimsbefehlshabers betref-
fend bedarf, und zwar sowohl für den Fall, dass Hoffnung 
auf Freilassung besteht, als auch für den Fall, dass darauf 
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nicht mehr zu hoffen ist. Diese Befugnisse wird ein Ge-
setz regeln, das zu einem passenden Zeitpunkt erlassen 
wird. 

Der Interimsbefehlshaber unterscheidet sich von je-
ner Person, die der Kalif als Stellvertreter einsetzt, wenn 
er zum ğihād aufbricht oder sich auf Reisen begibt, wie 
es der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم zu tun pflegte, wenn er in den 
ğihād aufbrach, die Abschiedspilgerfahrt vollzog oder 
Ähnliches unternahm. Wer in diesem Fall vom Kalifen als 
sein Vertreter eingesetzt wird, hat jene Befugnisse, die 
der Kalif gemäß der Angelegenheitenbetreuung, die die-
se Stellvertretung erfordert, für ihn festlegt. 

Die Einschränkung der Kandidatenzahl 

Wenn man die Vorgehensweise bei der Aufstellung 
der rechtgeleiteten Kalifen verfolgt, wird klar, dass stets 
eine Einschränkung der Kandidatenzahl vorgenommen 
wurde. In der Saqīfatu Banī Sāʿida beispielsweise waren 
die Kandidaten Abū Bakr, ʿUmar, Abū ʿUbaida und Saʿd 
ibn ʿUbāda. Man begnügte sich mit diesen Kandidaten. 
Allerdings waren ʿUmar und Abū ʿUbaida Abū Bakr nicht 
ebenbürtig. Deswegen traten sie nicht gegen ihn an, 
wodurch sich die Kandidatur praktisch auf Abū Bakr und 
Saʿd beschränkte. Daraufhin wählten die Meinungs- und 
Entscheidungsträger der Muslime in der Saqīfatu Banī 
Sāʿida Abū Bakr zum Kalifen und leisteten ihm die Ver-
trags- bzw. Vollzugs-baiʿa. Am nächsten Tag leisteten 
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dann die Muslime Abū Bakr in der Moschee die Gehor-
sams-baiʿa. 

Abū Bakr schlug den Muslimen ʿUmar als Kandidaten 
für das Kalifat vor, wobei es außer ihm keinen Kandida-
ten gab. Daraufhin leisteten ihm die Muslime die Ver-
trags-baiʿa und später auch die Gehorsams-baiʿa. 

ʿUmar stellte für die Muslime sechs Kandidaten auf, 
schränkte die Kandidatur auf diesen Personenkreis ein 
und gab ihnen den Auftrag, aus ihren Reihen einen Kali-
fen auszuwählen. ʿAbdurraḥmān ibn ʿAuf diskutierte mit 
den übrigen fünf und schränkte die Kandidatenzahl auf 
zwei Personen, nämlich ʿAlī und ʿUṯmān, ein, nachdem 
ihn die anderen mit der Auswahl beauftragt hatten. Da-
nach holte er die Meinung der Leute ein; schließlich ei-
nigte man sich auf ʿUṯmān als Kalifen. 

Im Falle ʿAlīs gab es keinen Kandidaten für das Kalifat 
außer ihm. Die Masse der Muslime in Medina und Kufa 
leistete ihm die baiʿa, und so wurde er der vierte Kalif. 

Da die baiʿa ʿUṯmāns (r) zwei Elemente erfüllte, näm-
lich die Ausschöpfung der maximalen Zeitspanne, die für 
die Wahl eines Kalifen zulässig ist – also drei Tage mit 
ihren Nächten – sowie die Einschränkung der Kandida-
tenzahl auf sechs und schließlich auf zwei, wollen wir 
ihren Ablauf etwas detaillierter darlegen, weil es für die 
hier untersuchte Frage von Nutzen ist: 
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1. ʿUmar (r) verstarb am Sonntagmorgen, dem 1. 
Muḥarram 24 n. H., durch den Dolchstoß, den er durch 
Abū Luʾluʾa – Allahs Fluch über ihn – erlitten hatte, als er 
in der Morgendämmerung des Mittwochs, vier Tage vor 
Ende des Monats Ḏū l-Ḥiğğa 23 n. H., in der Gebetsni-
sche der Moschee gebetet hatte. 

2. Als die Begräbnisfeierlichkeiten für ʿUmar beendet 
waren, versammelte al-Miqdād die sechs von ʿUmar be-
stimmten Ratsmitglieder in einem Haus. Abū Ṭalḥa 
schirmte sie von den Menschen ab. Die Ratsmitglieder 
berieten sich untereinander. Dann beauftragten sie 
ʿAbdurraḥmān ibn ʿAuf, einen von ihnen zum Kalifen zu 
wählen. Sie alle waren mit dieser Vorgehensweise ein-
verstanden. 

3. ʿAbdurraḥmān begann sich mit ihnen zu beraten 
und stellte jedem von ihnen die Frage: Wenn er nicht für 
das Kalifat in Frage käme, wen würde er von den ande-
ren zum Kalifen wählen? Ihre Wahl fiel entweder auf ʿAlī 
oder ʿUṯmān. Daraufhin schränkte ʿAbdurraḥmān die 
Kandidatenzahl von sechs auf zwei ein. 

4. Danach begann ʿAbdurraḥmān sich bekanntlich mit 
den Menschen zu beraten. 

5. In der Nacht zum Mittwoch, also in der Nacht des 
dritten Tages nach dem Tod ʿUmars (r) am Sonntag, ging 
ʿAbdurraḥmān zum Haus seines Neffen al-Miswar ibn 
Maḫrama. Im Folgenden zitieren wir aus dem Ge-
schichtswerk „al-Bidāya wa n-nihāya“ von ibn Kaṯīr: 
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Als die Nacht zum vierten Tag nach dem Tod ʿUmars 
hereinbrach, kam er (ʿAbdurraḥmān) zum Haus seines 
Neffen schwesterlicherseits al-Miswar ibn Maḫrama und 
sagte zu ihm: „Schläfst du Miswar? Bei Allah, seit dreien 
habe ich nicht viel Schlaf gefunden.“ Damit sind die letz-
ten drei Nächte seit dem Tod ʿUmars am Sonntagmorgen 
gemeint, nämlich die Nächte zum Montag, zum Dienstag 
und zum Mittwoch. Dann sagte er ihm: „Geh und ruf ʿAlī 
und ʿUṯmān zu mir.“ […] Anschließend ging er mit ihnen 
zur Moschee […], und man rief die Menschen zum ge-
meinsamen Gebet auf. Dies war am Mittwochmorgen. Er 
nahm die Hand ʿAlīs – Allah habe Wohlgefallen mit ihm 
und segne sein Antlitz – und fragte ihn, ob er die baiʿa 
auf Grundlage des Buches Allahs, der Sunna Seines Ge-
sandten und der Handlungen Abū Bakrs und ʿUmars an-
nehmen würde. ʿAlī (r) antwortete ihm mit der bekann-
ten Antwort, dass er auf Grundlage des Buches Allahs 
und der Sunna Seines Gesandten صلى الله عليه وسلم die baiʿa annehme. 
Was die Handlungen Abū Bakrs und ʿUmars betreffe, so 
würde er iğtihād9 nach eigener Meinung vollziehen. Da-
raufhin ließ ʿAbdurraḥmān die Hand ʿAlīs los. Er nahm die 
Hand ʿUṯmāns und fragte ihn dieselbe Frage. ʿUṯmān gab 
seine Zustimmung, und die baiʿa wurde für ihn vollzo-
gen. 

                                                      
9 Prozess der Rechtsableitung. 
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An diesem Tag fungierte Ṣuhaib beim Morgen- und 
Mittagsgebet noch als Vorbeter für die Menschen. Beim 
Nachmittagsgebet betete bereits ʿUṯmān als Kalif der 
Muslime den Leuten vor. Das heißt, obwohl die Vertrags- 
bzw. Vollzugs-baiʿa für ʿUṯmān mit dem Morgengebet 
begann, endete die Interimsbefehlshaberschaft Ṣuhaibs 
erst nach Abschluss der baiʿa durch die Meinungs- und 
Entscheidungsträger in Medina. Kurz vor dem Nachtmit-
tag war die baiʿa abgeschlossen. Die ṣaḥāba drängten 
sich, ʿUṯmān die baiʿa zu leisten, was über den Mittag 
hinaus bis kurz vor dem Nachmittag andauerte. Kurz vor 
dem Nachmittagsgebet war die baiʿa schließlich abge-
schlossen. Die Interimsbefehlshaberschaft Ṣuhaibs war 
damit beendet, und ʿUṯmān betete den Menschen beim 
Nachmittagsgebet als Kalif vor. 

Warum Ṣuhaib den Leuten beim Mittagsgebet noch 
vorbetete, obwohl die Frage der baiʿa bereits mit dem 
Morgengebet entschieden war, erklärt der Verfasser des 
Werks „al-Bidāya wa n-nihāya“ folgendermaßen: 

Die Leute leisteten ihm die baiʿa in der Moschee, dann 
brachte man ihn zur Beratungsstätte10. Dort leisteten 
ihm die restlichen Menschen die baiʿa. Offenbar war die 
baiʿa erst nach dem Mittagsgebet abgeschlossen, und 
Ṣuhaib betete für die Menschen das Mittagsgebet in der 

                                                      
10 Arab.: Dār aš-šūrā, d. h. zum Haus, in dem die Ratsmitglieder über 
das Kalifat beraten hatten. 
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Moschee des Propheten vor. Das erste Gebet, das ʿUṯmān 
als Kalif, als Führer der Gläubigen, den Menschen vorbe-
tete, war das Nachmittagsgebet. (Es gibt Tradierungsun-
terschiede bezüglich des Tages, an dem ʿUmar erdolcht 
wurde, bezügliches des Tages, an dem er starb, und be-
züglich des Tages, an dem ʿUṯmān die baiʿa geleistet 
wurde. Wir haben hier die wahrscheinlichsten Daten 
herangezogen.) 

Aufgrund dessen müssen bei der Kandidatur für das 
Kalifat folgende Punkte berücksichtigt werden, wenn die 
Position (durch Tod oder Absetzung des Kalifen etc.) frei 
wird: 

1. Zur Klärung der Kandidatenfrage wird während der 
gesamten Zeitspanne Tag und Nacht gearbeitet. 

2. Im Hinblick auf die Erfüllung der Vertragsbedingun-
gen wird die Eingrenzung der Kandidaten vom maẓālim-
Gericht11 vorgenommen. 

3. Die Eingrenzung der geeigneten Kandidaten erfolgt 
in zwei Durchgängen: Im Ersten wird ihre Zahl auf sechs 
reduziert und im Zweiten auf zwei. Vorgenommen wer-
den diese beiden Eingrenzungsverfahren von der Rats-
versammlung (mağlis al-umma), und zwar in ihrer Eigen-
schaft als Vertretungsgremium der Umma. Denn die 
Umma bevollmächtigte ʿUmar, und dieser grenzte die 

                                                      
11 Das maẓālim-Gericht entscheidet in Fällen, wo dem Bürger seitens 
eines Staatsvertreters Unrecht widerfahren ist. 
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Kandidatenzahl auf sechs ein. Diese sechs bevollmächtig-
ten aus ihrer Reihe ʿAbdurraḥmān, der die Kandidaten-
zahl nach erfolgter Debatte auf zwei reduzierte. Es ist 
also offenkundig, dass beide Vorgänge in ihrem Ursprung 
klar auf die Umma zurückgehen. 

4. Die Befugnisse des Interimsbefehlshabers enden 
mit Abschluss der Vertrags-baiʿa und der Aufstellung 
eines Kalifen und nicht mit der Verkündung des Wahler-
gebnisses. So endete die Interimsbefehlshaberschaft 
Ṣuhaibs nicht mit der Wahl ʿUṯmāns, sondern mit dem 
Abschluss der baiʿa für ihn. 

Im Lichte dieser Ausführungen wird ein Gesetz erlas-
sen, das festlegt, wie der Kalif in drei Tagen und Nächten 
gewählt werden soll. Das Gesetz ist bereits formuliert 
worden. Es wird, so Gott will, zu passender Zeit disku-
tiert und veröffentlicht werden. 

Dies gilt für den Fall, dass ein Kalif existiert, der ge-
storben oder abgesetzt worden ist und an dessen Stelle 
man einen anderen aufstellen möchte. Wenn jedoch 
überhaupt kein Kalif existiert und es für die Muslime zu 
einer Pflicht geworden ist, einen Kalifen aufzustellen, um 
die Gesetze des Islam anzuwenden und die islamische 
Botschaft in die Welt zu tragen, wie es heute seit der 
Zerstörung des Kalifats am 28. Rağab 1342 n. H., dem 3. 
März 1924 n. Chr., der Fall ist, so kann jedes Land in der 
islamischen Welt einem Kalifen die baiʿa leisten. Mit die-
ser baiʿa ist das Kalifat vertraglich vollzogen. Wenn also 



61 
 

eines der muslimischen Länder einem Kalifen die baiʿa 
leistet und das Kalifat für ihn vertraglich vollzogen wur-
de, wird es für die Muslime in allen anderen Ländern zur 
Pflicht, ihm die Gehorsams-baiʿa zu leisten, d. h. den Eid, 
ihm zu folgen. Allerdings müssen in diesem Land vier 
Bedingungen erfüllt sein: 

Erstens: Die Macht des Landes muss eigenständig sein 
und sich allein auf die Muslime stützen, also weder auf 
einen ungläubigen Staat noch auf den Einfluss eines Un-
gläubigen. 

Zweitens: Der Schutz der Muslime in diesem Land 
muss allein in Händen des Islam und darf nicht in Händen 
des Unglaubens liegen. Mit anderen Worten wird der 
Schutz des Landes von innen wie von außen durch den 
Islam gewährleistet, d. h. durch die Kraft der Muslime in 
ihrer Eigenschaft als rein islamische Kraft. 

Drittens: Der Kalif muss sofort mit der Umsetzung des 
gesamten Islam in vollständiger und revolutionärer Wei-
se beginnen. Er muss auch aktiv mit dem Tragen der is-
lamischen Botschaft beschäftigt sein. 

Viertens: Er muss als Kalif, dem die baiʿa geleistet 
wurde, die Vertragsbedingungen für das Kalifat erfüllen, 
auch wenn er die Vorzugsbedingungen nicht erfüllt. Ent-
scheidend sind allein die Vertragsbedingungen. 

Wenn das Land diese vier Bedingungen erfüllt, ist das 
Kalifat durch die Durchführung der baiʿa allein in diesem 
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Land vorhanden und vertraglich vollzogen. Jene Person, 
der die Vertrags-baiʿa auf diese Weise korrekt geleistet 
wurde, ist der rechtmäßige Kalif. Jede baiʿa für irgendei-
ne andere Person wäre dann ungültig. 

Würde daraufhin irgendein anderes Land einem ande-
ren Kalifen die baiʿa leisten, wäre diese baiʿa ungültig 
und rechtswidrig, da der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: 

 »إذا بȂʦع لʳلॻفʥʻʯ فاقʯلʦا الآخʙ مʹهʸا«
Wenn zwei Kalifen die baiʿa geleistet wird, so tötet 

den Letzteren von beiden. Auch sagte er صلى الله عليه وسلم: 

 »فʦا بॻʮعة الأول فالأول«... 
Erfüllt die baiʿa des jeweils Ersteren. Und er صلى الله عليه وسلم sagte: 

إذا ع، ففلʠॻعه إن اسʠʯا مǺ ʥاǻع إماماً، فأعʠاه صفقة يʗه، وثʙʸة قلॺه،«
ʙجاء آخ ʙالآخ Ȗʹا عʦȁʙيʹازعه فاض« 

Wer einem Imam die baiʿa leistet, ihm seinen Hand-
schlag gibt und die Frucht seines Herzens, der soll ihm 
gehorchen, so er dazu in der Lage ist. Wenn ein anderer 
kommt und es ihm streitig macht, so schlagt dem ande-
ren den Kopf ab. 

Wie die baiʿa zu erfolgen hat 

Die Rechtsbeweise der baiʿa wurden bereits dargelegt 
und ebenso die Beweise dafür, dass sie im Islam die Me-
thode zur Aufstellung des Kalifen verkörpert. Die baiʿa 
kann durch Handschlag oder schriftlich erfolgen. So be-



63 
 

richtet ʿAbdullāh ibn Dīnār: Ich sah, wie ibn ʿUmar, als 
sich die Menschen auf ʿAbdulmalik einigten, an diesen 
schrieb: „Ich bestätige dem Diener Allahs ʿAbdulmalik, 
dem Führer der Gläubigen, zu hören und zu gehorchen 
auf der Grundlage des Buches Allahs und der Sunna Sei-
nes Gesandten, so ich dazu im Stande bin.“ Es ist auch 
zulässig, dass die baiʿa durch irgendein anderes Mittel 
erfolgt. 

Voraussetzung ist jedoch, dass die baiʿa von einem 
geschlechtsreifen Menschen geleistet wird, da sie von 
einem Kind nicht zulässig ist. So berichtet Abū ʿAqīl Zahra 
ibn Maʿbad von seinem Großvater ʿAbdullāh ibn Hišām – 
er hatte den Propheten noch erlebt –, dass seine Mutter 
Zainab bint Ḥamīd mit ihm zum Propheten صلى الله عليه وسلم ging und 
sprach: „O Gesandter Allahs, nimm die baiʿa von ihm!“ 
Der Prophet antwortete: 

»ʙʻصغ ʦح رأسه ودعا له .هʴʸف« 
„Er ist noch klein.“ Dann streichelte er ihm den Kopf 

und betete für ihn. (Bei al-Buḫārī überliefert.) 

Auch der Wortlaut der baiʿa ist nicht an gewisse For-
mulierungen gebunden. Sie muss jedoch für den Kalifen 
das Regieren nach dem Buche Allahs und der Sunna Sei-
nes Gesandten beinhalten sowie das Gehorchen im 
Leichten und im Schwierigen, im Lieb- und Unliebsamen 
für denjenigen, der die baiʿa leistet. Auch wird ein Gesetz 
erlassen werden, das den Wortlaut der baiʿa nach den 
oben aufgeführten Gegebenheiten festlegt. 
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Sobald der baiʿa-Leistende dem Kalifen die baiʿa ge-
leistet hat, ist sie zu einem Treuegelübde (amāna) für ihn 
(wörtl. „in seinem Nacken“) geworden. Es ist ihm nicht 
erlaubt, sie zurückzuziehen. Als vertragliche Vollzugs-
form für das Kalifat stellt sie ein Anrecht für ihn dar, bis 
er sie leistet. Sobald er sie geleistet hat, ist er daran ge-
bunden. Wenn er sich aus der baiʿa zurückziehen möch-
te, ist ihm das nicht gestattet. So berichtet al-Buḫārī von 
Ğābir ibn ʿAbdillāh, dass ein Wüstenaraber dem Gesand-
ten Allahs صلى الله عليه وسلم die baiʿa auf den Islam leistete. Dann wur-
de er krank. Er bat den Propheten: „Enthebe mich mei-
ner baiʿa“, doch der Gesandte weigerte sich. Er kam ein 
zweites Mal zu ihm und bat: „Enthebe mich meiner 
baiʿa“, doch der Prophet صلى الله عليه وسلم weigerte sich auch diesmal. 
Daraufhin verließ dieser die Stadt. Da sprach der Ge-
sandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

عُ ʮُʻʟهاي خhَʮََ فالʗʸيʹة ؕالʙʻؒ تʹ« َʁ ْ́Ȃَها، و« 
Medina ist wie ein Tiegel; es sondert das Schlechte 

ab und das Gute wird strahlend rein. Und von Nāfiʿ wird 
berichtet, dass er sagte: „ʿAbdullāh ibn ʿUmar sprach zu 
mir: ‚Ich hörte den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم sagen: 

 »لقي الله يʦم الॻɿامة لا حʱة لهمʥ خلع يʗاً مʟ ʥاعة «
Wer seine Hand aus dem Gehorsam zieht, der trifft 

auf Allah am Tage der Auferstehung, ohne eine Recht-
fertigung zu haben. (Von Muslim überliefert.) Der Bruch 
der baiʿa, die man dem Kalifen geleistet hat, ist ein Ge-
horsamsentzug gegenüber Allah. Dies gilt allerdings nur, 
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wenn die geleistete baiʿa die Vertrags-baiʿa für den Kali-
fen war oder aber die Gehorsams-baiʿa für einen Kalifen, 
dessen Vertrags-baiʿa korrekt ergangen ist. Wenn man 
jedoch anfänglich einer Person die baiʿa leistet, die baiʿa 
für sie dann aber nicht vollzogen wird, kann man sich 
von ihr lösen, da die Vertrags-baiʿa für diese Person von 
den Muslimen nicht erfolgt ist. Das Verbot im ḥadīṯ be-
trifft nämlich den Rückzieher von der baiʿa eines Kalifen 
und nicht von der baiʿa einer Person, der das Kalifat 
nicht übertragen wurde. 

Die Einheit des Kalifats 

Es ist Pflicht, dass alle Muslime in einem Staat vereint 
sind und sie allesamt nur einen Kalifen haben. Islam-
rechtlich ist es verboten, dass die Muslime weltweit 
mehr als einen Staat und mehr als einen Kalifen haben. 

Ebenso muss das Regierungssystem im Staate des Ka-
lifats ein Einheitssystem sein. Jede Form des föderativen 
Systems ist verboten. Dies geht aus dem Bericht bei 
Muslim hervor, in dem ʿAbdullāh ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ den 
Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم sagen hörte: 

، ʠʯاعفلʠॻعه إن اس ،ومǺ ʥَْاǻع إماماً، فأعʠاه صفقة يʗه، وثʙʸة قلॺه«
ʙالآخ Ȗʹا عʦȁʙيʹازعه، فاض ʙفإن جاء آخ« 

Wer einem Imam die baiʿa leistet, ihm seinen Hand-
schlag gibt und die Frucht seines Herzens, der soll ihm 
gehorchen, so er dazu in der Lage ist. Wenn ein anderer 
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kommt und es ihm streitig macht, so schlagt dem ande-
ren den Kopf ab. Auch berichtet Muslim von ʿArfağa, 
dass er sprach: Ich hörte den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم sagen: 

»ʗعٌ على رجل واحॻʸج ʤُكʙُوأم ʤأتاك ʥَْم،  ،ʤاكʶع Ȗّʵǻ أن ʗȂʙأي ُǻ ق وʙّف
ʤؒʯاعʸه ،جʦلʯفاق« 

Wer zu euch kommt, wenn ihr vereint hinter einem 
Manne steht, und versucht, eure Einheit zu spalten o-
der eure Gemeinschaft zu zerstreuen, so tötet ihn! Wei-
ter berichtet Muslim von Abū Saʿīd al-Ḫudarī, dass der 
Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

 »إذا بȂʦُع لʳلॻفʥʻʯ فاقʯلʦا الآخʙ مʹهʸا«
Wenn zwei Kalifen die baiʿa geleistet wird, so tötet 

den Zweiten von ihnen! Muslim berichtet auch von Abū 
Ḥāzim, dass dieser sagte: Ich saß fünf Jahre bei Abū 
Huraira und hörte ihn vom Propheten صلى الله عليه وسلم Folgendes be-
richten: 

»Ȁي، وʮي خلفه نʮن ʣا هلʸّاء، ؕلॻʮالأن ʤسهʦʴل تʻائʙإس ʦʹب ʕنه لاكان 
لأول اॻعة قال: فʦُا بʮ ؟نʮي Ǻعȏʗ، وسʦؒʯن خلفاء فʙʰؒʯ، قالʦا: فʸا تأمʙنا

 »ائلهʤ عʸا اسʙʯعاهʤفالأول، وأعʦʠهʤ حقهʤ، فإن الله س
„Das Volk Israel wurde von Propheten betreut. Im-

mer wenn ein Prophet starb, folgte ihm ein anderer 
nach. Nach mir wird es aber keinen Propheten mehr 
geben. Es werden jedoch Kalifen kommen, und sie wer-
den zahlreich sein.“ Sie fragten: „Was befiehlst du 
uns?“ Er antwortete: „Erfüllt die baiʿa des jeweils Erste-
ren und gebt ihnen ihr Recht, denn Allah wird sie dar-
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über zur Rechenschaft ziehen, was Er in ihre Obhut ge-
legt hat.“ 

Der erste ḥadīṯ macht deutlich, dass der Gehorsam 
gegenüber einer Person, der das Imamat bzw. Kalifat 
übertragen wurde, eine Pflicht darstellt. Wenn ein ande-
rer kommt und ihr das Kalifat streitig macht, so muss er 
bekämpft und getötet werden, sollte er von seinem Vor-
haben nicht Abstand nehmen. 

Der zweite ḥadīṯ erläutert die Situation, wenn die 
Muslime unter der Führung eines Kalifen vereint stehen 
und jemand versucht, ihre Einheit zu spalten oder ihre 
Gemeinschaft aufzusplittern. Auch in diesem Fall muss er 
getötet werden. Beide aḥādīṯ belegen in ihrem Sinngeh-
alt (mafhūm), dass eine Aufteilung des islamischen Staa-
tes verboten ist. Die Muslime werden dazu angehalten, 
eine Aufteilung des Staates oder eine Abspaltung von 
ihm keineswegs hinzunehmen und dem notfalls mit Ge-
walt zu begegnen. 

Der dritte ḥadīṯ weist darauf hin, dass wenn im Falle 
der Vakanz des Kalifenamtes im Staat durch den Tod, die 
Absetzung oder den Rücktritt des Kalifen zwei Personen 
die baiʿa für das Kalifat geleistet wird, der Zweite von 
ihnen getötet werden muss. Das heißt, derjenige ist Kalif, 
dem als Erster die korrekte baiʿa geleistet wurde. Derje-
nige, der danach die baiʿa erhalten hat, soll getötet wer-
den, wenn er nicht den Rücktritt vom Kalifat erklärt. Erst 
recht trifft das auf den Fall zu, wenn mehr als zweien die 
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baiʿa geleistet wird. Die Aussage ist also eine Metonymie 
für das Verbot der Aufteilung des Staates. Demzufolge ist 
es islamrechtlich verboten (ḥarām), wenn aus einem 
Staat mehrere Staaten entstehen. Vielmehr muss die 
Einheit des Staates unter allen Umständen gewahrt blei-
ben. 

Der vierte ḥadīṯ belegt, dass die Zahl der Kalifen nach 
dem Tod des Gesandten صلى الله عليه وسلم groß sein wird. Als die 
ṣaḥāba – Allahs Wohlgefallen mit ihnen – den Propheten 
fragten, was er ihnen angesichts einer größeren Kalifen-
zahl befehle, antwortete er ihnen, den Gehorsam ge-
genüber jenem Kalifen einzuhalten, dem als Erstem die 
baiʿa geleistet wurde, weil er der rechtmäßige Kalif ist. 
Ihm allein gebührt der Gehorsam. Die anderen haben 
keinen Anspruch darauf, weil ihre baiʿa ungültig und 
nicht rechtmäßig erfolgt ist. Es ist nämlich unzulässig, 
einem anderen Kalifen die baiʿa zu leisten, wenn ein Kalif 
für die Muslime bereits vorhanden ist. Dieser ḥadīṯ weist 
ebenfalls darauf hin, dass es verpflichtend ist, einem 
Kalifen allein den Gehorsam zu leisten. Demzufolge be-
legt auch er das Verbot, dass für die Muslime mehrere 
Kalifen und Staaten existieren. 

Die Befugnisse des Kalifen 

Der Kalif besitzt folgende Befugnisse: 
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a) Er adoptiert die für die Betreuung der Angelegen-
heiten der Umma erforderlichen islamischen Rechts-
sprüche, die durch richtigen iğtihād aus dem Buche Al-
lahs und der Sunna Seines Gesandten abgeleitet wurden. 
Ab dann sind es Gesetze, die befolgt und nicht missach-
tet werden dürfen. 

b) Er ist für die Innen- und Außenpolitik des Staates in 
gleicher Weise verantwortlich. Er übernimmt auch die 
Führung der Armee. Er hat das Recht, den Krieg zu erklä-
ren, Friedens- und Waffenstillstandsverträge abzuschlie-
ßen sowie alle weiteren Abkommen durchzuführen. 

c) Er kann die ausländischen Botschafter akzeptieren 
und ablehnen sowie muslimische Botschafter ernennen 
und absetzen. 

d) Er ernennt die Assistenten (muʿāwinūn) und Gou-
verneure (wulāt) und setzt sie wieder ab. Sie alle sind vor 
ihm und auch vor der Ratsversammlung (mağlis al-
umma) verantwortlich. 

e) Er ernennt den Obersten Richter und entlässt ihn 
und ebenso alle weiteren Richter mit Ausnahme des 
maẓālim-Richters. Diesen ernennt er zwar. Was aber 
seine Absetzung betrifft, so ist er an gewisse Bestim-
mungen gebunden, wie es im Kapitel „Das Gerichtswe-
sen“ dargelegt wurde. Er ernennt und entlässt auch die 
Ressortleiter, die Kommandanten der Armee, die Stabs-
chefs und Brigadekommandanten. Sie sind alle vor ihm 
und nicht vor der Ratsversammlung verantwortlich. 
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f) Er legt die islamischen Rechtssprüche, nach denen 
der Staatshaushalt geregelt wird, in verbindlicher Weise 
fest (tabannī), ebenso die verschiedenen Budgetbereiche 
und die Summen, die für die diversen Bereiche vorgese-
hen sind. Dies gilt für Einnahmen und Ausgaben in glei-
cher Weise. 

Was die detaillierten Rechtsbeweise der aufgezählten 
sechs Punkte betrifft, so ist Punkt a) durch den Konsens 
der Gefährtenschaft (iğmāʿ aṣ-ṣaḥāba) belegt. Das Wort 
„Gesetz“ (arab. qānūn) ist ein konventioneller Begriff mit 
folgender Bedeutung: der Befehl, den der Herrscher er-
lässt, damit die Menschen danach handeln. Definiert 
wurde der Begriff „Gesetz“ folgendermaßen: Die Summe 
aller Regeln, die der Herrscher den Menschen in ihren 
Beziehungen zwingend vorschreibt. Das heißt, wenn der 
Herrscher gewisse Rechtsnormen anbefiehlt, so werden 
diese Rechtsnormen zu einem Gesetz, das er den Men-
schen zwingend vorschreibt. Wenn er sie aber nicht an-
befiehlt, so sind sie kein Gesetz und demzufolge für die 
Menschen nicht bindend. Die Muslime folgen den 
Rechtsnormen bzw. Rechtssprüchen des Islam. Sie folgen 
somit den Geboten und Verboten Allahs und nicht denen 
des Herrschers. Was sie also befolgen müssen, sind die 
islamischen Rechtssprüche und nicht die Befehle des 
Herrschers. Allerdings waren die Prophetengefährten 
(ṣaḥāba) über diese islamischen Rechtssprüche uneins. 
So haben einige von ihnen aus den Texten etwas anderes 
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herausgelesen, als es andere von ihnen getan haben. 
Jeder folgte seinem eigenen Rechtsverständnis. Dieses 
Rechtsverständnis war für ihn das Gesetz Allahs, das er 
zu befolgen hatte. Es existieren jedoch Rechtssprüche, 
bei denen die Betreuung der Bürgerangelegenheiten die 
Befolgung einer einzigen Rechtsmeinung durch alle Mus-
lime erforderlich macht. In diesem Fall ist es nicht mög-
lich, dass jeder von ihnen seiner eigenen Rechtsmeinung 
folgt. In der Zeit der Prophetengefährten ist so ein Fall 
auch eingetreten. So war Abū Bakr der Ansicht, dass die 
Gelder unter den Muslimen zu gleichen Teilen verteilt 
werden müssen, weil sie alle in gleicher Weise Anspruch 
darauf hätten. ʿUmar hingegen war der Meinung, dass 
derjenige, der gegen den Gesandten صلى الله عليه وسلم kämpfte, nicht 
so viel bekommen dürfe wie derjenige, der mit ihm 
kämpfte, und dass der Reiche nicht so viel bekommen 
dürfe wie der Arme. Abū Bakr war jedoch der Kalif, und 
so befahl er, seine Ansicht durchzuführen, nämlich die 
Adoption, dass die Gelder zu gleichen Teilen aufzuteilen 
sind. Die Muslime folgten ihm darin. Und alle Richter und 
Gouverneure hielten sich an diese Vorgabe. Selbst ʿUmar 
unterwarf sich dem, befolgte die Rechtsauffassung Abū 
Bakrs und führte sie selber durch. Als er jedoch Kalif 
wurde, adoptierte er in dieser Frage eine Rechtsmei-
nung, die derjenigen Abū Bakrs widersprach, und befahl, 
diese auch umzusetzen. So wurde das Geld zu unter-
schiedlichen Teilen verteilt und nicht mehr zu gleichen. 
Jeder erhielt seinen Anteil nach Bedürftigkeit und Glau-
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bensdauer. Die Muslime folgten ihm dabei, und alle 
Gouverneure und Richter setzten seine Entscheidung 
um. Somit ist der Konsens der Gefährtenschaft (iğmāʿ aṣ-
ṣaḥāba) darüber ergangen, dass der Imam bestimmte 
Rechtssprüche, die aus dem islamischen Recht durch 
korrekten iğtihād abgeleitet wurden, adoptieren kann 
(tabannī) und deren bindenden Vollzug anbefehlen darf. 
Die Muslime haben ihm darin zu gehorchen, auch wenn 
es ihrem eigenen iğtihād widerspräche. Ihre eigenen 
Ansichten und Rechtsmeinungen (iğtihādāt) müssen sie 
dabei zurückstellen. Diese adoptierten, d. h. bindend 
angenommenen Rechtssprüche (aḥkām mutabannā), 
stellen nichts anderes als Gesetze dar. Demzufolge steht 
es allein dem Kalifen zu, Gesetze zu erlassen. Niemand 
außer ihm ist dazu befugt. 

Was den Abschnitt b) angeht, so geht sein Beweis aus 
dem Handeln des Gesandten صلى الله عليه وسلم hervor. Er selbst hat die 
Gouverneure und Richter ernannt und zur Rechenschaft 
gezogen. Er beobachtete auch den Handel und verbot 
den Betrug. Er verteilte die Gelder unter den Menschen, 
half den Arbeitslosen, eine Arbeit zu finden, und betreu-
te alle inneren Angelegenheiten des Staates. Er verkehr-
te auch mit den Königen und empfing deren Delegatio-
nen. Alle außenpolitischen Staatsangelegenheiten wur-
den von ihm vollzogen. Darüber hinaus hatte der Pro-
phet صلى الله عليه وسلم das tatsächliche Kommando über die Armee 
inne. So übernahm er persönlich in den Schlachten die 
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Führung der Kampfhandlungen. Bei den Feldzügen war 
er es, der die Kampftruppen entsandte und deren Kom-
mandanten ernannte. Als er Usāma ibn Zaid die Führung 
eines Feldzuges in die Länder aš-Šāms12 übertrug, miss-
fiel dies den ṣaḥāba wegen seines jungen Alters. Der 
Prophet صلى الله عليه وسلم zwang sie jedoch, dessen Führung anzuneh-
men, was belegt, dass der Kalif der tatsächliche Befehls-
haber der Armee ist und nicht nur deren formeller Ober-
befehlshaber. Auch war es der Gesandte صلى الله عليه وسلم, der den 
Quraiš den Krieg erklärte, ebenso den Banū Quraiḏa, den 
Banū n-Naḍīr, den Banū Qainuqāʿ, den Juden von Ḫaibar 
und den Byzantinern. Jeder der stattgefundenen Kriege 
wurde von ihm persönlich proklamiert, was belegt, dass 
die Kriegserklärung im islamischen Staat dem Kalifen 
obliegt. Es war auch der Gesandte صلى الله عليه وسلم, der die Verträge 
mit den Juden, den Banū Midlağ und ihren Verbündeten, 
den Banū Ḍumra, abschloss. Er war es auch, der den 
Friedensvertrag mit Yūḥanna ibn Ruʾba, dem Herrscher 
über Aila, und das Ḥudaibīya-Abkommen mit den Mek-
kanern vereinbarte. Die Muslime waren über das Ḥu-
daibīya-Abkommen erzürnt, doch entsprach der Prophet 
ihren Wünschen nicht, setzte sich über ihre Einwände 
hinweg und vollzog das Abkommen trotzdem. Dies ist ein 
klarer Beweis dafür, dass der Abschluss von Verträgen, 

                                                      
12 Arabische Bezeichnung für das Gebiet des heutigen Syrien, Liba-
non, Palästina und Jordanien (Levante). 
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seien es Friedensverträge oder Abkommen anderer Art, 
allein dem Kalifen obliegt. 

Was den Abschnitt c) betrifft, so ergibt sich sein 
Rechtsbeweis aus der Tatsache, dass es der Gesandte صلى الله عليه وسلم 
war, der die beiden Abgesandten von Musailima al-
Kaḏḏāb empfing und auch Abū Rāfiʿ, den Abgesandten 
der Quraiš. Ebenso entsandte er die Botschafter an Her-
akles, an den Chosroes, an al-Muqauqis, an den ghassa-
nidischen Ḥāriṯ, den König al-Ḥīras, an den himjaritischen 
Ḥāriṯ, den König des Jemen, und an den äthiopischen 
Negus. Er entsandte auch ʿUṯmān ibn ʿAffān als Botschaf-
ter zu den Quraiš während der Friedensverhandlungen 
von al-Ḥudaibīya. All das belegt, dass es der Kalif ist, der 
die Botschafter akzeptiert und ablehnt und seinerseits 
die Botschafter ernennt. 

Der Rechtsbeweis für den Abschnitt d) ergibt sich 
ebenfalls aus den Handlungen des Propheten صلى الله عليه وسلم. So hat 
er persönlich die Gouverneure (wulāt) ernannt. Muʿāḏ 
ernannte er zum Gouverneur über den Jemen. Auch die 
Absetzung der Gouverneure hat der Gesandte selbst 
vorgenommen. So setzte er al-ʿAlāʾ ibn al-Ḥaḍramī als 
Gouverneur von Bahrain ab, nachdem die dortigen Be-
wohner sich über ihn beschwerten. Das beweist, dass die 
Gouverneure sowohl vor dem Kalifen als auch vor den 
Einwohnern ihrer Provinz verantwortlich sind. Darüber 
hinaus sind sie auch vor der Ratsversammlung (mağlis al-
umma) verantwortlich, da sie alle Provinzen repräsen-
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tiert. So viel zu den Gouverneuren – was die Assistenten 
(al-muʿāwinūn) angeht, so hatte der Gesandte Allahs 
zwei: Abū Bakr und ʿUmar. Während seiner gesamten 
Lebenszeit hat sie der Gesandte niemals abgesetzt und 
andere ernannt. Er hat sie zwar in das Amt berufen, sie 
jedoch niemals ihrer Funktion enthoben. Nachdem der 
muʿāwin aber seine Vollmacht vom Kalifen erhalten hat 
und im Grunde sein Stellvertreter ist, hat der Kalif in 
Analogie zum Bevollmächtigten auch das Recht, ihn ab-
zusetzen, wie auch der Vollmachtgeber jederzeit das 
Recht hat, seinem Bevollmächtigten die Vollmacht zu 
entziehen. 

Was den Abschnitt e) betrifft, so geht sein Rechtsbe-
weis ebenso aus dem Handeln des Propheten صلى الله عليه وسلم hervor. 
Der Gesandte Allahs übertrug ʿAlī das Richteramt über 
den Jemen. Auch berichtet Aḥmad von ʿAmr ibn al-ʿĀṣ, 
dass zwei Gegner in einer Streitsache zum Gesandten 
Allahs kamen. Dieser wandte sich aber an ʿAmr und 
sprach: 

 »اقʞ بʻʹهʸا ǻا عʙʸو«
O ʿAmr, richte du zwischen ihnen! Doch ʿAmr antwor-

tete: „Du hast (doch) mehr Anrecht darauf als ich, o Ge-
sandter Allahs.“ Der Gesandte aber erwiderte ihm: 

 »وȀن ؕان«
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Auch wenn es so ist. (So richte trotzdem.) ʿAmr frag-
te: „Was bekomme ich nun, wenn ich zwischen ihnen 
richte?“ Der Prophet صلى الله عليه وسلم antwortete: 

» ʕن أنȀات. وʹʴح ʙʵع ʣاء فلʷالق ʕʮا فأصʸهʹʻب ʕʻʷق ʕإن أن
 »اجʯهʗت فأخʠأت فلʣ حʴʹة

Wenn du zwischen ihnen richtest und die richtige 
Entscheidung triffst, so bekommst du die zehnfache 
Belohnung. Wenn du dich in der Rechtsableitung be-
mühst und die falsche Entscheidung triffst, so erhältst 
du eine einfache Belohnung. 

Auch der Kalif ʿUmar (r) ernannte die Richter und 
Gouverneure und setzte sie wieder ab. So ernannte er 
Šuraiḥ zum Richter in Kufa und Abū Mūsā zum Richter in 
Basra. Šuraḥbīl ibn Ḥasana setzte ʿUmar von seinem 
Gouverneursamt in aš-Šām wieder ab und übertrug es 
Muʿāwiya. Daraufhin fragte ihn Šuraḥbīl: Hast du mich 
wegen Feigheit abgesetzt oder wegen Verrat? Doch 
ʿUmar antwortete ihm: Wegen keines von beidem. Ich 
wollte einfach einen Mann, der stärker ist. ʿAlī ibn Abī 
Ṭālib setzte Abū l-Aswad ein und enthob ihn dann wieder 
seines Amtes. Dieser fragte ihn: Warum hast du mich 
abgesetzt, wo ich doch nichts Unrechtes getan und kei-
nen Verrat begangen habe? ʿAlī antwortete: Ich fand 
eine Überheblichkeit in deinem Ton gegenüber den 
Streitgegnern. ʿUmar und ʿAlī taten dies vor den Augen 
und Ohren der ṣaḥāba, ohne dass irgendjemand von 
ihnen sie dafür tadelte. Somit stellt all das einen Rechts-
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beleg dafür dar, dass der Kalif die Richter generell er-
nennen darf. In gleicher Weise hat er analog zur Voll-
machtsübertragung das Recht, sich bei der Ernennung 
der Richter vertreten zu lassen. So darf sich der Kalif in 
all seinen Befugnissen vertreten lassen, wie er auch das 
Recht hat, jemanden mit dem Vollzug sämtlicher ihm 
zustehenden Handlungen zu bevollmächtigen. 

Ausgenommen von der Absetzungsbefugnis des Kali-
fen ist der maẓālim-Richter, wenn dieser gerade einen 
Klagefall gegen den Kalifen, gegen einen seiner bevoll-
mächtigten Assistenten oder gegen seinen Obersten 
Richter untersucht. Dies wird durch das folgende 
Rechtsprinzip belegt: Das Mittel zum Verbotenen ist 
ebenfalls verboten. Dem Kalifen in dieser Situation das 
Recht zu geben, den maẓālim-Richter abzusetzen, kann 
nämlich das Urteil des Richters beeinflussen und somit 
einen islamischen Rechtsspruch aussetzen, was aber 
verboten wäre (ḥarām). In diesem Fall wäre die in Hän-
den des Kalifen liegende Befugnis zur Absetzung des 
maẓālim-Richters ein Mittel zum Verbotenen. Dies gilt 
insbesondere deswegen, weil bei diesem Rechtsprinzip 
die Präsumtion, d. h. die überwiegende Annahme, aus-
reicht und die absolute Gewissheit nicht erforderlich ist. 
Deswegen wird die Befugnis zur Absetzung des maẓālim-
Richters in dieser Situation dem maẓālim-Gericht über-
tragen. In allen anderen Fällen jedoch bleibt der Rechts-
spruch in seinem Ursprung bestehen, nämlich, dass das 
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Recht dem Kalifen obliegt, den maẓālim-Richter ein- und 
abzusetzen. 

Was die Bestellung der Ressortleiter betrifft, so hat 
der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم Schriftführer als Verwalter in den 
staatlichen Einrichtungen ernannt. Ihre Funktion ent-
sprach der eines Ressortleiters. So ernannte er al-
Muʿaiqīb ibn Abī Fāṭima zu seinem Siegelträger und 
ebenso zum Schriftführer über die Beuteeinnahmen. 
Ḥuḏaifa ibn al-Yamān bestellte er zur Erfassung der Ern-
teeinträge des Ḥiğāz. Az-Zubair ibn al-ʿAuwām ernannte 
er zum Schriftführer über die zakāt-Gelder und al-Muġīra 
ibn Šuʿba zur Niederschrift der Schuldscheine und 
Rechtsverträge. Auf diese Weise ging der Gesandte Al-
lahs صلى الله عليه وسلم vor. 

Auch die Armee- und Korpskommandanten wurden 
vom Propheten صلى الله عليه وسلم persönlich ernannt. So setzte er 
Ḥamza ibn ʿAbdilmuṭṭalib an die Spitze von dreißig 
Mann, um den Quraiš an der Küste entgegenzutreten. 
ʿUbaida ibn al-Ḥāriṯ stellte er an die Spitze von sechzig 
Mann und schickte ihn ins Rābiġ-Tal, um dort den Quraiš 
zu begegnen. Saʿd ibn Abī Waqqās setzte er an die Spitze 
eines Trupps von zwanzig Mann und schickte ihn Rich-
tung Mekka. Auf diese Weise ernannte der Gesandte 
Allahs seine Armeekommandanten, was belegt, dass es 
dem Kalifen obliegt, die Armee- und Korpskommandan-
ten zu bestellen. 
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All diese Personen waren allein vor dem Gesand-
ten صلى الله عليه وسلم verantwortlich und vor niemandem sonst. Das 
alles beweist, dass die Richter, die Ressortleiter, die Ar-
mee- und Generalstabskommandanten und die restli-
chen (hohen) Staatsbeamten allein vor dem Kalifen ver-
antwortlich sind und nicht vor der Ratsversammlung 
(mağlis al-umma). Vor der Ratsversammlung können 
lediglich die Assistenten (al-muʿāwinūn), die Gouverneu-
re (al-wulāt) und die Kreisvorsteher (al-ʿummāl) zur Ver-
antwortung gezogen werden, da es sich um Regenten 
handelt. Die anderen Personen sind nicht vor der Rats-
versammlung, sondern ausschließlich vor dem Kalifen 
verantwortlich. 

Was den Abschnitt f) angeht, so ist der Staatshaushalt 
bezüglich der Einnahmen- und Ausgabenbereiche durch 
die islamischen Rechtssprüche festgelegt. Jeder einzelne 
Dinar darf nur gemäß dem islamischen Rechtsspruch 
eingehoben und wieder ausgegeben werden. Allerdings 
unterliegt die detaillierte Festlegung der Ausgaben- bzw. 
Einnahmenseite – was heute als Festlegung der einzel-
nen Budgetkapitel bezeichnet wird – der Meinung des 
Kalifen und seiner Rechtssauffassung. So entscheidet er, 
dass beispielsweise der ḫarāğ13 des ḫarāğ-Landes so-

                                                      
13 Tribut auf Erträge landwirtschaftlich genutzter Böden, die durch 
Krieg dem islamischen Staat eröffnet wurden. 
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undso viel beträgt oder die ğizya14 in dieser oder jener 
Höhe einzuheben ist. Dieses und Ähnliches sind die so-
genannten Einnahmeposten. Andererseits legt der Kalif 
auch fest, wie viel für den Bau von Straßen oder Kran-
kenhäusern aufzuwenden ist. Solche und ähnliche Dinge 
fallen in den Bereich der Ausgabenposten. Hierbei ist die 
Meinung des Kalifen ausschlaggebend. Er legt die ver-
schiedenen Budgetabschnitte nach seiner Ansicht und 
Rechtssauffassung fest. Dies geht aus der Tatsache her-
vor, dass der Gesandte selbst die Einnahmen von seinen 
Beauftragten entgegennahm; er übernahm auch die 
Aufgabe ihrer Verteilung. Einigen Gouverneuren gestat-
tete er, die Gelder selbst entgegenzunehmen und auch 
auszugeben, wie es bei Muʿāḏ der Fall war, als er ihn als 
Gouverneur in den Jemen entsandte. Als die rechtgelei-
teten Kalifen kamen, nahm jeder von ihnen in seiner 
Eigenschaft als Kalif die Einnahme und die Ausgabe der 
Gelder selbst in die Hand und verfuhr dabei nach eigener 
Ansicht und Rechtsauffassung. Niemand prangerte sie 
deswegen an, und keiner außer dem Kalifen entschied 
über die Einnahme oder Ausgabe eines einzigen Dinars, 
es sei denn, er wurde dazu vom Kalifen bevollmächtigt. 
So geschah es auch im Falle der Ernennung Muʿāwiyas 
durch ʿUmar. Er übertrug ihm die umfassende Vollmacht, 
die Gelder einzunehmen und auszugeben. Dies alles be-

                                                      
14 Steuer, die erwachsene, männliche, nichtmuslimische Bürger des 
islamischen Staates nach Vermögen entrichten müssen. 
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legt, dass der Kalif oder sein Vertreter die Budgetkapitel 
festlegt. 

Das waren die detaillierten Beweisführungen zu den 
einzelnen Befugnissen des Kalifen. Sie alle werden unter 
dem folgenden ḥadīṯ vereint, den Aḥmad und al-Buḫārī 
über ʿAbdullāh ibn ʿUmar vom Propheten صلى الله عليه وسلم berichten: 

 »الإمام راع وهʦ مʓʴول عʥ رعʯʻه«... 
[…] der Imam ist ein Hüter, und er ist für seine Bür-

ger verantwortlich. Das bedeutet, dass alles, was mit der 
Betreuung der Angelegenheiten der Bürger in Zusam-
menhang steht, dem Kalifen obliegt. Er hat analog zur 
Vollmachtsübertragung das Recht, wen er will, für was 
und wie er will als Vertreter einzusetzen. 

Der Kalif ist bei der Adoption (tabannī) 
an die islamischen Rechtssprüche gebunden 

Der Kalif ist bei der Adoption (der verbindlichen 
Übernahme und dem Erlassen) von Gesetzen an die is-
lamischen Rechtssprüche gebunden. So darf er kein Ge-
setz bindend machen, also adoptieren, das nicht auf kor-
rekte Weise aus den islamischen Beweisquellen abgelei-
tet wurde. Er ist selbst an die von ihm adoptierten Ge-
setze gebunden, ebenso an die Ableitungsmethode 
(ṭarīqatu l-istinbāṭ), zu der er sich verpflichtet hat. Des-
halb ist es ihm nicht gestattet, ein Gesetz zu adoptieren, 
das einer Ableitungsmethode entstammt, die der von 
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ihm adoptierten Methode widerspricht. Auch darf er 
keinen Befehl erlassen, der zu einem von ihm adoptier-
ten Gesetz im Widerspruch steht. 

Die Rechtsbelege für den ersten Punkt, dass nämlich 
der Kalif bei der Adoption von Gesetzen an die islami-
schen Rechtssprüche gebunden ist, sind folgende: 

Erstens: Allah hat jedem Muslim, ob Kalif oder nicht, 
befohlen, alle seine Handlungen gemäß den islamischen 
Rechtssprüchen auszuführen. So sagt der Erhabene: 

 َن ـَ جَرَ شَ  افِيمَ  وكَ يحَُكِّمُ  حَتىَّ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  وَربَِّكَ  فَلا  هُمْ بَـيـْ
Nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht eher gläu-

big sein, bis sie dich zum Richter erheben in allem, was 
unter ihnen strittig ist. (4:65) Die Ausführung der Hand-
lungen gemäß den islamischen Rechtssprüchen zwingt 
den Muslim dazu, gewisse Rechtssprüche verbindlich zu 
übernehmen, d. h. zu adoptieren (tabannī), wenn die 
Ansprache des Gesetzgebers auf mehrfache Weise ver-
standen werden kann, d. h., wenn der Rechtsspruch in 
einer Frage vielfältig ausfällt. In diesem Fall wird es für 
den Muslim zur Pflicht, einen bestimmten Rechtsspruch 
aus dieser Vielfalt zu übernehmen, wenn er eine Hand-
lung vollziehen möchte, d. h., wenn er den Rechtsspruch 
durchführen will. In gleicher Weise ist dies auch für den 
Kalifen verpflichtend, wenn er seiner Tätigkeit, dem Re-
gieren, nachkommen möchte. 
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Zweitens: Der Wortlaut der baiʿa zwingt den Kalifen 
dazu, sich an das islamische Recht zu halten, weil er die 
baiʿa auf der Grundlage des Buches (Koran) und der 
Sunna erhalten hat. Deswegen ist es ihm nicht erlaubt, 
von ihnen abzuweichen. Er wird sogar zum Ungläubigen, 
wenn er es aus Überzeugung tut. Tut er es nicht aus 
Überzeugung, so ist er zumindest ein Sünder, ein Unge-
rechter und ein Frevler. 

Drittens: Der Kalif wurde aufgestellt, um das islami-
sche Recht zu implementieren. Deshalb ist es ihm nicht 
gestattet, aus einer anderen Quelle etwas zu überneh-
men, um es auf die Muslime anzuwenden. Das islami-
sche Recht hat ihm dies in solch definitiver Weise verbo-
ten, dass es sogar jenem, der nach etwas anderem rich-
tet als dem Islam, den Glauben abgesprochen hat. Und 
das ist ein deutliches Indiz (qarīna) für den apodiktischen 
Charakter dieses Verbots. Demzufolge ist der Kalif bei 
der Adoption von Gesetzen, also beim Gesetzeserlass, 
allein an die islamischen Rechtssprüche gebunden. Er-
lässt er ein Gesetz aus einer anderen Quelle, so ist er 
ungläubig, wenn er es aus Überzeugung tut, bzw. ein 
Sünder, Ungerechter und Frevler, wenn es nicht aus 
Überzeugung geschieht. 

Was den zweiten Punkt betrifft, so ist der Kalif sowohl 
an die von ihm übernommenen Rechtssprüche als auch 
an die von ihm festgelegte Ableitungs- bzw. Ausle-
gungsmethode gebunden. Beweis dafür ist die Tatsache, 
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dass der Kalif jenen islamischen Rechtsspruch (al-ḥukm 
aš-šarʿī) anwendet, der für ihn selbst der verbindliche 
Rechtsspruch ist und nicht für jemand anderen. Es han-
delt sich also um den Rechtsspruch, den er selbst adop-
tiert hat, um seine eigenen Handlungen danach zu rich-
ten, und nicht um irgendeinen beliebigen Rechtsspruch. 
Wenn der Kalif nun einen Rechtsspruch ableitet oder 
einem Gelehrten darin folgt (taqlīd), so stellt dieser 
Rechtsspruch den für ihn verbindlichen Rechtsspruch 
Allahs (ḥukmullāh fī ḥaqqihi) dar, an den er in seiner Ge-
setzesübernahme für die Muslime gebunden ist. Es ist 
ihm nicht gestattet, (in dieser Frage) einen anderen 
Rechtsspruch zu übernehmen, weil es sich dabei nicht 
um den für ihn verbindlichen Rechtsspruch Allahs han-
delt. Er stellt weder für ihn noch in der Folge für die 
Muslime einen (gültigen) islamischen Rechtsspruch dar. 
Deswegen ist der Kalif in den Befehlen, die er für die 
Bürger erlässt, an jenen Rechtsspruch gebunden, den er 
für sich adoptiert hat. Es steht ihm nicht zu, einen Befehl 
zu erlassen, der zu dem von ihm adoptierten Rechts-
spruch im Widerspruch steht, da dieser Befehl nicht dem 
für ihn verbindlichen Rechtsspruch Allahs entspricht. 
Somit ist es weder für ihn noch in Folge für die Muslime 
ein gültiger islamischer Rechtsspruch. Dies wäre so, als 
erließe er einen Befehl ohne islamischen Rechtsspruch. 
Demgemäß ist es ihm nicht erlaubt, einen Befehl zu er-
lassen, der den von ihm adoptierten Rechtssprüchen 
widerspricht. 
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Ebenso verändert sich das Verständnis des Rechts-
spruches gemäß der gewählten Ableitungsmethode. 
Wenn der Kalif z. B. der Ansicht ist, dass ein Rechtsgrund 
(ʿilla) nur dann rechtsgültig ist, wenn er aus einem Of-
fenbarungstext (naṣ) entnommen wurde, und wenn der 
Kalif weder das Interesse als gültigen Rechtsgrund noch 
die belegfreien Interessen (al-maṣāliḥ al-mursala) als 
gültigen Rechtsbeleg ansieht, so hat er für sich eine Ab-
leitungsmethode festgelegt. In diesem Fall ist er an sie 
gebunden und hat nicht das Recht, ein Gesetz zu adop-
tieren, dessen Rechtsbeweis das belegfreie Interesse ist 
oder das er analog zu einer ʿilla abgeleitet hat, die kei-
nem Offenbarungstext entnommen wurde. Dieses Ge-
setz wäre nämlich nicht der für ihn verbindliche Rechts-
spruch, da er dessen Beleg nicht als gültigen Rechtsbeleg 
anerkennt. Aus seiner Sicht handelt es sich somit um 
keinen islamischen Rechtspruch. Nachdem es nun für 
den Kalifen kein (gültiger) islamischer Rechtsspruch ist, 
kann es auch für die Muslime keiner sein. Dies wäre so, 
als ob er ein Gesetz übernähme, das keinem Rechts-
spruch entspringt – ein Vorgehen, das ihm von Rechts 
wegen verboten ist. Wenn der Kalif aber selbst ein 
muqallid, d. h. ein Nachahmer, oder ein muğtahid 
masʾala15 ist und kein muğtahid muṭlaq16 oder muğtahid 

                                                      
15 Rechtsableiter in einer bestimmten Rechtsfrage. 



86 
 

maḏhab17, die an eine bestimmte Ableitungsmethode 
gebunden sind, so folgt er in seinen Adoptionen dem 
muğtahid, den er nachahmt, oder seinem eigenen 
iğtihād in der Rechtsfrage, solange er einen Beweis oder 
zumindest einen Scheinbeweis dafür besitzt. In diesem 
Fall ist er nur an die von ihm erlassenen Befehle gebun-
den, indem er sie ausschließlich nach den von ihm adop-
tierten Rechtssprüchen erteilt. 

Das Kalifat ist ein menschlicher Staat und kein theokra-
tischer Gottesstaat 

Der islamische Staat ist das Kalifat. Es ist eine allge-
meine Führerschaft für alle Muslime auf der Welt. Wenn 
einem Kalifen in irgendeinem Land der islamischen Welt 
die korrekte baiʿa geleistet und das Kalifat errichtet wur-
de, dann ist es für die Muslime in allen Ländern der Erde 
verboten, ein weiteres Kalifat zu errichten. Dies geht aus 
der Aussage des Gesandten صلى الله عليه وسلم hervor: 

 »إذا بȂʦع لʳلॻفʥʻʯ فاقʯلʦا الآخʙ مʹهʸا«
Wenn zwei Kalifen die baiʿa geleistet wird, so tötet 

den Letzteren von beiden. Das Kalifat dient der Imple-

                                                                                                       
16 Rechtsableiter, der in seinen juristischen Ableitungen an keine 
Rechtsschule gebunden ist und aus den islamischen Rechtsgrundla-
gen (uṣūl) seine eigene Ableitungsmethode entwickelt hat. 
17 Rechtsableiter, der in seiner Ableitungsmethode an eine bestimm-
te Rechtsschule gebunden ist. 
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mentierung der Gesetze des islamischen Rechts nach 
den Ideen, die der Islam gebracht, und den Rechtssprü-
chen, die er festgesetzt hat. Es dient auch dem Tragen 
der Botschaft des Islam in die Welt, indem man den 
Menschen den Islam darlegt, sie dazu einlädt und den 
ğihād auf dem Wege Allahs vollzieht. Man nennt es auch 
„Imamat“ bzw. „die Führerschaft der Gläubigen“ (imāra-
tu l-muʾminīn). Es handelt sich dabei um ein weltliches 
und kein jenseitiges Amt. Es wurde eingeführt, um die 
Glaubensordnung des Islam auf die Menschen anzuwen-
den und den Islam unter ihnen zu verbreiten. 

Das Kalifat ist definitiv vom Prophetentum verschie-
den, denn das Prophetentum ist ein von Gott gegebenes 
Amt, das Er jener Person gewährt, die Er dafür auser-
wählt hat. Dabei wird dem Propheten oder Gesandten 
die Gesetzgebung von Gott durch Offenbarung übermit-
telt. Das Kalifat ist hingegen ein menschliches Amt. Die 
Muslime leisten dabei der Person ihrer Wahl die baiʿa 
und stellen jenen aus ihren Reihen als Kalifen auf, den 
sie sich wünschen. Unser Prophet Muḥammad صلى الله عليه وسلم war 
auch ein Regent, der die Scharia, mit der er entsandt 
wurde, anwandte. Er hatte die Stellung des Propheten 
bzw. Gesandten inne und übernahm gleichzeitig das Amt 
des Oberhauptes der Muslime, um die Gesetze des Islam 
zu implementieren. Allah befahl ihm zu regieren, wie Er 
ihm auch befahl, die Botschaft zu verkünden. So sagt Er 
ihm: 
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 ِنـَهُمْ  احْكُمْ  وَأَن  اɍَُّ  أنَْـزَلَ  بمِاَ بَـيـْ
Und wahrlich, richte unter ihnen nach dem, was Al-

lah herabgesandt hat. (5:49) Auch sagt Er: 

 َّʭِزَلْنَا إ  اɍَُّ  أَراَكَ  بمِاَ لنَّاسِ ا بَينَْ  كُمَ لتَِحْ  ʪِلحْقَِّ  الْكِتَابَ  إِليَْكَ  أَنْـ
Wahrlich, Wir haben zu dir das Buch mit der Wahr-

heit herabgesandt, auf dass du unter den Menschen 
nach dem richtest, was Allah dir gezeigt hat. (4:105) 
Und Er sagt: 

 أَيُّـهَاʮَ  ُكَ ربَِّ  مِنْ  يْكَ إِلَ  أنُْزِلَ  مَا غْ بَـلِّ  الرَّسُول 
O Gesandter, verkünde das, was dir von deinem 

Herrn herabgesandt wurde! (5:67) Und Er sagt: 

  َُغَ مَنْ بَـلَ وَ هِ مْ بِ وَأُوحِيَ إِليََّ هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِرك 

Mir ist dieser Koran offenbart worden, auf dass ich 
euch damit warne und jeden, den er erreicht. (6:19) Und 
Er sagt: 

  ُِّأيَُّـهَا الْمُدَّثرʮَ  ْقُمْ فأَنَْذِر 
Du Bedeckter, steh auf und warne. (74:1-2) 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم hatte also zwei Ämter inne: 
sowohl das des Propheten und Gesandten als auch die 
allgemeine Führerschaft der Muslime im Diesseits, um 
die Gesetzgebung Allahs, die ihm offenbart wurde, zu 
implementieren. 
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Hingegen wird das Kalifat nach dem Gesandten Al-
lahs صلى الله عليه وسلم von Menschen übernommen. Diese sind keine 
Propheten. Deswegen ist es für sie zulässig, dass ihnen 
wie anderen Menschen auch Fehler unterlaufen, Dinge 
entfallen, dass sie vergessen, Sünden begehen und ande-
res tun, weil sie eben Menschen sind. Sie sind nicht un-
fehlbar, weil sie weder Propheten noch Gesandte sind. 
Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat selbst darüber berichtet, dass der 
Imam (Kalif) Fehler begehen kann und dass Ungerechtig-
keit, Sündhaftigkeit und Ähnliches von ihm ausgehen 
können, wofür ihn die Menschen hassen werden. Er er-
wähnte sogar, dass er offenen Unglauben begehen 
könnte. So berichtet Muslim von Abū Huraira, dass der 
Prophet صلى الله عليه وسلم sprach: 

ʚ وجل ع اللهǻقاتل مʥ ورائه وʯȂُقى Ǻه، فإن أمʙ بʯقȎʦ  ،إنʸا الإمام جَُّ́ة«
ʙأج ʣلʘل ؕان له بʗه مʹه ،وعॻه ؕان علʙʻغǺ ʙأمǻ نȀو« 

Der Imam ist wahrlich ein Schirm; man kämpft hinter 
ihm und schützt sich durch ihn. Wenn er Gottesfurcht 
anbefiehlt und gerecht ist, so wird ihm dafür ein Lohn 
gegeben. Sollte er jedoch anderweitiges befehlen, so 
trägt er dafür seine Schuld. Das macht deutlich, dass der 
Imam nicht unfehlbar ist und es für ihn möglich ist, ande-
res als Gottesfurcht zu befehlen. Muslim berichtet auch 
über ʿAbdullāh (gemeint ist ʿAbdullāh ibn Masʿūd), dass 
der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: 
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ʙ تأم ǻا رسʦل الله ʃॻؕ قالʦا: ،إنها سʦؒʯن Ǻعȏʗ أثʙة وأمʦر تʹʙؒونها«
ʘن الله الʦألʴوت ،ʤȜॻعل ȏʘال Ȗʲدون الʓ؟ قال: تʣأدرك مʹا ذل ʥم ȏ

ʤؒل« 
„Nach mir wird es Bevorzugung geben und Dinge, die 

ihr ablehnt.“ Sie fragten: „O Gesandter Allahs! Was be-
fiehlst du jenem, der von uns das erlebt?“ Er antworte-
te: „Erfüllt die Pflicht, die euch obliegt, und ruft Allah 
um das an, was euch zusteht.“ Und al-Buḫārī berichtet 
von Ğunāda ibn Abī Umaīya, der sagte: „Wir traten zu 
ʿUbāda ibn aṣ-Ṣāmit ein, als er krank wurde, und baten 
ihn: Möge Allah dich läutern, erzähle uns einen ḥadīṯ, 
mit dem Allah dir Nutzen bringt, den du vom Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم gehört hast. Da sprach er: 

ʸʴع ʹا على الفقال ʸॻɼا أخʘ علʻʹا أن Ǻاǻعَ  ،ॺɼاǻعʹاه صلى الله عليه وسلمدعانا الʹʮي «
ازع  نʹوأثʙة علʻʹا، وأن لا ،والʠاعة، في مʹʠʵʹا ومʙȜهʹا، وعʙʴنا وʙʴȂنا

 »ʙهانبن تʙوا ؕفʙاً بʦَاحاً عʹʤؕʗ مʥ الله ॻɼه الأمʙ أهله، قال: إلا أ
Der Prophet rief uns zur baiʿa auf und wir leisteten 

sie ihm. Zu dem, wofür er uns die baiʿa abnahm, zählte, 
dass wir hören und gehorchen, in allem, was uns lieb 
und unlieb ist, im Leichten wie im Schwierigen, auch auf 
die Bevorzugung (der Befehlshaber) uns selbst gegen-
über hin, und dass wir die Befehlsgewalt jenen, die sie 
innehaben, nicht streitig machen. Er ergänzte: „Es sei 
denn, ihr seht einen offenkundigen Kufr, für den ihr von 
Allah einen feststehenden Beweis habt!“ Und von ʿĀʾiša 
wird berichtet, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: 
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ادرأوا الʗʲود عʥ الʴʸلʥʻʸ ما اسʠʯعʤʯ، فإن ؕان له مʙʳج فʳلʦا «
 »سʻʮله. فإن الإمام أن ʠʳǻئ في العفʦ خʙʻ مʥ أن ʠʳǻئ في العقȁʦة
Wendet die ḥudūd-Strafen, so gut ihr könnt, von den 

Muslimen ab. Wenn er (der Beschuldigte) einen Aus-
weg hat, so lasst ihn ziehen. Dass dem Imam bei einem 
Strafverzicht ein Fehler widerfährt, ist besser, als wenn 
es bei einer Bestrafung geschieht. (Bei at-Tirmiḏī über-
liefert.) Diese aḥādīṯ legen offen dar, dass es für den 
Imam zulässig ist, Fehler zu begehen, zu vergessen oder 
Sündhaftes zu tun. Trotzdem hat der Prophet صلى الله عليه وسلم befoh-
len, am Gehorsam ihm gegenüber festzuhalten, solange 
er nach dem Islam regiert, kein offenkundiger Unglaube 
von ihm ausgeht und er keine Sünde anbefiehlt. Demzu-
folge sind die Kalifen nach dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم 
Menschen, die Richtiges und Falsches tun können. Sie 
sind also nicht unfehlbar, d. h. keine Propheten, so dass 
man sagen könnte, das Kalifat sei ein theokratischer Got-
tesstaat. Vielmehr ist es ein Staat, der von Menschen 
geführt wird, in dem die Muslime einem Kalifen die baiʿa 
leisten, damit er die Gesetze des islamischen Rechts zur 
Anwendung bringt. 

Die Herrschaftsdauer des Kalifen 

Die Herrschaftsdauer des Kalifen ist zeitlich nicht limi-
tiert. Solange er das islamische Recht einhält, die islami-
schen Gesetze vollzieht und in der Lage ist, die Staatsan-
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gelegenheiten zu führen und die Verantwortungen des 
Kalifats zu tragen, bleibt er Kalif. Die Formulierung der 
baiʿa im ḥadīṯ ist nämlich unverknüpft erfolgt (muṭlaq) 
und wurde nicht an eine bestimmte Dauer gebunden. Al-
Buḫārī berichtet von Anas, dass der Gesandte Allahs 
sprach: 

yِل علʤȜॻ عʗٌʮَ حَ «  »ॺʻȁةز ʵॺَيٌ، ؕأن رأسه ـاسʸعʦا وأॻʟعʦا، وȀن اسʯُع
Hört und gehorcht, auch wenn ein äthiopischer Skla-

ve euch vorgesetzt wird, dessen Kopf einer Rosine 
gleicht. In einer anderen Überlieferung bei Muslim auf 
dem Weg von Um al-Ḥaṣīn heißt es: 

»ʤؕدʦقǻ اب اللهʯȜǺ« 
[…] der euch mit dem Buch Allahs führt. Darüber hin-

aus wurde jedem der rechtgeleiteten Kalifen eine zeitlich 
unbegrenzte baiʿa geleistet, wie sie in den aḥādīṯ er-
wähnt wird. Sie waren auf unbestimmte Zeit gewählt. So 
hat jeder von ihnen das Kalifat vom Zeitpunkt seiner 
baiʿa an bis zu seinem Tod innegehabt. Somit ist der 
Konsens der Gefährtenschaft darüber ergangen, dass es 
für das Kalifat keine bestimmte Zeitspanne gibt. Es ist an 
keine Zeitspanne geknüpft. Wenn jemandem die baiʿa 
geleistet wird, so bleibt er bis zu seinem Tod Kalif. 

Wenn dem Kalifen jedoch etwas widerfährt, was ihn 
unverzüglich absetzt oder seine Absetzung erforderlich 
macht, so ist seine Herrschaftsdauer beendet, und er 
wird seines Amtes enthoben. Dies entspricht aber keiner 
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Einschränkung der Dauer seines Kalifats, sondern ergibt 
sich aus einer plötzlich entstandenen unzulänglichen 
Erfüllung der Vertragsbedingungen. Betrachtet man den 
Wortlaut der baiʿa, der durch den Offenbarungstext und 
den Konsens der Gefährten belegt ist, so sieht man, dass 
er das Kalifat zwar zeitlich nicht einschränkt, es aber an 
den Vollzug dessen bindet, worauf die baiʿa geleistet 
wurde, nämlich an den Koran und die Sunna. Der Kalif 
hat also danach zu regieren und die darin enthaltenen 
Gesetze durchzuführen. Hält er das islamische Recht 
nicht ein oder wendet er es nicht an, so ist seine Abset-
zung erforderlich. 

Die Absetzung des Kalifen 

Wenn der Kalif eine der sieben Vertragsbedingungen 
nicht mehr erfüllt, ist es ihm islamrechtlich nicht mehr 
erlaubt, im Kalifat fortzufahren. In diesem Fall ist die 
Absetzung erforderlich. 

Allein das maẓālim-Gericht hat das Recht, den Kalifen 
abzusetzen. Es entscheidet darüber, ob der Kalif irgend-
eine der Vertragsbedingungen nicht mehr erfüllt oder ob 
sie doch noch erfüllt werden. Dies ergibt sich aus dem 
Umstand, dass jeder der Fälle, in denen der Kalif auto-
matisch abgesetzt ist oder die Absetzung verdient, ein 
Unrecht (maẓlima) darstellt, das beseitigt werden muss. 
Ein Unrecht muss aber als solches bestätigt werden, und 
diese Bestätigung hat durch einen Richter zu erfolgen. 
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Nachdem das maẓālim-Gericht über die Beseitigung des 
Unrechts entscheidet und sein Richter die Befugnis hat, 
eine Sache als Unrecht zu bestimmen und darüber zu 
richten, ist das maẓālim-Gericht die zuständige Stelle, die 
darüber entscheidet, ob der Kalif die Vertragsbedingun-
gen weiterhin erfüllt oder nicht. Dieses Gericht entschei-
det auch über die Absetzung des Kalifen. Sollte der Kalif 
allerdings eine Vertragsbedingung nicht mehr erfüllen 
und sich selbst absetzen, ist die Sache erledigt. Wenn die 
Muslime aber der Meinung sind, dass er abgesetzt wer-
den müsse, weil er eine Vertragsbedingung nicht mehr 
erfülle, während er dies jedoch abstreitet, so muss die 
Angelegenheit zur Entscheidung vor den Richter ge-
bracht werden, und zwar aufgrund der Aussage Allahs: 

 ْإِلىَ  فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فيِ  تَـنَازَعْتُمْ  فإَِن  َِّɍرَّسُولِ وَال ا 
Und wenn ihr in einer Angelegenheit strittig seid, so 

führt sie auf Allah und den Gesandten zurück! (4:59) Das 
heißt, wenn ihr und eure Befehlshaber strittig seid. Es 
handelt sich also um eine Streitigkeit zwischen den Be-
fehlshabern und der Umma. Die Rückführung auf Allah 
und den Gesandten bedeutet die Rückführung auf das 
Gericht, d. h. auf das maẓālim-Gericht. 
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Die Zeit, die den Muslimen gewährt wird, um einen 
Kalifen aufzustellen 

Die Zeit, die den Muslimen gewährt wird, um einen 
Kalifen aufzustellen, beträgt drei Tage und drei Nächte. 
Einem Muslim ist es nicht gestattet, länger als drei Näch-
te zu verbringen, ohne eine baiʿa „im Nacken“ zu tragen. 
Die Festlegung der maximalen Zeitspanne mit drei Näch-
ten ergibt sich aus der Tatsache, dass die Aufstellung 
eines Kalifen ab jenem Zeitpunkt zur Pflicht wird, ab dem 
der frühere Kalif gestorben ist oder abgesetzt wurde. Es 
ist jedoch erlaubt, sie um drei Tage und drei Nächte zu 
verzögern, wenn man mit dessen Aufstellung beschäftigt 
ist. Dauert es länger als drei Nächte, ohne den Kalifen 
aufgestellt zu haben, so gilt folgende Regel: Sind die 
Muslime mit einer Aufstellung befasst, aber aus zwin-
genden Gründen, die sich ihrer Einflussnahme entziehen, 
nicht in der Lage, diese Aufgabe binnen drei Nächten zu 
erfüllen, so fällt die Sünde von ihnen ab, da sie mit der 
Errichtung der Pflicht beschäftigt sind und zwangsweise 
zur Verzögerung genötigt wurden. Ibn Ḥibbān und ibn 
Māğa berichten von ibn ʿAbbās, dass der Gesandte Al-
lahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

ʙِهʦا علॻه ،إن الله وضع عʥ أمʯي الʠʳأ« ْؒ ʯُان، وما اسॻʴʹوال« 
Allah hat von meiner Umma (die Sünde) des unab-

sichtlichen Fehlers, des Vergessens und der Nötigung 
enthoben. Sind die Muslime aber nicht mit dieser Aufga-
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be beschäftigt, so bleiben sie allesamt im Zustand der 
Sünde, bis ein Kalif aufgestellt wird. Erst dann fällt die 
Sünde von ihnen ab. Was aber die Sünde betrifft, die sie 
bereits durch ihre Vernachlässigung der Aufstellung ei-
nes Kalifen begangen haben, so fällt sie nicht von ihnen 
ab, sondern bleibt an ihnen haften. Allah wird sie dafür 
in gleicher Weise zur Rechenschaft ziehen wie für jede 
andere Sünde auch, die ein Muslim begeht, wenn er eine 
Pflicht vernachlässigt. 

Der Beweis für die Verpflichtung, sich unmittelbar 
nach Freiwerden des Kalifenamtes mit der baiʿa eines 
neuen Kalifen zu beschäftigen, ergibt sich aus dem Vor-
gehen der Prophetengefährten. So haben sie sich noch 
am selben Tag, an dem der Prophet verstorben ist, in der 
Saqīfatu Banī Sāʿida mit dieser Aufgabe auseinanderge-
setzt. Das geschah noch vor dem Begräbnis des Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم. Noch am selben Tag erfolgte die Vertrags-baiʿa 
für Abū Bakr. Am Tag darauf wurden dann die Menschen 
in der Moschee versammelt, um Abū Bakr die Gehor-
sams-baiʿa zu leisten. 

Dass die maximale Frist, die den Muslimen gewährt 
wird, um einen Kalifen aufzustellen, drei Tage beträgt, 
ergibt sich aus dem Vorgehen ʿUmars. Nachdem keine 
Hoffnung mehr auf seine Genesung vom Dolchstoß be-
stand, übertrug er die Nachfolgebestimmung auf die 
sechs Ratsmitglieder. Er legte ihnen eine Frist von drei 
Tagen fest und befahl, den Widersacher unter ihnen 
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nach dieser Dreitagesfrist zu töten. Er betraute fünfzig 
muslimische Männer mit der Durchführung dieser Tö-
tungsmaßnahme, obwohl alle sechs Kandidaten zu den 
Mitgliedern des šūrā-Rates und zu den ehrbarsten Ge-
fährtenpersönlichkeiten zählten. Dies geschah mit vol-
lem Wissen der gesamten Gefährtenschaft. Es wird dies-
bezüglich kein einziger Protest und keine einzige Ableh-
nungsäußerung ihrerseits überliefert, was ihren Konsens 
(iğmāʿ) darüber belegt, dass es für die Muslime unzuläs-
sig ist, mehr als drei Tage und Nächte ohne Kalif zu ver-
bleiben. Der Konsens der Gefährtenschaft (iğmāʿ aṣ-
ṣaḥāba) stellt in gleicher Weise einen Rechtsbeweis dar 
wie Koran und Sunna. 

Al-Buḫārī berichtet von Miswar ibn Maḫrama, der 
sagte: ʿAbdurraḫmān klopfte zu später Nachtstunde an 
meine Tür. Er klopfte so lange, bis ich erwachte. Dann 
sagte er zu mir: „Du schläfst? Bei Allah, ich habe in die-
sen Dreien wahrlich nicht viel Schlaf gefunden!“ Er mein-
te in diesen drei Nächten. Nachdem die Menschen das 
Morgengebet verrichteten, wurde die baiʿa für ʿUṯmān 
vollzogen. 

Deswegen haben sich die Muslime, sobald das Kali-
fenamt vakant wird, mit der baiʿa des nächsten Kalifen 
zu beschäftigen und dies innerhalb von drei Tagen zu 
erledigen. Wenn sie sich jedoch nicht mit der baiʿa eines 
Kalifen beschäftigen, das Kalifat sogar zerstört wurde 
und sie untätig sind, wie es heute der Fall ist, so sind sie 
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alle seit der Zerstörung des Kalifats und mit Beginn ihrer 
Untätigkeit sündhaft. Demzufolge sind die Muslime heu-
te sündhaft, weil sie seit der Zerstörung des Kalifats und 
seiner Abschaffung am 28. Rağab 1342 n. H. dieses nicht 
wiedererrichtet haben. Und bis zu seiner Wiedererrich-
tung bleiben sie es auch. Niemand ist von dieser Sünde 
befreit, es sei denn, er ist mit einer ehrlichen, aufrichti-
gen Gruppierung ernsthaft mit der Arbeit zu dessen 
Gründung beschäftigt. Dadurch entkommt er dieser 
Sünde, die gemäß dem folgenden ḥadīṯ des Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم eine sehr große Sünde verkörpert: 

 »ومʥ مات ولʛॻ في عʹقه بॻعة مات مʯʻة جاهلॻة«... 
[…] und wer stirbt und im Nacken keine baiʿa trägt, 

stirbt einen Tod der ğāhilīya. Mit diesem Vergleich un-
termauert der Prophet die Gewaltigkeit der Sünde. 
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Zweitens: Die Vollmachtsassistenten – 
al-muʿāwinūn (wuzarāʾ at-tafwīḍ) 

Al-muʿāwinūn sind die Vollmachtsassistenten, die der 
Kalif ernennt, um ihn beim Tragen der Bürde des Kalifats 
und der Erfüllung ihrer Verantwortlichkeiten zu unter-
stützen. Dem Kalifen fällt es nämlich schwer, die zahlrei-
chen Aufgaben des Kalifats alleine zu bewältigen, insbe-
sondere wenn der Staat sich ausdehnt und größer wird. 
Deswegen benötigt er Leute, die ihn beim Tragen dieser 
Verantwortung und der Erfüllung seiner Aufgaben unter-
stützen. 

Im Arabischen ist es nicht erlaubt, die Assistenten oh-
ne nähere Bestimmung als wuzarāʾ (Plural von wazīr) zu 
bezeichnen, damit die islamische Bedeutung von wazīr 
nicht verwechselt wird mit der Bedeutung des Begriffs in 
den heutigen auf einer demokratisch-kapitalistischen 
säkularen Grundlage aufbauenden positivistischen Sys-
temen oder irgendwelchen anderen Systemen der Ge-
genwart.18 

Der Vollmachtsassistent (wazīr at-tafwīḍ bzw. 
muʿāwin at-tafwīḍ) ist ein vom Kalifen ernannter Assis-

                                                      
18 Im Arabischen wird nämlich der Minister in den heutigen säkula-
ren Regierungsformen als wazīr bezeichnet. Die hier vorgenommene 
nähere Bestimmung des Assistenten im Kalifatsstaat als wazīr at-
tafwīḍ dient der klaren Abgrenzung von der Bedeutung des Wortes 
wazīr im säkularen System. 
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tent, der ihn beim Tragen der Regierungs- und Herr-
schaftsverantwortung unterstützen soll. Er überträgt ihm 
die Vollmacht, die Angelegenheiten nach seiner Meinung 
zu entscheiden und sie nach eigener Rechtsauffassung 
gemäß den Gesetzen des islamischen Rechts durchzu-
führen. Der Kalif überträgt ihm die Vollmacht als Vertre-
ter (niyāba) mit allgemeiner Zuständigkeit (ʿumūm an-
naẓar). 

Al-Ḥākim und at-Tirmiḏī berichten von Abū Saʿīd al-
Ḫudarī, dass der Gesandte Allahs sagte: 

 »ومʥ الأرض أبʙȜǺ ʦ وعʙʸ ،وزʙȂاȏ مʥ الʸʴاء جȂʙʮل ومȜॻائʻل«
Meine beiden Assistenten (wazīrāi) aus dem Himmel 

sind (die Engel) Gabriel und Michael und auf der Erde 
Abū Bakr und ʿUmar. Das Wort wazīr im ḥadīṯ bedeutet 
Unterstützer und Helfer, was auch die sprachliche Be-
deutung des Wortes ist. Der Koran hat das Wort wazīr 
auch in dieser sprachlichen Bedeutung verwendet. So 
sagt der Erhabene: 

 ْأَهْلِي مِنْ  وَزيِرًا ليِ  وَاجْعَل 
Und verschaffe mir aus meiner Familie einen wazīr. 

(20:29) Das bedeutet: einen Unterstützer und Helfer. Das 
Wort wazīr im ḥadīṯ ist unbestimmt erfolgt. Es umfasst 
somit irgendeine Unterstützung bzw. Hilfe in irgendeiner 
Angelegenheit. Dazu gehört auch die Unterstützung des 
Kalifen bei der Erfüllung der Pflichten des Kalifats und 
dessen Aufgaben. Abū Saʿīds ḥadīṯ gilt nicht spezifisch für 
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die Unterstützung beim Regieren, denn Gabriel und Mi-
chael sind die Helfer des Gesandten Allahs aus dem 
Himmel, was nichts mit seiner Unterstützung bei Regie-
rungstätigkeiten zu tun hat. Somit beinhaltet das Wort 
wazīrāi im ḥadīṯ nur die sprachliche Bedeutung, also 
„meine Helfer“ bzw. „meine Assistenten“. Aus dem ḥadīṯ 
versteht man auch, dass mehrere Assistenten erlaubt 
sind. 

Obwohl an Abū Bakr und ʿUmar nicht erkennbar war, 
dass sie neben dem Propheten صلى الله عليه وسلم Regierungsverantwor-
tung übernahmen, so gibt ihnen die Tatsache, dass der 
Prophet sie als Helfer für sich herangezogen hat, die Be-
fugnis, ihm in allen Angelegenheiten behilflich zu sein, 
einschließlich der Angelegenheiten und Tätigkeiten der 
Regierungsausübung. Als Abū Bakr das Kalifat übernahm, 
zog er ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb als Assistenten zu Hilfe. Des-
sen Unterstützungstätigkeit für ihn trat deutlich in Er-
scheinung. 

Nachdem ʿUmar das Kalifat übernahm, waren ʿUṯmān 
und ʿAlī seine Assistenten. Allerdings zeigte sich nicht, 
dass irgendeiner von beiden Assistenztätigkeiten für 
ʿUmar in Regierungsangelegenheiten übernahm. Ihre 
Situation war eher mit der Abū Bakrs und ʿUmars zur Zeit 
des Gesandten صلى الله عليه وسلم vergleichbar. In den Tagen ʿUṯmāns 
waren ʿAlī und Marwān ibn al-Ḥakam seine Assistenten. 
ʿAlī hielt sich fern, da er mit einigen Dingen nicht einver-
standen war. Marwān ibn al-Ḥakam hingegen trat in sei-



102 
 

ner Assistenztätigkeit für ʿUṯmān bei Regierungsangele-
genheiten deutlich in Erscheinung. 

Wenn der Vollmachtsassistent ein ehrlicher Helfer ist, 
kann er für den Kalifen von großem Nutzen sein. So wird 
er ihm das Gute in Erinnerung rufen und ihm bei dessen 
Umsetzung behilflich sein. Von ʿĀʾiša wird berichtet, dass 
sie sagte: „Es sprach der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

ʙه، « Ȁ ʙؕن ذو إذا أراد الله Ǻالأمʙʻ خʙʻاً جعل له وزʙȂ صʗق، إن نʴي ذَّؕ
 ʤَي لʴء، إن نʦس ʙȂجعل له وز ʣذل ʙʻه غǺ ذا أراد اللهȀيأعانه. و ِّؕʘ ،هʙ

 »وȀن ذʙؕ لǻ ʤَعʹه
Wenn Allah mit einem Befehlshaber Gutes vorhat, 

stellt Er ihm einen ehrlichen Helfer zur Seite. Wenn er 
vergisst, erinnert dieser ihn. Und wenn er sich erinnert, 
dann hilft dieser ihm. Wenn Allah aber anderes mit ihm 
vorhat, stellt Er ihm einen schlechten Helfer zur Seite. 
Wenn er vergisst, erinnert dieser ihn nicht. Und wenn 
er sich erinnert, dann hilft dieser ihm nicht.“ (Von 
Aḥmad überliefert.) An-Nawawī sagte, der Tradenten-
strang sei gut. Auch hat ihn al-Bazzār in einer Kette über-
liefert, von der al-Haiṯamī sagte, dass deren Tradenten 
denen des richtigen ḥadīṯ entsprächen. 

Bei Untersuchung der Tätigkeiten des Vollmachtsas-
sistenten zur Zeit des Propheten صلى الله عليه وسلم und der rechtgeleite-
ten Kalifen stellen wir fest, dass dem Assistenten be-
stimmte Angelegenheiten übertragen werden können, in 
denen er eine allgemeine Befugnis besitzt. Er kann aber 
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auch mit einer allgemeinen Befugnis in sämtlichen Ange-
legenheiten betraut werden. Auch ist es möglich, dass er 
für einen Ort ernannt wird, für den er eine allgemeine 
Befugnis besitzt, oder mit einer allgemeinen Befugnis für 
mehrere Orte betraut wird. Al-Buḫārī und Muslim be-
richten von Abū Huraira, der sprach: 

 »عʙʸ على الʗʶقة صلى الله عليه وسلمǺعʖ رسʦل الله «
Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم entsandte ʿUmar zur Einbrin-

gung der zakāt. Auch berichten ibn Ḫuzaima und ibn 
Ḥibbān, 

عʙانة، Ǻعʖ أǺا ʙȜǺ على ال صلى الله عليه وسلمأن رسʦل الله « ِɦ  »ʲجحʥʻ رجع مʥ عʙʸة ال
dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم, als er von der Ğiʿrāna-

ʿumra zurückkehrte, Abū Bakr mit der Leitung der Pil-
gerfahrt betraute. 

Das bedeutet, dass Abū Bakr und ʿUmar – Allahs 
Wohlgefallen mit ihnen – als Assistenten des Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم in allgemeiner Befugnis mit bestimmten Aufgaben 
betraut wurden. Das heißt, sie wurden zur Zeit des Pro-
pheten صلى الله عليه وسلم nicht mit allen Aufgaben betraut, obwohl sie 
als Assistenten (wazīrān) mit einer allgemeinen Befugnis 
und einer Vertretungsvollmacht ausgestattet waren, wie 
es die Vollmachtsassistenz erfordert. Gleiches gilt für ʿAlī 
und ʿUṯmān zur Herrschaftszeit ʿUmars. In der Zeit Abū 
Bakrs trat die Assistenz ʿUmars als sein allgemein befug-
ter Vertreter sogar so deutlich in Erscheinung, dass man-
che ṣaḥāba zu Abū Bakr sagten: „Wir wissen nicht, bist 
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nun du der Kalif oder ʿUmar.“ Trotzdem hat Abū Bakr 
ʿUmar in manchen Zeiten das Gerichtswesen übertragen, 
wie es al-Baihaqī mit einer Überliefererkette erwähnt, 
die von al-Ḥāfiẓ als stark eingestuft wurde. 

Aus der sīra19 des Propheten صلى الله عليه وسلم und der rechtgeleite-
ten Kalifen nach ihm ist somit abzuleiten, dass der Assis-
tent (al-muʿāwin) mit einer Vertretungsvollmacht (an-
niyāba) und einer allgemeinen Befugnis (ʿumūm an-
naẓar) ausgestattet wird. Es ist jedoch erlaubt, den Assis-
tenten spezifisch (taḫṣīṣ) mit einer bestimmten Aufgabe 
an einem bestimmten Ort zu betrauen, wie es der Pro-
phet صلى الله عليه وسلم mit Abū Bakr und ʿUmar tat und Abū Bakr mit 
ʿUmar. So kann der Kalif z. B. einen muʿāwin mit der Ver-
folgung der nördlichen Provinzen und einen anderen mit 
der Verfolgung der südlichen Provinzen betrauen. Er 
kann auch den ersten Assistenten an Stelle des zweiten 
und den zweiten an Stelle des ersten Assistenten setzen 
oder den einen mit einer bestimmten Aufgabe und den 
anderen mit einer anderen Aufgabe betrauen. All das 
geschieht in einer Weise, wie es die Unterstützung des 
Kalifen erforderlich macht. Der Assistent benötigt in die-
sem Fall keine neue Bevollmächtigung. Vielmehr ist es 
erlaubt, ihn von einer Tätigkeit zur anderen übergehen 
zu lassen, da er bereits ursprünglich mit einer Vertre-
tungsvollmacht und einer allgemeinen Befugnis ausge-
stattet wurde. Somit sind alle diese Tätigkeiten in seiner 

                                                      
19 Lebensweg, Biographie. 



105 
 

Ernennung zum Assistenten inbegriffen. In diesem Punkt 
unterscheidet sich der Assistent (muʿāwin) von einem 
Gouverneur (wālī). Der wālī hat die allgemeine Befugnis 
nur für einen bestimmten Ort erhalten und kann deshalb 
nicht einfach zu einem anderen Ort versetzt werden. 
Vielmehr benötigt er eine neue Bevollmächtigung, denn 
der neue Ort ist in der alten Vollmachtsübertragung 
nicht inbegriffen. Hingegen kann der muʿāwin, der be-
reits mit einer allgemeinen Befugnis und Vertretungs-
vollmacht ausgestattet wurde, ohne weiteres von einem 
Ort zum anderen versetzt werden, ohne eine neuerliche 
Bevollmächtigung zu benötigen, da er ursprünglich be-
reits mit einer allgemeinen Befugnis und Vertretungs-
vollmacht in sämtlichen Tätigkeiten ausgestattet wurde. 

Aus dem oben Ausgeführten wird klar, dass der Kalif 
seinen Assistenten mit einer Vertretungsvollmacht in 
allen Staatsgebieten und mit einer allgemeinen Befugnis 
in sämtlichen Tätigkeiten ausstattet. Nichtsdestotrotz 
kann er ihn mit bestimmten Aufgaben betrauen, z. B. 
den einen mit den östlichen und den anderen mit den 
westlichen Provinzen usw. Die Notwendigkeit dafür wird 
deutlich, wenn mehrere Assistenten vorhanden sind, 
damit ihre Tätigkeiten nicht miteinander kollidieren. 

Da der Kalif, insbesondere mit Ausdehnung des Staa-
tes, mehr als einen Assistenten benötigen wird und es zu 
Problemen bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten kom-
men kann, wenn alle Assistenten in allen Teilen des Staa-
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tes gleichzeitig tätig werden, da ihre Tätigkeiten wegen 
ihrer allgemeinen Befugnis und Vertretungsvollmacht 
miteinander kollidieren können, wird Folgendes adop-
tiert: 

Hinsichtlich der Bevollmächtigung: Der Assistent (al-
muʿāwin) wird mit einer allgemeinen Befugnis und Ver-
tretungsvollmacht in sämtlichen Gebieten des Staates 
ausgestattet. 

Hinsichtlich der Tätigkeit: Der Assistent wird mit Auf-
gaben in einem Teilgebiet des Staates betraut, d. h., die 
Provinzen werden unter den Assistenten aufgeteilt, so 
dass ein Assistent im Osten, ein anderer im Westen, ein 
Dritter im Norden usw. für den Kalifen tätig wird. 

Hinsichtlich der Versetzung: Der Assistent wird von 
einem Ort zum anderen und von einer Tätigkeit zur an-
deren versetzt, ohne dass eine neuerliche Bevollmächti-
gung notwendig wäre. Dies geschieht vielmehr mit sei-
ner ersten Bevollmächtigung, da seine ursprüngliche 
Bevollmächtigung als Assistent sämtliche Tätigkeiten 
umfasst. 

Die Voraussetzungen für den Vollmachtsassistenten 

Für den Vollmachtsassistenten (muʿāwin at-tafwīḍ) 
gelten dieselben Voraussetzungen wie für den Kalifen. Er 
muss also Muslim, männlich, frei, geschlechtsreif, zu-
rechnungsfähig, rechtschaffen und fähig sein, d. h. zu 
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jenen gehören, die den ihnen übertragenen Aufgaben 
genügen können. 

Die Rechtsbelege für diese Bedingungen sind diesel-
ben, die auch für den Kalifen gelten. So muss er ein 
Mann sein, weil der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte: 

 »لǻ ʥفلح قʦم وَلʦّا أمʙهʤ امʙأة«
Kein Volk wird erfolgreich sein, das seine Befehlsge-

walt einer Frau überträgt. (Von al-Buḫārī über Abū Bakra 
überliefert.) Er muss auch frei sein, da der Sklave über 
seine eigenen Angelegenheiten nicht verfügen kann. So 
kann er mit besserem Grund nicht über die Angelegen-
heiten anderer entscheiden. Er muss geschlechtsreif 
sein, weil der Prophet sprach: 

 رفع القلʤ عʥ ثلاثة عʥ الʹائʤ حʯى ॻʯʴǻقȌ، وعʥ الʮʶي حʯى يʮلغ،«
 »وعʥ الʸعʦʯه حʯى يʙʮأ

Von dreien ist die Feder enthoben worden: vom 
Schlafenden, bis er erwacht, vom Kind, bis es ge-
schlechtsreif wird, und vom Irren, bis er zu Sinnen 
kommt. (Von Abū Dāwūd überliefert.) Wegen selbigem 
ḥadīṯ muss er auch bei Verstand sein: 

 »وعʥ الʸعʦʯه حʯى يʙʮأ«
[…] und vom Irren, bis er zu Sinnen kommt. In einer 

anderen Überlieferung heißt es: 

»Ȗʻفǻ ىʯب على عقله حʦغلʸن الʦʹʱʸال ʥوع« 
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[…] und vom Irren, der seinen Verstand verlor, bis er 
zu Sinnen kommt. Er muss auch rechtschaffen sein, weil 
Allah die Rechtschaffenheit bei der Zeugenaussage zur 
Voraussetzung machte. So sagt Er: 

مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهِدُوا 
Und ruft zwei rechtschaffene Leute aus eurer Mitte 

zu Zeugen. (65:2) Mit besserem Grund muss die Recht-
schaffenheit auch beim Assistenten des Kalifen voraus-
gesetzt werden. Es wird ebenfalls vorausgesetzt, dass er 
den Regierungsaufgaben genügen kann, damit er im-
stande ist, den Kalifen beim Tragen der Bürde des Kali-
fats und bei der Übernahme der Regierungs- und Herr-
schaftsverantwortung zu unterstützen. 

Die Tätigkeit des Vollmachtsassistenten 

Die Tätigkeit des bevollmächtigten Assistenten um-
fasst, den Kalifen darüber zu informieren, was er an 
Maßnahmen zu ergreifen beabsichtigt, sowie den Kalifen 
darüber in Kenntnis zu halten, was er an Maßnahmen 
bereits umgesetzt und an Ernennungen bzw. Aufstellun-
gen vorgenommen hat. Dies ist deswegen erforderlich, 
damit er in seiner Machtbefugnis nicht dem Kalifen 
gleichkommt. So hat er seine Handlungsabsichten vorzu-
legen und sie durchzuführen, solange der Kalif ihn von 
der Durchführung nicht abhält. 
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Beweis dafür ist die Realität des Assistenten, der ja 
ein Vertreter des Kalifen ist. Der Vertreter vollzieht die 
Handlungen aber stets in Vertretung seines Mandanten. 
Somit ist der Vollmachtsassistent nicht unabhängig vom 
Kalifen, sondern hat ihn über alle Handlungen zu infor-
mieren, genauso wie es ʿUmar gegenüber Abū Bakr tat, 
als er dessen Assistent war. So informierte er Abū Bakr 
über seine Vorhaben und vollzog sie nach seinem Ermes-
sen. Den Kalifen in Kenntnis zu setzen, bedeutet nicht, 
ihn in jedem spezifischen Detail um Erlaubnis zu bitten. 
Das würde der Realität eines Assistenten widersprechen. 
Vielmehr bedeutet es, ihn über die anstehenden Angele-
genheiten (generell) zu informieren, wie z. B. über die 
Notwendigkeit, für eine Provinz einen fähigen Gouver-
neur zu ernennen, oder darüber, den Nahrungsmangel 
auf den Märkten, über den die Menschen klagen, zu be-
heben und Ähnliches, was zu den Staatsangelegenheiten 
gehört. Er kann dem Kalifen auch die Angelegenheiten 
bloß vorlegen, damit er Kenntnis darüber hat und weiß, 
was sie beinhalten. Diese allgemeine Darlegung reicht, 
um danach alles in den Einzelheiten durchzuführen, oh-
ne eine besondere Vollzugserlaubnis abzuwarten. Wenn 
aber der Befehl ergeht, das Vorgelegte nicht durchzufüh-
ren, darf es nicht vollzogen werden. Denn es dient nur 
der Darlegung der Angelegenheiten bzw. der Kenntnis-
nahme des Kalifen. Sie entspricht keiner besonderen 
Erlaubniseinholung zum Handlungsvollzug. Der muʿāwin 
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kann die Vorlage durchführen, solange ihn der Kalif von 
der Durchführung nicht abhält. 

Der Kalif muss die Tätigkeiten des Vollmachtsassisten-
ten und seine Entscheidungsweisen in den verschiede-
nen Angelegenheiten kontrollieren, um das Richtige da-
von zu bestätigen und die Fehler zu beheben. Die Wahr-
nehmung der Angelegenheiten der Umma obliegt näm-
lich dem Kalifen und ist auf seine Meinung und Rechts-
auffassung zurückzuführen. 

Dies geht aus dem ḥadīṯ über die Verantwortung ge-
genüber den Bürgern hervor. So sprach der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم: 

 »وهʦ مʓʴول عʥ رعʯʻه عٍ الإمام را«
Der Imam ist ein Hüter und für seine Bürger verant-

wortlich. Die Wahrnehmung und Durchführung der An-
gelegenheiten obliegt somit dem Kalifen; er ist für die 
Bürger verantwortlich. Der Vollmachtsassistent (muʿāwin 
at-tafwīḍ) trägt keine Verantwortung für die Bürger, 
sondern lediglich für seine Handlungen. Die Verantwor-
tung für die Bürger trägt allein der Kalif. Deswegen muss 
dieser die Handlungen und Entscheidungen seines Assis-
tenten kontrollieren, um seine Verantwortung gegen-
über seinen Bürgern zu erfüllen. Auch kann der Voll-
machtsassistent Fehler begehen. In diesem Fall wird es 
notwendig, diesen Fehler zu beseitigen, was aber nur 
durch die Kontrolle all seiner Handlungen möglich ist. 
Aus diesen beiden Gründen – aufgrund der Wahrneh-
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mung der Verantwortung gegenüber den Bürgern und 
der Beseitigung von Fehlern, die vom Assistenten ausge-
hen – ist es für den Kalifen verpflichtend, sämtliche 
Handlungen des Assistenten zu überwachen. 

Wenn der bevollmächtigte Assistent eine Angelegen-
heit entscheidet und der Kalif sie akzeptiert, so kann er 
sie so vollziehen, wie es der Einwilligung des Kalifen ent-
spricht, ohne Zusatz oder Abschlag. Sollte der Kalif dem 
Assistenten nachträglich in einer vollzogenen Angele-
genheit widersprechen, dann muss Folgendes erörtert 
werden: Geht es um eine Entscheidung, die der Assistent 
rechtmäßig vollzogen hat, oder um einen Geldbetrag, 
den er einer korrekten Mündung zufließen ließ, so ist die 
Meinung des bevollmächtigten Assistenten vollzugs-
pflichtig, da es sich im Ursprung um die Meinung des 
Kalifen handelt, und dem Kalifen steht es nicht zu, seine 
eigenen, bereits vollzogenen Entscheidungen rückgängig 
zu machen oder von ihm ausgegebene Gelder zurückzu-
fordern. Wenn das, was der muʿāwin durchgeführt hat, 
aber andere Bereiche betrifft, wie die Ernennung eines 
Gouverneurs oder die Vorbereitung einer Armee, so ist 
es dem Kalifen erlaubt, dem bevollmächtigten Assisten-
ten zu widersprechen und seine eigene Meinung durch-
zuführen. Der Beschluss des Assistenten wird dabei auf-
gehoben. Der Kalif hätte in diesem Fall das Recht, seine 
eigene Entscheidung zurückzunehmen; so steht es ihm 
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auch zu, die Handlung seines Vollmachtsassistenten 
rückgängig zu machen. 

Dies war eine Beschreibung der Vorgehensweise des 
muʿāwin at-tafwīḍ beim Vollzug seiner Tätigkeiten. Es 
wurde auch die Art dargelegt, in der der Kalif die Tätig-
keiten des muʿāwin zu kontrollieren hat. Abgeleitet wur-
de dies von den Handlungen des Kalifen selbst: was er 
von seinen eigenen Handlungen rückgängig machen 
kann und was nicht. Denn die Handlungen des muʿāwin 
sind im Grunde Handlungen des Kalifen. So ist es dem 
Vollmachtsassistenten erlaubt, selber Regierungsent-
scheidungen zu treffen und Regierungspersonen zu er-
nennen, wie es auch dem Kalifen erlaubt ist, denn die 
Regierungsvoraussetzungen werden auch vom Assisten-
ten erfüllt. Er kann auch Staatsvergehen (maẓālim) un-
tersuchen und sich dabei vertreten lassen, da die Vo-
raussetzungen zur Entscheidung in solchen Fällen von 
ihm ebenso erfüllt werden. Er kann auch selbst den 
ğihād übernehmen und jemanden dafür ernennen, weil 
die Voraussetzungen zur Kriegsführung durch ihn erfüllt 
sind. Er hat auch das Recht, die von ihm beschlossenen 
Dinge selbst durchzuführen oder sich in ihrer Durchfüh-
rung vertreten zu lassen, da auch die Voraussetzungen 
für die Planung und Entscheidungsfindung bei ihm gege-
ben sind. Dies bedeutet aber nicht, dass der Kalif kein 
Recht hat, die Tätigkeiten des Assistenten (muʿāwin) 
aufzuheben, wenn sie ihm vorgelegt werden. Es bedeu-
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tet lediglich, dass der muʿāwin die gleichen Befugnisse 
wie der Kalif innehat, allerdings in seiner Vertretung und 
nicht unabhängig von ihm. Der Kalif kann dem muʿāwin 
widersprechen, seine Entscheidungen aufheben und die 
von ihm vollzogenen Handlungen für ungültig erklären, 
jedoch nur im Rahmen dessen, was er von seinen eige-
nen Taten rückgängig machen könnte. Wenn der 
muʿāwin eine Entscheidung aber rechtmäßig vollzogen 
oder einen Geldbetrag einer Mündung korrekt zugeführt 
hat und der Kalif ihm nachträglich widerspricht, so hat 
sein Widerspruch keine Bedeutung mehr, und die Hand-
lung des muʿāwin bleibt bestehen. Die Ansicht des Kali-
fen und sein Widerspruch werden zurückgewiesen, da 
die Meinung des muʿāwin im Ursprung die Meinung des 
Kalifen ist. In solchen Fällen hat der Kalif nicht das Recht, 
seine eigene Meinung zu revidieren oder das, was be-
reits vollzogen wurde, aufzuheben. Genauso wenig hat 
er dann die Möglichkeit, die Handlung seines Assistenten 
in solchen Bereichen aufzuheben. Sollte der muʿāwin 
hingegen einen Gouverneur, einen Beamten, einen Ar-
meekommandanten bestimmt oder ähnliche Ernennun-
gen vorgenommen haben, sollte er eine gewisse Wirt-
schaftspolitik, einen militärischen Plan, eine Industrie-
strategie oder Ähnliches festgelegt haben, so hat der 
Kalif das Recht, dies aufzuheben, obwohl es im Grunde 
seine Ansicht verkörpert, weil er auch das Recht hätte, 
solche Beschlüsse aus dem eigenen Handeln zurückzu-
nehmen. In gleicher Weise steht es ihm zu, sie aus dem 
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Handeln seines Vertreters zurückzunehmen. In diesen 
Fällen hat er also das Recht, die Handlungen seines Assis-
tenten aufzuheben. Im Prinzip gilt folgende Regel: Was 
der Kalif von seinen eigenen Handlungen rückgängig ma-
chen kann, kann er auch von den Handlungen seines 
Assistenten rückgängig machen. Was er von seinen eige-
nen Handlungen nicht mehr rückgängig machen kann, 
kann er auch nicht von den Handlungen seines Assisten-
ten rückgängig machen. 

Die Zuständigkeit des Vollmachtsassistenten (muʿāwin 
at-tafwīḍ) darf nicht auf ein bestimmtes Ressort des 
Verwaltungsapparats, wie beispielsweise das Wissen-
schaftsressort, beschränkt werden, denn diejenigen, die 
Verwaltungstätigkeiten durchführen, sind Angestellte 
und keine Regenten. Der Vollmachtsassistent ist jedoch 
eine Regierungsperson und kein Angestellter. Seine Auf-
gabe ist die Betreuung der Bürgerangelegenheiten und 
nicht der Vollzug von Tätigkeiten, für deren Erledigung 
Beamte eingestellt werden. 

Daraus ergibt sich für ihn das Prinzip, dass er keine 
Verwaltungstätigkeiten durchführt. Dies heißt nicht, dass 
es ihm verboten wäre, irgendeine Verwaltungstätigkeit 
durchzuführen. Es bedeutet nur, dass er in seinem Han-
deln nicht auf Verwaltungstätigkeiten beschränkt sein 
darf, weil er eine umfassende Zuständigkeit besitzt. 
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Die Ernennung und Absetzung der 
Assistenten 

Der Vollmachtsassistent wird durch den Befehl des 
Kalifen ernannt und abgesetzt. Im Falle des Todes des 
Kalifen ist das Mandat der Assistenten beendet. Sie set-
zen ihre Tätigkeiten nur während der Zeit der Interims-
befehlshaberschaft fort. Danach benötigen sie vom neu-
en Kalifen einen neuen Ernennungsbeschluss, um ihre 
Arbeit fortsetzen zu können. Einen Absetzungsbeschluss 
benötigen sie jedoch nicht, da ihr Mandat mit dem Tod 
des Kalifen, der sie als seine Assistenten eingesetzt hat, 
von Rechts wegen beendet ist. 
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Drittens: Die Vollzugsassistenten 

Der Vollzugsassistent (wazīr at-tanfīḏ) ist ein Helfer, 
den der Kalif ernennt und der ihn bei der Durchführung, 
der Verfolgung und dem Vollzug der Entscheidungen 
unterstützt. Er stellt das Bindeglied zwischen dem Kalifen 
auf der einen Seite und den Staatsapparaten, den Bür-
gern und dem Ausland auf der anderen Seite dar. Er lei-
tet alles von ihm weiter und an ihn zurück. Somit ist er 
ein Assistent in der Durchführung der Angelegenheiten, 
jedoch nicht darüber entscheidungsbefugt oder mit der 
Beschlussfassung beauftragt. Seine Arbeit zählt zu den 
Verwaltungs- und nicht zu den Regierungstätigkeiten. 
Seine Abteilung ist eine Vollzugseinrichtung für alles, was 
vom Kalifen an die inneren und äußeren Stellen ergeht. 
Sie hat auch die Aufgabe, das, was von diesen Stellen 
herangetragen wird, an den Kalifen weiterzuleiten. Die 
Abteilung des Vollzugsassistenten stellt somit ein Binde-
glied zwischen dem Kalifen und den anderen Stellen im 
Staat dar. Sie leitet von ihm weiter und an ihn zurück. 

Der Vollzugsassistent wurde in der Zeit des Gesandten 
Allahs صلى الله عليه وسلم und der rechtgeleiteten Kalifen als Schriftfüh-
rer (kātib) bezeichnet. Danach nannte man ihn Kanzlei-
vorsteher der Briefe und des Schriftverkehrs (ṣāḥib 
dīwān ar-rasāʾil wa l-mukātabāt). Schließlich setzte sich 
die Bezeichnung Schriftführer der Direktiven bzw. Kanz-
leivorsteher der Direktiven (kātib al-inšāʾ oder ṣāḥib 
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dīwān al- inšāʾ) durch. Später wurde er von den Rechts-
gelehrten Vollzugsassistent (wazīr at-tanfīḏ) genannt. 

Der Kalif ist ein Regent, der die Regierungstätigkeit, 
die Durchführung und die Betreuung der Angelegenhei-
ten der Bürger innehat. Die Übernahme der Regie-
rungstätigkeit, die Durchführung und die Betreuung der 
Angelegenheiten erfordern jedoch Verwaltungsarbeiten. 
Dies erfordert wiederum die Einrichtung einer eigenen 
Abteilung, die dem Kalifen bei der Durchführung der 
Aufgaben des Kalifats verwaltungstechnisch zur Seite 
steht. Deswegen ist die Ernennung eines Vollzugsassis-
tenten durch den Kalifen, der die Verwaltungs- und nicht 
die Regierungstätigkeiten übernimmt, notwendig ge-
worden. Seine Aufgabe ist es, den Kalifen beim Verwal-
ten und nicht beim Regieren zu unterstützen. So steht es 
ihm im Unterschied zum Vollmachtsassistenten nicht zu, 
irgendeine Regierungstätigkeit zu übernehmen. Er er-
nennt keine Gouverneure oder Kreisvorsteher und be-
treut die Angelegenheiten der Bürger nicht. Seine Arbeit 
ist verwaltungstechnischer Natur, um die Regierungs- 
und Verwaltungsbeschlüsse durchzuführen, die vom Kali-
fen oder dem Vollmachtsassistenten ausgehen. Deswe-
gen erhielt er die Bezeichnung Vollzugsassistent 
(muʿāwin tanfīḏ). Die Gelehrten bezeichneten ihn als 
wazīr tanfīḏ, was dem Begriff Vollzugsassistent ent-
spricht, da das Wort wazīr im Arabischen einen Helfer 
bzw. Beisteher bezeichnet. Sie legten dar: „Dieser wazīr 
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ist ein Bindeglied zwischen dem Kalifen, den Bürgern und 
den Gouverneuren. Er leitet seine Befehle weiter, führt, 
was er verlangt hat, durch und vollzieht seine Entschei-
dungen. Er proklamiert die Ernennung der Gouverneure 
und gibt die Anweisungen zur Aufrüstung der Armee und 
der Verteidigungsbastionen weiter. Er leitet auch alles an 
den Kalifen weiter, was von diesen Stellen herangetra-
gen wird und was sich an neuen Dingen ereignet hat, um 
das durchzuführen, was ihm diesbezüglich anbefohlen 
wird.“ Er ist also ein Assistent in der Durchführung der 
Entscheidungen, ohne selbst entscheidungsbefugt zu 
sein oder eine Vollmacht innezuhaben. Er ähnelt im 
Grunde dem Kabinettchef der Staatsoberhäupter in der 
heutigen Zeit. 

Nachdem aber der Vollzugsassistent gleich dem be-
vollmächtigten Assistenten direkt mit dem Kalifen in 
Verbindung steht, er somit zum Vertrautenkreis (biṭāna) 
des Kalifen zählt, seine Tätigkeiten eng mit dem Regen-
ten (Kalifen) verbunden sind und dies die Unterrichtung 
des Kalifen sowie die isolierte Zusammenkunft mit ihm 
zu jeder Tages- und Nachtzeit erfordert, was den Um-
ständen einer Frau gemäß den islamischen Rechtssprü-
chen entgegensteht, muss der Vollzugsassistent ein 
Mann sein. Auch ist es nicht zulässig, dass er ein Ungläu-
biger ist. Er muss vielmehr ein Muslim sein, da er zum 
Vertrautenkreis des Kalifen zählt. Allah, der Erhabene, 
sagt: 
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أيَُّـهَاʮَ  ََْلُونَكُمْ  لاَ  ونِكُمْ دُ  نْ مِ  طاَنةًَ بِ  تَـتَّخِذُوا لاَ  آمَنُوا الَّذِينϩ  َوَدُّوا بَالاً خ 
 أَكْبرَُ  دُورهُُمْ صُ  تخُْفِي مَاوَ  اهِهِمْ أفَـْوَ  مِنْ  الْبـَغْضَاءُ  بَدَتِ  قَدْ  عَنِتُّمْ  مَا

Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht Leute zu Vertrau-
ten, die außerhalb eurer Gemeinschaft stehen! Sie wer-
den nicht müde, euch zu verderben, und sehen es gern, 
wenn euch Unheil trifft. Schon ward Hass aus ihren 
Mündern offenbar, doch was ihre Herzen verhehlen, ist 
schlimmer. (3:118) Das Verbot für den Kalifen, aus dem 
Kreis der Nichtmuslime Vertraute heranzuziehen, ist in 
dieser āya deutlich dargelegt. Demzufolge ist es nicht 
gestattet, dass der Vollzugsassistent ein Ungläubiger ist. 
Er muss ein Muslim sein, weil er gleich dem Vollmachts-
assistenten direkt und untrennbar mit dem Kalifen in 
Verbindung steht. Allerdings ist es zulässig, dass es meh-
rere Vollzugsassistenten gibt, und zwar je nach Bedarf 
und Tätigkeit, in der sie als Mittler zwischen dem Kalifen 
und anderen fungieren. 

Was die Bereiche betrifft, in denen der Vollzugsassis-
tent als Mittler zwischen dem Kalifen und anderen fun-
giert, so gibt es deren vier: 

1. Die außenpolitischen Angelegenheiten, und zwar 
unabhängig davon, ob der Kalif sie direkt über-
nimmt oder ein spezielles Außenamt mit deren 
Wahrnehmung betraut 

2. Armee und Soldaten 

3. Die Staatsapparate außer der Armee 
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4. Die Beziehungen zu den Bürgern 

Dies ist die Realität der Tätigkeiten des Vollzugsassis-
tenten. Nachdem er als Mittelsmann zwischen dem Kali-
fen und anderen fungiert, ist er das Weiterleitungsorgan, 
das vom Kalifen zu anderen hin- bzw. zu ihm zurückführt. 
Obwohl er ein Weiterleitungsorgan darstellt, gehört es 
ebenso zu seinen Aufgaben, die Tätigkeiten der Staats-
apparate nach Bedarf zu verfolgen. 

Der Kalif ist der eigentliche Regent; er selbst über-
nimmt die Regierungstätigkeiten, den Vollzug und die 
Betreuung der Angelegenheiten der Menschen. Deswe-
gen steht er in dauerhaftem Kontakt mit dem Regie-
rungsapparat, dem Amt für auswärtige Angelegenheiten 
und der Umma. Er erlässt Gesetze, trifft Entscheidungen 
und kommt seinen Betreuungsaufgaben nach. Er beo-
bachtet die Arbeit des Regierungsapparates, welche 
Schwierigkeiten auftreten und was der Apparat benötigt. 
Auch werden Forderungen, Beschwerden und sonstige 
Fragen aus der Umma an ihn herangetragen. Ebenso 
verfolgt er die außenpolitischen Angelegenheiten. Aus 
der Realität all dieser Tätigkeiten ergibt sich, dass der 
Vollzugsassistent dabei die Rolle des Mittlers über-
nimmt. Er leitet die Angelegenheiten vom Kalifen weiter 
und an diesen zurück, und zwar unter dem Gesichts-
punkt, dass alle Anordnungen, die vom Kalifen an die 
verschiedenen Organe ergehen bzw. deren Rückmeldun-
gen an ihn, in ihrer Durchführung verfolgt werden müs-
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sen. Deswegen hat der Vollzugsassistent die Aufgabe, 
diese Verfolgung vorzunehmen, damit die (korrekte) 
Durchführung gewährleistet ist. Er verfolgt dabei den 
Kalifen und die Staatsapparate. Er nimmt von der Verfol-
gung nur dann Abstand, wenn es der Kalif von ihm ver-
langt. In diesem Fall muss er seinem Befehl gehorchen 
und die Verfolgung einstellen, da der Kalif der Regent ist 
und sein Befehl durchgeführt werden muss. 

Was jedoch mit der Armee und den internationalen 
Beziehungen verknüpft ist, so sind es zumeist Angele-
genheiten, die der Geheimhaltung unterliegen. Sie gehö-
ren zu den Zuständigkeiten des Kalifen. Deswegen wer-
den sie vom Vollzugsassistenten nicht verfolgt bzw. in 
ihrer Durchführung begleitet, es sei denn, der Kalif ver-
langt von ihm explizit, einer Sache davon nachzugehen. 
In diesem Fall verfolgt er nur jene Angelegenheit, die der 
Kalif von ihm verlangt hat, und nichts darüber hinaus. 

Was hingegen die Beziehungen zu den Bürgern be-
trifft, so obliegt deren Betreuung, die Durchführung ihrer 
Wünsche und die Aufhebung von Ungerechtigkeiten, die 
ihnen widerfahren sind, dem Kalifen und jenen Perso-
nen, die er als Vertreter damit betraut hat. Dies gehört 
jedoch nicht zu den Aufgaben des Vollzugsassistenten. 
Deswegen verfolgt er nichts in diesem Bereich, außer der 
Kalif verlangt es von ihm. Seine Aufgabe beschränkt sich 
auf den Vollzug, nicht aber auf die Verfolgung. All dies 
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ergibt sich aus der Natur der Tätigkeiten, die der Kalif – 
und in Folge der Vollzugsassistent – zu bewältigen hat. 

Im Folgenden sind Beispiele für die Tätigkeiten des 
Vollzugsassistenten zur Zeit des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم und 
der rechtgeleiteten Kalifen angeführt (der Vollzugsassis-
tent wurde zu dieser Zeit als kātib, d. h. als Schriftführer, 
bezeichnet): 

1. Die internationalen Beziehungen. Dazu die folgen-
den Beispiele: 

 Der Friedensvertrag von Ḥudaibīya, von dem al-
Buḫārī über Miswar und Marwān berichtet. Dort heißt 
es: 

 »...الؒاتʔ صلى الله عليه وسلمفʗعا الʹʮي «
Da rief der Prophet صلى الله عليه وسلم den Schriftführer zu sich […]. 

Dies berichtet auch Abū Yūsuf im Buch „al-Ḫarāğ“ und 
sagte: 

» ،ʖيʗʲفي ال ʞعǺ على ʤهʷعǺ ي، زادʮوالؒل Ȗʲاس ʥب ʗʸʲثʹي مʗوح
 »...اكʦʮʯاوॻɼه: وقال: 

Es berichteten mir Muḥammad ibn Isḥāq und al-
Kalbī, wobei sie den ḥadīṯ in unterschiedlicher Ausführ-
lichkeit erwähnten. In ihrem Bericht heißt es: „Da sagte 
der Gesandte Allahs: ‚Schreibt! […].‘“ Den Namen des 
Schriftführers erwähnte er nicht. Auch berichtet dies ibn 
Kaṯīr, bei dem es heißt: 
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ʔ علي بʥ أبي ʟال صلى الله عليه وسلمقال ابʥ اسȖʲ قال الʚهȏʙ... ثʤ دعا رسʦل الله «
  :فقالʔʯأك...« 

Ibn Isḥāq sagte: „Az-Zuharī berichtet […], dass der 
Prophet صلى الله عليه وسلم ʿAlī ibn Abī Ṭālib zu sich rief und sagte: 
‚Schreib! […].‘“ Ebenso berichtet Abū ʿUbaid in seinem 
Werk „al-Amwāl“ über ibn ʿAbbās von diesem Ereignis. 
Dort heißt es: 

 »فقال لعلي: أكǻ ʔʯا علي...«... 
[…] dann sprach er zu ʿAlī: „Schreib, o ʿAlī! […]“. Auch 

berichtet dies al-Ḥākim von ibn ʿAbbās. Er, ebenso aḏ-
Ḏahabī, stuften den Bericht als richtig ein. Auch bei ihm 
lautet die Aussage des Gesandten: 

 »اكǻ ʔʯا علي...«... 
[…] Schreib, o ʿAlī! […]. Der Wortlaut des Vertrages ist 

bekannt. Deswegen ist es nicht nötig, ihn an dieser Stelle 
anzuführen. 

 Der Brief des Gesandten صلى الله عليه وسلم an Herakles, den die 
ganze Gruppe der ṣaḥīḥ-Überlieferer bis auf ibn Māğa 
berichtet. Bei al-Buḫārī ergeht der Brief, den ibn ʿAbbās 
von Abū Sufyān tradiert, mit folgendem Wortlaut: 

» ʤॻʢقل عʙله إلى هʦالله ورس ʗʮع ʗʸʲم ʥم ،ʤॻحʙال ʥʸحʙالله ال ʤʴǺ
الʙوم، سلام على مʥ اتॺع الهȎʗ، أما Ǻعʗ، فإني أدعʦك بʗعاǻة الإسلام، 
 ،ʥʻʻʴȂالأر ʤإث ʣॻفإن عل ʕʻلʦفإن ت ،ʥʻتʙك مʙالله أج ʣتʓي ʤلʴت ʤأسل

بʻʹʹا وʤؒʹʻȁ، أن لا نعʗʮ إلا الله، ولا وȂا أهل الʯؒاب تعالʦا إلى ؕلʸة سʦاء 
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نʙʵك Ǻه شʭʻاً، ولا يǺ ʘʳʯعʷʹا Ǻعʷاً أرȁاǺاً مʥ دون الله، فإن تʦلʦا فقʦلʦا 
 »اشهʗوا Ǻأنا مʴلʦʸن 

Im Namen Allahs, des Erbarmungsvollen, des Barm-
herzigen. Von Muḥammad, dem Diener Allahs und Sei-
nem Gesandten, an Herakles, dem Herrscher der Rö-
mer. Friede demjenigen, der der Rechtleitung folgt. Ich 
lade dich ein mit der Einladung des Islam: Trete in den 
Islam ein, dann bist du gerettet, und Allah wird dir den 
doppelten Lohn bescheren. Wenn du dich jedoch ab-
wendest, dann trägst du die Sünde der Untertanen. 
Sprich: „O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem 
gleichen Wort zwischen uns und euch, dass wir Allah 
alleine dienen und Ihm nichts beigesellen, und dass 
nicht die einen von uns die anderen zu Herren nehmen 
anstelle Allahs.“ Wenn sie sich jedoch abwenden, so 
sprecht: „Bezeugt, dass wir (Ihm) ergeben sind.“ 

Der Antwortbrief des Herakles an den Gesandten Al-
lahs. Abū ʿUbaid berichtet in seinem Werk „al-Amwāl“ 
von Bakr ibn ʿAbdillāh al-Muznī: „[…] Er (Herakles) 
schrieb an den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم, dass er Muslim sei. 
Daraufhin sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, als er den Brief las: 

 »كʘب عʗو الله لʴʸǺ ʛॻلʤ، ولؒʹه على الʹʙʶانॻة«
Der Feind Allahs lügt, er ist kein Muslim. Er hält 

vielmehr am Christentum fest. Al-Ḥāfiẓ sagt dazu im „al-
Fatḥ“: Der Bericht ist in guter Kette tradiert worden; er 
zählt zu den mursal-Berichten von Bakr. 
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 Der Brief der Bewohner Minbağ an ʿUmar und 
seine Antwort darauf: Abū Yūsuf erwähnt im Buch „al-
Ḫarāğ“: ʿAbd al-Malik ibn Ğuraiğ berichtet von ʿAmr ibn 
Šuʿaib, dass die Einwohner von Minbağ, ein Volk aus der 
Stätte des Krieges hinter dem Meer, an ʿUmar ibn al-
Ḫaṭṭāb schrieben: „Lass uns dein Land als Händler betre-
ten und nimm von uns zehn Prozent Tribut.“ Daraufhin 
beriet sich ʿUmar mit den Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم in 
dieser Angelegenheit, und sie rieten ihm einzuwilligen. 
Sie waren die Ersten, die aus der Stätte des Krieges mit 
einem zehnprozentigen Tribut belegt wurden. 

2. Armee und Soldaten. Dazu einige Korrespondenz-
beispiele: 

 Der Brief Abū Bakrs an Ḫālid mit dem Befehl, sich 
nach aš-Šām zu begeben. So berichtet Abū Yūsuf im Buch 
„al-Ḫarāğ“: „Ḫālid wollte in al-Ḥīra eine Wohnstätte für 
sich einrichten. Da ereilte ihn der Brief Abū Bakrs mit 
dem Befehl, sich nach aš-Šām zu begeben als Verstär-
kung für Abū ʿUbaida und die Muslime. […]“ 

 Die Bitte der Armeen aš-Šāms an ʿUmar um Ver-
stärkung und sein Brief an sie: Aḥmad berichtet in einer 
Tradierung, deren Überlieferer als Überlieferer des ṣaḥīḥ 
eingestuft wurden, ebenso Abū Ḥātim in richtiger Tradie-
rung von Sammāk, der sagte: Ich hörte ʿIyāḍ al-Ašʿarī 
erzählen: „Ich wohnte der Schlacht von al-Yarmūk bei; es 
standen uns fünf Befehlshaber vor: Abū ʿUbaida ibn al-
Ğarrāḥ, Yazīd ibn Abī Sufyān, ibn Ḥasana, Ḫālid ibn al-
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Walīd und ʿIyāḍ. Dies ist nicht jener ʿIyāḍ, der Sammāk 
berichtete. ʿUmar hatte gesagt: „Wenn es zum Kampf 
kommt, dann steht euch Abū ʿUbaida vor.“ Wir schrieben 
ihm, dass uns der Tod drohe, und wir baten ihn um Ver-
stärkung. Da antwortete er uns mit folgenden Worten: 
„Euer Brief mit der Bitte um Verstärkung ist eingelangt. 
Ich zeige euch aber jemanden, der ein stärkerer Unter-
stützer ist und mehr Soldaten besitzt. Es ist Allah, der 
Erhabene und Gewaltige. So bittet Ihn um Unterstützung. 
Muḥammad صلى الله عليه وسلم ist am Tag (der Schlacht, Anm.) von Badr 
unterstützt worden, obwohl er über weniger Kampfkraft 
verfügte als ihr. Wenn dieser Brief euch erreicht, so 
kämpft gegen sie und stellt mir keine Gesuche mehr.“ 
ʿIyāḍ erzählte: „Wir kämpften gegen sie und besiegten sie 
und töteten sie über eine Strecke von zwölf Meilen (ca. 
20 km). […]“ 

Die Armeen aš-Šāms schrieben an ʿUmar ibn al-
Ḫaṭṭāb: „Wenn wir auf den Feind treffen, dann sehen wir, 
dass sie ihre Waffen mit Seide bedeckt haben. Das flößt 
uns Furcht ein.“ Und ʿUmar antwortete ihnen: „Dann 
bedeckt eure Waffen, wie sie ihre Waffen bedecken.“ 
Dies berichtet ibn Taimīya im Buch „al-Fatāwā“. 

3. Die restlichen Staatsapparate außer der Armee. 
Korrespondenzen und Briefe dieser Art sind folgende: 
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 Der Brief des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم an Muʿāḏ, den 
ʿušr20 betreffend: Yahyā ibn Ādam berichtet im Buch „al-
Ḫarāğ“ von al-Ḥakam, der sagte: „Der Gesandte Allahs 
schrieb an Muʿāḏ im Jemen: 

ʸॻɼا سقʕ الʸʴاء أو سقي غʻلاً العʙʵ، وما سقي Ǻالغʙب فʹʶف «
ʙʵالع« 

Für Land, das vom Himmel bewässert oder überflu-
tet wird, ist ein Zehntel zu entrichten. Für Land, das mit 
dem Wasserbeutel (d. h. künstlich) bewässert wird, ein 
halbes Zehntel.“ Und von aš-Šuʿabī wird Gleiches berich-
tet. 

 Der Brief des Gesandten صلى الله عليه وسلم an al-Munḏir ibn 
Sāwā die ğizya betreffend. Abū Yūsuf berichtet in seinem 
Werk „al-Ḫarāğ“ von Abū ʿUbaida, der sagte: „Der Ge-
sandte Allahs richtete einen Brief an al-Munḏir ibn Sāwā 
und schrieb: 

»،ʤلʴʸال ʣلʘا، فʹʯʲॻا، وأكل ذبʹʯلʮل قʮقʯصلى صلاتʹا، واس ʥله  أن م
ذمة الله وذمة رسʦله، فʥʸ أحʔ ذلʣ مʥ الʦʱʸس فهʦ آمʥ، ومʥ أبى 

 »فعلॻه الȂʚʱة
Derjenige, der unser Gebet betet, sich zu unserer 

Qibla richtet und unser Schlachttier verzehrt, ist ein 
                                                      

20 Wörtl. „ein Zehntel“. Mit diesem Begriff bezeichnet man das 
Zehntel an zakāt-Abgabe auf die Ernteerträge von Landwirtschafts-
böden. Für Böden, die hauptsächlich durch Regen bewässert wer-
den, ist ein Zehntel abzuführen. Für künstlich bewässerte Böden ist 
die Hälfte des Zehntels zu entrichten, d. h. fünf Prozent. 
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Muslim. Ihm steht der Schutz Allahs und Seines Ge-
sandten zu. Wer von den Mağūs21 wünscht, dies anzu-
nehmen, so ist er sicher. Wer es ablehnt, der hat die 
ğizya zu entrichten.“ 

 Der Brief Abū Bakrs an Anas die Pflicht zur Ent-
richtung der zakāt betreffend, als er ihn nach Bahrain 
entsandte: Al-Buḫārī berichtet von Anas, „dass Abū Bakr 
einen Brief an ihn richtete mit der Pflicht der zakāt, die 
Allah und Sein Gesandter صلى الله عليه وسلم anbefahlen […]“. 

 Der Brief ʿUmars an ʿAmr ibn al-ʿĀṣ im Dürrejahr 
und ʿAmrs diesbezügliche Antwort: ibn Ḫuzaima berich-
tet in seinem „Ṣaḥīḥ“, sowie al-Ḥākim, der die Tradierung 
als ṣaḥīḥ nach den Regeln von Muslim einstufte, al-
Baihaqī in „as-Sunan“ und ibn Saʿd in „aṭ-Ṭabaqāt“ über 
Zaid ibn Aslam von dessen Vater, der sprach: Als das 
Dürrejahr anbrach und das Land der Araber ausdörrte, 
schrieb ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb an ʿAmr ibn al-ʿĀṣ: „Vom 
Diener Allahs, dem Führer der Gläubigen, an ʿAmr ibn al-
ʿĀṣ. Bei meinem Leben, es kümmert dich nicht, wenn ich 
und die Leute bei mir abmagern, während du und deine 
Leute fett werdet. Zu Hilfe!“ Da schrieb ihm ʿAmr: „Friede 
sei mit dir! Zu deinen Diensten! Es wird eine Karawane zu 
dir kommen, die bei dir beginnen und bei mir enden wird. 
Obwohl ich hoffe, einen Weg zu finden, die Güter über 
das Meer zu transportieren.“ 

                                                      
21 Anhänger des damals in Persien verbreiteten Mazdaglaubens. 
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 Der Brief Muḥammads ibn Abī Bakr an ʿAlī die 
Apostaten betreffend und der Brief ʿAlīs an ihn. Ibn Abī 
Šaiba berichtet von Qābūs ibn al-Maḫāriq und dieser von 
seinem Vater, der sprach: „ʿAlī entsandte Muḥammad 
ibn Abī Bakr als Befehlshaber (Gouverneur) nach Ägyp-
ten. Dieser schrieb an ʿAlī und fragte ihn nach den Ket-
zern (was er mit ihnen tun solle). Manche von ihnen be-
teten die Sonne und den Mond an, andere beteten an-
dere Dinge an. Einige behaupteten, sie seien Muslime. In 
seinem Antwortbrief befahl ihm ʿAlī, jene Ketzer zu tö-
ten, die den Islam vorgaben. Die anderen sollten belas-
sen werden anzubeten, was sie wollten.“ 

4. Briefe, die direkt an die Bürger gerichtet waren. 
Dazu zählen: 

 Der Brief des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم an die Einwoh-
ner Nağrāns. Dies berichtet Abū Dāwūd von as-Sudī und 
ibn ʿAbbās. Al-Munḏirī meinte dazu: Dass as-Sudī von ibn 
ʿAbbās gehört haben soll, ist anzuzweifeln. Jedoch wird 
dieser Bericht auch von Abū ʿUbaid im Buch „al-Amwāl“ 
wiedergegeben, und zwar von Abī l-Malīḥ al-Huḏalī. Am 
Ende heißt es: 

»ʔʯ  »شهʗ بʘلʣ عʸʰان بʥ عفان ومॻɹقʔʻ، وؕ
Dies bezeugten ʿUṯmān ibn ʿAffān und Muʿaiqīb; er 

schrieb […]. Auch Abū Yūsuf berichtet davon im Buch 
„al-Ḫarāğ“. Er erwähnte, dass der Schriftführer al-
Muġīra ibn Šuʿba gewesen sei. Dann erwähnte Abū Yūsuf 
den Brief Abū Bakrs an sie und sagte, dass al-Muġīra der 
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Schriftführer gewesen sei. Er berichtet auch von ʿUmars 
Brief – der Schriftführer war Muʿaiqīb –, von ʿUṯmāns 
Brief an sie – der Schriftführer war sein Untergebener 
Ḥimrān – und ebenso von ʿAlīs Brief an sie, wobei 
ʿAbdullāh ibn Abī Rāfiʿ der Schriftführer war. 

 Der Brief des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم an Tamīm ad-
Dārī. Dazu berichtet Abū Yūsuf im Buch „al-Ḫarāğ“ Fol-
gendes: Tamīm ad-Dārī – dies ist Tamīm ibn Aus, ein 
Mann aus dem Stamme Laḫm – erhob sich und sprach: 
„O Gesandter Allahs, ich habe römische Nachbarn in Pa-
lästina. Sie besitzen ein Dorf namens Ḥibrā und ein ande-
res namens ʿAinūn. Wenn Allah für dich aš-Šām eröffnet, 
dann schenk sie mir.“ Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم antworte-
te: „Sie gehören dir!“ Da sagte Tamīm: „Schreib mir dafür 
eine Legitimation.“, und der Prophet ließ folgendes 
Schreiben für ihn aufsetzen: „Im Namen Allahs, des Er-
barmungsvollen, des Barmherzigen. Dies ist eine schriftli-
che Erklärung von Muḥammad, dem Gesandten Allahs, 
für Tamīm ibn Aus ad-Dārī, dass die Dörfer Ḥibrā und 
Bait ʿAinūn ihm und seiner Nachkommenschaft gehören, 
und zwar die gesamten Dörfer samt ihren Tälern und 
Hügeln, ihrem Wasser, ihren Feldern, ihren Quellen und 
Rindern. Niemand darf es ihm streitig machen oder ihnen 
unrechtmäßig etwas davon entreißen. Wer ein Unrecht 
begeht und ihnen etwas davon entreißt, auf den fällt der 
Fluch Allahs, Seiner Engel und aller Menschen. Der 
Schriftführer war ʿAlī. Als Abū Bakr das Kalifat übernahm, 
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schrieb er ihnen einen Brief mit folgendem Wortlaut: Im 
Namen Allahs, des Erbarmungsvollen, des Barmherzigen. 
Dies ist ein Brief von Abū Bakr, dem Treuhänder des Ge-
sandten Allahs, der auf Erden die Statthalterschaft über-
nommen hat, an die Dārīs22. Niemand darf ihnen, was 
von den Dörfern Ḥibrā und ʿAinūn in ihren Händen liegt, 
streitig machen oder verderben. Wer auf Allah hört und 
gehorcht, darf dort nichts verderben. Möge er Tore an 
ihnen errichten und den Unheilstiftern den Zutritt verbie-
ten. 

Der Kalif darf in dem Maße Schriftführer ernennen, 
wie er es für seine Korrespondenz benötigt. Es wird für 
ihn sogar zu einer Pflicht, wenn die Erfüllung seiner 
Pflichten nur durch deren Ernennung gewährleistet ist. 
Die Verfasser der sīra23-Bücher erwähnen, dass der Ge-
sandte Allahs صلى الله عليه وسلم ungefähr zwanzig Schriftführer hatte. 
Al-Buḫārī erwähnt in seinem „Ṣaḥīḥ“ -Werk sogar, dass 
der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم Zaid ibn Ṯābit befahl, die Schrift 
der Juden zu erlernen, um ihm ihre Briefe vorzulesen. Er 
erlernte sie in fünfzehn Tagen. Und ibn Isḥāq berichtet 
von ʿAbdullāh ibn az-Zubair, 

ان  صلى الله عليه وسلمأن رسʦل الله « ǻ ʔʻʱاسʔʯؒʯ عʗʮ الله ابʥ الأرقʤ بʥ عǻ ʗʮغʦث، وؕ
 »عʹه الʸلʦك...

                                                      
22 Gemeint ist die Sippschaft Tamīm ad-Dārīs. 
23 Prophetenbiographien. 
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dass der Gesandte Allahs ʿAbdullāh ibn al-Arqam ibn 
ʿAbdyaġūṯ zu seinem Schriftführer machte. Er beant-
wortete für ihn die Briefe der Könige. […] Und al-Baihaqī 
berichtet von ʿAbdullāh ibn ʿUmar, der sprach: 

ʯؕ ʔاب رجل، فقال لعʗʮ الله بʥ الأرقʤ: أجʔ عʹي، فʯؒ صلى الله عليه وسلمأتى الʹʮي «
 »هجʦاǺه، ثʤ قʙأه علॻه فقال: أصʕʮ وأحʕʹʴ اللهʤ وفق

Der Brief eines Mannes erreichte den Gesandten Al-
lahs صلى الله عليه وسلم. Da sagte er zu ʿAbdullāh ibn al-Arqam: „Beant-
worte ihn für mich!“ Dieser schrieb ihm die Antwort 
und las sie ihm vor. Daraufhin sprach der Gesandte صلى الله عليه وسلم: 
„Du hast es richtig und gut gemacht! O Allah, lass ihn 
erfolgreich sein!“ Auch berichtet Muḥammad ibn Saʿd 
von ʿAlī ibn Muḥammad al-Madāʾinī in vollen Überliefer-
erketten, dass Muḥammad ibn Maslama auf Befehl des 
Gesandten hin einen Brief an die Delegation von Mirra 
richtete. ʿAlī ibn Abī Ṭālib war Schriftführer des Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم bei Verträgen und Friedensabkommen, wenn er 
solche schloss. Muʿaiqīb ibn Abī Fāṭima war für das Siegel 
des Propheten صلى الله عليه وسلم verantwortlich. Im Kapitel „Geschich-
te“ („at-Tārīḫ“) berichtet al-Buḫārī mit vollem Traden-
tenstrang von Muḥammad ibn Baššār von seinem Groß-
vater Muʿaiqīb, der sagte: 

ان  صلى الله عليه وسلمكان خاتʤ رسʦل الله « مʥ حʗيʗ ملʦّن علॻه فʷة ؕان بȏʗʻ. وؕ
 »صلى الله عليه وسلمالॻɹʸقʔʻ على خاتʤ رسʦل الله 
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„Das Siegel des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم war aus Eisen 
mit Silber gefärbt. Es war in meiner Hand.“ Al-Muʿaiqīb 
war für das Siegel des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم zuständig. 
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Viertens: Die Gouverneure (al-wulāt) 

Der wālī (Gouverneur) ist jene Person, die der Kalif als 
Regenten und Befehlshaber in einer der Provinzen des 
Kalifatsstaates einsetzt. 

Die Länder, die der Staat regiert, werden in Einheiten 
aufgeteilt. Jede Einheit davon wird als wilāya (Provinz) 
bezeichnet. Die Provinzen werden ihrerseits in Kreise 
aufgeteilt, die als ʿimāla bezeichnet werden. Derjenige, 
der die Führung einer wilāya übernimmt, wird wālī 
(Gouverneur) oder amīr genannt. Und jenen, der die 
Regierungsverantwortung einer ʿimāla innehat, nennt 
man ʿāmil oder ḥākim (Statthalter bzw. Kreisvorsteher). 

Der Kreis (ʿimāla) wird in Verwaltungseinheiten aufge-
teilt, die ihrerseits als qaṣaba (d. h. Ort bzw. Stadt) be-
zeichnet werden. Jede qaṣaba wird wiederum in kleinere 
Verwaltungseinheiten aufgeteilt, die man als ḥai (Bezirk) 
bezeichnet. Der Leiter einer qaṣaba (Ortsvorsteher) und 
der Leiter eines ḥai (Bezirksvorsteher) wird mudīr (Direk-
tor) genannt; seine Tätigkeit ist verwaltungstechnischer 
Natur. 

Die wulāt (Gouverneure) sind also Regenten, da 
wilāya in diesem Zusammenhang Herrschaft bedeutet. 
Im Wörterbuch „al-Muḥīṭ“ heißt es: „Waliya aš-šaiʾa wa 
ʿalaihi wilāyatan wa walāyatan (inneres Objekt).“ Wilāya 
(mit dem Vokal „i“) bedeutet Plan, Befehlsgewalt, Herr-
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schaft. Da nun die Gouverneure Herrscher, d. h. Regen-
ten, sind, wird bei ihnen das vorausgesetzt, was bei je-
dem Regenten vorausgesetzt wird: Der wālī muss also 
männlich, frei, Muslim, geschlechtsreif, zurechnungsfä-
hig und rechtschaffen sein und seiner Aufgabe genügen. 
Der Posten des wālī (Gouvernement, arab. wilāya) be-
darf einer Ernennung durch den Kalifen oder durch eine 
Person, die der Kalif dazu bevollmächtigt hat. Nur der 
Kalif (bzw. sein Vertreter) hat das Recht, einen wālī zu 
ernennen. Der Ursprung in der Einrichtung einer wilāya 
bzw. imāra und in der Ernennung von wulāt bzw. umarāʾ 
geht aus der Handlungsweise des Propheten صلى الله عليه وسلم hervor. 
So steht fest, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم in den verschiedenen 
Ländern Gouverneure (wulāt) einsetzte. Er gab ihnen 
auch das Recht, diese Gebiete zu regieren. So setzte er 
Muʿāḏ ibn Ğabal als wālī über den Ğanad ein, Ziyād ibn 
Labīd über Ḥaḍramaut und Abū Mūsā al-Ašʿarī über 
Zabīd und Aden. 

Der Gesandte صلى الله عليه وسلم wählte seine Gouverneure und 
Statthalter stets unter jenen Personen aus, die zur Über-
nahme von Regierungsaufgaben geeignet waren. Es wa-
ren Persönlichkeiten, die für ihre Gelehrsamkeit und 
Gottesfurcht bekannt waren und die Regierungsaufga-
ben, die man ihnen übertrug, bestens erfüllten. Sie 
tränkten die Herzen ihrer Bürger mit Gottesüberzeugung 
(īmān) und Respekt vor dem Staat. Sulaimān ibn Buraida 
berichtet von seinem Vater, dass dieser sprach: 
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اصʯه اه في خإذا أَمʙَّ أمʙʻاً على جʜॻ أو سȂʙَة أوص صلى الله عليه وسلمكان رسʦل الله «
 »بʯقȎʦ الله. ومʥَ معه مʥِ الʴʸلʥʻʸ خʙʻاً 

Wenn der Gesandte Allahs einen Befehlshaber für 
eine Armee oder einen Feldzug ernannte, mahnte er 
ihn im Besonderen zur Gottesfurcht. Dann legte er ihm 
die Muslime, die mit ihm zogen, ans Herz. (Von Muslim 
überliefert.) Auch ein wālī ist in seiner wilāya ein Be-
fehlshaber. Deswegen fällt auch er unter diesen ḥadīṯ. 

Was die Absetzung des wālī angeht, so erfolgt sie 
entweder durch den Kalifen, wenn dieser seine Abset-
zung beschließt, oder durch die Bevölkerungsmehrheit 
seiner wilāya bzw. deren Vertreter, wenn diese ihre Un-
zufriedenheit mit ihm oder ihren Ärger über ihn äußern. 
Deshalb adoptieren wir, dass von den Bewohnern einer 
wilāya ein Provinzrat (mağlis al-wilāya) gewählt wird, 
und zwar aus den folgenden zwei Gründen: Der Provinz-
rat soll dem wālī helfen, die Realität der Provinz besser 
zu verstehen. Er besteht aus den Vertretern der Provinz-
bewohner, die ja die Provinz am besten kennen. So kann 
sich der wālī diese Informationen zunutze machen, um 
seine Tätigkeiten in richtiger Weise zu erfüllen. Darüber 
hinaus soll, wenn nötig, die Meinung des Provinzrates 
bezüglich der Regierungsweise des wālī eingeholt wer-
den. Sollte sich der Provinzrat in seiner Mehrheit über 
den wālī beschweren, muss der Kalif ihn absetzen. So 
setzte der Gesandte صلى الله عليه وسلم al-ʿAlāʾ ibn al-Ḥaḍramī, seinen 
Statthalter in Bahrain, ab, weil eine Delegation der ʿAbd 
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al-Qais sich über ihn beschwerte. Auch kann der Kalif 
einen wālī ohne Grund absetzen. So setzte der Gesand-
te صلى الله عليه وسلم Muʿāḏ ibn Ğabal als wālī im Jemen ohne Grund ab. 
Auch ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb setzte seine Gouverneure und 
Statthalter mit und ohne Grund ab. So enthob er Ziyād 
ibn Abī Sufyān seiner Statthalterschaft, ohne einen 
Grund zu nennen. Saʿd ibn Abī Waqqās setzte er ab, weil 
die Menschen sich über ihn beklagten, und sagte dazu: 
„Ich habe ihn weder aus Unfähigkeit noch wegen Verrats 
abgesetzt.“ Dies alles belegt, dass der Kalif den wālī, 
wann immer er es möchte, absetzen kann. Er muss ihn 
aber absetzen, wenn die Bürger seiner wilāya sich über 
ihn beschweren. 

Der wālī ist ein Vertreter des Kalifen; er übernimmt 
jene Tätigkeiten, zu denen der Kalif ihn bevollmächtigt 
hat. Eigentlich ist die wilāya im islamischen Recht nicht 
eingegrenzt. Jeder, der den Kalifen in einer Regie-
rungstätigkeit vertritt, ist ein wālī. Hierbei legt die For-
mulierung, die der Kalif bei der Ernennung verwendet, 
seinen Tätigkeitsbereich fest. Die wilāya bzw. Statthal-
terschaft über Länder ist jedoch örtlich eingegrenzt, da 
der Gesandte صلى الله عليه وسلم stets den Ort festlegte, für den er einen 
wālī oder Statthalter ernannte. 

Die Statthalterschaft bzw. das Gouvernement (wilāya 
oder imāra) teilte sich in den ersten Epochen in zwei 
Arten auf: die wilāya für das Gebet und die wilāya für 
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den ḫarāğ24. Deswegen findet man in den Geschichtsbü-
chern zwei Bezeichnungen für die Statthalterschaft: Die 
imāra des Gebets und die imāra des Gebets und des 
ḫarāğ. Der amīr (Befehlshaber) ist also entweder ein 
amīr für das Gebet (ṣalāt) und den ḫarāğ gemeinsam 
oder allein für das Gebet bzw. allein für den ḫarāğ. Das 
Wort ṣalāt (Gebet) in der Statthalterschaft bedeutet 
nicht nur, die Menschen im Gebet anzuführen, sondern 
alle Regierungsaufgaben zu übernehmen, mit Ausnahme 
der Finanzen. Der Begriff ṣalāt bedeutete also das Regie-
ren mit Ausnahme des Eintreibens der Gelder. Wenn der 
wālī die Statthalterschaft für Gebet und ḫarāğ innehatte, 
war seine wilāya allgemeiner Natur. Wird ihm lediglich 
die Statthalterschaft für das Gebet oder den ḫarāğ über-
tragen, dann spricht man von einer spezifischen wilāya. 
Die Art der Einschränkung bei der spezifischen wilāya 
obliegt der Einteilung und der Vorgabe des Kalifen. Er 
kann sie z. B. nur auf den ḫarāğ beschränken oder allein 
auf die Richtertätigkeit. Ebenso kann er sie auf Bereiche 
außerhalb der Finanzen, der Judikative und der Armee 
beschränken. Er teilt die Statthalterschaft so ein, wie es 
dem Vorteil der Staats- bzw. Provinzverwaltung ent-
spricht, da das islamische Recht dem wālī keine be-
stimmten Tätigkeiten festlegt und nicht vorschreibt, dass 

                                                      
24 Bezeichnung sowohl für den Tribut auf landwirtschaftliche Böden, 
die durch Krieg dem islamischen Staat angeschlossen wurden, als 
auch allgemein für die Leitung der Finanzen. 
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er alle Regierungsaufgaben übernehmen muss. Das isla-
mische Recht legt nur fest, dass die Tätigkeit des wālī 
oder des amīr das Regieren und Herrschen ist. Sie legt 
weiterhin fest, dass der wālī ein Vertreter des Kalifen ist 
und er nur in einem bestimmten Gebiet die Befehlsge-
walt innehat, wie es der Vorgehensweise des Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم zu entnehmen ist. Das islamische Recht hat es 
dem Kalifen jedoch gestattet, dem wālī eine allgemeine 
oder nach seinem Ermessen auf gewisse Tätigkeiten be-
schränkte Statthalterschaft zu übertragen. Dies geht 
deutlich aus den Handlungen des Propheten صلى الله عليه وسلم hervor. 
So übertrug der Gesandte صلى الله عليه وسلم manchen Gouverneuren 
eine allgemeine Statthalterschaft. Ibn Ḥazm übertrug er 
beispielsweise die allgemeine Statthalterschaft über den 
Jemen. Er übertrug aber auch spezifische Statthalter-
schaften. So übertrug er ʿAlī ibn Abī Ṭālib die Richtertä-
tigkeit im Jemen. In der „Sīra“ von ibn Hišām wird er-
wähnt, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم Farwa ibn Musaik als 
wālī über die Stämme Murād, Zubaid und Miḏḥağ ein-
setzte. Er entsandte mit ihm Ḫālid ibn Saʿīd ibn al-ʿĀṣ als 
wālī über die zakāt. Auch wird erwähnt, dass er Ziyād ibn 
Labīd al-Anṣārī nach Ḥaḍramaut entsandte und ihm 
ebenfalls die Statthalterschaft über die zakāt übertrug. 
Er entsandte ʿAlī ibn Abī Ṭālib nach Nağrān, um die zakāt 
und die ğizya der dortigen Bevölkerung einzusammeln. 
Er entsandte ihn auch als Richter in den Jemen, wie es al-
Ḥākim berichtet. Im Buch „al-Istīʿāb“ wird erwähnt, dass 
der Gesandte صلى الله عليه وسلم Muʿāḏ ibn Ğabal nach al-Ğanad ent-
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sandte, um den Menschen dort den Koran und die Gebo-
te des Islam zu lehren und um zwischen ihnen zu richten. 
Er gab ihm auch die Befugnis, die zakāt von den zustän-
digen Statthaltern im Jemen einzusammeln. 

Obwohl es dem Kalifen erlaubt ist, dem wālī sowohl 
eine allgemeine als auch eine spezifische Statthalter-
schaft zu übertragen, hat sich in der Schwächeperiode 
der abbasidischen Kalifen gezeigt, dass die allgemeine 
Statthalterschaft die Loslösung der Provinzen ermöglich-
te, so dass dem Kalifen keine Macht über diese Gebiete 
blieb, außer in seinem Namen den Bittruf zu erheben 
und die Münzen mit seinem Namen zu prägen. Somit hat 
die allgemeine Statthalterschaft zu einem Schaden für 
den islamischen Staat geführt. 

Da es nun erlaubt ist, dem wālī sowohl eine spezifi-
sche als auch eine allgemeine Statthalterschaft zu über-
tragen, die allgemeine Statthalterschaft jedoch zum 
Schaden und zu einer Gefahr für den Staat führen kann, 
adoptieren wir, dass dem wālī lediglich eine spezifische 
Statthalterschaft übertragen werden darf, von der jene 
Dinge ausgenommen sind, die ihn, wenn seine Gottes-
furcht nachlässt, dazu befähigen, sich vom Kalifen loszu-
lösen. Bei Untersuchung der Realität des Staatswesens 
trifft dies auf die Armee, das Gerichtswesen (Judikative) 
und die Finanzen zu. Deswegen werden diese Bereiche in 
separaten Systemen verwaltet, die wie jedes andere 
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Verwaltungssystem im Kalifatsstaat auch direkt dem Kali-
fen unterstehen und vom wālī unabhängig sind. 

Der wālī darf nicht von einer Provinz in die andere 
versetzt werden. Er muss vielmehr abgesetzt und von 
neuem ernannt werden. Denn der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم 
hat die Gouverneure immer abgesetzt. Es wird von ihm 
nicht berichtet, dass er einen wālī einfach von einem Ort 
in den anderen versetzte. Auch stellt die wilāya einen 
Vertrag dar, der mit einer klaren Formulierung ergangen 
ist. Mit der Erwähnung des Gebiets oder des Landes im 
wilāya-Vertrag ist der Ort, in dem der wālī regieren soll, 
festgelegt. Er behält dort die Regierungsbefugnis, solan-
ge der Kalif ihn nicht abberuft. Ohne Abberufung durch 
den Kalifen bleibt er weiterhin wālī in diesem Gebiet. 
Durch seine Versetzung an einen anderen Ort ist er sei-
nes Amtes am früheren Ort (noch) nicht enthoben wor-
den. Auch hat er die Statthalterschaft am neuen Ort 
durch eine bloße Versetzung nicht übernommen. Die 
Absetzung von der wilāya am früheren Ort bedarf näm-
lich eines klaren Enthebungsspruches, und die Einset-
zung am neuen benötigt einen neuen, speziell auf diesen 
lautenden wilāya-Vertrag. Daraus leitet sich die Feststel-
lung ab, dass ein wālī nicht von einer Provinz in die ande-
re versetzt werden darf. Vielmehr muss er von einem Ort 
abberufen und im neuen eingesetzt werden. 
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Der Kalif hat die Arbeit der Gouverneure zu überprüfen 

Der Kalif muss die Arbeit der wulāt überprüfen und 
sie genauestens beobachten. Dies hat entweder durch 
ihn persönlich zu erfolgen oder durch die Ernennung von 
Personen, die in seiner Vertretung die Gouverneure und 
Statthalter kontrollieren und ihre Tätigkeiten überprü-
fen. Ebenso hat der Vollmachtsassistent (muʿāwin) die 
Tätigkeiten der Gouverneure in jenen Provinzen zu kon-
trollieren, in denen er dem Kalifen assistiert. Er hat den 
Kalifen über seine Sicht ihres Zustandes zu unterrichten 
und auch darüber, welche Maßnahmen er in Bezug auf 
sie ergriff, und zwar in der Art, wie sie im Kapitel „Die 
Tätigkeiten des Vollmachtsassistenten“ dargelegt wurde. 
Auf diese Weise ist der Kalif über die Situation seiner 
Gouverneure informiert und kann ihre Tätigkeiten lau-
fend verfolgen. In gewissen Abständen sollte er sie alle 
bzw. einen Teil von ihnen zu sich rufen und auch den 
Klagen der Bürger in ihren Provinzen Gehör schenken. 

So ist belegt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم die Gouverneure 
bei ihrer Ernennung prüfte, wie er es mit Muʿāḏ und Abū 
Mūsā tat. Auch zeigte er ihnen, wie sie vorgehen sollten, 
so geschehen im Falle von ʿAmr ibn Ḥazm. Manchmal 
machte er sie auf wichtige Dinge aufmerksam, wie im 
Falle Abbāns ibn Saʿīd, als er ihm die Statthalterschaft 
Bahrains übertrug. Der Gesandte sprach zu ihm: 

»ʤاتهʙم سʙاً وأكʙʻخ ʛॻɾ ʗʮعǺ صʦʯاس« 
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Nimm dich der ʿAbd al-Qais in Güte an und würdige 
ihr Ansehen. Ebenso ist belegt, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم 
seine Gouverneure zur Rechenschaft zog, ihre Zustände 
überprüfte und sich die Nachrichten über sie genau an-
hörte. Mit seinen Statthaltern rechnete er alle Ein- und 
Ausgaben genau ab. Al-Buḫārī und Muslim berichten von 
Abū Ḥāmid as-Sāʿidī: 

 جاء إلى فلʸا ،صʗقات بʹي سلʤॻ على ॻّةـ ـِاللʮʯُّْ اسʯعʸل ابʥ صلى الله عليه وسلمʹʮي أن ال«
 لفقا لي. أهʗيʕ هǻʗة وهʘه ،قال: هʘا الȏʘ لʤؒ ،وحاسॺه صلى الله عليه وسلمرسʦل الله 

 إن هʗيʣʯ تأتʣॻ أمʣ حʯى وʕʻȁ أبʣॻ بʕʻ في جلʕʴ فهلاّ  :صلى الله عليه وسلم الله رسʦل

ʕʹصادقاً  ك.. ʖيʗʲال« 
Der Prophet صلى الله عليه وسلم verwendete ibn al-Lutbīya, um die 

zakāt der Banū Salīm einzuholen. Als er zum Propheten 
kam und mit ihm abrechnete, sagte er: „Dies gehört 
euch und das ist ein Geschenk, das mir gegeben wur-
de.“ Da antwortete ihm der Gesandte Allahs: „Dann 
bleib doch im Hause deines Vaters und deiner Mutter 
sitzen, bis dein Geschenk zu dir kommt, wenn du die 
Wahrheit sprichst!“ Auch ʿUmar war sehr streng in der 
Kontrolle seiner Gouverneure. Er ernannte Muḥammad 
ibn Maslama, um sie zu kontrollieren und ihre Tätigkei-
ten zu überprüfen. In der Pilgerzeit sammelte er seine 
Gouverneure, um ihre Arbeit zu bewerten, die Be-
schwerden der Bürger anzuhören, mit ihnen die Angele-
genheiten ihrer Provinzen zu besprechen und sich ein 
Bild über ihren Zustand zu machen. Es wird berichtet, 
dass ʿUmar eines Tages zu den Leuten, die um ihn waren, 
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sprach: „Wenn ich euch den Besten vorsetze, den ich 
kenne, und ihm befehle, gerecht zu sein, glaubt ihr dann, 
dass ich meine Pflicht erfüllt hätte?“ Sie antworteten: 
„Jawohl!“ Doch ʿUmar sprach: „Nein, solange ich nicht 
seine Arbeit überprüft habe, um zu sehen, ob er das, was 
ich ihm anbefohlen habe, getan hat oder nicht!“ ʿUmar 
war sehr streng, wenn er seine Gouverneure und Statt-
halter zur Rechenschaft zog. In seiner Strenge ging er so 
weit, dass er manchen von ihnen schon wegen eines 
Verdachts absetzte, für den es keinen klaren Beweis gab. 
Er enthob sie auch ihres Amtes aufgrund von bloßen 
Zweifeln, die nicht einmal zu einem Verdacht reichen. Als 
er eines Tages dazu gefragt wurde, antwortete er: 
„Wahrlich ist es ein Leichtes, einen Befehlshaber durch 
einen anderen zu ersetzen, wenn ich ein Volk damit bes-
sern kann.“ Trotz seiner Strenge mit den Gouverneuren 
ließ er ihnen jedoch freie Hand und achtete auf den Er-
halt ihrer Würde als Regenten. Er hörte sie an und 
lauschte aufmerksam ihren Argumenten. Wenn das Ar-
gument ihn überzeugte, machte er kein Geheimnis dar-
aus und lobte danach seinen Statthalter. Eines Tages 
erfuhr er über seinen Statthalter in Homs ʿUmair ibn 
Saʿd, dass dieser auf der Kanzel sagte: „Der Islam bleibt 
unbesiegbar, solange die Herrschaft stark ist. Die Stärke 
der Herrschaft liegt jedoch nicht im Töten mit dem 
Schwert oder dem Geißeln mit der Peitsche; sie liegt 
vielmehr im Urteilen mit der Wahrheit und im Einholen 
der Gerechtigkeit.“ ʿUmar sagte daraufhin: „Wie sehr 
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wünschte ich einen Mann wie ʿUmair ibn Saʿd zu haben, 
den ich für die Angelegenheiten der Muslime heranzie-
hen kann.“ 
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Der ğihād 

Der ğihād ist die Speerspitze des Islam und die grund-
legende Methode, die der Islam zum Tragen der islami-
schen Botschaft nach außen festgelegt hat. Denn das 
Tragen der islamischen Botschaft stellt – nach der Im-
plementierung der Gesetze des Islam im Inneren – die 
eigentliche Aufgabe des islamischen Staates dar. 

Nachdem der ğihād den Kampf um Allahs willen ver-
körpert, um das Wort Allahs emporzuheben, ist eine Ar-
mee vonnöten mit der dafür erforderlichen Ausrüstung, 
dem Aufbau einer Kommandostruktur, eines General-
stabs, eines Offizierskorps und einer entsprechenden 
Soldatenschaft. Eine Armee benötigt auch Waffen, für 
die eine Rüstungsindustrie erforderlich ist. Deswegen 
gehört eine entwickelte Rüstungsindustrie zu den Erfor-
dernissen der Armee und des ğihād. Dies macht es wie-
derum notwendig, dass die Industrie in sämtlichen Pro-
duktionsstätten des Staates auf der Rüstungsindustrie 
basiert. 

Auch steigert eine stabile innenpolitische Situation die 
Kampfentschlossenheit der Armee. Wenn die innenpoli-
tische Lage instabil und unsicher ist, wird die Armee mit 
deren Stabilisierung beschäftigt sein, bevor sie sich in 
den ğihād begeben kann. Auch wenn sie sich in den 
ğihād begeben sollte und es zu einer Destabilisierung der 
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inneren Sicherheit kommt, wird dies ihre Fähigkeit zur 
Fortsetzung des Kampfes definitiv schwächen. 

Ebenso bildet das Tragen der islamischen Botschaft 
den Hauptpol, um den sich die außenpolitischen Bezie-
hungen zu anderen Staaten drehen. 

Aus all diesen Gründen sollten diese vier Bereiche – 
die Armee, die innere Sicherheit, die Industrie und die 
Außenbeziehungen – in einem Ressort, für das der Kalif 
einen Oberkommandeur ernennt, vereint sein, da sie alle 
mit dem ğihād in Verbindung stehen. 

Diese Bereiche können aber auch getrennt verwaltet 
werden, indem der Kalif für jeden Bereich einen Direktor 
und für die Armee einen Oberkommandierenden er-
nennt. So hat der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم Armeekomman-
danten für die einzelnen Schlachten ernannt, ohne dass 
diese mit der Rüstungserzeugung irgendetwas zu tun 
gehabt hätten. Vielmehr hat er صلى الله عليه وسلم damit andere beauf-
tragt. Gleiches gilt für die innere Sicherheit und die da-
mit verbundene Aufstellung der Polizei und der Nacht-
wachen sowie in Bezug auf die Verfolgung der Wegela-
gerer und Diebe. Auch die außenpolitischen Beziehungen 
sind in gleicher Weise zu behandeln. Die Briefe des Ge-
sandten صلى الله عليه وسلم an die Könige und Herrscher seiner Zeit sind 
ein klarer Beleg dafür. 

Die jeweilige Trennung dieser Bereiche unter einem 
eigenen Verantwortlichen ist durch folgende Beweise 
belegt: 
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Erstens: Die Armee 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم ernannte Zaid ibn Ḥāriṯa zum 
Kommandanten über die Armee von Muʾta. Er ernannte 
auch die Kommandanten nach diesem, sollte er getötet 
werden. So berichtet ibn Saʿd, dass der Gesandte Al-
lahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

ʗ فعʮ أمʙʻ الʹاس زʗȂ ابʥ حارثة، فإن قʯل فʱعفʙ بʥ أبي ʟالʔ، فإن قʯل«
 »ʻهʤالله بʥ رواحة، فإن قʯل فلʙʻتʞ الʴʸلʦʸن بʻʹهʤ رجلاً ʱॻɼعلʦه عل

Befehlshaber über die Leute ist Zaid ibn Ḥāriṯa. 
Wenn er getötet wird, dann Ğaʿfar ibn Abī Ṭālib. Wenn 
dieser auch getötet wird, dann ʿAbdullāh ibn Rawāḥa. 
Sollte auch er getötet werden, dann sollen die Muslime 
aus ihren Reihen einen Mann bestimmen, den sie zu 
ihrem Befehlshaber machen. Und al-Buḫārī berichtet 
von ʿAbdullāh ibn ʿUmar, der sagte: 

 »في غʚوة مʓتة زʗȂ بʥ حارثة... صلى الله عليه وسلمأمʙَّ رسʦل الله «
Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم ernannte in der Schlacht von 

Muʾta Zaid ibn Ḥāriṯa zum Befehlshaber […]. Al-Buḫārī 
berichtet ebenfalls von Salama ibn al-Akwaʿ, der sprach: 

ان يʓمʙه علʻʹا«  »وغʚوت مع زʗȂ، وؕ
Ich kämpfte mit Zaid. Er (der Gesandte) pflegte ihn 

zu unserem Befehlshaber zu ernennen. Auch berichten 
al-Buḫārī und Muslim von ʿAbdullāh ibn ʿUmar (r), der 
sagte: 



149 
 

ي Ǻعʰاً، وأمʙ علʻهʤ أسامة بʥ زʗȂ، فʠعǺ ʥعʞ الʹاس ف صلى الله عليه وسلمǺعʖ الʹʮي «
مارة إإن تʠعʹʦا في إمارته فقʤʯʹؕ ʗ تʠعʹʦن في  :صلى الله عليه وسلمإمارته، فقال الʹʮي 

 »أبॻه مʥ قʮل، وأʤǻ الله إن ؕان لʳلॻقاً للإمارة...
Der Prophet صلى الله عليه وسلم entsandte einen Feldzug und ernann-

te Usāma ibn Zaid zum Befehlshaber. Einige Leute stell-
ten seine Fähigkeit zur Führerschaft in Frage. Da sprach 
der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: „Wenn ihr seine Fähigkeit zur 
Führerschaft in Frage stellt, so habt ihr bereits jene sei-
nes Vaters in Frage gestellt. Aber bei Allah, er ist für die 
Führerschaft wahrlich geeignet. […]“ Die Gefährten des 
Propheten صلى الله عليه وسلم pflegten die Armee Muʾtas als Armee der 
Kommandanten zu bezeichnen. Auch berichtet Muslim 
von Buraida, der sprach: 

 »إذا أمʙَّ أمʙʻاً على جʜॻ أو سȂّʙة أوصاه... صلى الله عليه وسلمكان رسʦل الله «
Wenn der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم einen Befehlshaber 

über eine Armee oder einen Trupp ernannte, gab er 
ihm Ratschläge […]. 

Auch übertrug Abū Bakr das Führungsbanner an Ḫālid 
in den Apostatenkriegen und in der Schlacht von 
Yarmūk. Ḫalīfa berichtet: „Dann übertrug er das Füh-
rungsbanner an Ḫālid als Befehlshaber über die Solda-
ten. Über die anṣār25 im Besonderen ernannte er Ṯābit 
ibn Qais ibn Šammās als Befehlshaber und über die ge-
samte Armee ernannte er Ḫālid.“ In der Schlacht von 

                                                      
25 Unterstützer aus Medina. 
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Yarmūk vereinigte Abū Bakr die Armeen aš-Šāms eben-
falls unter den Befehl Ḫālids. Ibn Ğarīr berichtet: „Er 
(Abū Bakr) schrieb ihm (Ḫālid), als dieser sich im Irak be-
fand, er solle sich nach aš-Šām begeben, um dort das 
Kommando zu übernehmen.“ Ebenso tat es ʿUmar, als er 
die Armeen aš-Šāms unter den Befehl Abū ʿUbaidas ver-
einte. So berichtet ibn ʿAsākir: „Er war der Erste, der in 
aš-Šām als amīru l-umarāʾ (Kommandeur der Komman-
deure) bezeichnet wurde.“ 

Zweitens: Die innere Sicherheit 

Al-Buḫārī berichtet von Anas: 

ʙَ  صلى الله عليه وسلمبʥ سعʗ ؕان ʦȜǻن بʥʻ يȏʗََ الʹʮي  ʛॻɾأن « ُɻ ʸǺ ȉِʹـʚلة صاحʔ ال
ʙʻالأم ʥِم« 

Qais ibn Saʿd war an der Seite des Propheten wie ein 
Streifenträger26 an der Seite des amīr. Gemeint ist hier 
Qais ibn Saʿd ibn ʿUbāda al-Anṣārī al-Ḫazrağī. Und at-
Tirmiḏī berichtet: 

ل ʸǺʹـʚلة صاحʔ الʟʙʵة مʥ الأمʙʻ. قا صلى الله عليه وسلم كان ʛॻɾ بʥ سعʗ مʥ الʹʮي«
 »الأنʶارǻ :ȏعʹي مʸا يلي مʥ أمʦره

Qais ibn Saʿd war an der Seite des Propheten wie ein 
Streifenträger an der Seite des amīr. Al-Anṣārī ergänzte: 

                                                      
26 Arab. ṣāḥib aš-šuraṭ; das heißt, er übernahm beim Propheten 
Sicherheitsaufgaben und Polizeitätigkeiten. Als Erkennungszeichen 
trug er Streifen, wie es damals üblich war. 
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„Das heißt zur Erledigung der ihm zufallenden Dinge.“ 
ibn Ḥibbān erläuterte diesen ḥadīṯ unter dem Titel: „Der 
Gesandte trifft Sicherheitsvorkehrungen vor den Göt-
zendienern, wenn diese eintraten.“ 

Auch berichtet al-Buḫārī von ʿAlī ibn Abī Ṭālib, der 
sprach: Der Gesandte Allahs  entsandte mich, az-Zubair 
und Abū Mirṯad in einer berittenen Mission. Er befahl 
uns: „Reitet los, bis ihr zu einem Ort namens Rawḍatu 
Ḥāğ gelangt. [So erwähnte es Abū ʿUwāna: Ḥāğ. In einer 
anderen Tradierung heißt es: Ḫāḥ.] Dort lebt eine Frau, 
die einen Brief von Ḥāṭib ibn Abī Baltaʿa an die Götzen-
diener bei sich hat. Holt mir diesen Brief!“ Und so ritten 
wir auf unseren Pferden los und erreichten die Frau dort, 
wo es uns der Prophet صلى الله عليه وسلم beschrieben hatte. Sie ritt auf 
einem ihrer Kamele. Ḥāṭib hatte an die Mekkaner eine 
Nachricht geschrieben, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم mit einer Ar-
mee gegen Mekka vorrückte. Wir fragten sie: „Wo ist der 
Brief, den du hast?“ Sie antwortete: „Ich habe keinen 
Brief bei mir.“ Wir ließen ihr Kamel niederknien und 
durchsuchten ihr Gepäck, doch konnten wir nichts finden. 
Da sagten meine beiden Gefährten zu mir: „Wir finden 
keinen Brief bei ihr!“ Aber ich antwortete ihnen: „Wir 
wissen doch, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم niemals lügt.“ 
Daraufhin schwor ʿAlī: „Bei Demjenigen, in dessen Na-
men geschworen wird, entweder rückst du den Brief her-
aus oder ich reiße dir die Kleider vom Leib.“ Da griff sie in 
ihren Gürtelbund – sie trug ein Gürtelgewand – und zog 
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den Brief heraus. Die Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم nah-
men ihn und brachten ihn zum Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم […]. 

Drittens: Die Industrie 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم befahl, Katapulte und Panzer-
gefährte anzufertigen. So erwähnt al-Baihaqī in „as-
Sunan“, dass Abū ʿUbaida (r) sagte: 

لȖʻʹʱʹʸ سॺعة حاصʙ أهل الʠائف، ونʔʶ علʻهʤ ا صلى الله عليه وسلمثʤ إن رسʦل الله «
 »عʙʵ يʦماً 

Der Gesandte Allahs belagerte die Bewohner aṭ-
Ṭāʾifs und ließ sie siebzehn Tage lang mit Katapulten 
beschießen. Abū Dāwūd berichtet in eigener Überliefe-
rungskette einen ḥadīṯ mursal von al-Makḥūl, in dem es 
heißt: 

 »نʔʶ الȖʻʹʱʹʸ على أهل الʠائف صلى الله عليه وسلمأن الʹʮي «
Der Prophet صلى الله عليه وسلم ließ die Einwohner aṭ-Ṭāʾifs mit Ka-

tapulten beschießen. Aṣ-Ṣanʿānī erwähnt in seinem 
Werk „Subul as-salām”, dass die Tradenten dieses ḥadīṯ 
vertrauenswürdig sind. Auch berichtet der Verfasser des 
Werkes „as-Sīra l-ḥalabīya”: 

ات قال: ؕʹا Ǻأرض فارس نʹʔʶ الॻʹʱʹʸق  الفارسيأرشʗه إلॻه سلʸان «
هʦ الȏʘ عʸله  على الʦʶʲن، فʹʔʻʶ مʥ عʗونا. وȂقال إن سلʸان 

 »بʗʻه
Salmān al-Fārisī riet ihm dazu, er sprach zu ihm صلى الله عليه وسلم: 

„In Persien setzten wir gegen Festungen Katapulte ein; 
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dadurch konnten wir unserem Feind Schaden zufügen.“ 
Man sagt, dass Salmān (r) den Katapult mit seinen eige-
nen Händen erbaute.“ Auch berichten ibn al-Qaiyim in 
seinem Buch „Zād al-maʿād“ und ibn Hišām in seiner 
„Sīra“ von ibn Isḥāq Folgendes: 

حʯى إذا ؕان يʦم الʗʵخة عʹʗ جʗار الʠائف، دخل نفʙ مʥ أصʲاب «
لʕ تʕʲ دǺاǺة، ثʤ دخلʦا إلى جʗار الʠائف لʙʲॻقʦه، فأرس صلى الله عليه وسلمرسʦل الله 

ʃॻɿ علʻهʤ ثʃॻɿ سʣȜ الʗʲيʗ مʸʲاة Ǻالʹار، فʙʳجʦا مʥ تʯʲها، فʙمʯهʤ ث
 »Ǻالʹʮل، فقʯلʦا مʹهʤ رجالاً 

Als es zum Tag der Wunden27 an der Mauer der Ṭāʾif-
Festung kam, traten einige der Gefährten des Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم unter ein Panzergefährt. Sie drangen zur Mauer 
der Festung vor, um sie anzuzünden. Da bewarf sie das 
Volk der Ṯaqīf28 mit glühendem Eisen, worauf sie das 
Panzergefährt verlassen mussten. Es beschoss sie da-
raufhin mit Pfeilen und tötete einige von ihnen. 

Es war also Salmān, der zur Verwendung eines Kata-
pultes riet. Man sagt auch, er habe es selbst angefertigt, 
was nur auf Anweisung des Propheten صلى الله عليه وسلم hin geschehen 
konnte. Und die Aussage Salmān al-Fārisī hat ihm dazu 
geraten im Buch „as-Sīra al-ḥalabīya“ bedeutet, dass er 
(r) es dem Propheten صلى الله عليه وسلم angeraten hatte. Aus diesen 

                                                      
27 Im Arabischen wird dieser Tag als yaum aš-šadḫa (wörtl. „Tag der 
Stiche“ bzw. „Tag der Wunden“) bezeichnet, weil bei dem Ereignis 
um das Panzergefährt mehrere Muslime verletzt und getötet wur-
den. 
28 So hießen die Bewohner aṭ-Ṭāʾifs. 
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Tradierungen ist zu verstehen, dass die militärischen 
Industrien zum Verantwortungsbereich des Kalifen zäh-
len. Er kann bei deren Aufbau und Management zu Hilfe 
ziehen, wen er möchte. Diese Aufgabe benötigt keinen 
Befehlshaber (amīr) im eigentlichen Sinne, sondern eher 
einen Verwalter bzw. Direktor. So war Salmān kein Be-
fehlshaber für die Anfertigung eines Katapultes; vielmehr 
organisierte er dessen Herstellung. Vielleicht arbeitete er 
sogar mit eigenen Händen daran. Nun stellt der Aufbau 
einer Rüstungsindustrie islamrechtlich eine Pflicht dar. 
Denn die in der folgenden Aussage Allahs verlangte Ein-
schüchterung kann nur durch Aufrüstung erreicht wer-
den, und Aufrüstung erfordert Industrien. 

وَمِنْ  قُـوَّةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا لهَمُْ  وَأَعِدُّوا  َʪِعَدُوَّ  بِهِ  تُـرْهِبُونَ  لِ الخْيَْ  طِ ر  َِّɍا 
  لَمُهُمْ يَـعْ  ɍَُّ ا مُ مُوĔَُ تَـعْلَ  لاَ  دُوĔِِمْ  مِنْ  وَآخَريِنَ  وَعَدُوَّكُمْ 

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Kampf-
kraft und Schlachtrossen aufzubringen vermögt, auf 
dass ihr damit den Feind Allahs und eure Feinde ein-
schüchtert und dazu noch andere, die hinter ihnen ste-
hen. Ihr kennt sie nicht, doch Allah kennt sie. (8:60) So-
mit weist die āya in notwendiger inhaltlicher Konse-
quenz (dalālatu l-iltizām) auf die Pflicht zum Aufbau ei-
ner Rüstungsindustrie hin. Dieser Hinweis in der āya 
kann ebenso aus dem Rechtsprinzip Was zur Erfüllung 
einer Pflicht unerlässlich ist, wird ebenfalls zur Pflicht 
abgeleitet werden. Auch weisen die Belege zur ğihād-
Pflicht in notwendiger inhaltlicher Konsequenz (dalālatu 
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l-iltizām) auf die Pflicht zur Errichtung von Rüstungsin-
dustrien hin. 

Die Industrieanlagen bzw. Fabriken, deren Errichtung 
Allah dem Staat verpflichtend auferlegt hat, sind nicht 
auf die Rüstungsbereiche beschränkt. Es existieren auch 
andere Industriezweige, in denen der Staat Produktions-
anlagen verpflichtend errichten muss. Diese sind im Buch 
„Die Finanzen im Staate des Kalifats“ („al-Amwāl fī 
dawlati l-ḫilāfa“) wie folgt ausgeführt: 

„Die Industrien: Der Staat muss zwei Arten von Fabri-
ken errichten, um seiner Pflicht der Wahrnehmung der 
Bürgerangelegenheiten nachzukommen: 

Erste Art: Industrieanlagen, die mit Gütern des öffent-
lichen Eigentums verbunden sind, wie die Förder-, Extra-
hierungs- und Erschmelzungsanlagen von Metallerzen, 
und ebenso die Erdölraffinerien und Förderungsanlagen. 
Diese Art von Industrieanlagen fällt in den Bereich des 
öffentlichen Eigentums analog zu den Gütern, die sie 
produzieren und mit denen sie verbunden sind. Nach-
dem Güter des Allgemeineigentums Eigentum aller Mus-
lime sind, müssen auch ihre Produktionsstätten zum All-
gemeineigentum gehören. Der Staat errichtet diese in 
Vertretung aller Muslime. 

Zweite Art: Rüstungs- und Schwerindustrien. Diese 
Art von Industrieanlagen dürfen auch privat besessen 
werden, weil sie in den Bereich des Privateigentums fal-
len. Da solche Produktions- und Fertigungsanlagen je-
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doch gewaltige Finanzmittel erfordern, die von Privat-
personen kaum aufzubringen sind, und da das schwere 
Kriegsgerät von heute keine Individualwaffe mehr ver-
körpert, die von Einzelpersonen privat besessen werden 
kann, wie es zu Zeiten des Propheten صلى الله عليه وسلم und der Kalifen 
nach ihm der Fall war, müssen diese Industrien vom 
Staat aufgebracht werden und sich in seinem Eigentum 
befinden. Denn seine Betreuungspflicht zwingt ihn dazu, 
insbesondere nachdem die Waffentechnologie sich in 
dieser atemberaubenden Weise entwickelt hat und ihre 
Gerätschaften schwer und extrem teuer geworden sind. 
Somit hat der Staat die Pflicht, selbst die Rüstungs- und 
Schwerindustrie aufzubauen, was aber nicht bedeutet, 
dass den Einzelpersonen verboten wird, derartige Ferti-
gungsanlagen zu errichten.“ 

Es gehört also zur Pflicht des Staates, d. h. des Kalifen, 
diese Industrien aufzubauen. Dafür kann er einen Gene-
raldirektor ernennen, der direkt mit ihm oder mit seinem 
Vertreter verbunden ist. Beide Optionen stehen ihm of-
fen. 

Viertens: Die internationalen Beziehungen: 

Es wurde bereits erwähnt, dass es bezüglich der in-
ternationalen Beziehungen zu den Aufgaben des Voll-
zugsassistenten gehört, als Mittelsmann zwischen dem 
Kalifen und den anderen Staaten zu fungieren. 
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In der Zeit des Propheten صلى الله عليه وسلم und der rechtgeleiteten 
Kalifen wurden die internationalen Beziehungen direkt 
von ihm bzw. von ihnen mit Hilfe von Schriftführern, d. 
h. von Vollzugsassistenten, übernommen. So war es der 
Prophet صلى الله عليه وسلم persönlich, der den Schriftwechsel für den 
Vertrag von Ḥudaibīya führte und das Friedensabkom-
men schloss. Auch wird von ʿUmar berichtet, dass der 
Gesandte des Chosroes zu ihm reiste, nach ihm fragte 
und ihn schlafend an den Eingängen Medinas fand. 

Obwohl es dem Kalifen erlaubt ist, den Aufgabenbe-
reich der internationalen Beziehungen mit Hilfe seines 
Vollzugsassistenten (wazīr at-tanfīḏ) selbst zu überneh-
men, kann er dafür ebenso einen Direktor bestimmen, 
wie es bei jedem anderen Verwaltungsressort im Staat 
der Fall ist. 

Demzufolge können diese vier Bereiche in einem Res-
sort, dem Ressort des amīr al-ğihād, vereint werden, da 
ihre Tätigkeiten miteinander verbunden sind. 

Sie können aber auch getrennt werden, wie es der 
oben angeführten Vorgehensweise des Gesandten صلى الله عليه وسلم zu 
entnehmen ist. 

Nun ist es eine Tatsache, dass die Tätigkeitsfelder die-
ser Abteilungen sehr ausgedehnt sind. Dies gilt ins-
besondere für die weit verzweigten Rüstungsbereiche 
der Armeen, aber auch für die Fülle möglicher innerer 
Probleme, unterschiedlicher Verschwörungskünste 
feindlicher Staaten und ihrer Agenten und politischen 
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Söldnerkaste sowie für die zahlreichen Verbrechensar-
ten, die in einer Gesellschaft auftreten können. Gleiches 
gilt für die Kompliziertheit internationaler Beziehungen 
und die Verschiedenartigkeit der aufzubauenden Indust-
riebereiche sowie für die Komplexität der zu verwen-
denden technologischen Mittel etc. Auch dürfen die Be-
fugnisse des amīr al-ğihād nicht zu weit gehen, so dass 
er zu einem Machtzentrum wird, das dem Staat schaden 
könnte, sollte seine Gottesfurcht nachlassen. Aus all die-
sen Gründen wird adoptiert, dass diese Ressortbereiche 
als voneinander unabhängige staatliche Institutionen 
getrennt werden, die dem Kalifen direkt unterstellt sind. 
Die Aufteilung hat auf folgende Weise zu erfolgen: 

 Der amīr al-ğihād – das Kriegsressort (die Ar-
mee) 

 Das Ressort der inneren Sicherheit 

 Das Industrieressort 

 Das Außenressort 
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Fünftens: Der amīr al-ğihād -  
das Kriegsressort (die Armee) 

Das Kriegsressort ist eine staatliche Institution. Ihr Lei-
ter wird amīr al-ğihād (Führer des ğihād) und nicht mudīr 
al-ğihād (Direktor des ğihād) genannt, denn der Gesand-
te Allahs صلى الله عليه وسلم pflegte die Armeekommandanten als um-
arāʾ, d. h. als Befehlshaber bzw. als Führer, zu bezeich-
nen. So berichtet ibn Saʿd, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم 
sprach: 

عʗʮ فأمʙʻ الʹاس زʗȂ بʥ حارثة، فإن قʯل فʱعفʙ بʥ أبي ʟالʔ، فإن قʯل «
 »ʻهʤالله بʥ رواحة، فإن قʯل فلʙʻتʞ الʴʸلʦʸن بʻʹهʤ رجلاً ʱॻɼعلʦه عل

Befehlshaber über die Leute ist Zaid ibn Ḥāriṯa. 
Wenn er getötet wird, dann Ğaʿfar ibn Abī Ṭālib. Wenn 
dieser auch getötet wird, dann ʿAbdullāh ibn Rawāḥa. 
Sollte auch er getötet werden, dann sollen die Muslime 
aus ihren Reihen einen Mann bestimmen, den sie zu 
ihrem Befehlshaber machen. Auch berichtet al-Buḫārī 
von ʿAbdullāh ibn ʿUmar, der sagte: 

 »في غʚوة مʓتة زʗȂ بʥ حارثة... صلى الله عليه وسلمأمʙَّ رسʦل الله «
Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم ernannte in der Schlacht von 

Muʾta Zaid ibn Ḥāriṯa zum Befehlshaber […]. Al-Buḫārī 
berichtet auch den ḥadīṯ von Salama ibn al-Akwaʿ, in 
dem es heißt: 

ان يʓمʙه علʻʹا«  »وغʚوت مع زʗȂ، وؕ
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Ich nahm mit Zaid an Feldzügen teil. Der Prophet 
pflegte ihn zum Befehlshaber über uns zu machen. Auch 
berichten al-Buḫārī und Muslim von ʿAbdullāh ibn ʿUmar, 
der sagte: 

ي بʥ زʗȂ، فʠعǺ ʥعʞ الʹاس ف Ǻعʰاً، وأمʙ علʻهʤ أسامة صلى الله عليه وسلمǺعʖ الʹʮي «
مارة إإن تʠعʹʦا في إمارته فقʤʯʹؕ ʗ تʠعʹʦن في  :صلى الله عليه وسلمإمارته، فقال الʹʮي 

 »أبॻه مʥ قʮل، وأʤǻ الله إن ؕان لʳلॻقاً للإمارة...
Der Prophet صلى الله عليه وسلم entsandte einen Feldzug und ernann-

te Usāma ibn Zaid zum Befehlshaber. Einige Leute stell-
ten seine Fähigkeit zur Führerschaft in Frage. Da sprach 
der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: „Wenn ihr seine Fähigkeit zur 
Führerschaft in Frage stellt, so habt ihr bereits jene sei-
nes Vaters in Frage gestellt. Aber bei Allah, er ist für die 
Führerschaft wahrlich geeignet. […]“ Die Gefährten des 
Propheten – Allahs Wohlgefallen mit ihnen – pflegten die 
Armee Muʾtas als Armee der Kommandanten zu be-
zeichnen. Auch berichtet Muslim von Buraida, der 
sprach: 

 »إذا أمʙَّ أمʙʻاً على جʜॻ أو سȂّʙة أوصاه... صلى الله عليه وسلمكان رسʦل الله «

Wenn der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم einen Befehlshaber 
über eine Armee oder einen Trupp ernannte, legte er 
ihm ans Herz […]. 

Das Kriegsressort übernimmt sämtliche Angelegenhei-
ten, die mit den Streitkräften in Verbindung stehen. Dazu 
zählen die Armee, Gerätschaften, Waffen, Materialien, 
Munition und Ähnliches sowie Militärakademien, militä-
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rische Missionen und alles, was an islamischer Geistes-
bildung und allgemeiner Militärkultur für die Armee 
vonnöten ist, und ebenso sämtliche Angelegenheiten, 
die mit dem Krieg und dessen Vorbereitung verbunden 
sind. In die Befugnisse des Kriegsressorts fällt auch die 
Entsendung von Spionen zu den kriegführenden Ungläu-
bigen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Abteilung im 
Kriegsressort eingerichtet. Die Belege dafür aus der sīra 
des Gesandten Allahs sind sehr bekannt. 

All diese Dinge übernimmt und betreut das Kriegsres-
sort, dessen Name bereits die Verbindung mit dem Krieg 
und der Schlachtführung belegt. Krieg erfordert bekannt-
lich eine Armee, und eine Armee benötigt Vorbereitung 
und einen strukturellen Aufbau, beginnend mit der Füh-
rung über den Generalstab bis hin zu den Offizieren und 
Soldaten. 

Der Aufbau einer Armee erfordert entsprechende 
Vorbereitung und Training sowohl in körperlicher als 
auch in technologischer Hinsicht, was eine Ausbildung in 
den verschiedensten Waffengattungen umfasst. Das 
Training muss mit der Entwicklung der Rüstungstechno-
logien einhergehen. Deswegen zählt das technologische 
und militärische Studium zu den Erfordernissen einer 
Armee und das Training in den verschiedensten Kriegs-
techniken und Waffensystemen zu ihren unbedingten 
Notwendigkeiten. 
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Allah, der Erhabene, hat die Muslime damit geehrt sie 
zu Trägern der Botschaft des Islam an die gesamte 
Menschheit zu machen. Er legte ihnen auch die Methode 
fest, mit der sie die Botschaft weiterzutragen haben, 
nämlich durch daʿwa (einladende Verkündung) und 
ğihād. Den ğihād erhob er zu einer Pflicht (farḍ) für sie 
und ebenso das militärische Training. 

So ist jeder muslimische Mann, der das fünfzehnte 
Lebensjahr vollendet hat, dazu verpflichtet, ein militäri-
sches Training zu absolvieren. Die Rekrutierung selbst 
stellt hingegen eine Pflicht dar, die zur Genüge erfüllt 
werden muss (farḍ kifāya). 

Belege für das militärische Training sind folgende: Der 
Erhabene sagt: 

 ْنَةٌ  تَكُونَ  لاَ  حَتىَّ  وَقاَتلُِوهُم  ɍِَِّ  ينُ الدِّ  ونَ وَيَكُ  فِتـْ
Und bekämpft sie, bis es keine Verführung mehr gibt 

und der Glaube allein Allahs ist. (2:193) Auch befahl der 
Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

»ʤؒʯʹʴوأل ʤȜʴوأنف ʤؒالʦأمǺ ʥʻ ʙؕʵʸوا الʗجاه« 
Bekämpft die Götzendiener mit eurem Vermögen, 

eurem Leben und euren Zungen. (Von Abū Dāwūd auf 
dem Wege von Anas überliefert.) Nachdem der Kampf 
heutzutage ein militärisches Training erfordert, um ihn in 
der islamrechtlich verlangten Weise durchführen zu 
können – zum Besiegen des Feindes und zur Eröffnung 
von Ländern –, stellt die militärische Ausbildung an sich 



163 
 

eine Pflicht gleich dem ğihād dar. Dies geht aus der 
Rechtsregel hervor: Was zur Erfüllung einer Pflicht uner-
lässlich ist, wird ebenfalls zur Pflicht. Denn der Aufruf 
zum Kampf umfasst auch die entsprechende Ausbildung 
dazu. So ist er im Koranvers in allgemeingültiger Form 
ergangen: 

 ْوَقاَتلُِوهُم 
Und bekämpft sie […]. (2:193) Demzufolge ist es ein 

Befehl zum Kämpfen und auch zu dem, was zum Kämp-
fen befähigt. Darüber hinaus befiehlt der Erhabene: 

 َّةٍ وَأَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـو 
Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Kampf-

kraft aufzubringen vermögt. (8:60) Militärisches Trai-
ning und eine hochklassige Militärerfahrung zählen zwei-
fellos zum Rüsten der Kampfkraft, da sie zur Durchfüh-
rung des Kampfes notwendig sind. Demzufolge gehören 
sie gleich der Ausrüstung, den Gerätschaften und Ähnli-
chem zur Kampfkraft, für die gerüstet werden muss. 

Was die Rekrutierung angeht, d. h., Leute als perma-
nente Soldaten innerhalb der Armee unter Waffen zu 
setzen, so ist damit die Aufstellung von Kämpfern 
(muğāhidūn) gemeint, die tatsächlich den ğihād und al-
les, was damit verbunden ist, vollziehen. Dies stellt eine 
Pflicht (farḍ) dar, da der ğihād ein permanentes, apodik-
tisches Gebot verkörpert, ob uns der Feind nun angreift 
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oder nicht. Von daher ist die Rekrutierung eine Verpflich-
tung, die im Rechtsspruch des ğihād impliziert ist. 

Die Festlegung des Rekrutierungsalters auf fünfzehn 
Jahre geht aus einem ḥadīṯ bei al-Buḫārī hervor, den 
dieser von Nāfiʿ tradiert. Nāfiʿ erzählt: 

» ʙʸع ʥثʹي ابʗح  ل اللهʦع  صلى الله عليه وسلمأن رسȁأر ʥاب ʦوه ʗم أحʦضه يʙع
ة عʙʵة سʹة فلʚʱǻُ ʤني، ثʤ عʙضʹي يʦم الʗʹʳق وأنا ابʥ خʛʸ عʙʵة سʹ

 »فأجازني
ibn ʿUmar (r) erzählte mir, dass er am Tage der 

Schlacht von Uḥud als Vierzehnjähriger dem Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم vorgeführt wurde. Dieser ließ ihn jedoch zur 
Schlacht nicht zu. Am Tage der Grabenschlacht 
(Ḫandaq) wurde er ihm als Fünfzehnjähriger vorgeführt, 
und der Prophet ließ ihn zu. Nāfiʿ berichtet weiter: Ich 
ging zu ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, als er Kalif war, und er-
zählte ihm diesen ḥadīṯ. Da sagte er: „Dies ist wahrlich 
eine Grenze zwischen Groß und Klein.“ Dann schrieb er 
an seine Statthalter, dass demjenigen, der das fünfzehnte 
Lebensjahr vollendet hat, ein Sold zu gewähren sei. Das 
heißt, es soll ihm aus der Armeekasse ein Sold festgelegt 
werden. 

Von der Partei wird es in dieser Form verbindlich 
übernommen (adoptiert): Wer das fünfzehnte Lebens-
jahr vollendet hat, muss eine militärische Ausbildung 
absolvieren. 
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Die Einteilung der Armee 

Die Armee besteht aus zwei Teilen. Der Erste ist die 
Reservearmee; sie umfasst alle Muslime, die zum Waf-
fengang in der Lage sind. Der Zweite ist die aktive Ar-
meeeinheit. Für sie werden aus dem Staatshaushalt 
Gehälter gezahlt wie für alle anderen Staatsangestellten 
auch. 

Das ergibt sich aus der Pflicht zum ğihād. Jeder Mus-
lim trägt die Verpflichtung zum ğihād und zur Ausbildung 
dazu. Somit stellen alle Muslime eine Reservearmee dar, 
da der ğihād eine Pflicht für sie alle ist. Dass ein Teil von 
ihnen permanent unter Waffen steht, ergibt sich aus der 
Rechtsregel: Was zur Erfüllung einer Pflicht unerlässlich 
ist, wird ebenfalls zur Pflicht. Denn die Pflicht des ğihād 
kann ohne das Vorhandensein einer permanenten Ar-
mee nicht dauerhaft erfüllt, der Boden des Islam nicht 
geschützt und das teure Gut der Muslime vor den Un-
gläubigen nicht verteidigt werden. Deswegen ist es eine 
Pflicht für den Imam, eine permanente Armee aufzustel-
len. 

Dass für diese Soldaten Gehälter wie für andere 
Staatsbedienstete bestimmt werden, liegt für die Nicht-
muslime unter ihnen auf der Hand. Denn der Ungläubige 
ist zum ğihād nicht verpflichtet. Wenn er ihn aber voll-
zieht, dann wird dies von ihm angenommen. In diesem 
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Fall ist es erlaubt, ihm dafür Geld zu geben, weil at-
Tirmiḏī über az-Zuharī berichtet, 

 ،»أسهʤ لقʦم مʥ الʻهʦد قاتلʦا معه صلى الله عليه وسلمأنّ الʹʮيَّ «
dass der Gesandte Allahs Juden, die mit ihm kämpf-

ten, von der Beute zuteilte. Auch berichtet ibn Hišām, 

ه،  ،إلى حʹʥʻ صلى الله عليه وسلمبʥ أمॻة خʙج مع الʹʮي اصفʦان  أنّ « ʙؕعلى ش ʦوه
 ʥم ʤهȁʦلفة قلʓʸاه مع الʠغفأعʥʻʹح ʤائʹ« 

dass Ṣafwān ibn Umaīya als Götzendiener mit dem 
Propheten in die Schlacht von Ḥunain zog. Der Prophet 
teilte ihm gemeinsam mit jenen, deren Herzen gewon-
nen werden sollen, von der Beute Ḥunains zu. 

Demzufolge ist es erlaubt, dass sich Nichtmuslime in 
der islamischen Armee befinden und für ihre Präsenz in 
der Armee bezahlt werden. Außerdem belegt die allge-
meine Definition des Mietverhältnisses als „Nutzvertrag 
mit Entschädigung“ die Erlaubnis, einen Mietvertrag für 
jede Art Nutznießung einzugehen, die ein Mieter von 
einem Mietling beziehen kann. Dies umfasst auch das 
Recht, eine Person für den Kampf bzw. für den Armee-
dienst anzuheuern, weil auch daraus ein Nutzen bezogen 
wird. Der allgemeingültige Rechtsbeleg für die Erlaubnis, 
einen Mietvertrag für jede Art Nutznießung abzuschlie-
ßen, ist somit auch ein Beleg dafür, Ungläubige für den 
Kampf und den Armeedienst anheuern zu dürfen. 

Dies gilt für den Nichtmuslim. Was den Muslim be-
trifft, so stellt der ğihād für ihn zwar einen Gottesdienst 
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(ʿibāda) dar, trotzdem ist es islamrechtlich erlaubt, auch 
ihn für den Kampf und den Armeedienst anzuheuern. 
Das ergibt sich zum einen aus der allgemeinen Erlaubnis 
zum Abschluss jedweden Mietvertrages, zum anderen 
aus der Rechtmäßigkeit, auch für den Vollzug gottes-
dienstlicher Handlungen, wenn deren Nutzen sich nicht 
nur auf den Vollzieher beschränkt, einen Mietvertrag 
abzuschließen. So hat der Gesandte صلى الله عليه وسلم gesagt: 

 »إن أحȖ ما أخʘتʤ علॻه أجʙاً ʯؕاب الله«
Das Rechtmäßigste, für das ihr einen Lohn bezieht, 

ist das Buch Allahs. (Von al-Buḫārī über den Weg des ibn 
ʿAbbās überliefert.) Das Lehren des Buches Allahs stellt 
bekanntlich einen Gottesdienst dar. Genauso wie es nun 
erlaubt ist, Muslime für das Lehren des Koran, für das 
Vorbeten und den Gebetsruf anzumieten – in all diesen 
Fällen handelt es sich um gottesdienstliche Tätigkeiten –, 
ist es ebenfalls zulässig, sie für den ğihād und den Ar-
meedienst anzuheuern. All das sind gottesdienstliche 
Tätigkeiten, deren Nutzen sich nicht auf den Vollzieher 
beschränkt. Darüber hinaus ist die Erlaubnis, einen Mus-
lim für den ğihād anzuheuern, auch wenn der ğihād für 
ihn persönlich zur individuellen Pflicht geworden ist, in 
einem ḥadīṯ des Gesandten offen belegt worden. So be-
richtet Abū Dāwūd über ʿAbdullāh ibn ʿAmr, dass der 
Gesandte Allahs sprach: 

 »ʙ الغازȏ وللʱاعل أجʙه وأج ،للغازȏ أجʙه«
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Der Kämpfer (al-ġāzī) erhält seinen Lohn, und derje-
nige, der einen Kämpfer anheuert (al-ğāʿil), erhält sei-
nen Lohn und den Lohn des Kämpfers. Al-ġāzī (der 
Kämpfer) ist derjenige, der selber in den Kampf zieht, 
und al-ğāʿil ist jener, für den ein anderer gegen Entloh-
nung in den Kampf zieht. Im Sprachwörterbuch „al-
Muḥīṭ“ heißt es: Das Wort ğaʿāla entspringt einem 
Dreibuchstabenverb (muṯallaṯa). Es bezeichnet das, 
was man jemandem für seine Leistung bezahlt. 
Tağāʿalū aš-šaiʾa bedeutet, eine Sache unter sich aus-
zumachen. Ğaʿāla bezeichnet das, was du dem Kämpfer 
als Lohn (ğuʿl) dafür bezahlst, dass er statt dir in den 
Kampf zieht. Somit belegt der ḥadīṯ die Erlaubnis, dass 
jemand einem anderen ein Entgelt dafür bezahlt, dass er 
an seiner Stelle in den Kampf zieht. Mit anderen Worten 
ist es erlaubt, eine Person für den Kampf anzuheuern. Al-
Baihaqī berichtet von Ğubair ibn Nufair, dass dieser sag-
te: „Der Gesandte Allahs sprach: 

عل، ـوȂأخʘون ال ،ʥ أُمʯيـʚون مِ ـمʰل الʘيǻ ʥغ« ُɦʗون على عʦقʯȂوʤوه، 
 »ʙهاـʘ أجـتʙضع ولʗها، وتأخ ،مʰل أُم مʦسى

Das Gleichnis derer aus meiner Umma, die kämpfen 
und dafür einen Sold (ğuʿl) erhalten, mit dem sie sich 
gegen ihre Feinde stärken, ist das der Mutter des Mo-
ses: Sie stillte ihr Kind und bekam ihr Entgelt (ağr) da-
für. Das Wort ağr bedeutet in diesem Fall das Leistungs-
entgelt. Demzufolge wird den Soldaten gleich den 
Staatsbediensteten ein Gehalt ausbezahlt. 
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Die muslimischen Soldaten erhalten für ihren ğihād 
einen Lohn bei Allah, auch wenn sie ein Gehalt dafür 
bekommen. Das geht aus dem oben angeführten ḥadīṯ 
von al-Buḫārī hervor, der den Erhalt eines Entgeltes für 
das Lehren des Koran erlaubt. Das Lehren des Koran ist 
ein Gottesdienst, d. h., der Lehrende erhält gemäß seiner 
Absicht auch einen Lohn bei Allah dafür. 

Die islamische Armee bildet eine vereinte Streit-
macht, die sich aus mehreren Armeeeinheiten zusam-
mensetzt. Jede dieser Einheiten erhält eine bestimmte 
Nummernbezeichnung, wie z. B. erste Armee, dritte Ar-
mee usw. Sie können auch die Bezeichnung einer Provinz 
oder eines Bezirkes tragen, wie z. B. die Armee aš-Šāms, 
die Armee Ägyptens oder Ṣanʿāʾs. 

Die islamische Armee wird in speziellen Heerlagern 
gehalten. In jedem dieser Lager wird eine Gruppe von 
Soldaten untergebracht: entweder eine ganze Armee-
einheit oder ein Teil von ihr oder auch mehrere Armeen 
gemeinsam. Solche Heerlager müssen jedoch in den ver-
schiedenen Provinzen eingerichtet werden, manche von 
ihnen in entsprechenden Militärbasen. Einige von ihnen 
sind Bereitschaftslager mit ständigem Ortswechsel; sie 
bilden schlagkräftige (Schnell-) Einsatztruppen. Jedes 
dieser Lager erhält einen eigenen Namen, wie z. B. das 
Ḥabbānīya-Lager, und ebenso eine eigene Flagge. 

Diese Einteilungen gehören entweder zu den erlaub-
ten Dingen, wie die Bezeichnung der Armeen nach Pro-
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vinzen oder Zahlen, was der Ansicht des Kalifen und sei-
nem iğtihād überlassen wird, oder sie fallen unter das 
Prinzip Was zur Erfüllung einer Pflicht unerlässlich ist, 
wird ebenfalls zur Pflicht, wenn eine bestimmte Eintei-
lung beispielsweise für den Schutz des Staates und die 
Stärkung der Armee notwendig ist. Dazu zählt unter an-
derem die Einteilung der Armee an militärisch heiklen 
Stellen in den Grenz- und Küstenregionen (aṯ-ṯuġūr) und 
ihre Stationierung zum Schutz der Länder an strategisch 
wichtigen Orten usw. 

ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb teilte die Heerlager der Armee 
auf die verschiedenen Provinzen auf. So stellte er für 
Palästina eine Heereseinheit (failaq) ab und ebenso für 
das Gebiet von Mosul. Im Zentrum des Staates setzte er 
ebenfalls eine Armeeeinheit ein. Er hielt sich auch eine 
Streitkraft an einem gesicherten, festungsähnlichen Ort, 
die beim geringsten Anzeichen kampfbereit war. 

Der Kalif ist der Oberbefehlshaber der Armee 

Der Kalif ist der (tatsächliche) Oberbefehlshaber der 
Armee. Er ernennt den Generalstabschef und den Kom-
mandanten für jede Brigade. Ebenso ernennt er die Be-
fehlshaber der einzelnen Divisionen. Alle weiteren Ar-
meekader werden von seinen Kommandanten und Trup-
penführern ernannt. Was die Berufung in den General-
stab betrifft, so erfolgt sie gemäß dem militärischen 
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Fachwissen und wird vom Generalstabschef durchge-
führt. 

Das Kalifat stellt eine allgemeine Führerschaft für alle 
Muslime auf Erden dar, um das Gesetz des Islam durch-
zuführen und seine Botschaft in die Welt zu tragen. Die 
grundsätzliche Methode, um die Botschaft des Islam an 
die Welt heranzutragen, ist der ğihād. Deswegen hat der 
Kalif auch die Pflicht, den ğihād zu führen, weil der Kali-
fatsvertrag auf seine Person abgeschlossen wurde. Des-
halb ist es nicht zulässig, dass ein anderer diese Aufgabe 
übernimmt. Somit stellt die Wahrnehmung der Angele-
genheiten des ğihād eine spezifische Aufgabe des Kalifen 
dar, die ein anderer nicht übernehmen darf, auch wenn 
der ğihād an sich von jedem Muslim vollzogen wird. Der 
Vollzug des ğihād ist nämlich die eine Sache, seine all-
gemeinverantwortliche Übernahme hingegen eine ande-
re. So stellt der ğihād eine Pflicht für jeden Muslim dar, 
seine allgemeinverantwortliche Übernahme obliegt je-
doch allein dem Kalifen. Dem Kalifen ist es zwar erlaubt, 
sich beim Vollzug von Pflichten, die er zu erfüllen hat, 
durch andere vertreten zu lassen, allerdings muss dies 
unter seiner Leitung und Kontrolle geschehen. Es ist un-
zulässig, dass dies in absoluter Weise unabhängig von 
ihm und ohne seine Überwachung und Leitung erfolgt. 
Hier unterscheidet sich die Kenntnisnahme des Kalifen 
von jener des Überblickens, das im Falle des Vollmachts-
assistenten (muʿāwin) stattfindet. Die Informations-
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nahme im Bereich des ğihād erfolgt vielmehr in der Wei-
se, dass seine Vertreter ihre Tätigkeiten unter seiner 
direkten Leitung und Betreuung durchführen. Überträgt 
der Kalif das Armeekommando mit dieser Einschränkung 
– dass es nämlich seiner Beobachtung und Leitung unter-
steht –, so kann er dies tun und das Kommando einer 
Person seiner Wahl übertragen. Eine Übertragung des 
Kommandos ohne seine Leitung und ohne sein überwa-
chendes Auge, indem er nur formal gesehen den Ober-
befehl innehat, ist hingegen unzulässig, weil der Kalifats-
vertrag auf seine Person abgeschlossen wurde und somit 
er die Angelegenheiten des ğihād in Verantwortung 
übernehmen muss. Deshalb ist die in den anderen, nicht 
islamischen Systemen übliche Vorgehensweise, in denen 
das Staatsoberhaupt pro forma den Oberbefehl der 
Streitkräfte innehat und einen Kommandanten ernennt, 
der dann selbstständig die Führung der Armee über-
nimmt, aus der Sicht des Islam ungültig. Es stellt eine 
Vorgehensweise dar, die das islamische Recht nicht bil-
ligt. Der Islam schreibt vor, dass der Kalif auch der tat-
sächliche Befehlshaber der Armee ist. Was die anderen 
Belange außer der Armeeführung angeht, wie fachspezi-
fische, verwaltungstechnische oder sonstige Fragen, so 
kann der Kalif für diese Aufgaben Vertreter ernennen. 
Dabei ist es nicht erforderlich, dass dies unter seiner tat-
sächlichen Kontrolle geschieht, wie im Falle des Kom-
mandos. 
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Es ist eine Tatsache, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم die effekti-
ve Führung der Armee innehatte. Er übernahm auch 
selbst die Führung der Schlachten. Ebenso ernannte er 
die Kommandanten der Armeetruppen, die ohne seine 
Begleitung in den Kampf zogen. Diese Feldzüge nannte 
man sarāyā. An die Spitze jedes Feldzugs (sarīya) setzte 
er einen Kommandanten. Manchmal traf er sogar Vor-
kehrungen für den Fall, dass der Kommandant fiel, und 
ernannte auch seine Nachfolger. So geschah es bei der 
Schlacht von Muʾta. Al-Buḫārī berichtet von ʿAbdullāh 
ibn ʿUmar, der sagte: 

إن  :صلى الله عليه وسلمفي غʚوة مʓتة زʗȂ بʥ حارثة. فقال رسʦل الله  صلى الله عليه وسلمأمʙَّ رسʦل الله «
 »قʯُِل زʗȂ فʱعفʙ، فإن قʯل جعفʙ فعʗʮ الله بʥ رواحة

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم setzte bei der Schlacht von 
Muʾta Zaid ibn Ḥāriṯa als Befehlshaber ein. Dann sagte 
er صلى الله عليه وسلم: „Wenn Zaid getötet wird, übernimmt Ğaʿfar. 
Wenn Ğaʿfar getötet wird, dann übernimmt ʿAbdullāh 
ibn Rawāḥa (das Kommando).“ Es ist also der Kalif, der 
den Oberbefehlshaber der Armee ernennt. Er ernennt 
auch die Korpskommandanten und überträgt ihnen das 
Kommandobanner. Auch die Divisionskommandanten 
werden von ihm ernannt. Die Heere, die nach aš-Šām 
entsandt worden sind, wie das Heer von Muʾta und das 
Heer Usāmas, waren Armeedivisionen (alwiya). Beleg 
dafür ist der Umstand, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم persönlich 
das Divisionsbanner für Usāma festband. Und die Trup-
pen (sarāyā), die auf der Arabischen Halbinsel kämpften 
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und wieder zurückkehrten, entsprachen Armeekorps, 
wie jenes von Saʿd ibn Abī Waqqās, die der Gesandte صلى الله عليه وسلم 
Richtung Mekka entsandte. Das belegt, dass die Divisi-
ons- und Korpskommandanten vom Kalifen ernannt 
werden. Außer den Armee- und Truppenkommandanten 
der sarāyā ist nicht bekannt, dass der Gesandte eine 
Ernennung vornahm. Das belegt, dass er die Ernennung 
der Unterkommandanten während der Schlacht den Ar-
meekommandanten überließ. Was jedoch den General-
stabschef betrifft, so ist er für den fachlichen und militär-
strategischen Bereich zuständig. In gewisser Weise ent-
spricht er einem Armeekommandanten und wird des-
halb ebenfalls vom Kalifen ernannt. Er führt seine Arbei-
ten durch, ohne dass der Kalif ihn leitend überwacht, 
wenngleich auch er dem Befehl des Kalifen untersteht. 
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Sechstens: Die innere Sicherheit 

Die innere Sicherheit wird von einem Ressort über-
nommen, das als „Ressort für innere Sicherheit“ be-
zeichnet wird. Dem steht der Direktor der inneren Si-
cherheit vor. In jeder Provinz des Staates wird ein Zweig 
dieses Ressorts eingerichtet, den man „Abteilung für 
innere Sicherheit“ nennt und den der Polizeichef (ṣāḥib 
aš-šurṭa) in der Provinz leitet. In Bezug auf den Vollzug 
untersteht dieser dem Gouverneur (wālī). Von der Ver-
waltung her ist er jedoch dem Ressort für innere Sicher-
heit angeschlossen, was durch ein separates Verwal-
tungsgesetz geregelt wird. 

Das Ressort für innere Sicherheit übernimmt die Lei-
tung aller Aufgaben, die die innere Sicherheit betreffen. 
Es übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit im 
Land mit Hilfe der Polizeikräfte, die das Hauptwerkzeug 
zur Gewährleistung der Sicherheit darstellen. Das Si-
cherheitsressort kann die Polizeikräfte nach eigenem 
Ermessen jederzeit einsetzen. Ein Befehl aus dem Ress-
ort ist unmittelbar vollzugspflichtig. Sollte jedoch die 
Notwendigkeit bestehen, die Streitkräfte heranzuziehen, 
so muss die Angelegenheit dem Kalifen vorgelegt wer-
den. Dieser kann der Armee befehlen, das Sicherheits-
ressort zu unterstützen oder ihm Streitkräfte zur Verfü-
gung zu stellen, um bei der Sicherheitserhaltung behilf-
lich zu sein. Er kann der Armee auch einen anderen Be-
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fehl erteilen oder den Antrag ablehnen und vom Sicher-
heitsressort verlangen, sich mit der Polizei zu begnügen. 

Die Polizei besteht aus männlichen Erwachsenen, die 
die Staatsbürgerschaft besitzen. Es ist erlaubt, dass sich 
auch Frauen im Polizeidienst befinden, um frauenspezifi-
sche Angelegenheiten, die mit den Aufgaben des Res-
sorts für innere Sicherheit in Verbindung stehen, zu er-
füllen. Zu diesem Zweck wird gemäß den islamischen 
Rechtssprüchen ein separates Gesetz erlassen. 

Die Polizeikräfte sind in zwei Teile aufgeteilt: die Mili-
tärpolizei und die Polizeikräfte, die dem Regenten zur 
Verfügung stehen. Letztere tragen eine spezielle Uniform 
und besondere Abzeichen (z. B. Streifen), die sie zum 
Erhalt der Sicherheit befugen. 

Az-Zuharī sagte dazu: Aš-šurṭa (wörtl. „die Streifen-
träger“) bedeutet die Elite einer jeden Sache. Davon leitet 
sich der Begriff aš-šuraṭ ab, weil er die Elite einer Armee-
truppe bezeichnet. Man sagt auch, es sei die Spitze der 
Armee. Zudem wird erwähnt, dass man sie als šuraṭ be-
zeichne, weil sie besondere Erkennungsmerkmale an ih-
rer Kleidung und in ihrem Aussehen haben. Diese Defini-
tion wählte auch al-Aṣmaʿī. Im Wörterbuch „al-Qāmūs 
al-muḥīṭ“ heißt es: Aš-šurṭa mit ‚U-Laut‘ […] ist der Singu-
lar von aš-šuraṭ. Es bezeichnet das erste Armeebataillon, 
das in Kriegshandlungen eintritt und sich auf den Tod 
einstellt. Aš-šurṭa ist auch die Bezeichnung für eine 
Gruppe, die dem wālī zur Seite steht. Eine Person, die zu 
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dieser Einheit gehört, wird šurṭī genannt, ausgesprochen 
wie turkī oder ğuhnī. Sie wurden so bezeichnet, weil sie 
Merkmale (Streifen) tragen, durch die sie erkannt wer-
den. 

Die Militärpolizei ist hingegen eine Einheit innerhalb 
der Armee, der diese vorsteht und für entsprechende 
Ordnung und Disziplin sorgt. Sie ist also Teil der Armee 
und dem amīr al-ğihād, d. h. dem Kriegsressort, unter-
stellt. Die Polizeikräfte, die dem Regenten zur Verfügung 
stehen, sind hingegen dem Ressort für innere Sicherheit 
zugeordnet. So berichtet al-Buḫārī von Anas, der sagte: 

ʙَ  صلى الله عليه وسلمأن ʛॻɾ بʥ سعʗ ؕان ʦȜǻن بʥʻ يȏʗََ الʹʮي « ُɻ  ةʸǺʟʹـʚلة صاحʔ ال
ʙʻالأم ʥِم« 

Qais ibn Saʿd war an der Seite des Propheten صلى الله عليه وسلم wie 
ein Streifenträger29 an der Seite des amīr. Gemeint ist 
hier Qais ibn Saʿd ibn ʿUbāda al-Anṣārī al-Ḫazrağī. At-
Tirmiḏī berichtet diesen ḥadīṯ mit folgendem Wortlaut: 

 ʸǺʹـʚلة صاحʔ الʟʙʵة مʥ الأمʙʻ. قال صلى الله عليه وسلم كان ʛॻɾ بʥ سعʗ مʥ الʹʮي«
 ʥا يلي مʸعʹي مǻ :ȏارʶرهالأنʦأم« 

Qais ibn Saʿd war an der Seite des Propheten wie ein 
Streifenträger an der Seite des amīr. Al-Anṣārī ergänzte: 
„Das heißt zur Erledigung der ihm zufallenden Dinge.“ 

                                                      
29 Arab. ṣāḥib aš-šuraṭ. Das heißt, er übernahm beim Propheten 
Sicherheitsaufgaben und Polizeitätigkeiten. Als Erkennungszeichen 
trug er Streifen, wie es damals üblich war. 
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Dem Kalifen ist es erlaubt die gesamte Polizei, die die 
innere Sicherheit wahrt, zu einem Teil der Armee zu ma-
chen, d. h. dem Kriegsressort anzuschließen. Er kann sie 
aber auch in einem separaten Ressort, dem Ressort für 
innere Sicherheit, ausgliedern. 

Wir adoptieren an dieser Stelle, dass die Polizei in ei-
nem separaten Ressort eingeordnet werden soll. Dies gilt 
für jenen Teil der Polizei, der dem Regenten zum Erhalt 
der Sicherheit zur Verfügung steht. Die Polizei ist somit 
dem Ressort für innere Sicherheit angeschlossen, das 
wie alle anderen staatlichen Institutionen dem Kalifen 
direkt unterstellt ist. Dies ist dem oben angeführten 
ḥadīṯ von Anas über Qais ibn Saʿd zu entnehmen und 
wurde von uns bereits früher bei der Erörterung der 
Trennung der vier mit dem ğihād verknüpften Ressorts 
dargelegt. Jedes dieser vier separaten Ressorts unter-
steht direkt dem Kalifen und wird nicht mit den anderen 
in einer Verwaltungseinheit zusammengefasst. 

Somit wird die Polizei in das Amt für innere Sicherheit 
eingegliedert. 

Die Aufgaben des Ressorts für innere Sicherheit 

Die Aufgabe des Ressorts für innere Sicherheit ist die 
Wahrung der inneren Sicherheit des Staates. Mehrere 
Faktoren können zu einer Bedrohung der inneren Si-
cherheit führen. 
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Dazu zählen die Abkehr vom Islam (Apostasie) und die 
Auflehnung gegen die Staatsmacht entweder durch Zer-
störungs- und Sabotageaktionen, wie Streiks und die 
Besetzung der vitalen Einrichtungen des Staates mit Sit-
ins bei gleichzeitigem Übergriff auf das Privateigentum 
von Personen, auf Staats- oder Allgemeineigentum, oder 
durch einen bewaffneten Aufstand gegen den Staat mit 
der Absicht, ihn zu bekämpfen. 

Zu den Bedrohungen der inneren Sicherheit zählen 
auch die Wegelagerei (al-ḥirāba) sowie Raub- und 
Mordüberfälle auf Menschen. 

Übergriffe auf das Vermögen von Menschen durch 
Diebstahl, Plünderungen, Raub oder Unterschlagung, auf 
ihr Leben durch Schlagen, Verletzen oder Töten bzw. auf 
ihre Ehre durch Verleumdung, Diffamierung oder Schän-
dung gehören ebenso zu den Handlungen, die die innere 
Sicherheit bedrohen. 

Zu den Tätigkeiten des Ressorts für innere Sicherheit 
zählen auch der Umgang mit suspekten Personen und 
die Abwehr ihrer Gefahr von der Umma und vom Staat. 

Dies sind die wichtigsten Handlungen, die zu einer 
Bedrohung der inneren Sicherheit führen. Das Ressort 
für innere Sicherheit hat die Aufgabe, den Staat und die 
Menschen vor all diesen Bedrohungen zu schützen. 
Deswegen wird die Todesstrafe gegen den zum Tode 
verurteilten Apostaten vom Ressort für innere Sicherheit 
durchgeführt, wenn er von seiner Apostasie nach Auf-
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forderung zur Reue in einem aufklärenden Gespräch 
nicht Abstand nimmt. Wenn es sich bei den Apostaten 
um eine Gruppe handelt, muss schriftlicher Kontakt mit 
ihnen aufgenommen werden, in dem sie zur Rückkehr 
zum Islam aufgefordert werden. Wenn sie Reue zeigen, 
zum Islam zurückkehren und sich an die Gebote des is-
lamischen Rechts halten, lässt man von ihnen ab. Sollten 
sie aber auf ihre Apostasie bestehen, müssen sie be-
kämpft werden. Handelt es sich bei ihnen um eine kleine 
Gruppe, die von der Polizei alleine überwältigt werden 
kann, übernimmt die Polizei diese Aufgabe. Handelt es 
sich bei ihnen aber um eine große Gruppe, derer sich die 
Polizei alleine nicht bemächtigen kann, muss sie vom 
Kalifen militärische Verstärkung anfordern. Reichen die-
se Militärkräfte nicht aus, muss sie vom Kalifen verlan-
gen, die Armee einzusetzen. 

So viel zu den Apostaten – was die Rebellion gegen 
die Staatsmacht angeht, so hängt der Einsatz von der Art 
der Rebellion ab. Sind die Rebellen unbewaffnet und 
beschränkt sich ihr Handeln auf Sabotage und Zerstörung 
durch Streiks, Demonstrationen und die Besetzung vita-
ler Einrichtungen bei gleichzeitiger Zerstörung von Pri-
vat-, Staats- oder Allgemeineigentum, so setzt das Si-
cherheitsressort nur Polizeikräfte ein, um diese zerstöre-
rischen Handlungen zu beenden. Wird man durch die 
Polizeikräfte alleine nicht Herr der Lage, verlangt das 
Sicherheitsressort vom Kalifen, mit Militäreinheiten un-
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terstützt zu werden, um den Vandalismus und die Sabo-
tagehandlungen dieser Aufständler beenden zu können. 

Kommt es aber seitens der Rebellen zu einem be-
waffneten Aufstand gegen den Staat, ziehen sie sich an 
einem Ort zusammen und weisen sie eine Stärke auf, die 
es dem Sicherheitsressort nicht ermöglicht, sie mit den 
Polizeikräften alleine zu bezwingen und ihre Rebellion 
bzw. ihren Aufstand zu beenden, so muss das Ressort 
vom Kalifen Verstärkung durch militärische Einheiten 
verlangen oder durch eine ganze Armeeeinheit, falls dies 
zur Bekämpfung der Rebellen notwendig werden sollte. 
Bevor sie allerdings bekämpft werden, muss das Sicher-
heitsressort mit ihnen schriftlich kommunizieren, um 
ihre Anliegen zu prüfen und von ihnen zu verlangen, 
wieder in den Gehorsam einzutreten, sich der Gemein-
schaft anzuschließen und die Waffen niederzulegen. 
Wenn sie der Forderung entsprechen und Reue zeigen, 
zurückkehren und die islamischen Rechtssprüche einhal-
ten, werden alle Kampfmaßnahmen gegen sie einge-
stellt. Weigern sie sich jedoch, in den Gehorsam einzu-
treten, und bestehen sie auf Kampf und Rebellion, wer-
den sie in disziplinierender Weise bekämpft, ohne einen 
Auslöschungs- oder Vernichtungskrieg gegen sie zu füh-
ren, bis sie in den Gehorsam zurückkehren, ihre Rebelli-
on beenden und die Waffen niederlegen. Auf diese Wei-
se hat Imam ʿAlī ibn Abī Ṭālib (r) die Ḫawāriğ bekämpft: 
Er rief sie zuerst zur Rückkehr auf. Wenn sie ihre Rebelli-
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on beendeten, ließ er von ihnen ab. Bestanden sie je-
doch darauf, führte er einen Disziplinierungskrieg gegen 
sie, damit sie in den Gehorsam zurückkehren, ihren Auf-
stand beenden und die Waffen niederlegen. 

Was hingegen die Wegelagerer (al-muḥāribūn) be-
trifft, die Menschen überfallen, Straßen belagern, rauben 
und morden, so schickt das Ressort für innere Sicherheit 
zu ihrer Verfolgung Polizeikräfte aus. Je nach Vergehen 
werden sie als Strafe getötet und gekreuzigt, nur getötet, 
ihre Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen oder 
an einen anderen Ort verbannt. Dies erfolgt gemäß dem 
Koranvers: 

َا  أَنْ  سَادًافَ  الأْرَْضِ  فيِ  نَ يَسْعَوْ وَ  هُ رَسُولَ وَ  اɍََّ  يحَُاربِوُنَ  الَّذِينَ  جَزَاءُ  إِنمَّ
فَوْاي ـُ أَوْ  خِلاَفٍ  نْ مِ  جُلُهُمْ أَرْ وَ  يهِمْ أيَْدِ  تُـقَطَّعَ  أَوْ  يُصَلَّبُوا أَوْ  يُـقَتـَّلُوا  مِنَ  نـْ

 الأَْرْضِ 
Der Lohn derer, die gegen Allah und Seinen Gesand-

ten Krieg führen und Verderben im Lande zu erregen 
trachten, soll sein, dass sie getötet oder gekreuzigt 
werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselweise 
abgeschlagen werden oder dass sie aus dem Lande ver-
trieben werden. Das wird für sie eine Schmach in dieser 
Welt sein, und im Jenseits wird ihnen eine schwere Stra-
fe zuteil. (5:33) Ihre Bekämpfung erfolgt jedoch nicht wie 
der Kampf gegen Rebellen, die sich gegen den Staat auf-
lehnen. Denn der Kampf gegen Rebellen ist ein Diszipli-
nierungskampf. Hingegen ist der Kampf gegen Wegela-
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gerer ein Kampf zur Tötung und Kreuzigung. Deswegen 
werden sie in allen Situationen bekämpft, ob sie nun 
angreifen oder flüchten. Sie müssen so behandelt wer-
den, wie es in der āya erwähnt wird: Wer von ihnen ge-
tötet und geraubt hat, wird getötet und gekreuzigt. Wer 
getötet hat, ohne zu rauben, wird getötet, aber nicht 
gekreuzigt. Und wer geraubt hat, ohne zu töten, dem 
werden Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen, 
ohne dass er getötet wird. Wer aber die Leute ein-
schüchtert und mit Waffen bedroht, ohne sie zu töten 
oder zu berauben, der wird nicht getötet und nicht ge-
kreuzigt. Ihm werden auch weder die Hand noch das 
Bein abgeschlagen. Vielmehr wird er in ein anderes, ent-
ferntes Land innerhalb des islamischen Staates verbannt. 

Das Ressort für innere Sicherheit beschränkt sich bei 
der Aufrechterhaltung der Sicherheit allein auf die Ver-
wendung der Polizei, ohne sich anderer Sicherheitskräfte 
zu bedienen. Sollte die Polizei nicht mehr in der Lage 
sein, die Sicherheit zu gewährleisten, verlangt das Ress-
ort vom Kalifen, es mit Militärkräften zu unterstützen 
oder mit einer ganzen Armeeeinheit, falls dies erforder-
lich sein sollte. 

Übergriffe auf das Vermögen durch Diebstahl, Unter-
schlagung, Raub und Plünderung, auf das Leben durch 
Schläge, Verletzung und Mord oder auf die Ehre durch 
öffentliche Schmähungen, Unkeuschheitsverleumdungen 
und außerehelichen Geschlechtsverkehr werden vom 
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Ressort für innere Sicherheit durch Wachsamkeit, 
Schutzvorkehrungen und Streifendienst verhindert. 
Ebenso verhindert es solche Umtriebe durch den Vollzug 
der Gerichtsurteile gegen jene, die des Übergriffs auf das 
Vermögen, das Leben oder die Ehre anderer schuldig 
gesprochen wurden. Für diese Maßnahmen benötigt es 
lediglich die Polizeikräfte. 

Die Polizei übernimmt die Aufgabe der Ordnungser-
haltung, der Wahrung der inneren Sicherheit sowie alle 
Tätigkeiten des Justizvollzugs. Dies ergibt sich aus dem 
bereits erwähnten ḥadīṯ von Anas, in dem der Pro-
phet صلى الله عليه وسلم Qais ibn Saʿd zu seinem Streifenträger ernannte. 
Der ḥadīṯ belegt, dass die Streifenträger, d. h. die Polizei-
kräfte, sich an der Seite (wörtl. „in den Händen“) des 
Herrschers befinden. Sich in Händen des Herrschers zu 
befinden, bedeutet, für den Herrscher die Vollzugsmacht 
zu verkörpern, um die Gesetze des Islam durchzuführen, 
die Ordnung aufrechtzuhalten und die Sicherheit zu ge-
währleisten. Ebenso führen die Polizeikräfte den soge-
nannten ʿasas durch. ʿAsas sind die nächtlichen Streifen, 
um Diebe, Unheilstifter und jene zu verfolgen, von de-
nen Böses zu befürchten ist. ʿAbdullāh ibn Masʿūd war 
Befehlshaber dieser Nachtstreifen in der Zeit Abū Bakrs. 
ʿUmar übernahm selbst die Nachtstreifen und ließ sich 
von seinem Diener oder manchmal auch von 
ʿAbdurraḥmān ibn ʿAuf begleiten. Deswegen ist das, was 
Ladenbesitzer in einigen islamischen Ländern tun, näm-
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lich selbst Nachtwächter für ihre Läden aufzustellen oder 
vom Staat aufstellen zu lassen, wobei der Ladenbesitzer 
die Kosten trägt, falsch, weil diese Tätigkeit zu den 
Nachtstreifen zählt und Aufgabe des Staates bzw. der 
Polizei ist. Die Bürger dürfen damit nicht belastet wer-
den, und auch die Kosten dafür sind nicht von ihnen zu 
tragen. 

Der Staat hat auch die Aufgabe, suspekte Personen zu 
verfolgen. Dies sind Leute, von denen ein Schaden oder 
eine Gefahr für den Staat, für die Gemeinschaft oder 
auch für Einzelpersonen zu befürchten ist. Wer von so 
etwas Kenntnis erlangt, hat Meldung zu erstatten. Be-
weis dafür ist der folgende Bericht bei al-Buḫārī und 
Muslim von Zaid ibn Qais, der sprach: 

ʹǻ ʗقʦل: لا تʹفقʦا على مʥ ع كʹʕ في غʚاة، فʸʴعʕ عʗʮ الله بʥ أبيّ «
ʳॻيʹة لʗʸرجعʹا إلى ال ʥʭله، ولʦح ʥا مʦ ُّ̫ فَ لأعʚ اʙجʥ رسʦل الله حʯى يَْ́

ʯه... فʗعاني فʗʲث صلى الله عليه وسلممʹها الأذل، فʙؕʘت ذلʣ لعʸي أو لعʙʸ، فʙؕʘه للʹʮي 
ʖيʗʲال« 

Ich war auf einem Feldzug. Da hörte ich ʿAbdullāh 
ibn Ubai sagen: „Spendet nicht für jene, die sich beim 
Gesandten Allahs befinden, bis sie sich von ihm entfer-
nen. Und wenn wir nach Medina zurückkehren, wird 
der Ehrwürdigere den Minderwertigeren aus der Stadt 
vertreiben.“ Ich erzählte dies meinem Onkel oder 
ʿUmar, der es an den Propheten صلى الله عليه وسلم weiterleitete. Dieser 
rief mich zu sich und ich erzählte es ihm. […] In der Tra-
dierung bei Muslim heißt es: Da ging ich zum Prophe-
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ten صلى الله عليه وسلم und erzählte es ihm. Ibn Ubai war bekannt für 
seine häufigen Kontakte zu den Kriegführenden Ungläu-
bigen (al-kuffār al-muḥāribūn). Ebenso war er für seine 
Beziehungen zu ihnen, zu den Juden in der Umgebung 
Medinas sowie zu den Feinden des Islam bekannt. Bei 
dieser Frage muss mit äußerster Präzision vorgegangen 
werden, damit es zu keiner Spionage gegen die normalen 
Bürger kommt, was islamrechtlich verboten ist. So sagt 
der Erhabene: 

وَلاَ تجََسَّسُوا 
Und spioniert nicht! (49:12) Demzufolge hat man sich 

dabei auf die suspekten Personen zu beschränken. 

Suspekte Personen sind jene, die zu tatsächlichen 
(fiʿlan) oder juristisch gesehen (ḥukman) Kriegführenden 
Ungläubigen regelmäßigen Kontakt pflegen. Das Ausspi-
onieren von Kriegführenden Ungläubigen ist nämlich 
vom Standpunkt der Kriegspolitik her zulässig, um Scha-
den von den Muslimen abzuwenden. Auch sind darüber 
islamische Rechtsbelege ergangen, die Spionagemaß-
nahmen gegen sämtliche Völker des Krieges (ahl al-ḥarb) 
erlauben. Führen sie tatsächlich Krieg, so ist die Pflicht, 
sie auszuspionieren, für den Staat offenkundig. Sind sie 
juristisch gesehen Krieg führend, ist es ebenso zulässig, 
da jederzeit ein Krieg gegen sie zu erwarten ist. 

Somit ist jeder Bürger, der Kontakte zu den Kriegfüh-
renden Ungläubigen pflegt, als suspekt zu betrachten, da 
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er mit jenen in Verbindung steht, die ausspioniert wer-
den dürfen, nämlich mit Kriegführenden Ungläubigen. Im 
Detail gilt Folgendes: 

1. Das Ausspionieren der tatsächlich Kriegführenden 
Ungläubigen stellt für den Staat eine Pflicht dar. Zusätz-
lich zu dem bereits Gesagten wird dies auch durch das 
Rechtsprinzip untermauert: Was zur Erfüllung einer 
Pflicht unerlässlich ist, wird ebenfalls zur Pflicht. So ist 
die Kenntnis der Stärke des Feindes, seiner Pläne, seiner 
Ziele, seiner strategischen Positionen und Ähnliches für 
den Sieg über ihn unabdingbar. Diese Aufgabe wird vom 
Kriegsressort übernommen, was auch die Beobachtung 
jener Staatsbürger umfasst, die zu den tatsächlich Krieg-
führenden Ungläubigen Kontakte pflegen. Denn prinzipi-
ell sollten Staatsbürger keinen normalen Kontakt zu tat-
sächlich Kriegführenden haben, da man sich mit ihnen ja 
im Kriegszustand befindet. 

2. Die Spionage gegen Länder, die juristisch gesehen 
Krieg führend sind, ist für den Staat zulässig. Sie wird zur 
Pflicht, wenn für den islamischen Staat ein Schaden ent-
stehen kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn zu 
befürchten ist, dass sie den tatsächlich Kriegführenden 
Staaten Hilfe leisten oder sich ihnen anschließen könn-
ten. Ungläubige, die juristisch gesehen Krieg führend 
sind, teilen sich in zwei Arten: 
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Erstens: Juristisch Krieg führende Ungläubige, die sich 
in ihren Ländern befinden. Die Spionage gegen sie über-
nimmt das Kriegsressort. 

Zweitens: Juristisch Krieg führende Ungläubige, die in 
unsere Länder einreisen, wie z. B. Botschafter, Ausländer 
mit Schutzverträgen und Ähnliche. Diesbezügliche Be-
obachtungs- und Spionageaufgaben werden vom Ressort 
für innere Sicherheit übernommen. 

Das Ressort für innere Sicherheit übernimmt auch die 
Beobachtung und Überwachung jener Staatsbürger, die 
zu den Verantwortlichen unter den juristisch Kriegfüh-
renden Ungläubigen oder zu ihren Repräsentanten in 
unseren Ländern Kontakte pflegen. Hingegen werden 
jene Staatsbürger, die zu den Verantwortlichen unter 
den juristisch Kriegführenden Ungläubigen oder ihren 
Repräsentanten in ihren Ländern Kontakte pflegen, vom 
Kriegsressort überwacht. Hierbei sind jedoch zwei Be-
dingungen zu erfüllen: 

Erstens: Aus der durch das Kriegs- bzw. Innenressort 
durchgeführten Beobachtung der Verantwortlichen un-
ter den Kriegführenden Ungläubigen oder ihrer Vertreter 
wird ersichtlich, dass die Kontakte der Staatsbürger zu 
diesen Leuten, sei es im In- oder Ausland, anormal und 
zwielichtig sind. 

Zweitens: Die ersichtlichen Fakten werden von beiden 
Ressorts dem ḥisba-Richter vorgelegt. Der Richter unter-
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sucht, ob durch diesen Kontakt ein Schaden für den Is-
lam oder die Muslime zu erwarten ist. 

Ist das der Fall, darf das Innenressort diese Art von 
Bürgern, die Kontakte zu den Verantwortlichen unter 
den juristisch Kriegführenden Ungläubigen und zu ihren 
Vertretern in unseren Ländern pflegen, überwachen. 
Dem Kriegsressort ist es zudem erlaubt, Staatsbürger 
auszuspionieren, die Kontakte zu den Verantwortlichen 
unter den juristisch Kriegführenden Ungläubigen und 
ihren Vertretern in ihren Ländern pflegen. Rechtsbelege 
für das bisher Ausgeführte sind die folgenden: 

 Das Ausspionieren von Muslimen ist mit der fol-
genden Koranaussage verboten: 

وَلاَ تجََسَّسُوا 
Und spioniert nicht! (49:12) Dies gilt als umfassendes 

Spionageverbot. Der Allgemeincharakter des Verbots 
bleibt erhalten, solange kein Spezifizierungsbeleg ergan-
gen ist. Untermauert wird das Verbot auch durch den 
folgenden ḥadīṯ, der von Aḥmad und Abū Dāwūd in voll-
ständiger Überliefererkette von al-Miqdād und Abū 
Umāma tradiert wird: „Es sprach der Gesandte Allahs: 

»ʤهʗʴة في الʹاس أفॺȂʙغى الʯإذا اب ʙʻإن الأم« 
Wenn der Befehlshaber den Menschen mit Argwohn 

begegnet, verdirbt er sie.“ Deswegen ist das Ausspionie-
ren eines Muslims verboten. Gleiches gilt für die Schutz-
befohlenen (ahl aḏ-ḏimma), die Bürger des Staates sind. 
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Somit ist das Ausspionieren von Staatsbürgern verboten, 
seien es Muslime oder Nichtmuslime. 

 Das Ausspionieren der tatsächlich Kriegführenden 
Ungläubigen, die sich mit dem Staat im Krieg befinden, 
und das Ausspionieren der juristisch Kriegführenden Un-
gläubigen, wie jene, die mit einem Schutzvertrag einrei-
sen bzw. Botschafter und dergleichen, oder das Ausspio-
nieren der juristisch Kriegführenden Ungläubigen in ih-
ren Ländern ist zulässig. Gegen die tatsächlich kriegfüh-
renden Ungläubigen wird es sogar zu einer Pflicht, eben-
so gegen juristisch Kriegführende, wenn Schaden von 
ihnen zu befürchten ist. 

Die Rechtsbelege dazu gehen klar aus der sīra des Ge-
sandten Allahs صلى الله عليه وسلم hervor. Dazu zählen: 

 In der „Sīra“ von ibn Hišām30 wird vom Feldzug 
des ʿAbdullāh ibn Ğaḥš berichtet, bei dem der Gesand-
te صلى الله عليه وسلم einen Brief schrieb und ʿAbdullāh befahl, ihn erst 
zu öffnen, wenn er zwei Tagesritte hinter sich hatte. Als 
ʿAbdullāh ibn Ğaḥš mit seinen Leuten zwei Tage geritten 
war, öffnete er den Brief und las ihn. Es stand: 

إذا نʙʢت في ʯؕابي هʘا، فامʞ حʯى تʹـʚل نʳلة بʥʻ مȜة والʠائف، «
ʤارهॺأخ ʥلʹا م ʤَّاً، وتعلʵȂʙبها ق ʗ  »فʙʯصَّ

                                                      
30 Biographie des Propheten von ibn Hišām. 
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Wenn du diesen Brief liest, dann reite, bis du Naḫla 
zwischen Mekka und aṭ-Ṭāʾif erreichst. Beobachte von 
dort die Quraiš und bring uns ihre Nachrichten. 

 In der „Sīra“ von ibn Hišām wird über die Ereig-
nisse der Schlacht von Badr Folgendes tradiert: ibn Isḥāq 
berichtet: 

ʔ رسـʦل الله « ʙب، حʯى وʃɾ على شॻخ مʥ الع هʦ وأبʙȜǺ ʦ  صلى الله عليه وسلمرؕ
فʴـأله عʥ قʜȂʙ وعʥ مʗʸʲ وأصʲاǺه وما بلغه عʹهʤ، فقال الॻʵخ لا 

ـʥ أنʸʯا؟ فقال رسʦل الله  yَّ ʸا حʯى تʳـʙʮانـي مـ ʙؕʮصلى الله عليه وسلمأخ  ʙʮتʹا إذا أخ
 ʙلغʹي أن قȁخ: ... وॻʵقال ال .ʤاك؟ قال: نعʘناك. قال أذاك بʙʮاً أخʵȂ 
ʸǺ مʦʻال ʤقʹي، فهʗني صʙʮأخ ȏʘا، فإن ؕان الʘ ا Ȝ ʘؕانخʙجʦا يʦم ʘؕا وؕ

َّـʥy أن ʘا للȜʸان الॻɼ ȏʘه قʜȂʙ، فلʸا فـʙغ مـʥ خـʙʮه قال: م فقال  ʸʯا؟وؕ
 نʥʲ مʥ ماء، ثʤ انʙʶف عʹه، قال ǻقʦل الॻʵخ: مʥ ماء، صلى الله عليه وسلمرسʦل الله 

ʖ إلى أصʲاǺه، فلʸا أمʴى Ǻع صلى الله عليه وسلمثʤ رجع رسʦل الله أم مʥ ماء العʙاق؟
ي نفʙ مʥ على بʥ أبي ʟالʔ والʙʻȁʚ بʥ العʦام وسعʗ بʥ أبي وقاص ف

 ȏه، أॻعل ʙʮʳن الʦʴʸʯر يلʗإلى ماء ب ،ʤهʻان الله علʦه، رضǺاʲأص
ʜȂʙناً على قʦʻع« 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم und Abū Bakr (r) stiegen auf 
und ritten, bis sie zu einem greisen Araber kamen. Der 
Prophet fragte ihn nach den Quraiš, nach Muḥammad 
und seinen Gefährten, was er über sie erfahren habe. 
Da sagte der Greis: „Ich verrate es euch erst, wenn ihr 
mir sagt, von wo ihr seid.“ Der Prophet صلى الله عليه وسلم antwortete 
ihm: „Wenn du uns erzählst, sagen wir es dir.“ Der 
Mann fragte: „Das eine für das andere?“ Der Prophet 
antwortete: „Ja!“ Da sagte der Greis: „Ich habe erfah-
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ren, dass die Quraiš an jenem Tage auszogen. Wenn das 
stimmt, müssten sie heute an jenem Ort sein.“ Und er 
nannte den Ort, an dem sich die Quraiš tatsächlich be-
fanden. Als er mit seinem Bericht fertig war, fragte er: 
„Und von wo seid ihr?“ Da sagte der Gesandte Al-
lahs صلى الله عليه وسلم: „Wir sind aus Wasser!“ Dann ritt er davon. Der 
Greis fragte noch: „Aus Wasser. Vielleicht aus iraki-
schem Gewässer?“ 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم kehrte zu seinen Gefährten 
zurück. Als es Abend wurde, schickte er ʿAlī ibn Abī 
Ṭālib, az-Zubair ibn al-ʿAuwām und Saʿd ibn Abī Waqqās 
mit einigen Gefährten – Allahs Wohlgefallen mit ihnen 
– zur Quelle von Badr, um von dort Nachrichten einzu-
holen, d. h. als Spione gegen die Quraiš. 

 ibn Hišām berichtet weiter von ibn Isḥāq unter 
dem Titel „Basbas ibn ʿAmr und ʿAdī ibn Abī az-Zaġba 
spionieren, um Nachrichten zu erlangen“: „ʿAdī und Bas-
bas hörten dies (d. h., was die beiden Sklavinnen an der 
Quelle von den Nachrichten der Quraiš erzählten). Sie 
stiegen auf ihre Kamele, eilten zum Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم 
und erzählten ihm, was sie gehört hatten.“ 

Obwohl diese Rechtsbelege über die Quraiš ergangen 
sind, die gegen die Muslime tatsächlich Krieg führten, so 
treffen sie trotzdem auch auf de jure Kriegführenden 
Staaten zu, da ein Krieg jederzeit von ihnen zu erwarten 
ist. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die Spi-
onage im Falle tatsächlich Krieg Führender eine Pflicht 
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darstellt, weil die Kriegspolitik zum Besiegen des Feindes 
dies erfordert. Im Falle juristisch gesehen Kriegführender 
ist die Spionage hingegen zulässig, weil ein Krieg von 
ihnen zu erwarten ist. Wird von ihnen jedoch ein Scha-
den befürchtet, wenn beispielsweise zu erwarten ist, 
dass sie den de facto Kriegführenden Hilfe leisten oder 
sich ihnen anschließen, dann wird die Spionage gegen sie 
für den islamischen Staat ebenfalls zu einer Pflicht. 

Demzufolge ist die Spionage gegen Krieg führende 
Ungläubige für die Muslime erlaubt, wobei der Staat die 
Pflicht hat, diese zu gewährleisten. Beweis dafür ist der 
Befehl des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم, Spionage durchzufüh-
ren, wie aus den angeführten Rechtsbelegen hervorgeht. 
Ebenso fällt diese Pflicht unter das Rechtsprinzip: Was 
zur Erfüllung einer Pflicht unerlässlich ist, wird ebenfalls 
zur Pflicht. 

Wenn also einzelne Staatsbürger, Muslime oder 
Schutzbefohlene, tatsächlich oder juristisch Krieg füh-
rende Ungläubige des Öfteren aufsuchen, sei es in ihren 
oder in unseren Ländern, so handelt es sich um suspekte 
Personen, die man ausspionieren und deren Nachrichten 
man verfolgen darf. Da sie nämlich jene Leute aufzusu-
chen pflegen, die man ausspionieren darf, umfasst die 
Erlaubnis auch sie. Darüber hinaus ist von ihnen ein 
Schaden für den Staat zu befürchten, sollten sie für die 
Ungläubigen spionieren. 
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Damit jedoch die Ausspionierung solch suspekter 
Staatsbürger zulässig ist, müssen beide oben erwähnten 
Bedingungen erfüllt sein. 

Das Kriegsressort übernimmt die Aufgabe, Staatsbür-
ger auszuspionieren, die Kontakte zu tatsächlich Krieg-
führenden Ungläubigen pflegen bzw. zu den Verantwort-
lichen juristisch Krieg führender Ungläubiger oder zu 
ihren Vertretern in nicht muslimischen Ländern. Ebenso 
übernimmt das Kriegsressort die Überwachung von 
Staatsbürgern, die Verantwortliche unter den de jure 
Kriegführenden Ungläubigen oder deren Vertreter in 
unseren Ländern regelmäßig aufsuchen und Kontakte zu 
ihnen pflegen. 
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Siebtens: Das Außenamt 

Das Außenamt übernimmt alle außenpolitischen An-
gelegenheiten, die mit den Beziehungen des Kalifatsstaa-
tes zu anderen Staaten in Verbindung stehen, und zwar 
unabhängig davon, welcher Art diese Angelegenheiten 
oder Beziehungen sind. Sie umfassen zum einen die poli-
tischen Angelegenheiten und was damit an Abkommen, 
Friedensverträgen, Waffenstillstandsvereinbarungen und 
Verhandlungen verbunden ist. Dazu zählen auch der 
Austausch von diplomatischen Vertretungen, die Ent-
sendung von Botschaftern bzw. Delegierten und die Er-
richtung von Botschaften und Konsulaten. Zum anderen 
betreffen sie auch die wirtschaftlichen Aspekte. Dazu 
gehören der Agrar- und Handelsbereich, der Postver-
kehr, die verkabelte und kabellose Telekommunikation 
und Ähnliches. All diese Angelegenheiten werden vom 
Außenamt betreut, da sie die Beziehungen des islami-
schen Staates zu anderen Staaten betreffen. 

Der Gesandte صلى الله عليه وسلم unterhielt ebenso außenpolitische 
Beziehungen zu den anderen Staaten und Staatsgebil-
den. So entsandte er ʿUṯmān ibn ʿAffān, um mit den 
Quraiš zu verhandeln. Auch führte er selbst Verhandlun-
gen mit den Entsandten der Quraiš. Er schickte Botschaf-
ter an die Könige und Herrscher und empfing auch deren 
Abgesandte. Er schloss auch Verträge und Friedensab-
kommen. Die Kalifen nach ihm taten es ihm gleich. Sie 
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unterhielten politische Beziehungen zu den anderen 
Staaten bzw. Staatsgebilden und stellten auch Personen 
auf, die als Vertreter damit betraut waren, gemäß dem 
Prinzip: Was eine Person selbst durchführen kann, das 
kann sie auch einer anderen Person übertragen, bzw. sie 
kann jemanden damit in Vertretung betrauen. 

Wegen der Kompliziertheit der heutigen Weltpolitik 
und der Ausdehnung und Komplexität internationaler 
politischer Beziehungen adoptieren wir, dass der Kalif 
einen Apparat innerhalb der staatlichen Institutionen 
einrichtet, der in seiner Vertretung spezifisch mit den 
Außenangelegenheiten betraut wird. Der Kalif hat die 
Tätigkeiten dieses Apparates in gleicher Weise zu verfol-
gen, wie er jeden Apparat der staatlichen Regierung und 
Verwaltung in seinen Tätigkeiten verfolgt – entweder 
direkt oder durch den Vollzugsassistenten gemäß den 
damit verbundenen Rechtssprüchen. 
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Achtens: Die Industrie 

Das Industrieressort ist jene Behörde, die alle Angele-
genheiten, die mit der industriellen Entwicklung verbun-
den sind, übernimmt. Dies betrifft sowohl die Schwerin-
dustrie, wie Werkzeug- und Triebwerksbau, den Fahr-
zeugbau, die Erzeugung von Grundstoffen und elektroni-
schen Einheiten, als auch die verschiedenen Bereiche der 
Leichtindustrie. Es umfasst jene Industriebereiche, die 
zum öffentlichen Eigentum gehören, wie auch jene, die 
dem Privateigentum zuzurechnen sind, aber in Verbin-
dung mit der Rüstungsindustrie stehen. Alle Arten in-
dustrieller Produktionsstätten müssen auf Basis der 
Kriegspolitik errichtet werden, denn ğihād und Kampf 
erfordern eine Armee. Damit die Armee einen Krieg je-
doch führen kann, benötigt sie Waffen, die unbedingt 
einer innerstaatlichen Produktion entspringen müssen, 
um sie dem Heer in umfassender Weise und auf dem 
höchsten technischen Niveau zur Verfügung stellen zu 
können. Deswegen steht die Rüstungsindustrie in voll-
kommener und untrennbarer Verbindung zum ğihād. 

Wenn ein Staat vollkommene Souveränität über seine 
Entscheidungen besitzen möchte – unabhängig von jeder 
äußeren Einflussnahme –, ist es für ihn unabdingbar, 
seine Waffen selbst herzustellen und zu entwickeln. Da-
mit ihm diese Souveränität erhalten bleibt, muss er stets 
im Besitz der modernsten und stärksten Waffen sein, 



198 
 

egal wie schnell sich die Waffentechnik weiterentwickelt. 
Es muss auch gewährleistet sein, dass ihm alle erforderli-
chen Waffen zur Verfügung stehen, um sämtliche be-
kannten und möglichen Feinde einzuschüchtern, gemäß 
der Aussage des Erhabenen: 

وَمِنْ  قُـوَّةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا لهَمُْ  وَأَعِدُّوا  َʪِعَدُوَّ  بِهِ  تُـرْهِبُونَ  لِ الخْيَْ  طِ ر  َِّɍا 
 لَمُهُمْ يَـعْ  ɍَُّ ا مُ مُوĔَُ تَـعْلَ  لاَ  دُوĔِِمْ  مِنْ  وَآخَريِنَ  وَعَدُوَّكُمْ 

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Kampf-
kraft und Schlachtrossen aufzubringen vermögt, auf 
dass ihr damit den Feind Allahs und eure Feinde ein-
schüchtert und dazu noch andere, die hinter ihnen ste-
hen. Ihr kennt sie nicht, doch Allah kennt sie. (8:60) 
Dadurch bewahrt sich der Staat seine Souveränität. Er 
erzeugt die Waffen selbst, die er benötigt, entwickelt sie 
und setzt deren Entwicklung in einer Weise fort, die ge-
währleistet, dass er stets im Besitz der am höchsten 
entwickelten und stärksten Waffen ist. Auf diese Weise 
ist es ihm möglich, alle bekannten und möglichen Feinde 
effektiv einzuschüchtern. Deswegen muss der Staat sei-
ne Waffen selbst erzeugen, und er darf sich nicht auf 
deren Kauf von anderen Staaten verlassen, weil er sich 
sonst von diesen Ländern abhängig macht und seine 
Ausrüstung, sein Krieg und seine Kampfführung von 
ihnen bestimmt werden. 

Es ist deutlich zu beobachten, dass jene Staaten, die 
anderen Staaten Waffen verkaufen, diesen nicht alle 
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Waffensysteme verkaufen, insbesondere nicht die ent-
wickelten davon. Auch werden sie nur unter bestimmten 
Auflagen weitergegeben, die ihre Einsatzweise betreffen. 
Außerdem sind diese Waffen nach den Vorstellungen der 
verkaufenden Staaten kontingentiert und nicht nach den 
Wünschen jener Staaten, die sie erwerben wollen. Dies 
führt dazu, dass die Waffen exportierenden Länder 
Macht und Einfluss über jene Staaten gewinnen, die ihre 
Waffen kaufen müssen, insbesondere dann, wenn der 
Waffen importierende Staat in einen Krieg gerät. In die-
sem Fall benötigt er eine größere Anzahl an Waffen, Er-
satzteilen und Munition, was seine Abhängigkeit vom 
Waffen exportierenden Staat vergrößert und ihn in noch 
stärkerer Weise nötigt, sich dessen Forderungen zu beu-
gen. Dies erlaubt dem exportierenden Staat, die Geschi-
cke und den Willen eines Landes zu kontrollieren, vor 
allem im Falle eines Krieges, wenn größte Notwendigkeit 
an Waffen und Ersatzteilen besteht. Das Land legt damit 
seine Entscheidungsgewalt, sein Kriegsschicksal und sein 
gesamtes staatliches Gefüge in die Hände des Waffen 
exportierenden Staates. 

Aus all diesen Gründen muss der Staat seine Waffen 
selbst erzeugen und alles, was damit an Kriegsgerät und 
Ersatzteilen verbunden ist. Dies ist aber nur dann mög-
lich, wenn sich der Staat der Schwerindustrie annimmt 
und zuerst jene Produktionsanlagen errichtet, die für 
den Aufbau der militärischen und nicht militärischen 
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Schwerindustrie erforderlich sind. Der Staat muss über 
Atomanlagen verfügen sowie über Produktionsstätten 
für Raumschiffe, Raketen, Satelliten, Panzer, Kanonen, 
Kriegsschiffe sowie Panzerfahrzeuge aller Art. Er muss 
alle Arten leichter und schwerer Waffen herstellen kön-
nen, die erforderlichen Werkzeugmaschinen, Antriebs-
aggregate und Grundstoffe. Er muss über eine umfas-
sende Elektronikindustrie verfügen sowie über Produkti-
onsanlagen, die mit dem öffentlichen Eigentum verbun-
den sind. Auch muss der Staat im Besitz von Leichtin-
dustriefabriken sein, die mit der Rüstungsindustrie in 
Zusammenhang stehen. All das ergibt sich aus dem Rüs-
tungsgebot, das den Muslimen auferlegt wurde. So sagt 
der Erhabene: 

 قُـوَّةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا لهَمُْ  وَأَعِدُّوا 

Und rüstet gegen sie mit allem, was ihr an Kampf-
kraft aufzubringen vermögt. (8:60) 

Nachdem der islamische Staat die islamische Bot-
schaft durch Verkündung und ğihād trägt, muss er für 
den Krieg stets gerüstet sein. Dies macht es notwendig, 
dass die Schwer- und Leichtindustrie auf der Grundlage 
der Kriegspolitik aufbaut. Sollte der Staat es irgendwann 
für notwendig erachten, seine Industrieanlagen in Rüs-
tungsfabriken umzuwandeln, so fällt es ihm leicht, dies 
zu tun, wann immer er es wünscht. Die gesamte Indust-
rie im Kalifatsstaat muss deswegen auf der Kriegspolitik 
aufbauen, und sämtliche Industrieanlagen, sowohl jene 



201 
 

der Schwer- als auch jene der Leichtindustrie, müssen 
auf der Grundlage dieser Politik errichtet werden, damit 
ihre Umwandlung zur Rüstungsproduktion leicht erfol-
gen kann, wann immer der Staat es für notwendig hält. 
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Neuntens: Das Gerichtswesen 

Richten (al-qaḍāʾ) bedeutet, einen Schiedsspruch in 
verbindlicher Weise bekannt zu geben. Das Gericht ent-
scheidet in den Streitfällen zwischen den Menschen, 
verhindert, dass das Recht der Gemeinschaft zu Schaden 
kommt, und hebt alle Streitigkeiten auf, die zwischen 
den Menschen und einer Person des Regierungsappara-
tes entstehen, sei die Person Regent oder Beamter, der 
Kalif oder einer seiner Untergebenen. 

Der Ursprung und die Rechtmäßigkeit des Gerichts 
gehen aus Koran und Sunna hervor. Was den Koran an-
geht, so sagt Allah, der Erhabene: 

 ِن ـَ احْكُمْ  وَأَن   اɍَُّ  أنَْـزَلَ  بمِاَ هُمْ بَـيـْ
[…] so richte unter ihnen nach dem, was Allah her-

abgesandt hat. (5:49) Auch sagt Er: 

إِلىَ  دُعُوا وَإِذَا  َِّɍنـَهُمْ بَـي ـْ مَ ليَِحْكُ  وَرَسُولهِِ  ا 
[…] und wenn sie zu Allah und Seinem Gesandten 

aufgerufen werden, auf dass er zwischen ihnen richte 
[…]. (24:48) Was die Sunna betrifft, so hat der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم selbst das Richten übernommen und zwischen 
den Menschen in ihren Streitfällen entschieden. 

Der Prophet صلى الله عليه وسلم ernannte auch Richter. So setzte er 
ʿAlī als Richter im Jemen ein und machte ihn auf die Art 
des Richtens in folgender Weise aufmerksam: 
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 ،ʞ للأول حʯى تʸʴع ؕلام الآخʙـفلا تق ،لانـاضى إلʣॻ رجـإذا تق«
 »فʦʴف تʗرʃॻؕ ȏ تقʷي

Wenn zwei Männer in einer Streitsache zu dir kom-
men, so richte nicht für den Ersten, bis du auch den 
Zweiten angehört hast. Dann wirst du wissen, wie du 
richten musst. (Von al-Buḫārī und Muslim überliefert.) In 
einer Überlieferung bei Aḥmad heißt es: 

ʥ مفلا تؒلʤَّ حʯى تʸʴع مʥ الآخʸؕ ʙا سʸعʕ  ،إذا جلʛ إلʣॻ الʸʶʳان«
 »الأول

Wenn die beiden Gegner sich zu dir setzen, so spre-
che erst, wenn du den Zweiten in gleicher Weise ange-
hört hast wie den Ersten. Der Gesandte ernannte auch 
Muʿāḏ ibn Ğabal als Richter über (das Gebiet des) Ğanad. 
All das belegt die Rechtmäßigkeit des Gerichts. 

Die Definition des Richtens umfasst sowohl den Rich-
terspruch zwischen den Menschen, wie bereits darge-
legt, als auch das sogenannte ḥisba-Gericht, das wie folgt 
definiert wird: Die Bekanntgabe des islamischen Rechts-
spruchs in verbindlicher Weise bezüglich aller Angele-
genheiten, die zum Schaden der Gemeinschaft führen. 
Beleg dafür ist der ḥadīṯ über den „Kornhaufen“ (ṣubratu 
ṭ-ṭaʿām). So wird im „Ṣaḥīḥ“ von Muslim von Abū Huraira 
berichtet, 

يʗه فʻها فʹالʕ أصاǺعُه  فأدخل ،مʙَّ على صʙَʮُْة ʟعام صلى الله عليه وسلمأن رسʦل الله «
للاً، فقال: ما هʘا ǻا صاحʔ الʠعام؟ فقال: أصابʯه الʸʴاء ǻا رسʦل الله، ب

 »فقال: أفلا جعلʯه فʦق الʠعام ؕي يʙاه الʹاس، مʥ غʜََّ فلʛॻ مʹي
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dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم an einem Kornhaufen 
vorbeikam. Er griff mit der Hand hinein, und seine Fin-
ger wurden nass. Da sagte er: „Was ist das, o Kornbesit-
zer?“ Der Besitzer antwortete: „Der Regen hat es ge-
troffen, o Gesandter Allahs.“ Da sprach der Gesand-
te صلى الله عليه وسلم: „Dann lege es doch oben auf, damit die Men-
schen es sehen. Wer betrügt, gehört nicht zu mir.“ 

Die angeführte Definition umfasst aber auch die so-
genannten maẓālim-Fälle, die ebenfalls zum Bereich des 
Richtens zählen. Sie betreffen nämlich alle Klagen, die 
gegen den Herrscher geführt werden. Das maẓālim-
Gericht wird folgendermaßen definiert: Die Bekanntga-
be des islamischen Rechtsspruches in verbindlicher 
Weise bezüglich aller Streitigkeiten, die zwischen den 
Menschen und dem Kalifen, einem seiner Assistenten, 
Gouverneure oder Angestellten entstehen. Auch wer-
den Streitfälle unter den Muslimen in der Deutung von 
Offenbarungstexten, nach denen Recht gesprochen und 
regiert wird, durch das maẓālim-Gericht entschieden. 
Das Wort „maẓālim“ in dieser Bedeutung ist im ḥadīṯ des 
Gesandten über das Verbot der Preislimitierung erwähnt 
worden. So sagte er صلى الله عليه وسلم: 

ة ʡلʯʸه .«.. َy ʢْلِ َy Ǻ ʗي أحʹʮلʠǻ أن ألقى الله، ولا ʦني لأرجȀاوǻم ه في دا إ
 »ولا مال

[…] und ich wünsche, dass ich Allah (am Jüngsten Ta-
ge) begegne, ohne dass mich jemand wegen einer Un-
gerechtigkeit (maẓlima) belangt, die ich ihm in seinem 
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Blut oder seinem Vermögen angetan habe. (Von Aḥmad 
auf dem Weg von Anas überliefert.) Dies belegt, dass 
eine Ungerechtigkeit, die von jemandem behauptet wird 
und von einem Herrscher, einem wālī oder einem Beam-
ten ausgeht, dem maẓālim-Richter vorgelegt werden 
muss. Dieser gibt sodann den islamischen Rechtsspruch 
in verbindlicher Weise bekannt. Demzufolge umfasst die 
oben angeführte Definition alle drei Gerichtsarten, die 
aus den Aussagen und Handlungen des Gesandten her-
vorgehen. Diese sind das Entscheiden in Streitfällen zwi-
schen den Menschen, die Verhinderung der Schädigung 
von Gemeinschaftsrechten und die Aufhebung von Strei-
tigkeiten, die zwischen Bürgern und Regierungspersonen 
entstehen oder zwischen den Bürgern und Beamten 
während der Ausübung ihrer Tätigkeit. 

Die Arten von Richtern 

Es gibt drei Arten von Richtern: 1. Der (herkömmliche) 
Richter (al-qāḍī); er richtet in den Streitfällen zwischen 
den Menschen im Bereich der Rechtsbeziehungen (al-
muʿāmalāt) und des Strafrechts (al-ʿuqūbāt). 2. Der 
muḥtasib; er entscheidet in jenen Fällen, bei denen die 
Rechte der Gemeinschaft verletzt werden. 3. Der 
maẓālim-Richter; er hebt die Streitigkeiten auf, die zwi-
schen den Menschen und dem Staat entstehen. 

In dieser Form werden die Gerichte unterteilt. Was 
den Beweis für die erste Art betrifft – nämlich den 
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Schiedsspruch in den Streitfällen zwischen den Men-
schen –, so geht dies aus den Handlungen des Propheten 
und seiner Ernennung von Muʿāḏ ibn Ğabal als Richter in 
einem Teilgebiet des Jemen hervor. Was den Rechtsbe-
weis für das ḥisba-Gericht angeht, das die Fälle entschei-
det, in denen das Recht der Gemeinschaft zu Schaden 
kommt, so ist dies durch die Handlung und Aussage des 
Propheten belegt. So sprach der Gesandte Allahs: 

»ʜغ ʥَمِّ́ا م ʛॻل« 
Wer betrügt, der gehört nicht zu uns. Dies ist der Teil 

eines ḥadīṯ, den Aḥmad auf dem Weg des Abū Huraira 
überliefert hat. Der Prophet wandte sich auf diese Weise 
dem Betrüger zu und tadelte ihn. Ebenso befahl er den 
Händlern auf den Märkten zur Ehrlichkeit im Handel und 
zur Almosengabe. So berichtet Aḥmad über Qais ibn Abī 
Ġarza al-Kinānī, dass dieser sagte: „Wir handelten an den 
Märkten Medinas und wurden samāsira genannt. Da 
kam der Gesandte Allahs zu uns und gab uns einen Na-
men, der besser als jener war, mit dem wir uns selbst 
bezeichneten. Er sprach: 

 »ʗʶقةفʦȁʦُʵه Ǻال ،إن هʘا الॻʮع ʙʷʲǻه اللغʦ والʲلف ،ǻا معʙʵ الʱʯار«
Ihr Volk der Händler! Bei diesem Handel kommt es 

zu Geschwätz und Schwüren, so vermischt ihn mit Al-
mosen.“ 

Aḥmad berichtet von Abū l-Minhāl, 
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»ʥʻȜȂʙعازب ؕانا ش ʥاء بʙʮوال ʤأرق ʥب ʗȂأن ز، ʗة بʹقʷا فȂʙʯفاش 
ان ؕوما  ،فأمʙهʸا أنّ ما ؕان بʹقʗ فأجʚʻوه صلى الله عليه وسلمفʮلغ ذلʣ الʹʮي  ،ونʭʻʴة

 »بʹʭʻʴة فʙدوه
dass Zaid ibn Arqam und al-Barrāʾ ibn ʿĀzib Ge-

schäftspartner waren. Sie kauften Silber teilweise in bar 
und teilweise auf Zeit. Der Prophet صلى الله عليه وسلم erfuhr davon und 
befahl ihnen: „Was ihr davon in bar erworben habt, 
könnt ihr durchführen. Was ihr aber auf Zeit gekauft 
habt, so gebt es zurück!“ Damit verbot ihnen der Ge-
sandte Allahs den ribā des Kaufs auf Zeit (an-nasīʾa). All 
das gehört in den Bereich des ḥisba-Gerichts. Die Be-
zeichnung „ḥisba“ für das Gericht, das die Streitfälle, die 
das Recht der Gemeinschaft verletzen, entscheidet, ist 
ein Fachbegriff, der eine spezielle Tätigkeit im islami-
schen Staat beschreibt. Diese Tätigkeit umfasst das Be-
obachten der Händler und Gewerbetreibenden, um den 
Betrug im Handel, bei der Gewerbetätigkeit und bei den 
Erzeugnissen zu verhindern. Das ḥisba-Gericht trägt un-
ter anderem auch dafür Sorge, dass die Händler und Ge-
werbeleute die Maß- und Gewichtseinheiten korrekt 
einhalten. Kurz gesagt, ahndet das ḥisba-Gericht alle 
Handlungen, die die Gemeinschaft schädigen. Dies ent-
spricht genau der Tätigkeit, die der Prophet صلى الله عليه وسلم erläuterte 
und anbefahl und in der er selbst den Schiedsspruch 
führte, wie aus dem ḥadīṯ von al-Barrāʾ ibn ʿĀzib, als er 
beiden Partnern den Kauf auf Zeit verbot, deutlich her-
vorgeht. Auch hat der Gesandte صلى الله عليه وسلم Saʿīd ibn al-ʿĀṣ als 
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Kontrolleur über den Markt von Mekka nach dessen Er-
öffnung eingesetzt, wie es in den Werken „At-tabaqāt“ 
von ibn Saʿd und „al-Istīʿāb“ von ibn ʿAbd al-Birr erwähnt 
wird. Demzufolge ist die Sunna der Beleg für die Recht-
mäßigkeit des ḥisba-Gerichts. Der zweite Kalif ʿUmar 
setzte aš-Šifaʾ – es ist dies Um Sulaimān ibn Abī Hiṯma, 
eine Frau aus seinem Stamm – als Marktrichterin ein, d. 
h. als ḥisba-Richterin. Ebenso ernannte er ʿAbdullāh ibn 
ʿUtba als Richter über den Markt von Medina, wie es 
Mālik in seinem Werk „Al-muwaṭṭaʾ“ und aš-Šāfiʿī in sei-
nem „Musnad“ (Überlieferungswerk) erwähnen. Auch 
übernahm er selbst die Aufgaben des ḥisba-Richters und 
zog in den Märkten umher, wie es auch der Prophet صلى الله عليه وسلم 
getan hatte. Die Kalifen übernahmen selbst die ḥisba-
Aufgaben, bis der abbasidische Kalif al-Mahdī für die 
ḥisba einen eigenen Gerichtshof einrichtete. Auf diese 
Weise wurde sie zu einer eigenständigen gerichtlichen 
Institution. In der Zeit des Hārūn ar-Rašīd zog der 
muḥtasib durch die Märkte, kontrollierte Maß- und Ge-
wichtseinheiten, um Betrug zu verhindern, und unter-
suchte die Geschäftsbeziehungen der Händler. 

Was den Rechtsbeweis für den Gerichtshof betrifft, 
den man als maẓālim-Gericht bezeichnet, so ist er in fol-
gendem Koranvers zu finden: 

 ْإِلىَ  فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فيِ  تَـنَازَعْتُمْ  فإَِن  َِّɍرَّسُولِ وَال ا 
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Und wenn ihr in einer Angelegenheit strittig seid, so 
führt sie auf Allah und Seinen Gesandten zurück. (4:59) 
Dieser Befehl folgt der Aussage Allahs: 

أيَُّـهَاʮَ  َأَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِين  ََّɍمِنْكُمْ  الأَْمْرِ  وَأُوليِ  لرَّسُولَ ا واأَطِيعُ وَ  ا 
Ihr, die ihr glaubt! Gehorcht Allah und gehorcht Sei-

nem Gesandten und jenen, die unter euch die Befehls-
gewalt innehaben. (4:59) Das heißt, die Streitigkeit zwi-
schen den Bürgern und den Inhabern der Befehlsgewalt 
muss auf Allah und Seinen Gesandten, also auf das Ge-
setz Allahs, zurückgeführt werden. Dies bedingt jedoch 
die Existenz eines Richters, eben des maẓālim-Richters, 
der in dieser Streitigkeit entscheidet. Denn die Definition 
des maẓālim-Gerichts umfasst die Untersuchung der 
Streitfälle, die zwischen den Bürgern und dem Kalifen 
entstehen. Rechtsbeweis für das maẓālim-Gericht sind 
ebenso die Handlungen und Aussagen des Propheten. 
Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat jedoch im gesamten islamischen 
Staat keinen eigenen Richter für maẓālim-Fragen er-
nannt. In gleicher Weise haben auch die Kalifen nach ihm 
die maẓālim-Angelegenheiten selbst übernommen, wie 
es bei ʿAlī ibn Abī Ṭālib der Fall war. Er bestimmte für 
diese Angelegenheiten jedoch keine eigene Zeit oder 
eine gesonderte Vorgehensweise, vielmehr wurde die 
Ungerechtigkeit (maẓlima) behandelt, sobald sie ge-
schah. Somit war sie ein Teil seines Tätigkeitsspektrums. 
Dieser Zustand blieb bestehen bis zu der Zeit von 
ʿAbdulmalik ibn Marwān. Er war der erste Kalif, der für 
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maẓālim-Fragen eine bestimmte Zeit und eine bestimm-
te Vorgehensweise festlegte. Er setzte dafür einen spezi-
ellen Tag fest und untersuchte die vorgebrachten Unge-
rechtigkeitsklagen. Wenn ihm eine Angelegenheit 
Schwierigkeiten bereitete, dann schob er sie seinem 
Richter zu, um darüber zu entscheiden. Nach dieser Zeit 
ernannten die Kalifen Vertreter, die an ihrer Stelle die 
Beschwerden der Menschen (maẓālim) untersuchten. So 
entstand für maẓālim-Angelegenheiten ein eigener Ap-
parat, der Dār al-ʿAdl (Stätte der Gerechtigkeit) genannt 
wurde. Es ist islamrechtlich erlaubt, dafür einen eigenen 
Richter einzusetzen, denn für alle Befugnisse, die er 
selbst innehat, kann der Kalif auch Vertreter ernennen. 
Ebenso ist es zulässig, eine bestimmte Zeit und Vorge-
hensweise dafür festzulegen, da dies in den Bereich des 
islamisch Erlaubten fällt. 

Die Voraussetzungen für Richter 

Wer ein Richteramt bekleiden möchte, muss folgende 
Voraussetzungen erfüllen: Er muss sich zum Islam be-
kennen und frei, geschlechtsreif, bei Verstand, recht-
schaffen und rechtswissenschaftlich geschult sein, und er 
muss begreifen, wie die Gesetze auf die Vorfälle ange-
wendet werden. Für den maẓālim-Richter wird zusätzlich 
dazu vorausgesetzt, dass er ein Mann und ein muğtahid 
sein muss. Gleiches gilt auch für den Obersten Richter. 
Die Tätigkeit des maẓālim-Richters umfasst nämlich das 
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Richten und das Regieren, da er (in Regierungsfragen) 
auch über den Regenten entscheidet und das islamische 
Recht über ihn anwendet. Deswegen wird zusätzlich zu 
den Bedingungen des Richters, zu denen auch die Ge-
lehrsamkeit zählt, noch vorausgesetzt, dass der maẓālim-
Richter ein Mann ist. Darüber hinaus muss er ein muğta-
hid (Rechtsausleger) sein, denn zu den Ungerechtigkei-
ten (maẓālim), die er zu untersuchen hat, zählt, die Ent-
scheidungen des Regenten zu überprüfen, wenn der 
Verdacht besteht, dass er nicht nach dem regiert hat, 
was von Allah herabgesandt wurde. Dies ist z. B. der Fall, 
wenn er in einer Angelegenheit einen Schiedsspruch 
fällt, der keinen Rechtsbeleg aufweist, oder wenn der 
Rechtsbeleg, den er heranzieht, auf diese Angelegenheit 
nicht zutrifft. In solch einer maẓlima (Unrechtsfall) kann 
nur ein muğtahid entscheiden. Sollte der Richter kein 
muğtahid sein, dann entscheidet er aus Unwissenheit 
heraus, was verboten und unzulässig wäre. Aus diesem 
Grund muss der maẓālim-Richter zusätzlich zu den Be-
dingungen des Regenten und des gewöhnlichen Richters 
ein muğtahid sein. 

Die Ernennung der Richter 

Es ist zulässig, den Richter, den muḥtasib und den 
maẓālim-Richter umfassend für alle Rechtsfragen in 
sämtlichen Landesteilen zu ernennen. Ebenso ist es er-
laubt, sie in spezifischer Weise für einen bestimmten Ort 
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und eine bestimmte Art von Rechtsangelegenheiten ein-
zusetzen. Dies geht aus der Vorgehensweise des Gesand-
ten hervor. So ernannte er ʿAlī ibn Abī Ṭālib als Richter 
über den Jemen, Muʿāḏ ibn Ğabal über einen Teil des 
Jemen und ʿAmr ibn al-ʿĀṣ in einer spezifischen Rechts-
angelegenheit. 

Das Einkommen der Richter 

In seinem Werk „Al-fatḥ“ führt al-Ḥāfiẓ aus: „Das Ein-
kommen (ar-rizq) ist der Betrag, den der Imam aus dem 
Schatzhaus der Muslime für jene festlegt, die sich um die 
Angelegenheiten der Muslime kümmern.“ Für die Rich-
tertätigkeit ist es erlaubt, ein Einkommen bzw. ein Ge-
halt vom Schatzhaus zu beziehen. Es ist eine Tätigkeit, 
für die der Staat die Richter zur Betreuung der Angele-
genheiten der Muslime eingestellt hat. Und für jede Tä-
tigkeit der Angelegenheitenbetreuung, für die der Staat 
in korrekter islamrechtlicher Weise jemanden einstellt, 
hat der Angestellte das Recht auf entsprechende Entloh-
nung. Dies gilt für gottesdienstliche und andere Tätigkei-
ten in gleicher Weise. Beleg dafür ist die Tatsache, dass 
der Erhabene dem mit der Verwaltung der Pflichtalmo-
sen (zakāt) Beauftragten einen Anteil davon zugespro-
chen hat. So sagt Er: 

 َهَا وَالْعَامِلِين  عَلَيـْ
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Und für die mit ihrer Verwaltung Beauftragten. 
(9:60) Auch berichten Abū Dāwūd, ibn Ḫuzaima in sei-
nem „Ṣaḥīḥ“-Werk sowie al-Baihaqī und al-Ḥākim, der 
den ḥadīṯ für richtig (ṣaḥīḥ) nach den Regeln von al-
Buḫārī und Muslim erklärte, von Buraida, dass der Ge-
sandte Allahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

 »لʦلأʸǻا عامل اسʯعʸلʹاه وفʙضʹا له رزقاً، فʸا أصاب Ǻعʗ رزقه فهʦ غ«
Für jeden Dienstnehmer, den wir für eine Sache an-

heuern und ihm ein Einkommen geben, ist jeder zusätz-
liche Teil, den er sich nimmt, Unterschlagung. Und al-
Māwardī erklärt im „Al-ḥāwī“: „Die Richtertätigkeit ge-
hört zu den Arbeiten, für die man ein Einkommen aus 
dem Schatzhaus beziehen kann. Denn Allah, der Erhabe-
ne, hat denjenigen, die mit der Almoseneintreibung be-
auftragt sind, einen Anteil davon zugesprochen. Auch hat 
ʿUmar Šuraiḥ zum Richter ernannt und ihn mit hundert 
Dirham im Monat entlohnt. Als ʿAlī das Kalifat übernahm, 
gab er ihm einen Lohn von fünfhundert Dirham im Mo-
nat. Auch Zaid ibn Ṯābit erhielt für seine Richtertätigkeit 
einen Lohn.“ Zudem berichtet al-Buḫārī in einem Kom-
mentar, in dem es heißt: Šuraiḥ erhielt für seine Richter-
tätigkeit einen Lohn. Al-Ḥāfiẓ kommentierte dies mit den 
Worten: Was den Gefährtenbericht (āṯār) von Šuraiḥ 
anbelangt, so berichtet Saʿīd ibn Manṣūr von Sufyān über 
Muğālid und aš-Šuʿabī, der sagte: „Masrūq nahm für 
seine Richtertätigkeit keinen Lohn, aber Šuraiḥ nahm 
einen.“ Al-Ḥāfiẓ erwähnte seinerseits im „al-Fatḥ“: „ibn 
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al-Munḏir berichtete, dass Zaid ibn Ṯābit für seine Rich-
tertätigkeit einen Lohn erhielt. Und ibn Saʿd berichtet von 
Nāfiʿ, der sagte: „ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb setzte Zaid ibn 
Ṯābit als Richter ein und legte für ihn einen Lohn fest.“ 
Sowohl die Prophetengefährten (ṣaḥāba) als auch die 
ihnen folgenden Generationen stimmten darin überein, 
dass die Entlohnung für die Richtertätigkeit erlaubt ist. 
Al-Ḥāfiẓ erwähnt im „al-Fatḥ“: Abū ʿAlī al-Karābisī sagte: 
„Für den Richter ist es in Ordnung, wenn er für seine 
Richtertätigkeit einen Lohn erhält. Dies stand für alle 
Gelehrten unter den ṣaḥāba und den ihnen folgenden 
Generationen fest. Es ist dies auch die Aussage der Ge-
lehrten in den verschiedenen Ländern. Diesbezüglich 
weiß ich von keinem Dissens unter ihnen. Eine Gruppe 
von ihnen, darunter Masrūq, hielt es für unerwünscht. Ich 
kenne aber niemanden, der es für verboten erklärte.“ 
Auch berichtet ibn Qudāma in seinem Werk „al-Muġnī“: 
ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb schrieb an Muʿāḏ ibn Ğabal und Abū 
ʿUbaida, als er sie nach aš-Šām entsandte, dass sie unter 
den Leuten bei ihnen rechtschaffene Männer aussuchen 
und sie als Richter einsetzen sollen. Er befahl ihnen, groß-
zügig zu diesen zu sein, sie zu entlohnen und ihnen vom 
Geld Allahs genügend zu geben.“ 

Die Zusammensetzung der Gerichte 

Das Gericht darf nur aus einem in der Rechtssache 
entscheidungsbefugten Richter bestehen. Es ist zwar 
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zulässig, dass ihm noch ein oder mehrere Richter beisit-
zen, jedoch haben sie lediglich die Befugnis zur Beratung 
und zur Meinungsäußerung. Ihre Ansicht ist für den ent-
scheidungsbefugten Richter nicht bindend. 

Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Gesand-
te صلى الله عليه وسلم für eine Streitsache niemals zwei, sondern stets 
nur einen Richter ernannte. Auch ist das Richten als das 
„Verkünden des Rechtsspruches in verbindlicher Weise“ 
definiert worden. Der Rechtsspruch (al-ḥukm aš-šarʿī) in 
einer Angelegenheit darf für einen Muslim aber nicht 
vielfältig sein, da es das Gesetz Allahs ist, und das Gesetz 
Allahs ist stets ein Einziges und kann in einer Sache nicht 
mehrfach ausfallen. Und wenn der Richter das Gesetz 
Allahs in einer Rechtssache verbindlich verkündet, so 
muss die Verkündung in einfacher (und nicht mehrfa-
cher) Weise erfolgen, da es sich im Grunde um den (ver-
bindlichen) Vollzug des Gesetzes Allahs handelt. Und das 
Gesetz Allahs kann im Moment des Vollzugs nicht vielfäl-
tig sein, auch wenn das betreffende Rechtsverständnis 
(im Ursprung) vielfältig ausfallen kann. Deswegen darf es 
in einer Rechtssache, d. h. in einem spezifischen Ge-
richtsfall, nicht mehrere Richter geben. Gibt es nun in 
einem Land an einem Ort für sämtliche Streitfälle zwei 
getrennte Gerichtshöfe, so ist das zulässig, da das Rich-
ten in Vertretung des Kalifen vollzogen wird. Gleich der 
Vollmachtsübertragung, die mehrfach erfolgen kann, ist 
die Vielfältigkeit auch im Bereich der Gerichte zulässig. 
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Ebenso kann es an einem Ort mehrere Richter geben. 
Sind die Streitparteien über die Richterwahl an einem 
Ort uneins, so überwiegt die Meinung der Klägerseite, 
und der Richter ihrer Wahl wird herangezogen, da der 
Kläger Recht fordert und damit sein Standpunkt gegen-
über jenem, von dem das Recht gefordert wird, über-
wiegt. 

Der Richter darf jedoch nur in einer Gerichtssitzung 
entscheiden. Beweisführung und Eid werden nur inner-
halb der Gerichtssitzung anerkannt. Dies geht aus fol-
gender Tradierung von ʿAbdullāh ibn az-Zubair hervor, in 
der er sagte: 

 »أن الǻ ʥʻʸʶʳقعʗان بʥʻ يȏʗ الʲاكʤ صلى الله عليه وسلمقʷى رسʦل الله «
Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم entschied, dass die Streit-

gegner vor dem Richter Platz nehmen. (Von Abū Dāwūd 
und Aḥmad überliefert.) Der ḥadīṯ erläutert die Form, in 
der das Gericht abgehalten werden soll. Diese Form ist 
bereits für sich rechtlich vorgegeben. Es muss also eine 
gewisse Form eingehalten werden, wenn man ein Ge-
richt abhält: Beide Kontrahenten nehmen vor dem Rich-
ter Platz. Dies entspricht einer Gerichtssitzung. Sie stellt 
eine Bedingung für die Richtigkeit des Gerichts dar. 
Demzufolge muss eine bestimmte Sitzung einberufen 
werden, in der das Gericht abgehalten wird, um von ei-
nem Gericht (im rechtlichen Sinne) zu sprechen. Dabei 
müssen beide Kontrahenten vor dem Richter Platz neh-
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men. Dies wird durch ʿAlīs ḥadīṯ untermauert, in dem der 
Gesandte Allahs zu ʿAlī spricht: 

ʥ مفلا تؒلʤَّ حʯى تʸʴع مʥ الآخʸؕ ʙا سʸعʕ  ،إذا جلʛ إلʣॻ الʸʶʳان«
 »الأول

Wenn sich beide Kontrahenten zu dir setzen, so 
sprich nicht, bis du den Zweiten in gleicher Weise an-
hörst wie den Ersten. Auch hier legt er mit den Worten 

 »إذا جلʛ إلʣॻ الʸʶʳان«
Wenn sich beide Kontrahenten zu dir setzen eine 

gewisse Form dar, in der das Gericht abgehalten werden 
soll. Demzufolge ist die Gerichtssitzung eine Vorausset-
zung für die Richtigkeit des Gerichts. Auch stellt sie eine 
Bedingung für die Annahme des Eides dar, da der Ge-
sandte صلى الله عليه وسلم sagte: 

 »الʥʻʸॻ على الʗʸعى علॻه«
Der Schwur obliegt dem Beklagten. (Von al-Buḫārī 

auf dem Wege des ibn ʿAbbās überliefert.) Die Eigen-
schaft, beklagt zu sein, trifft nur in einer Gerichtssitzung 
auf jemanden zu. Ebenso hat die Beweisführung nur in 
einer Gerichtssitzung Gültigkeit, da der Gesandte sprach: 

 ...»ʙؒأن ʥعلى م ʥʻʸॻعي، والʗʸة على الʹّ̒ʮال ʥؒول« 
[…] jedoch obliegt die Beweisführung dem Kläger 

und der Schwur demjenigen, der abstreitet. (al-Baihaqī) 
Diese Eigenschaft trifft auf den Kläger nur in der Ge-
richtssitzung zu. 
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Auch ist es zulässig, dass es mehrere Gerichtsstufen 
für die unterschiedlichen Gerichtsfälle gibt. So können 
einige Richter mit Gerichtsfällen bis zu einem bestimm-
ten Grad betraut werden, während alle weiteren Ge-
richtsfälle anderen Gerichten übertragen werden. 

Das Richten stellt nämlich eine Tätigkeit dar, die in 
Vertretung des Kalifen vollzogen wird. Sie entspricht voll 
und ganz einer Bevollmächtigung ohne jeden Unter-
schied. Im Grunde stellt sie selbst eine Form der Bevoll-
mächtigung dar, die sowohl in umfassender (ʿām) als 
auch in spezifischer Weise (ḥāṣ) ergehen kann. Demzu-
folge ist es zulässig, einen Richter nur für bestimmte Ge-
richtsfälle zu ernennen, ohne die Befugnis, andere Fälle 
zu behandeln. Mit seinen und den anderen Fällen kön-
nen andere Richter betraut werden, auch wenn sie sich 
am gleichen Ort befinden. Demzufolge ist es islamrecht-
lich erlaubt, die Gerichte abzustufen. In den ersten Jahr-
hunderten war dies auch unter den Muslimen vorhan-
den. So erwähnt al-Māwardī in seinem Buch „Al-aḥkām 
al-sulṭānīya“: Abū ʿAbdullāh az-Zubairī berichtete: „Bei 
uns in Basra haben die Befehlshaber seit geraumer Zeit 
einen Richter in der Zentralmoschee eingesetzt. Sie 
nennen ihn den Moschee-Richter. Er entscheidet in den 
Streitfällen bis zu zweihundert Dirham oder zwanzig 
Dinar. Auch legt er die Alimentationszahlungen fest. Er 
darf jedoch seinen Ort und seine Zuständigkeit nicht 
überschreiten.“ Ebenso ließ sich der Gesandte صلى الله عليه وسلم als 



219 
 

Richter in einer spezifischen Gerichtssache durch ʿAmr 
ibn al-ʿĀṣ vertreten. Andererseits ließ er sich in einer der 
Provinzen in allen Gerichtsangelegenheiten vertreten, 
wie es mit ʿAlī ibn Abī Ṭālib geschah, als er diesem das 
Gerichtswesen des Jemen übertrug. Dies belegt, dass es 
erlaubt ist, sowohl Gerichtszuständigkeiten einzuschrän-
ken als auch auszudehnen. 

Hingegen existieren keine Berufungs- bzw. Revisions-
gerichte. Von der Entscheidungsbefugnis her gibt es bei 
den Gerichten nur eine Instanz. Wenn der Richter das 
Gerichtsurteil fällt, dann ist es vollzugspflichtig. Dieses 
Urteil kann nicht durch das Urteil eines anderen Richters 
aufgehoben werden. So lautet das islamische Rechts-
prinzip: Der iğtihād kann durch seinesgleichen nicht 
aufgehoben werden. Denn kein muğtahid besitzt Hoheit 
über einen anderen. Somit ist es unzulässig, dass Gerich-
te existieren, die das Urteil anderer Gerichte aufheben. 

Wenn der Richter jedoch das Richten nach den Geset-
zen des islamischen Rechts aufgibt und nach den Geset-
zen des Unglaubens entscheidet oder ein Urteil fällt, das 
einem definitiven Text aus dem Koran, der Sunna des 
Gesandten, dem Konsens der Prophetengefährten oder 
den realen Fakten widerspricht - wenn er beispielsweise 
einen vermeintlich vorsätzlichen Mörder nach dem Tali-
onsprinzip (qiṣāṣ) verurteilt und der tatsächliche Mörder 
danach auftaucht –, dann wird in solchen und ähnlichen 
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Fällen das Urteil aufgehoben. Dies geht aus dem folgen-
den Ausspruch des Gesandten hervor: 

 »فهʦ ردمʥ أحʗث في أمʙنا هʘا ما لʛॻ مʹه «
Wer in diesem unserem Befehl etwas Neues hervor-

bringt, was nicht dazugehört, so ist es zurückzuweisen. 
(Von al-Buḫārī und Muslim auf dem Wege ʿĀʾišas überlie-
fert.) Auch wird von Ğābir ibn ʿAbdillāh berichtet: 

ʙ ـʥ فأمـʙʮʶ أنه مʲـلʗ. ثʤ أُخـɦُ ف صلى الله عليه وسلمفأمǺ ʙه الʹʮي  ،أن رجلاً زنى Ǻامʙأة«
 »ʤـǺه فʙَُج

Ein Mann trieb mit einer Frau Unzucht. Der Prophet 
befahl, ihn auszupeitschen. Danach teilte man ihm mit, 
dass der Mann verheiratet sei. Da befahl der Prophet, 
ihn zu steinigen. Und Mālik ibn Anas berichtet: Ich hörte, 
dass man eine Frau zu ʿUṯmān brachte, die nach sechs 
Monaten (Ehe) ein Kind gebar. Er befahl, sie zu steinigen. 
Da sagte ʿAlī zu ihm: „Für sie gilt die Steinigung nicht, 
denn Allah, der Erhabene, sagt: 

 ُشَهْرًا ثَلاَثوُنَ  وَفِصَالهُُ  وَحمَْلُه 
Und es (das Kind) zu tragen und zu entwöhnen dau-

ert dreißig Monate. (46:15) Auch sagt Er: 

 ُتِمَّ يُ  أَنْ  أَراَدَ  مَنْ لِ   ۖ ينِْ امِلَ كَ   ينِْ حَوْلَ  أَوْلاَدَهُنَّ  يُـرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَات 
 الرَّضَاعَةَ 

Und die Gebärenden stillen ihre Kinder zwei volle 
Jahre. (2:233) Die Schwangerschaft kann also sechs Mo-
nate dauern. Deswegen darf sie nicht gesteinigt werden.“ 
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ʿUṯmān befahl daraufhin, sie zurückzuholen. Auch berich-
tet ʿAbdurrazzāq von al-Imām aṯ-Ṯaurī, der sagte: Wenn 
der Richter im Widerspruch zum Buch Allahs, zur Sunna 
des Gesandten Allahs oder im Widerspruch zu etwas rich-
tet, worüber Übereinstimmung herrscht, so muss der 
Richter nach ihm sein Urteil aufheben. 

Die Befugnis, diese Urteile aufzuheben, hat der 
maẓālim-Richter. 

Der muḥtasib 

Der muḥtasib31 ist jener Richter, der alle Fälle unter-
sucht, bei denen es um die Rechte der Allgemeinheit 
geht, es keinen (personifizierten) Kläger gibt und die 
nicht in den Bereich der ḥudūd und der Gewaltverbre-
chen fallen. 

Dies ist die Definition des ḥisba-Richters. Sie wurde 
dem ḥadīṯ über den „Kornhaufen“ (ṣubratu ṭ-ṭaʿām) ent-
nommen. So fand der Gesandte صلى الله عليه وسلم Nässe in einem Korn-
haufen vor. Er befahl, das Nasse obenauf zu legen, damit 
es für die Menschen sichtbar wird. Hier ging es um ein 
Recht der Allgemeinheit. Der Gesandte untersuchte es 
und entschied, den nassen Teil obenauf zu legen, um den 
Betrug zu beseitigen. Dies umfasst alle Rechte dieser Art. 
Ḥudūd und Gewaltverbrechen gehören jedoch nicht da-

                                                      
31 Markt- und Sittenvogt 
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zu, da sie nicht zu dieser Art Vergehen zählen, sondern in 
ihrem Ursprung Streitfälle zwischen Personen sind. 

Die Befugnisse des muḥtasib 

Der muḥtasib hat das Recht, in jeder Übertretung zu 
entscheiden, sobald er davon erfährt. Das kann an jedem 
Ort geschehen, ohne die Notwendigkeit, eine Gerichts-
sitzung einzuberufen. Es werden ihm einige Sicherheits-
kräfte unterstellt, um seine Befehle durchzuführen. Sei-
ne Urteile werden unverzüglich vollzogen. 

Um eine Klage zu untersuchen, ist eine Gerichtssit-
zung für den muḥtasib nicht erforderlich. Vielmehr ur-
teilt er in einem Vergehen, sobald er sichere Kenntnis 
davon hat. Er kann zu jeder Zeit und an jedem Ort rich-
ten: am Markt, im Haus, auf dem Rücken eines Reittiers, 
im Auto, bei Tag und bei Nacht. Denn der Rechtsbeleg, 
der eine Gerichtssitzung zur Untersuchung des Gerichts-
falls voraussetzt, trifft auf den muḥtasib nicht zu. Der 
ḥadīṯ, in dem eine Gerichtssitzung zur Abhaltung des 
Gerichts vorausgesetzt wird, besagt nämlich: 

»ʤاكʲال ȏʗي ʥʻان بʗقعǻ ʥʻʸʶʳإن ال« 
Die beiden Kontrahenten sitzen dem Richter gegen-

über. Im zweiten ḥadīṯ heißt es: 

 »إذا جلʛ إلʣॻ الʸʶʳان«
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Wenn beide Kontrahenten sich zu dir setzen […]. 
Dies ist beim ḥisba-Richter aber nicht der Fall, da es kei-
nen Kläger und keinen Beklagten gibt. Vielmehr existiert 
eine Verletzung öffentlichen Rechts oder eine Übertre-
tung islamischer Gesetze. Auch hat der Prophet, als er 
den Fall des Lebensmittelberges untersuchte, dies wäh-
rend eines Marktganges getan. Die Lebensmittel waren 
zum Verkauf dargeboten. Der Prophet hat den Besitzer 
nicht erst zu sich gerufen. Vielmehr hat er im Moment, 
als er die Übertretung wahrnahm, diese unverzüglich 
behandelt. Dies belegt, dass eine Gerichtssitzung in den 
ḥisba-Fällen keine Bedingung darstellt. 

Der muḥtasib hat das Recht, Vertreter für sich zu er-
nennen, wenn sie die Bedingungen eines ḥisba-Richters 
erfüllen. Er kann sie auf die verschiedenen Gegenden 
verteilen. Diese Vertreter sind dann befugt, in den Ge-
genden und Orten, die ihnen zugeteilt wurden, jene ḥis-
ba-Aufgaben zu übernehmen, für die sie bevollmächtigt 
worden sind. 

Dieses Recht ist jedoch daran gebunden, ob der 
muḥtasib bei seiner Einsetzung die Befugnis erhalten 
hat, Vertreter bzw. Folgebeauftragte für sich zu bestim-
men. Wird ihm die Befugnis, Folgebeauftragte, d. h. Ver-
treter für sich, zu bestimmen, nicht erteilt, so besitzt er 
nicht das Recht dazu. 
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Der maẓālim-Richter 

Der maẓālim-Richter (Richter für Staatsvergehen) wird 
eingesetzt, um jede Ungerechtigkeit (maẓlima) zu besei-
tigen, die im Staat oder seitens des Staates irgendeiner 
unter der Herrschaft des Staates lebenden Person wider-
fährt. Dies gilt für Staatsbürger und Ausländer in gleicher 
Weise, und zwar für jede Ungerechtigkeit, die vom Kali-
fen selbst oder von einem seiner Regierungspersonen 
oder Beamten ausgeht. 

Dies ist die Definition des maẓālim-Richters. Das 
maẓālim-Gericht geht in seinem Ursprung auf einen 
ḥadīṯ des Propheten صلى الله عليه وسلم zurück, in dem er jede ungerech-
te Regierungshandlung eines Herrschers gegenüber den 
Bürgern als maẓlima (Ungerechtigkeit) bezeichnet. Von 
Anas wird berichtet, der sagte: Die Preise stiegen in der 
Zeit des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم, sodass die Menschen ihn 
baten: „O Gesandter Allahs, wenn du doch die Preise 
doch festlegen würdest!“ Da antwortete er: 

ى ألق إن الله هʦ الʳالȖ القاʞǺ الॺاسȊ الʙازق الʴʸعʙ، وȀني لأرجʦ أن«
ة ʡلʯʸها إǻاه في دم ولا مال الله ولا ʠǻلʮʹي َy ʢْلِ َy Ǻ ʗأح« 

Allah ist der Schöpfer, Er ist der Nehmer, der Geber, 
der Versorger. Er ist Derjenige, Der die Preise festlegt. 
Ich hoffe (am Jüngsten Tage) auf Allah zu treffen, ohne 
dass mich jemand wegen einer Ungerechtigkeit belangt, 
die ich ihm in Blut oder Vermögen zugefügt habe. (Bei 
Aḥmad tradiert) Der Prophet hat in diesem ḥadīṯ das 
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Festlegen der Preise zu einer Ungerechtigkeit (maẓlima) 
erhoben. Würde er es tun, so hätte er (nach seiner Aus-
sage) eine Ungerechtigkeit begangen. Ebenso hat er die 
Untersuchung der Gerichtsfälle, die der Staat für die 
Bürger regelt und die das Recht der Allgemeinheit be-
treffen, als Untersuchung einer maẓlima bezeichnet. 
Wenn z. B. für eine Versorgungseinrichtung der Men-
schen eine bestimmte Benutzungsordnung festgelegt 
wird, ein Bürger jedoch der Meinung ist, dass ihn dieses 
System benachteilige, so wird sein Fall als maẓlima 
(Staatsvergehen) angesehen, weil er eine Benachteili-
gung durch ein Verwaltungssystem darstellt, das der 
Staat für eine Versorgungseinrichtung seiner Bürger 
festgelegt hat. Beispiel dafür ist die Bewässerung durch 
öffentliche Wasseranlagen gemäß einem vom Staat fest-
gelegten System (Reihenfolge). 

Beleg dafür ist die Benachteiligungsklage eines 
anṣārī32 gegen die staatliche Regelung der Wasserzufuhr 
nach dem Prinzip des Nächstgelegenen, d. h., derjenige 
bewässert zuerst, dessen Land der Wasserfluss zuerst 
passiert. Der anṣārī wollte, dass az-Zubair das Wasser 
zuerst an ihn weiterleite, bevor er sein eigenes Land be-
wässere (das Wasser floss nämlich zuerst an az-Zubairs 
Land vorbei). Az-Zubair weigerte sich jedoch. Da wurde 

                                                      
32 Wörtl. „Unterstützer“. Bezeichnung für die Bewohner Medinas, 
die dem Propheten für die Staatsgründung Schutz und Unterstüt-
zung gewährt haben. 
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die Angelegenheit dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم vorgelegt, 
und er entschied, dass zuerst az-Zubair sein Land leicht 
bewässere (um als Unterstützung für den anṣārī nicht 
sein ganzes Wasserkontingent zu verbrauchen) und es 
dann zu seinem Nachbarn, dem anṣārī, weiterfließen 
lasse. Der anṣārī lehnte dies jedoch ab und verlangte, 
dass das Wasser zuerst in sein Land fließe, bevor az-
Zubair irgendetwas davon verwende. Dann sagte er dem 
Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم, dass dieser deswegen so urteile, 
weil az-Zubair sein Vetter sei. (Eine große Anschuldigung 
gegenüber dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم. Es scheint aber, als 
ob der Gesandte ihm diese Aussage verziehen hätte, weil 
er an der Schlacht von Badr teilgenommen hatte, wie es 
in der Tradierung von al-Buḫārī erwähnt wird.) 

Da entschied der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم, dass az-Zubair 
sein volles Recht am Wasser nehmen solle. Mit anderen 
Worten sollte az-Zubair sein Land bewässern, bis das 
Wasser den Grund der Mauer bzw. der Bäume erreichte. 
Die Gelehrten erläuterten dies damit, dass das Wasser 
am Boden steigt, bis es knöchelhoch steht. Der gesamte 
ḥadīṯ, wie er von Muslim tradiert wird, lautet folgen-
dermaßen: ʿUrwa ibn az-Zubair berichtet von ʿAbdullāh 
ibn az-Zubair: „Ein Mann der anṣār führte vor dem Ge-
sandten Allahs صلى الله عليه وسلم Klage gegen az-Zubair über den al-
Ḥarra-Bach, mit dem sie ihre Palmen bewässerten. Der 
anṣārī verlangte, az-Zubair solle das Wasser vorbeiziehen 
lassen, doch dieser weigerte sich. Da brachten sie den 
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Streitfall vor den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم. Der Gesandte صلى الله عليه وسلم 
sprach: 

ʙُ ث« ْ̒ȁَُا زǻَ Ȗِْأَرْسِلِ  ـُاس َّʤ  َاءَ إِلَى جَارِك َy  »الْ
Bewässere, o az-Zubair, und lass das Wasser dann zu 

deinem Nachbarn fließen! Der anṣārī ärgerte sich und 
sprach: „O Gesandter Allahs! Nur, weil er dein Vetter 
ist?“ Da verfärbte sich das Gesicht des Propheten صلى الله عليه وسلم, und 
er sagte: 

ʙُ اسȖِْ ث« ْ̒ȁَُا زǻَُـ  ِʛॺِْاح َّʤ  ِجِعَ إʙََّْى يʯَاءَ ح َy ɦَ  لَىالْ  »ʗْرِ الْ
O az-Zubair, bewässere und staue das Wasser auf, 

bis es zur Mauer zurückfließt. Az-Zubair meinte: „Bei 
Allah, ich glaube, dass folgende āya zu diesem Ereignis 
herabgesandt wurde: 

 َن ـَ جَرَ شَ  افِيمَ  وكَ يحَُكِّمُ  حَتىَّ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  وَربَِّكَ  فَلا  فيِ  دُوايجَِ  لاَ  ثمَُّ  هُمْ بَـيـْ
 يمًاتَسْلِ  اوَيُسَلِّمُو  قَضَيْتَ  ممَِّا حَرَجًا أنَْـفُسِهِمْ 

Nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht eher gläu-
big sein, bis sie dich zum Richter in allem erheben, was 
unter ihnen strittig ist, sie sodann in ihrem Herzen kei-
nen Zweifel mehr hegen […]. (4:65)“ (Der al-Ḥarra-
Wasserfluss war ein Bach bei al-Ḥarra, einem bekannten 
Ort in Medina. Man bezeichnet ihn so, weil er durch die-
ses Gebiet floss. Abū ʿUbaid sagte: In Medina gab es zwei 
Flussgräben, durch die Regenwasser floss. Die Menschen 
rangen sich darum. Da entschied der Gesandte صلى الله عليه وسلم, dass 
der Reihe nach, vom Höchsten beginnend, bewässert 
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werden soll. Das heißt, der Landbesitzer am Beginn des 
Wasserflusses bewässert zuerst, dann der Nächste usw. 

Demzufolge wird jedes Vergehen, das einer Person 
widerfährt und das vom Herrscher oder einem staatli-
chen Organ durch dessen Verfügung ausgeht, als maẓli-
ma angesehen. Das geht aus der Aussage beider aḥādīṯ 
hervor. Die maẓlima wird dem Kalifen oder einem der 
maẓālim-Richter vorgetragen, die ja als seine Vertreter 
fungieren. 

Die Ernennung der maẓālim-Richter und ihre Absetzung 

Der maẓālim-Richter wird vom Kalifen oder vom 
Obersten Richter ernannt. Denn Staatsvergehen 
(maẓālim) gehören zum Bereich der Justiz, da sie die 
Verkündung des islamischen Rechtsspruches in verbind-
licher Weise nach sich ziehen. Nun werden die Richter in 
all ihren Arten vom Kalifen ernannt, da feststeht, dass 
der Gesandte صلى الله عليه وسلم, wie bereits ausgeführt, die Richter in 
sämtlichen Tätigkeitsfeldern selbst ernannte. Demzufol-
ge ist es der Kalif, der den maẓālim-Richter ernennt. 
Ebenso kann der Oberste Richter (qāḍī l-quḍāt) den 
maẓālim-Richter ernennen, wenn er in seinem Einset-
zungsvertrag die Befugnis dazu vom Kalifen erhalten hat. 
Es ist zulässig, dass sich das maẓālim-Hauptgericht im 
Zentrum des Staates auf die Untersuchung der vom Kali-
fen, seinen Assistenten und seinem Obersten Richter 
ausgehenden Vergehen beschränkt, wobei die Zweigstel-
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len des maẓālim-Gerichts in den Provinzen die Vergehen 
der Gouverneure, Kreisvorsteher und der anderen 
Staatsbediensteten untersuchen. Der Kalif kann dem 
maẓālim-Hauptgericht auch die Befugnis zur Ernennung 
und Absetzung der maẓālim-Richter in den Provinzzwei-
gen des maẓālim-Gerichts erteilen, die ja dem maẓālim-
Hauptgericht angeschlossen sind. 

Ebenso ist es der Kalif, der die Mitglieder des 
maẓālim-Hauptgerichts im Staatszentrum ernennt und 
absetzt. Was die Absetzung des Leiters des maẓālim-
Hauptgerichts betrifft, also des maẓālim-Richters, der die 
Absetzung des Kalifen untersucht, so sollte auch hier der 
Kalif grundsätzlich das Recht haben, ihn abzusetzen, wie 
er auch das Recht hat, ihn gleich allen anderen Richtern 
zu ernennen. Es gibt jedoch einen Fall, bei dem man mit 
überwiegender Annahme sagen kann, dass der Verbleib 
der Absetzungsbefugnis in Händen des Kalifen zu einem 
ḥarām33 führt. Darauf trifft nun das islamische Rechts-
prinzip Das Mittel zum Verbotenen ist ebenso verboten 
zu, weil die überwiegende Annahme (Präsumtivität) bei 
diesem Rechtsprinzip genügt. 

Dieser Fall tritt ein, wenn eine Beschwerde gegen den 
Kalifen oder einen seiner Assistenten oder seinen Obers-
ten Richter (wenn der Kalif ihm die Befugnis zur Ernen-
nung und Absetzung des maẓālim-Richters übertragen 

                                                      
33 Das heißt zu etwas Verbotenem. 
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hat) eingebracht wird. Der Verbleib der Absetzungsbe-
fugnis in Händen des Kalifen kann in so einem Fall das 
Urteil des Richters und somit auch seine Fähigkeit zur 
Absetzung des Kalifen oder eines seiner Assistenten zum 
Beispiel beeinträchtigen. In dieser Situation wird die Ab-
setzungsbefugnis zu einem Mittel, das zum ḥarām führt. 
Somit ist ihr Verbleib in Händen des Kalifen verboten. 

In allen übrigen Fällen bleibt der ursprüngliche 
Rechtsspruch bestehen, dass nämlich die Befugnis zur 
Absetzung des maẓālim-Richters ebenso wie zu seiner 
Ernennung in Händen des Kalifen liegt. 

Die Befugnisse des maẓālim-Richters 

Das maẓālim-Gericht hat die Befugnis, jede Art von 
Staatsvergehen zu untersuchen, ob sie nun von einer 
Person des Staatsapparates ausgehen oder mit einer 
Übertretung der islamischen Rechtssprüche durch den 
Kalifen zu tun haben. Eine maẓlima kann ebenso mit der 
Interpretation einer Textpassage aus der Verfassung, 
den Gesetzen oder den anderen islamischen Rechtssprü-
chen, die der Kalif bindend gemacht hat, verbunden sein. 
Sie kann aber auch eine (evtl. zu Unrecht) eingehobene 
Steuer oder etwas Anderes betreffen. 

Bei der gerichtlichen Untersuchung irgendeines 
Staatsvergehens (maẓlima) ist weder das Vorhandensein 
einer Gerichtssitzung noch die Existenz eines Klägers 
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oder eines Beklagten erforderlich. Das gilt sowohl bei 
Ungerechtigkeiten, die von irgendeiner Person des 
Staatsapparates ausgehen, bei Verletzungen der islami-
schen Rechtssprüche durch den Kalifen, bei der Interpre-
tation von Textpassagen aus dem islamischen Recht, aus 
der Verfassung oder den Gesetzen, die der Kalif erlassen 
hat, bei der Festlegung einer Steuer, bei Willkür- und 
Gewalthandlungen, die vom Staat an den Bürgern verübt 
werden, bei Übertretungen während des Eintreibens von 
Geldern, bei Kürzungen der Löhne von Beamten und 
Soldaten als auch bei verspäteten Gehaltszahlungen. Das 
Gericht hat das Recht, eine maẓlima zu untersuchen, 
auch wenn sie niemand vorgebracht hat. 

Der Rechtsbeleg, der die Voraussetzung einer Ge-
richtssitzung zur Untersuchung eines Gerichtsfalles fest-
legt, trifft auf das maẓālim-Gericht nicht zu, da es keinen 
Kläger gibt. So ist die Existenz eines Klägers in maẓālim-
Fällen nicht unbedingt erforderlich. Das maẓālim-Gericht 
kann einen Fall auch dann untersuchen, wenn er von 
keinem Kläger vorgebracht wurde. Ebenso ist die Ge-
genwart des Beklagten nicht notwendigerweise erforder-
lich, da das Gericht die Angelegenheit auch ohne seine 
Anwesenheit behandeln kann. Denn das maẓālim-
Gericht untersucht ausschließlich das Spezifikum der 
erfolgten Ungerechtigkeit. Deswegen trifft der Rechtsbe-
leg für die Voraussetzung einer Gerichtssitzung darauf 
nicht zu. Dies geht zum einen aus dem bei Abū Dāwūd 
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und Aḥmad überlieferten ḥadīṯ hervor, in dem ʿAbdullāh 
ibn az-Zubair Folgendes berichtet: 

 »أن الǻ ʥʻʸʶʳقعʗان بʥʻ يȏʗ الʲاكʤ صلى الله عليه وسلمقʷى رسʦل «
Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم hat entschieden, dass die 

Streitgegner (Kontrahenten) vor dem Richter Platz 
nehmen. Zum anderen sprach der Gesandte in einem 
ḥadīṯ zu ʿAlī: 

 »إذا جلʛ إلʣॻ الʸʶʳان«
Wenn die beiden Kontrahenten vor dir Platz nehmen 

[…]. Demzufolge kann das maẓālim-Gericht eine maẓlima 
untersuchen, sobald sie geschieht, ohne an irgendeine 
Sache gebunden zu sein, weder an eine Örtlichkeit noch 
an eine Zeit, eine Gerichtssitzung oder irgendetwas 
sonst. Nachdem dieses Gericht aber aufgrund seiner Be-
fugnisse einen hohen Stellenwert besitzt, wurde es mit 
entsprechenden Eigenschaften ausgestattet, die ihm 
Würde und Größe verliehen. In der Zeit der Sultane in 
Ägypten und Syrien bezeichnete man den Sitzungsort 
des Sultans, in dem die maẓālim-Fälle behandelt wurden, 
als Dār al-ʿAdl (Stätte der Gerechtigkeit). Der Sultan er-
nannte dort für sich Vertreter. Auch waren Richter und 
Gelehrte anwesend. Al-Miqrīsī erwähnt in seinem Werk 
„As-sulūk ilā maʿrifati duwali-l-mulūk“, dass der Sultan-
König aṣ-Ṣāliḥ Aiyūb im Dār al-ʿAdl Vertreter für sich er-
nannte, um die maẓālim-Fälle zu beseitigen. Zeugen, 
Richter und Gelehrte saßen ihnen bei. Es ist nichts dage-
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gen einzuwenden, für das maẓālim-Gericht ein prächti-
ges Gebäude zu wählen. Dies gehört zu den erlaubten 
Dingen, insbesondere dann, wenn damit die Macht der 
Gerechtigkeit demonstriert werden soll. 

Verträge, Rechtsbeziehungen und Urteile vor der Grün-
dung des Kalifats 

Verträge, Rechtsbeziehungen und Urteile, die vor der 
Gründung des Kalifats eingegangen bzw. gefällt wurden 
und deren Vollzug abgeschlossen ist, werden im Falle des 
Abschlusses ihres Vollzuges vor Gründung des Kalifats als 
gültig angesehen. Das Gerichtssystem des Kalifats wird 
diese nicht aufheben und nicht erneut aufrollen. Auch 
werden diesbezüglich neu eingebrachte Klagen nach 
Gründung des Kalifats nicht angenommen. 

Davon sind drei Fälle ausgenommen: 

1. Wenn das abgeschlossene und im Vollzug erledigte 
Verfahren eine weiterhin bestehende Folge hat, die dem 
Islam widerspricht. 

2. Wenn die Angelegenheit sich auf Personen bezieht, 
die dem Islam und den Muslimen Leid zugefügt haben. 

3. Wenn der Fall ein usurpiertes Vermögen (māl 
maġṣūb) betrifft, das sich nach wie vor in Händen des 
Usurpators befindet. 

Dass außer in den drei oben erwähnten Fällen Verträ-
ge, Rechtsbeziehungen und Gerichtsurteile, die vor der 
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Gründung des Kalifats eingegangen bzw. gefällt wurden 
und deren Vollzug abgeschlossen ist, nicht aufgehoben 
und neu aufgerollt werden, geht auf die Handlung des 
Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم zurück. So ist er صلى الله عليه وسلم nach der Eröff-
nung Mekkas nicht in sein Haus, das er vor der Auswan-
derung bewohnte, zurückgekehrt. ʿAqīl ibn Abī Ṭālib hat-
te die Häuser seiner väterlichen Anverwandten (ʿaṣāba), 
die den Islam angenommen hatten und ausgewandert 
waren, gemäß den Gesetzen der Mekkaner geerbt und 
dann verkauft, darunter auch das Haus des Gesandten 
Allahs صلى الله عليه وسلم. Damals fragte man den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم: 
„In welcher deiner Wohnstätten wirst du wohnen?“ Da 
antwortete der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

ا عَقʻِلٌ مʥِْ رȁَِاعٍ «  »وَهَلْ تʙََكَ لََ́
Hat uns denn ʿAqīl einen Winkel übriggelassen?34 In 

einer anderen Überlieferung heißt es: 

ا عَقʻِلٌ مʥِْ مَْ́ «  »ʚِلٍ ـوَهَلْ تʙََكَ لََ́
Hat uns denn ʿAqīl eine Wohnstätte übriggelassen? 

ʿAqīl hatte also die Wohnstätten des Gesandten Allahs 
 verkauft. Dieser machte die Verkaufsverträge aber صلى الله عليه وسلم
nicht rückgängig. Der ḥadīṯ, wie ihn al-Buḫārī auf dem 
Wege des Usāma ibn Zaid überliefert, lautet wie folgt: 
Usāma ibn Zaid fragte den Gesandten Allahs während 
der Eröffnung Mekkas: „O Gesandter Allahs, wo wirst du 

                                                      
34 Rhetorische Frage im Sinne von: Wohin denn, wenn uns ʿAqīl 
nichts übriggelassen hat? 
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dich morgen niederlassen?“ Der Gesandte صلى الله عليه وسلم antworte-
te: 

ʚِلٍ « ا عَقʻِلٌ مʥِْ مَْ́  »؟!وَهَلْ تʙََكَ لََ́
Hat uns denn ʿAqīl eine Wohnstätte übriggelassen?“ 

Auch wird berichtet, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم seine 
Tochter Zainab ihrem Gatten Abū l-ʿĀṣ ibn Rabīʿ, nach-
dem dieser den Islam angenommen hatte und nach Me-
dina ausgewandert war, zurückgab, ohne ihren Heirats-
vertrag zu erneuern. Der Gesandte صلى الله عليه وسلم hat also die Gül-
tigkeit jenes Vertrages anerkannt, der in der ğāhilīya 
zwischen beiden abgeschlossen worden war. Zainab war 
vor ihrem Gatten zum Islam konvertiert und nach der 
Schlacht von Badr ausgewandert, während ihr Gatte in 
Mekka weiterhin an seinem Götzenglauben festhielt. So 
berichtet ibn Māğa auf dem Wege des ibn ʿAbbās: 

» َِّɱ َلʦُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسʯَ ॻȁِعِ  أَبِي الْعَاصِ رَدَّ ابَْ́ َّʙال ʥِْب َǺ ʗَْبِ سَ ع ʥِ ْ̒ʯَ َؒاحِهَا َ́ ِ́
لِ   »الأَوَّ

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم gab seine Tochter Zainab 
nach zwei Jahren an Abū l-ʿĀṣ ibn Rabīʿ mit dem ersten 
Ehevertrag zurück. Und in der Tradierung bei Aḥmad 
heißt es: „Yazīd berichtete uns von Muḥammad ibn Isḥāq 
von Dāwūd ibn Ḥuṣain von ʿIkrima von ibn ʿAbbās, dass 
der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم 

» ْȂَهُ زʯَ لِ Ǻَ احِهَا َؒاي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِِ́ ʔََ́ عَلَى أَبِ ـرَدَّ ابَْ́ ʥِ وَلʤَْ لأَوَّ ْ̒ʯَ  عʗَْ سََ́
ʗِثْ صʗََاقًا ْ̡ ǻُ« 
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seine Tochter Zainab nach zwei Jahren an Abū l-ʿĀṣ 
ibn Rabīʿ mit dem ersten Ehevertrag zurückgab, ohne 
eine neue Mitgift zu fordern.“ Dies geschah, nachdem 
Abū al-ʿĀṣ den Islam angenommen hatte. 

Was hingegen die Neubeurteilung jener Fälle angeht, 
die eine weiter anhaltende, dem Islam widersprechende 
Folge haben, so geht dies aus den folgenden Rechtsbele-
gen hervor: Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم hat den verbleiben-
den Zins (ribā), den die Menschen (auf geliehene Geld-
beträge) noch entrichten mussten, aufgehoben, nach-
dem sie Teil des islamischen Staates geworden waren. Er 
sprach ihnen lediglich das Stammkapital zu. Nachdem 
also ihr Land zu einer Stätte des Islam geworden war, 
wurde der Restzins aufgehoben. Abū Dāwūd berichtet 
über den Weg des Sulaimān ibn ʿAmr von dessen Vater, 
der sprach: „Ich hörte den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم bei der 
Abschiedspilgerfahrt (hağğatu l-wadāʿ) sagen: 

اهِلॻَِّةِ مʦَْضʦُعٌ « َɦ لَّ رȁًِا مʥِْ رȁَِا الْ ʦُyنَ الُِؒ وسُ أَمʤْ َʦْ رُءُ ُؒ لَ  ،أَلا إِنَّ ُؕ  ʤْ لا تʢَْلِ
ʦُyنَ   »وَلا تʢُْلَ

Wahrlich, jeder Zins (ribā) aus der ğāhilīya ist aufge-
hoben. Es steht euch euer Kapital zu, so dass weder ihr 
Unrecht tut, noch euch Unrecht getan wird.“ 

Auch wurden jene, die nach den Gesetzen der 
ğāhilīya mit mehr als vier Frauen verheiratet waren, 
nach ihrem Anschluss an die Stätte des Islam (dār al-
islām) gezwungen, nur vier von ihnen zu behalten. So 
berichtet at-Tirmiḏī über den Weg des ʿAbdullāh ibn 
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ʿUmar, dass Ġailān ibn Salama aṯ-Ṯaqafī den Islam an-
nahm und in der ğāhilīya mit zehn Frauen verheiratet 
war. Sie nahmen mit ihm den Islam an. 

ʮِيُّ « هʥَُّ  صلى الله عليه وسلمفَأَمʙََهُ الَّ́ ʙَ أَرȁَْعًا مِْ́ َّ̒ َr ʯََأَنْ ي« 
Da befahl ihm der Prophet صلى الله عليه وسلم, vier von ihnen auszu-

suchen. 

Demzufolge wird die anhaltende Folge eines Vertra-
ges, die dem Islam widerspricht, nach Gründung des is-
lamischen Staates beseitigt. Diese Beseitigung ist ver-
pflichtend. 

Wenn beispielsweise eine muslimische Frau vor dem 
Islam mit einem Christen verheiratet war, dann wird die-
ser Vertrag nach Gründung des Kalifats gemäß dem isla-
mischen Recht aufgelöst. 

Das Neuaufrollen jener Fälle, die sich auf Personen 
beziehen, die dem Islam und den Muslimen Leid zuge-
fügt haben, geht ebenso auf das Handeln des Gesandten 
Allahs صلى الله عليه وسلم zurück. So gab der Prophet صلى الله عليه وسلم bei der Erobe-
rung Mekkas einige Personen, die in der ğāhilīya dem 
Islam und den Muslimen Leid zugefügt hatten, zur Tö-
tung frei, obwohl der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

انَ قَ « ʔُّ مَا َؕ ُɦ ǻَ َلَهُ ـإِنَّ الإِسْلامʮْ« 
Der Islam kappt, was vor ihm war. (Von Aḥmad und 

aṭ-Ṭabarānī über den Weg des ʿAmr ibn al-ʿĀṣ berichtet.) 
Das bedeutet, dass diejenigen, die dem Islam und den 
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Muslimen Leid zugefügt haben, von diesem ḥadīṯ ausge-
nommen sind. 

Nachdem der Prophet صلى الله عليه وسلم später aber einigen dieser 
Personen verzieh, so zum Beispiel ʿIkrima ibn Abī Ğahl, 
kann auch der Kalif die Fälle solcher Personen neu auf-
rollen oder aber ihnen verzeihen. Dies gilt ebenso für 
Leute, die Muslime folterten oder Verbalattacken gegen 
den Islam lancierten. Auf sie trifft der folgende ḥadīṯ 
nicht zu: 

انَ قَ « ʔُّ مَا َؕ ُɦ ǻَ َلَهُ ـإِنَّ الإِسْلامʮْ« 
Der Islam kappt, was vor ihm war. Sie sind ebenfalls 

davon ausgenommen. Das Neuaufrollen ihres Falles liegt 
im Ermessen des Kalifen. 

Was das Neuaufrollen von Usurpationsfällen (qaḍāyā 
l-ġaṣb), d. h. Fälle von gewaltsamer Aneignung, betrifft, 
bei denen sich das usurpierte Gut noch in Händen des 
Usurpators befindet, so ist dies auf folgenden ḥadīṯ zu-
rückzuführen, den Muslim von Wāʾil ibn Ḥuğr berichtet, 
der sagte: Ich war beim Gesandten Allahs, als zwei Män-
ner zu ihm kamen, die sich über ein Stück Land stritten. 
Der eine sprach: „O Gesandter Allahs, dieser hier hat in 
der Zeit der ğāhilīya mein Land an sich gerissen.“ Es war 
Imruʾu l-Qais ibn ʿĀbis al-Kindī. Sein Kontrahent war 
Rabīʿa ibn ʿIbdān. Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم fragte den Klä-
ger: 

» َʣʯُ َ́   »؟بَِّ̒
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Dein Beweis? Und der Mann antwortete: „Ich habe 
keinen.“ Da sagte der Gesandte صلى الله عليه وسلم: 

ʻُ́هُ « ِy ǻَ« 
Sein Schwur! (Das heißt der Schwur des Beklagten.) 

Da meinte der Kläger: „Dann wird er das Land behalten!“ 
Und der Prophet antwortete ihm: 

 »ذَاكَ  لʛَॻَْ لʣََ إِلاَّ «
Du hast nur dies! Als sich der Beklagte zum Schwur 

erhob, sprach der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

» ِʥَم  ْॻَعَل ʦَُوَه َ َّɱ َا لَقِي ًy  »انُ ॺَ ـْ̫ هِ غَ اقʠَʯَْعَ أَرْضًا ʡَالِ
Wer sich unrechtmäßig ein Stück Land aneignet, wird 

Allah begegnen, während Sein Zorn auf ihm lastet. 

Der Gesandte Allahs hat also die Klage des Mannes 
gegen denjenigen, der ihm sein Land gewaltsam wegge-
nommen hatte, angenommen, obwohl dies in der Zeit 
der ğāhilīya geschehen war. 

Demzufolge wird die Klage gegen jeden angenom-
men, der Land, Weidevieh oder Vermögenswerte von 
Privatpersonen gewaltsam an sich gerissen hat. Gleiches 
gilt für usurpiertes öffentliches Eigentum oder Eigentum 
des Staates. 

Außer in diesen drei Fällen werden die Verträge, Ge-
schäftsbeziehungen und Gerichtsurteile, die vor dem 
Kalifat abgeschlossen wurden bzw. ergangen sind, nicht 
aufgehoben oder von neuem aufgerollt, solange sie ent-
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schieden und vor Gründung des Kalifats in ihrem Vollzug 
abgeschlossen sind. 

Wurde also beispielsweise ein Mann wegen Aufbre-
chens von Schultüren zu zwei Jahren Gefängnis verur-
teilt, hat er diese Zeit bereits vor Gründung des Kalifats 
abgesessen und will er nach Gründung des Kalifats eine 
Klage gegen jene einbringen, die ihn damals verurteilten, 
weil er der Meinung ist, dass er eine Gefängnisstrafe 
nicht verdient habe, so wird seine Klage nicht ange-
nommen, weil der Fall sich vor Gründung des Kalifats 
ereignete, ein Urteil darüber gefällt und der Vollzug be-
reits vollendet wurde. Er soll Allah um Vergeltung bitten. 

Wenn aber jemand z. B. zu zehn Jahren Gefängnis 
verurteilt wurde, zwei davon abgesessen hat und nun 
das Kalifat gegründet worden ist, so kann der Kalif den 
Fall erneut untersuchen: Entweder wird die Strafe 
grundsätzlich aufgehoben, der Verurteilte wird enthaftet 
und freigesprochen, oder man begnügt sich mit der be-
reits abgesessenen Strafe, d. h., er erhält ein Urteil über 
zwei Jahre Haft und wird anschließend aus dem Gefäng-
nis entlassen. Oder aber die verbleibende Strafe wird 
unter Berücksichtigung der diesbezüglichen islamischen 
Gesetze neu untersucht und ein neues Strafmaß ent-
sprechend dem Wohle der Bürger – insbesondere in den 
Fällen, wo es um Personenrechte geht – und im Sinne 
einer Verbesserung der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen festgesetzt.  
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Zehntens: Der Verwaltungsapparat 
(die Bürgerinteressen) 

Die Verwaltung der Staats- und Bürgerangelegenhei-
ten werden von Behörden (maṣlaḥa), Kreisämtern 
(dāʾira) und Dienststellen (idāra) übernommen. Diese 
haben die Aufgabe, die Staatsangelegenheiten zu be-
treuen und die Interessen der Bürger wahrzunehmen. 
Jeder Behörde steht ein Generaldirektor vor. Für die 
Kreisämter und Dienststellen werden Direktoren er-
nannt, die deren Leitung übernehmen und für diese di-
rekt zuständig sind. Diese Direktoren sind, was ihre Tä-
tigkeit betrifft, vor jenen Personen verantwortlich, die 
die Gesamtleitung ihrer Behörden, Kreisämter oder 
Dienststellen innehaben. Was die Einhaltung der Gesetze 
und der allgemeinen Ordnung angeht, so tragen sie die 
Verantwortung vor dem Gouverneur (wālī) oder dem 
Statthalter (ʿāmil). 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم regelte die Bürgerangelegen-
heiten und ernannte Schriftführer zu deren Administra-
tion. Er صلى الله عليه وسلم leitete die Angelegenheiten der Bürger in 
Medina, nahm deren Interessen wahr, löste ihre Prob-
leme, ordnete ihre Beziehungen, gewährleistete die Be-
friedigung ihrer Bedürfnisse und lenkte sie zum Besten 
hin. All dies zählt zu den Verwaltungstätigkeiten, die den 
Menschen ihr Leben ohne Probleme und Komplikationen 
erleichtern sollen. 
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Im Bereich der Lehrtätigkeit z. B. setzte der Gesand-
te صلى الله عليه وسلم als Lösegeld für die ungläubigen Kriegsgefangenen 
das Unterrichten von jeweils zehn muslimischen Kindern 
fest. Das Lösegeld für die Gefangenenbefreiung zählt 
zum Beutevermögen, das ja Eigentum der Muslime ist. 
Somit gehört die Gewährleistung des Unterrichts zu ei-
nem allgemeinen muslimischen Bürgerinteresse. 

Im Bereich der medizinischen Versorgung wurde dem 
Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم ein Arzt geschenkt, den er صلى الله عليه وسلم den 
Muslimen zur Verfügung stellte. Die Tatsache, dass dem 
Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم ein Geschenk gegeben wurde, das 
er nicht veräußerte und nicht für sich in Anspruch nahm, 
sondern den Muslimen zur Verfügung stellte, ist ein Be-
weis dafür, dass es sich dabei um ein allgemeines Bürger-
interesse handelt. 

Im Bereich Arbeit und Beschäftigung wies der Ge-
sandte Allahs صلى الله عليه وسلم einen Mann dazu an, ein Seil und eine 
Axt zu kaufen, um damit Brennholz zu hacken, das er den 
Menschen verkaufen solle, anstatt sie um Almosen zu 
bitten, das ihm einer gewährt und der andere verwei-
gert. Somit zählt das Lösen des Arbeitslosenproblems 
ebenso zu den allgemeinen muslimischen Bürgerinteres-
sen. Aḥmad und at-Tirmiḏī berichten folgenden ḥadīṯ, 
der von at-Tirmiḏī für gut befunden wurde: 

فʴأله، فقال: أما في بʣʯʻ شيء؟  صلى الله عليه وسلمأن رجلاً مʥ الأنʶار أتى الʹʮي «
بʗʻه  صلى الله عليه وسلمقال: بلى... قال: ائʯʹي بهʸا، فأتاه بهʸا، فأخʘهʸا رسʦل الله 

قال رجل: أنا آخʘهʸا بʗرهʥʻʸ، فأعʠاهʸا إǻاه  فقال: مȏʙʯʵǻ ʥ هʘيʥ؟...
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وأخʘ الʗرهʥʻʸ، فأعʠاهʸا للأنʶارȏ وقال: اشǺ ʙِʯأحʗهʸا فانʘʮه إلى 
 صلى الله عليه وسلمأهلʣ، واشǺ ʙِʯالآخʙ قʗوماً فائʯʹي Ǻه، فأتاه Ǻه، فॻɼ ʗʵه رسʦل الله 

عʦداً بʗʻه ثʤ قال: اذهʔْ واحʔْʠʯ وȁعْ، فلا أرʣʹȂ خʴʸة عʙʵ يʦماً، 
 ʗاء وقʱففعل، ف...ʤة دراهʙʵأصاب ع« 

Ein Mann der anṣār kam zum Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم 
und bat ihn um eine Gabe. Da fragte ihn der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم: „Hast du nichts zu Hause?“ Der Mann ant-
wortete: „Doch!“ […] Da sagte ihm der Prophet صلى الله عليه وسلم: 
„Bring es mir!“ Und der Mann brachte es her. Der Ge-
sandte صلى الله عليه وسلم nahm es in die Hand und fragte: „Wer kauft 
diese beiden Dinge?“ […] Da sagte ein Mann: „Ich neh-
me sie für zwei Dirham.“ Der Prophet صلى الله عليه وسلم gab sie ihm, 
nahm die zwei Dirham, gab sie dem anṣārī und sagte 
ihm: „Kauf mit einem davon Nahrung und gib sie deiner 
Familie. Mit dem Zweiten kauf ein Beil und bring es her. 
Der Mann brachte es ihm. Nun band der Gesandte صلى الله عليه وسلم 
eigenhändig einen Holzgriff daran und sprach zu ihm: 
„Geh, schneide damit Brennholz und verkaufe es. Ich 
möchte dich dann fünfzehn Tage nicht mehr sehen.“ 
Der Mann tat, wie ihm geheißen, kam dann zurück und 
hatte zehn Dirham verdient. […]“ Und in einem bei al-
Buḫārī tradierten ḥadīṯ sagte der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

لأن ǻأخʘ أحʤؕʗ أحʮلة، ॻɼأتي ʚʲǺمة مʥ حʔʠ على ʡهʙه، فॻʮʻعها، «
 »خʙʻ له مʥ أن ʴǻأل الʹاس، أعʦʠه أو مʹعʦهȜॻɼف بها وجهه، 

Dass einer von euch Seile nimmt, mit einem Bund 
Brennholz am Rücken zurückkommt, es verkauft und 
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sein Gesicht damit wahrt, ist wahrlich besser für ihn, als 
die Menschen um Almosen zu bitten, das ihm einer 
gewährt und der andere verweigert. 

Was das Straßenwesen angeht, so hat der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم die Wege in seiner Zeit dahingehend geordnet, 
dass er die Wegbreite bei Streitigkeiten auf sieben El-
len35 festlegte. Unter dem Abschnittstitel „Wenn sie sich 
über eine frequentierte Straße stritten“ berichtet al-
Buḫārī von Abū Huraira, der sagte: 

» َɻ ُ عَلॻَْهِ وَسَلʤََّ إِذَا تَ َّɱ يُّ صَلَّىʮِ ى الَّ́ َ̫ ॺْعَةِ أَذْرُعٍ ي الʙُȂʙَِّʠوا فِ اجَ قَ َɹ Ǻِ Ȗِ« 
Wenn die Menschen über die Straßenbreite stritten, 

so entschied der Prophet صلى الله عليه وسلم auf sieben Ellen. In der 
Tradierung bei Muslim heißt es: 

 »إذا اخʯلفʤʯ في الȖȂʙʠ جعل عʙضه سॺعة أذرع«
Wenn ihr über die Straßenbreite uneins seid, so wird 

sie auf sieben Ellen festgelegt. Dies war eine verwal-
tungstechnische Regelung für die damalige Zeit. Sollte 
eine größere Straßenbreite erforderlich sein, so ist eine 
breitere Festlegung zulässig, wie es die Rechtsschule von 
aš-Šāfiʿī darlegt. 

Ebenso verbot der Prophet صلى الله عليه وسلم, vom Weg etwas abzu-
zwacken. Aṭ-Ṭabarānī berichtet im „Aṣ-ṣaġīr“, dass der 
Gesandte صلى الله عليه وسلم sprach: 

                                                      
35 Alte Maßeinheit (arab. ḏirāʿ). Die arabische Elle beträgt 0,54 m. 
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مʥ أخʘ مȖȂʙʟ ʥ الʴʸلʥʻʸ شʙʮاً ʦʟقه الله يʦم الॻɿامة مʥ سॺع «
ʥʻأرض« 

Wer von der Straße der Muslime eine Handbreit ab-
zwackt, den fesselt Allah am Tage der Auferstehung aus 
größter Entfernung. 

Im Bereich der Landwirtschaft kam es zu einem Streit 
zwischen az-Zubair (r) und einem Mann der anṣār über 
die Bewässerung durch einen Wasserfluss, der durch 
ihrer beider Ackerböden floss. Da sagte der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم: 

 »ارِكَ جَ  اسْقِ ʮَ زبَُيرُْ ثـمَُّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلىَ «

Az-Zubair! Bewässere und lass das Wasser dann zu 
deinem Nachbarn fließen! (Übereinstimmend überlie-
fert, wobei der Wortlaut jener bei Muslim ist.) 

Somit hat der Gesandte صلى الله عليه وسلم die Angelegenheiten der 
Muslime geleitet und ihre administrativen Probleme 
leicht und einfach gelöst. Er zog dabei auch einige seiner 
Gefährten zu Hilfe. Demzufolge stellt die Verwaltung der 
Bürgerinteressen eine staatliche Institution dar, die der 
Kalif entweder persönlich leitet, oder aber er betraut 
einen fähigen Direktor mit dessen Leitung. Zur Entlas-
tung des Kalifen, insbesondere da die Bürgerangelegen-
heiten heute vielfältig und komplex geworden sind, wird 
an dieser Stelle adoptiert, dass das Amt für Bürgerange-
legenheiten von einem eigenen Direktor geleitet werden 
soll. Dem Amt für Bürgerangelegenheiten steht also ein 
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fähiger Direktor vor, der es mit Verwaltungsstilen und 
Mitteln leitet, die den Bürgern ihr Leben erleichtern und 
ihnen ohne Komplikation die erforderlichen Dienste 
leicht und einfach zur Verfügung stellen. 

Der Verwaltungsapparat besteht aus Behörden 
(maṣlaḥa), Kreisämtern (dāʾira) und Dienststellen (idāra). 
Die Behörde ist die oberste Verwaltungsleitung für jedes 
staatliche Dienstleistungsamt, wie z. B. Staatsbürger-
schaftsangelegenheiten, Verkehr, Münzamt, Unter-
richtswesen, Gesundheit, Landwirtschaft, Arbeit, Stra-
ßenbau und andere. Diese Behörde übernimmt die ad-
ministrative Leitung des Dienstleistungsamtes selbst und 
sämtlicher ihm angeschlossenen Kreisämter und lokalen 
Dienststellen. Das Kreisamt verwaltet alle Amtsangele-
genheiten des Kreises sowie alle ihm untergeordneten 
Dienststellen. Die Dienststelle übernimmt die Leitung der 
eigenen Verwaltungsdienste und der ihr angeschlosse-
nen Fachbereiche und Unterabteilungen. 

Diese Behörden, Kreisämter und Dienststellen werden 
zur Erfüllung der staatlichen Dienstleistungen und zur 
Wahrnehmung der Bürgerangelegenheiten eingerichtet. 

Damit der korrekte Betrieb dieser Behörden, Kreisäm-
ter und Dienststellen gewährleistet wird, müssen Ver-
antwortliche dafür ernannt werden. So wird für jede 
Behörde ein Generaldirektor ernannt, der die unmittel-
bare Leitung der Behördenangelegenheiten übernimmt 
und die Aufsicht über alle angeschlossenen Kreisämter 
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und Dienststellen innehat. Für jedes Kreisamt und jede 
Dienststelle ernennt er einen Direktor, der für das jewei-
lige Kreisamt bzw. die jeweilige Dienststelle und die an-
geschlossenen Fachbereiche und Unterabteilungen di-
rekt zuständig ist. 

Der Verwaltungsapparat ist ein Verwaltungsstil und 
keine Regierungsform 

Der Verwaltungsapparat stellt einen Tätigkeitsstil (us-
lūb) und ein Tätigkeitsmittel (wasīla) dar. Deswegen be-
darf er keines eigenen Rechtsbeleges. In diesem Fall ist 
der allgemeine Rechtsbeleg (dalīl ʿām) ausreichend, der 
auf seine ursprüngliche Existenz hinweist. Hier darf nicht 
eingewendet werden, dass der Tätigkeitsstil eine Hand-
lung des Menschen darstellt, die nur gemäß den islami-
schen Rechtssprüchen ablaufen darf. Dieser Einwand ist 
unzulässig, da der Rechtsbeleg für den Ursprung dieser 
Tätigkeiten in allgemeiner Form ergangen ist. Somit um-
fasst er alles, was sich an Tätigkeiten daraus ableitet. Es 
sei denn, es ist ein weiterer Rechtsbeleg für eine spezifi-
sche, sich aus diesem Ursprung ableitende Handlung 
vorhanden. In diesem Fall muss die Handlung gemäß 
diesem Rechtsbeleg erfolgen. So sagt Allah zum Beispiel: 

الزَّكَاةَ  وَآتُوا 
Und entrichtet die zakāt! (2:43) Das stellt einen all-

gemeinen Rechtsbeleg dar. Nun sind weitere Belege vor-
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handen, die sich auf daraus abgeleitete Handlungen be-
ziehen. Sie betreffen die Höhe des niṣāb und die Perso-
nen, die mit der Einhebung der zakāt betraut sind, sowie 
die Vermögensarten, für die zakāt eingehoben wird. All 
diese Handlungen leiten sich aus dem Gebot ab: Und 
entrichtet die zakāt! Jedoch sind keine Belege ergangen, 
auf welche Weise die betrauten Personen die zakāt ein-
treiben sollen. Sollen sie gehend oder fahrend hingelan-
gen; dürfen sie Personen anmieten, die ihnen dabei be-
hilflich sind, oder nicht? Müssen sie alles schriftlich in 
Rechnungsbüchern eintragen? Sollen sie einen bestimm-
ten Ort festlegen, an dem sie zusammenkommen? Sollen 
sie Lager einrichten, um die Güter dort aufzubewahren? 
Sollen sich diese Lager unter der Erde befinden oder wie 
Kornhäuser gebaut sein? Soll die zakāt aus Bargeld in 
Säcken oder in Kisten eingesammelt werden? All dies 
und Ähnliches sind Tätigkeiten, die sich aus dem Befehl 
ableiten: Und entrichtet die zakāt! Der allgemeine Beleg 
umfasst sie jedoch, da keine spezifischen Belege für die-
se Zweigtätigkeiten ergangen sind. Gleiches gilt für alle 
Tätigkeitsstile. Der Tätigkeitsstil ist eine Handlung, die 
aus einer anderen Handlung, dem Ursprung, für den ein 
allgemeiner Rechtsbeleg ergangen ist, abzweigt. Für die 
Zweigtätigkeit ist kein spezifischer Rechtsbeleg ergan-
gen. Somit ist der allgemeine Rechtsbeleg für ihre Ur-
sprungshandlung auch ein Rechtsbeleg für sie. 
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Somit können die Verwaltungsstile aus irgendeinem 
System übernommen werden, es sei denn, ein spezifi-
scher Textbeleg ist ergangen, der einen bestimmten 
Verwaltungsstil verbietet. Abgesehen davon können 
Verwaltungsstile beliebig übernommen werden, wenn 
sie zur Erleichterung der Tätigkeiten der Verwaltungsap-
parate und zur Erfüllung der Bürgerinteressen geeignet 
sind. Denn der Verwaltungsstil ist kein Rechtsspruch, der 
einen Rechtsbeleg erfordert. Deswegen übernahm auch 
ʿUmar den Verwaltungsstil der dawāwīn (Register), um 
die Namen der Soldaten und Bürger zu registrieren, da-
mit die Gelder aus dem öffentlichen bzw. dem Staatsei-
gentum als Sold oder Schenkungen an sie verteilt wer-
den können. 

So berichtet ʿĀbid ibn Yaḥyā von al-Ḥāriṯ ibn Nufail, 
dass sich ʿUmar mit den Muslimen über die Einführung 
der dawāwīn beriet. ʿAlī ibn Abī Ṭālib sagte: „Verteile 
jedes Jahr das, was sich an Gütern bei dir angesammelt 
hat, und behalte nichts davon zurück.“ ʿUṯmān ibn ʿAffān 
jedoch meinte: „Ich sehe viel Geld, das allen Menschen 
genügt. Wenn sie aber nicht erfasst werden, damit man 
weiß, wer etwas erhalten und wer nichts erhalten hat, so 
fürchte ich, dass sich das Problem ausdehnen wird.“ Da-
rauf sagte al-Walīd ibn Hišām: „Ich war in aš-Šām und 
sah die dortigen Könige Register36 einrichten und Solda-

                                                      
36 Arab. dīwān; Plural dawāwīn 
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ten rekrutieren. So richte Register ein und rekrutiere Sol-
daten.“ ʿUmar übernahm seinen Vorschlag, rief ʿAqīl ibn 
Abī Ṭālib, Maḫrama ibn Nawfal und Ğubair ibn Miṭʿam zu 
sich – unter den Quraiš waren sie Stammeskenner – und 
befahl ihnen: „Schreibt die Menschen in ihren Wohnstät-
ten fest.“ 

Nach dem Aufkommen des Islam im Irak wurden die 
Register (dawāwīn) in ihrer bisherigen Form beibehalten. 
Das Register (dīwān) aš-Šāms war in Latein, da aš-Šām 
zum römischen Imperium gehörte. Der dīwān des Irak 
war auf Persisch, da der Irak dem persischen Reich zuge-
hörig war. In der Zeit des ʿAbdulmalik ibn Marwān wur-
den die Register aš-Šāms ins Arabische übertragen. Dies 
geschah im Jahr 81 n. H. Danach wurden dawāwīn je 
nach Bedarf und Notwendigkeit für die Betreuung der 
Bürgerangelegenheiten eingeführt. So gab es spezielle 
dawāwīn für die Kosten und Aufwendungen des Heeres, 
andere für Gebühren und gesetzliche Ansprüche und 
solche für die Einsetzung und Ablöse von Statthaltern 
und wulāt. Ebenso gab es dawāwīn, die für die Ein- und 
Ausgaben des bait al-māl (muslimisches Schatzhaus) 
eingerichtet wurden. Auf diese Weise ging man bei der 
Einrichtung der dawāwīn vor. Sie wurden je nach Bedarf 
eingerichtet. Der konkrete Stil beim Verwaltungsablauf 
war jedoch von einer Periode zur anderen verschieden, 
da sich Mittel und Tätigkeitsstile änderten. 
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Für jeden Dīwān wurde ein Direktor ernannt und die 
notwendigen Beamten eingestellt. Manchmal erteilte 
man dem Direktor die Befugnis, seine Beamten selbst zu 
bestimmen; in anderen Fällen wurden sie ihm seitens 
des Staates zugewiesen. 

Demzufolge geht man bei der Einrichtung von Verwal-
tungsbehörden bzw. dawāwīn (Register) gemäß der 
Notwendigkeit vor. Man wählt die passenden Tätigkeits-
stile (uslūb) und Mittel (wasīla), die die erforderlichen 
Aufgaben optimal erfüllen. Diese können von einem 
Zeitalter zum anderen, von einer Provinz zur anderen 
und von einem Land zum anderen variieren. 

So viel zur Einrichtung von Verwaltungsbehörden 
bzw. dawāwīn an sich – was die Verantwortlichkeit der 
Beamten betrifft, so handelt es sich bei ihnen um Ange-
stellte. Gleichzeitig sind es Staatsbürger. Als Angestellte, 
d. h. für ihre Tätigkeit, sind sie vor ihrem Vorgesetzten in 
der Behörde verantwortlich, mit anderen Worten vor 
dem Direktor ihrer Behörde. Als Staatsbürger sind sie 
aber vor den jeweiligen Regierungspersonen, seien es 
Gouverneure oder Statthalter, und vor dem Kalifen ver-
antwortlich. Sie sind an die Rechtssprüche des Islam und 
an die Verwaltungssysteme gebunden. 
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Die Verwaltungspolitik 

Eine effektive Verwaltungspolitik basiert auf der Ein-
fachheit im System, der Schnelligkeit in der Bewältigung 
der Aufgaben und der Fähigkeit der Verwaltungsbeam-
ten. Dies leitet sich aus dem Umstand ab, dass die Ver-
waltung zur Erledigung der Bürgeranliegen eingerichtet 
wurde. So möchte derjenige, der ein Anliegen hat, es 
möglichst schnell und vollständig erledigt wissen. Der 
Gesandte صلى الله عليه وسلم sprach: 

وȀذا  إن الله ʔʯؕ الإحʴان على ؕل شيء، فإذا قʯلʤʯ فأحʦʹʴا القʯِْلة،«
 »أحʦʹʴا الǺʘح...ذʤʯʲǺ ف

Allah hat den guten Vollzug in allem vorgeschrieben. 
Wenn ihr tötet, dann tut es in guter Manier, und wenn 
ihr schlachtet, dann schlachtet auf gute Weise. […] (Von 
Muslim auf dem Wege des Šaddād ibn Aus überliefert.) 
Die Perfektion und Richtigkeit bei der Erledigung irgend-
welcher Dinge ist von Rechts wegen vorgeschrieben. Um 
diese Perfektion bei der Erledigung der Bürgeranliegen 
zu erreichen, muss die Verwaltung folgende drei Eigen-
schaften erfüllen: 1. Die Einfachheit des Systems. Dies 
führt zur leichten und unproblematischen Erledigung, 
denn Kompliziertheit führt zu Schwierigkeiten. 2. Die 
Schnelligkeit in der Erledigung der Anliegen. Für die 
Menschen stellt dies eine ungemeine Erleichterung dar. 
3. Die Eignung und Befähigung jener, denen man die 
Verwaltungsarbeit überträgt. Dies ergibt sich aus dem 
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Gebot des guten Vollzugs und aus der Notwendigkeit, die 
Arbeit selbst bewältigen zu können. 

Wer berechtigt ist, im Staatsapparat 
angestellt zu werden 

Jeder, der die Staatsangehörigkeit trägt und die ent-
sprechenden Fähigkeiten besitzt, sei es Mann oder Frau, 
Muslim oder Nichtmuslim, hat das Recht, als Direktor 
oder sonstiger Beamter in einem der Ämter angestellt zu 
werden. 

Dies wird den Gesetzen zum Anstellen von Arbeits-
kräften (aḥkām al-iğāra) entnommen. So ist es uneinge-
schränkt zulässig, eine Arbeitskraft, egal ob es sich um 
einen Muslim oder Nichtmuslim handelt, anzumieten. 
Dies geht aus der Allgemeingültigkeit der Rechtsbeweise 
zur Anmietung von Personen hervor. So sagt Allah, der 
Erhabene: 

 ْأُجُورهَُنَّ  فَآتُوهُنَّ  لَكُمْ  أَرْضَعْنَ  فإَِن 
Und wenn sie für euch stillen, so gebt ihnen ihren 

Lohn! (65:6). Diese Anordnung ist allgemeingültig (ʿām) 
und nicht auf Muslime beschränkt. Auch berichtet al-
Buḫārī von Abū Huraira, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم sprach: 

 جʙʻاً قال الله تعالى: ثلاثة أنا خʸʶهʤ يʦم الॻɿامة... ورجل اسʯأجʙ أ«
 » فاسʦʯفى مʹه ولǻ ʤعʠه أجʙه
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Allah, der Erhabene, sagt: Dreien bin ich am Jüngsten 
Tage ein Gegner: […] und ein Mann, der einen Mietling 
anheuert, dessen Leistung vollständig erhält, ihm aber 
seinen Lohn verwehrt. Dieser ḥadīṯ ist ebenfalls in gene-
reller Form ergangen und nicht auf den muslimischen 
Mietling beschränkt. Auch hat der Gesandte Allahs einen 
Mann vom Stamm der Banū ad-Diʿl angeheuert, obwohl 
dieser dem Glauben seines Stammes angehörte. Dies 
belegt die islamrechtliche Erlaubnis, einen Muslim wie 
auch einen Nichtmuslim anzuwerben. In gleicher Weise 
ist es auch erlaubt, eine Frau zu beschäftigen, da die all-
gemein und generell ergangenen Rechtsbelege diesbe-
züglich keine Einschränkung machen. Somit ist es einer 
Frau erlaubt, Direktorin oder Beamtin in einer staatli-
chen Verwaltungsbehörde zu sein. Ebenso ist es einem 
Nichtmuslim erlaubt, Direktor einer Behörde zu werden 
oder Beamter im staatlichen Dienst. Bei ihnen handelt es 
sich um Angestellte, d. h. um angeworbene Arbeitskräf-
te. Und die Rechtsbelege zur Anmietung von Arbeitskräf-
ten sind allgemeingültig ergangen. 
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Elftens: Das Schatzhaus – bait al-māl 

Das Wort „bait al-māl“ stellt im Arabischen eine Geni-
tivzusammensetzung (tarkīb iḍāfī) dar. Damit wird der 
Ort bezeichnet, an dem die Einnahmen des Staates bis zu 
ihrer Verteilung aufbewahrt werden. Man bezeichnet 
damit auch die zuständige Behörde, die mit der Einnah-
me und Ausgabe jener Gelder betraut wird, die den Mus-
limen von Rechts wegen zustehen. 

Nachdem, wie bereits dargelegt, adoptiert wurde, 
dass dem Gouverneur (wālī) lediglich eine spezifische 
Statthalterschaft (wilāya ḫāṣṣa) übertragen wird, von der 
die Armee, das Gericht und die Finanzen ausgenommen 
sind, unterstehen Armee, Gerichtswesen und Staatsfi-
nanzen jeweils einer zentralen Behörde, die direkt dem 
Kalifen unterstellt ist. So ist die gesamte Armee in der 
Zentralbehörde des amīr al-ğihād eingegliedert, die Ge-
richte in der Zentralbehörde für Gerichtswesen und 
sämtliche Staatsfinanzen in der Zentralbehörde des bait 
al-māl (Schatzhaus). Demzufolge ist das Schatzhaus eine 
eigenständige, von allen anderen Apparaten getrennte 
staatliche Institution. Wie jede andere Institution im 
Staatsapparat ist auch das Schatzhaus dem Kalifen un-
terstellt. 

Darüber hinaus existieren zahlreiche Rechtsbelege, 
dass das Schatzhaus der Muslime dem Gesandten Al-
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lahs صلى الله عليه وسلم bzw. dem Kalifen oder demjenigen, dem es mit 
seiner Erlaubnis übertragen wurde, direkt unterstellt 
war. So hat der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم die Vermögenswerte 
des Schatzhauses zeitweise selbst aufbewahrt; er besaß 
auch eine eigene Aufbewahrungskammer. Die Gelder 
wurden von ihm eingenommen und verteilt und den 
dafür vorgesehenen Mündungen zugeführt. Manchmal 
übertrug er diese Aufgabe einer anderen Person. Die 
rechtgeleiteten Kalifen nach ihm gingen in gleicher Wei-
se vor: Sie übernahmen die Angelegenheiten des Schatz-
hauses selbst oder beauftragten in ihrer Vertretung je-
mand anderen damit. 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم pflegte die Gelder entweder 
in der Moschee aufzubewahren, wie es al-Buḫārī von 
Anas berichtet, der sagte: Dem Propheten صلى الله عليه وسلم wurden 
Gelder aus Bahrain gebracht, da sprach er: 

»...ʗʱʴʸوه في الʙʰان« 
Breitet sie in der Moschee aus! […]. Oder er bewahr-

te sie in einem der Gemächer seiner Frauen auf. So be-
richtet al-Buḫārī von ʿUqba, der sagte: Ich betete hinter 
dem Gesandten صلى الله عليه وسلم das Nachmittagsgebet in Medina. Er 
vollzog den abschließenden salām, erhob sich schnell, 
überstieg die Köpfe der Leute und eilte zu einem der Ge-
mächer seiner Frauen. Die Menschen waren von seiner 
Eile überrascht. Der Prophet kam zurück und sah ihr 
Staunen angesichts seiner Eile. Da sagte er: 
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 »ذʙؕت شʭʻاً مʥ تʙʮ عʹʗنا، فʙؒهʕ أن ʴॺʲǻʹي، فأمʙت Ǻقʯʸʴه«
Ich erinnerte mich an etwas Gold bei uns. Es missfiel 

mir, das Gold zurückzuhalten, so befahl ich, es zu ver-
teilen. Der Prophet pflegte Vermögenswerte aber auch 
in seiner Kammer aufzubewahren, wie es Muslim in ei-
nem ḥadīṯ von ʿUmar berichtet. Dort heißt es: Ich 
(ʿUmar) fragte sie: „Wo ist der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم?“ Sie 
antwortete: „Er ist in seiner Kammer, im Zimmer.“ Ich 
blickte in die Kammer des Gesandten صلى الله عليه وسلم und fand eine 
Handvoll Gerste, ungefähr einen Sack, genauso viel Aka-
zienkerne (qaraẓ) in einer Ecke der Kammer und aufge-
hängtes, ungegerbtes Leder. Mir kamen die Tränen. Da 
fragte mich der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

 »ب؟ما يǻ ʣॻȜॺا ابʥ الʠʳا«
Warum weinst du, o Sohn des Ḫaṭṭāb? Ich antworte-

te: „O Gesandter Allahs, wie kann ich denn nicht weinen, 
wo ich doch sehe, wie das harte Strohgeflecht bereits 
Spuren auf deiner Seite hinterließ. Und hier ist deine 
Kammer, aber ich sehe darin nur, was ich sehe. […]“ 

In der Zeit der rechtgeleiteten Kalifen wurde der Ort, 
an dem die Gelder und Vermögenswerte aufbewahrt 
wurden, bait al-māl (Schatzhaus) genannt. Ibn Saʿd be-
richtet in den „Ṭabaqāt“ von Sahl ibn Abī Ḥaṯma und 
anderen: Abū Bakr hatte ein Schatzhaus an einem Ort 
namens Sanḥ, das von niemandem bewacht wurde. Da 
sagte man zu ihm: „Willst du nicht jemanden aufstellen, 
der es bewacht?“ Er antwortete: „Es ist ein Schloss da-
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vor.“ Er pflegte aus dem Vermögen des Schatzhauses zu 
verteilen, bis es leer war. Als er nach Medina zurückkehr-
te, richtete er das Schatzhaus in seinem Hause ein. Auch 
berichtet Hannād im „az-Zuhd“ mit einem guten Traden-
tenstrang von Anas, der sagte: Ein Mann kam zu ʿUmar 
und sprach: „O Führer der Gläubigen, rüste mich aus, 
denn ich will in den ğihād ziehen.“ Da sagte ʿUmar zu 
einem Mann bei ihm: „Nimm ihn und lass ihn ins Schatz-
haus eintreten. Er soll sich nehmen, was er möchte.“ […] 
Und aš-Šāfiʿī erwähnt in seinem Werk „al-Um“ einen von 
ibn Ḥağar als richtig eingestuften Bericht von ʿAbdullāh 
ibn Wadīʿa, der sprach: Salīm, der Erbloyale37 Abū Huḏai-
fas, war eigentlich erbloyal gegenüber einer Frau aus 
unserem Stamme, die Salmā bint Yaʿār hieß. Eine Frau 
namens Sāʾiba hatte ihm in der ğāhilīya die Freiheit ge-
schenkt. Als er in Yamāma fiel, kam man mit seinem Erbe 
zu ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb. Er rief Wadīʿa ibn Ḫiḏām zu sich 
und sagte ihm: „Dies ist das Erbe eures Erbloyalen. Ihr 
habt mehr Anrecht darauf.“ Doch Wadīʿa antwortete 
ihm: „O Führer der Gläubigen! Allah hat uns genug gege-
ben, wir benötigen es nicht. Unsere Gefährtin Sāʾiba 
schenkte ihm die Freiheit, da wollen wir von seinen Din-
gen nichts anrühren.“ Daraufhin übertrug ʿUmar sein 

                                                      
37 Arab. mawlā. Gemäß dem islamischen Gesetz erbt derjenige, der 
einen Sklaven befreit hat, dessen Vermögen. Dafür ist im Deutschen 
der konventionelle Begriff „erbloyal“ gewählt worden, um diesen 
Umstand zu beschreiben. 
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Vermögen dem Schatzhaus.“ Auch berichten al-Baihaqī 
und ad-Dāramī in einer Tradierung, die ibn Ḥazm als rich-
tig einstufte, dass Sufyān ibn ʿAbdillāh ibn Rabīʿa aṯ-
Ṯaqafī einen Wertgegenstand fand. Er kam damit zu 
ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb. Dieser sagte ihm: „Mache den Ge-
genstand ein Jahr lang bekannt. Wird er (von jemandem 
als sein Eigentum) erkannt (und beansprucht), so soll es 
sein. Wenn nicht, dann gehört er dir.“ Der Gegenstand 
wurde aber von niemandem beansprucht. In der nächs-
ten Saison traf ihn Sufyān und erwähnte die Angelegen-
heit. Da sagte ihm ʿUmar: „Er gehört dir, so hat es uns 
der Gesandte Allahs befohlen.“ Doch Sufyān antwortete: 
„Ich brauche ihn nicht.“ Da nahm ihn ʿUmar an sich und 
ließ ihn ins Schatzhaus legen. Ad-Dāramī berichtet weiter 
von ʿAbdullāh ibn ʿAmr: „Ein befreiter Sklave, der keinen 
Erben hatte, starb in der Zeit ʿUṯmāns. Da befahl ʿUṯmān, 
sein Vermögen ins Schatzhaus zu bringen.“ Und ibn ʿAbd 
al-Birr berichtet im „Al-istiḏkār“ von Anas ibn Sīrīn: „ʿAlī 
pflegte die Gelder zu verteilen, bis das Schatzhaus leer 
war. Dann bespritzte man für ihn den Boden, und er 
setzte sich ins Schatzhaus hinein.“ 

So viel zur ersten Bedeutung des Begriffs bait al-māl 
als jener Ort, an dem die Vermögenswerte aufbewahrt 
werden - was die zweite Bedeutung angeht, nämlich die 
Behörde, die mit der Einnahme und Ausgabe der Gelder 
betraut ist, so geht sie aus der Tatsache hervor, dass 
manche Vermögenswerte nicht in einem Haus bzw. einer 
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Kammer aufbewahrt werden können, wie z. B. Länderei-
en, Öl- und Gasfelder, Minen und die zakāt-Gelder, die 
den Reichen entnommen und den Anspruchsberechtig-
ten direkt übergeben werden, ohne sie in einer Kammer 
zwischenzulagern. Sie verwendeten den Begriff bait al-
māl als Bezeichnung der dafür zuständigen Behörde, 
wobei unmöglich der Ort gemeint sein konnte. So berich-
ten al-Baihaqī in „As-Sunan“, Aḥmad in „al-Musnad“ und 
ʿAbdurrazzāq in seinem Werk „al-Muṣannaf“ von Lāḥiq 
ibn Ḥamīd: „Er (ʿUmar) entsandte ibn Masʿūd als Zustän-
digen für das Gerichtswesen und den bait al-māl.“ ʿUmar 
kann ihn unmöglich als Türsteher für das Schatzhaus 
entsandt haben, sondern als Zuständigen für die zuge-
ordneten Gelder, die er einnehmen und ausgeben darf. 
In dieser Bedeutung erwähnt auch ibn al-Mubārak einen 
Bericht von al-Ḥasan in „az-Zuhd“, als die Befehlshaber 
von Basra (im Irak) gemeinsam mit Abū Mūsā al-Ašʿarī zu 
ʿUmar kamen und von ihm die Zuordnung einer Nah-
rungsmenge verlangten. Am Ende seiner Ansprache sag-
te er zu ihnen: „Ihr Befehlshaber, ich habe euch aus dem 
Schatzhaus zwei Lämmer und zwei Gewichtseinheiten 
(an Nahrungsmitteln) zugeordnet.“ Hier ist die zuständi-
ge Behörde gemeint (da sich das Gebäude des Schatz-
hauses in Medina und nicht im Irak befand). 

Befugt, über die Einnahmen und Ausgaben des 
Schatzhauses zu bestimmen, ist der Kalif. So nahm der 
Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم die Spende ʿUṯmāns für die „Armee 
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der Erschwernis“38 in seinem Schoße auf. Es berichten 
Aḥmad, at-Tirmiḏī und al-Ḥākim einen ḥadīṯ, den at-
Tirmiḏī als ḥasan ġarīb und al-Ḥākim ebenso wie aḏ-
Ḏahabī als ṣaḥīḥ einstuften, von ʿAbdurraḥmān ibn Sam-
ra, der sprach: „Als der Prophet صلى الله عليه وسلم die Armee der Er-
schwernis vorbereitete, kam ʿUṯmān mit tausend Dinar 
zu ihm und schüttete sie in seinen Schoß. Der Prophet 
rührte sie um und sagte mehrmals: 

 »ما ضʙ عʸʰان ما عʸل Ǻعʗ هʘا الʦʻم«
ʿUṯmān schadet nicht mehr, was er nach diesem Ta-

ge tut.“ Manchmal übernahm der Gesandte Allahs auch 
selber die Aufteilung der Gelder. In einem ḥadīṯ von Anas 
bei al-Buḫārī heißt es: Den Propheten صلى الله عليه وسلم erreichten Gel-
der aus Bahrain. Da befahl er: 

»...ʗʱʴʸوه في الʙʰان« 
Breitet sie in der Moschee aus! […] Als er das Gebet 

verrichtet hatte, setzte er sich neben das Geld und gab 
jedem, den er sah, einen Anteil davon. Der Gesandte Al-
lahs صلى الله عليه وسلم erhob sich erst, als kein Dirham davon mehr übrig 
war.“ Ebenso übernahm Abū Bakr persönlich die Auftei-
lung der Gelder aus Bahrain. Al- Buḫārī berichtet von 
Ğābir, der sprach: Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte zu mir: 

 »لʦ قʗ جاء مال الʥȂʙʲॺ، لقʗ أعʣʯʻʠ هʘȜا وهʘȜا وهʘȜا«

                                                      
38 Gemeint ist die Armee, die der Gesandte Allahs unter großer Mü-
he für die Schlacht von Tabūk gegen die Byzantiner aufstellte. 
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Wenn die Gelder aus Bahrain kommen würden, 
würde ich dir so viel, so viel und so viel geben. Das heißt 
drei Teile. Als der Gesandte Allahs gestorben war und die 
Gelder aus Bahrain eintrafen, befahl Abū Bakr, Folgendes 
zu verkünden: „Wem der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم etwas 
schuldete oder einen zeitlich fälligen Betrag versprochen 
hatte, der möge zu uns kommen.“ Ich kam und erzählte 
ihm, was der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم zu mir gesagt hatte. Da 
schöpfte er drei Mal für mich ein […]. Und im bereits er-
wähnten ḥadīṯ von Sufyān aṯ-Ṯaqafī über den Wertge-
genstand, den er fand und bekanntmachte, heißt es: Da 
nahm ihn ʿUmar an sich und ließ ihn ins Schatzhaus le-
gen. Auch berichtet aš-Šāfiʿī in seinem Werk „al-Um“: 
Mehrere gelehrte Personen berichteten uns, dass der 
Schatzmeister zu ʿUmar sprach, als die Gelder aus dem 
Irak eintrafen: „Ich lege sie in das Schatzhaus.“ Doch 
ʿUmar antwortete: „Nein! Beim Herrn der Kaʿba, sie wer-
den unter keinem Dach gespeichert, bis ich sie verteilt 
habe.“ Er befahl, die Gelder in die Moschee zu bringen. Es 
wurden Absperrungen errichtet, und Leute von den 
muhāğirūn39 und den anṣār bewachten sie. Am nächsten 
Morgen kam ʿUmar gemeinsam mit al-ʿAbbās ibn 
ʿAbdilmuṭṭalib und ʿAbdurraḥmān ibn ʿAuf in die Mo-
schee. Einen von ihnen hielt er an der Hand. Als man ihn 
sah, entfernte man die Absperrungen vor den Geldern. 
Da bot sich ʿUmar ein Anblick, den er noch nie gesehen 

                                                      
39 Auswanderer aus Mekka. 
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hatte: Er sah Gold, Saphire, Aquamarine und glänzende 
Perlen. Er weinte. Da sagte ihm einer: „Bei Allah, dies ist 
heute wahrlich kein Tag der Trauer, sondern ein Tag des 
Dankes und der Freude.“ Doch ʿUmar antwortete ihm: 
„Bei Allah, ich war mit meinen Gedanken nicht dort, wo 
du gewesen bist. Noch keinem Volk sind solche Reichtü-
mer in diesen Mengen beschert worden, ohne dass Ge-
walt unter den Menschen ausgebrochen wäre.“ Dann 
wandte sich ʿUmar der Qibla zu, hob seine Hände zum 
Himmel und sprach: „O Allah, ich suche bei dir Zuflucht 
davor, ein schrittweiser Verführer zu sein! Denn ich hörte 
Dich sagen: 

 ْيَـعْلَمُونَ  لاَ  حَيْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرجُِهُم 
Wir werden sie schrittweise verführen, von wo sie 

nicht wissen. (7:182)“ Dann fragte er: „Wo ist Surāqa ibn 
Ğaʿšam?“ Man brachte ihn zu ihm. Er hatte sehr dünne, 
behaarte Arme. ʿUmar überreichte ihm die beiden Arm-
bänder von Chosroes und sprach zu ihm: „Zieh sie an!“ Er 
tat es. Dann befahl ihm ʿUmar: „Sag: Allāhu Akbar!“ Und 
Surāqa sagte: „Allāhu Akbar!“ Daraufhin sagte ʿUmar: 
„Sprich: ‚Gepriesen sei Allah, Der sie dem Chosroes ibn 
Hurmuz entriss und Surāqa ibn Ğaʿšam, einen Wüsten-
araber aus dem Stamm der Banī Midlağ, damit zierte.‘“ 
ʿUmar wühlte mit einem Stock in den Schätzen und 
sprach: „Derjenige, der uns diese Schätze brachte, ist ein 
ehrlicher Mann.“ Da sagte einer zu ihm: „Ich erkläre es 
dir: Du bist der Treuhänder Allahs. Solange du die Treu-
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hand Allah gegenüber ehrlich erfüllst, erfüllen sie dir ge-
genüber die Treuhand ehrlich. Wenn du dich in Saus und 
Braus daran bedienen würdest, dann würden sie es eben-
falls tun.“ ʿUmar antwortete: „Du hast wahr gespro-
chen!“ Dann verteilte er die Schätze unter den Men-
schen.“ Auch ist der bei ad-Dāramī tradierte ḥadīṯ von 
ʿAbdullāh ibn ʿAmr bereits erwähnt worden, in dem es 
heißt: „Ein befreiter Sklave, der keinen Erbberechtigten 
hatte, starb zur Zeit ʿUṯmāns. Da befahl ʿUṯmān, sein 
Vermögen ins Schatzhaus zu bringen.“ Zudem heißt es im 
ḥadīṯ von Anas ibn Sīrīn im Werk „Al-istiḏkār“: ʿAlī pflegte 
die Gelder zu verteilen, bis das Schatzhaus leer war. Dann 
bespritzte man für ihn den Boden, und er setzte sich ins 
Schatzhaus hinein. 

Manchmal betraute der Gesandte Allahs einen seiner 
Gefährten mit der Aufteilung der Gelder oder setzte ihn 
für die Regelung finanzieller Angelegenheiten ein. So 
wird im ḥadīṯ von ʿUqba bei al-Buḫārī berichtet, dass der 
Gesandte صلى الله عليه وسلم sprach: 

 »ذʙؕت شʭʻاً مʥ تʙʮ عʹʗنا، فʙؒهʕ أن ʴॺʲǻʹي، فأمʙت Ǻقʯʸʴه«
Ich erinnerte mich an etwas Gold, das bei uns auf-

bewahrt war. Es missfiel mir, dieses zurückzuhalten, so 
befahl ich, es zu verteilen. Und im ḥadīṯ von ibn Šihāb 
bei ibn Šabba, dessen Tradentenstrang al-Ḥāfiẓ ibn Ḥağar 
al-ʿAsqalānī, al-Munḏirī und al-Haiṯamī als ḥasan einstuf-
ten, heißt es: 
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ها دخل خʚانة بلال الʯي ʷǻع فʻها الʗʶقات، فʦجʗ فʻ صلى الله عليه وسلمأن رسʦل الله «
ا خʘتهصʙʮة مʥ تʙʸ، فقال: ما هʘا الǻ ʙʸʯا بلال؟ قال: ǻا رسʦل الله، أ

 ʜʳولا ت Ȗار؟ أنفʳǺ ʤʹح ولها في جهॺʶأن ت ʕʹقال: أفأم .ʣॺائʦʹمل ʥ
 »ذȏ العʙش إقلالاً أو إقʯاراً 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم trat in die Kammer Bilāls ein, 
in der er die zakāt-Gelder aufbewahrte, und fand einen 
Haufen trockener Datteln darin. Er fragte: „O Bilāl, was 
sind das für Datteln?“ Bilāl antwortete: „O Gesandter 
Allahs, ich hielt sie für dich für Notzeiten zurück.“ Da 
sprach der Gesandte: „Bist du dir sicher, dass du nicht 
eines Tages aufwachst und Dampf des Höllenfeuers 
daraus emporsteigt? Verteile es und fürchte vom Herrn 
des Thrones keine Minderung oder Schmälerung der 
Gaben!“ In diesem ḥadīṯ wird ebenfalls erwähnt: 
ʿAbdurraḥmān ibn ʿAuf (r) war in der Zeit des Gesand-
ten Allahs für die zakāt-Anteile aus Kamel- und Schaf-
herden zuständig und Bilāl (r) für die zakāt-Anteile aus 
Dattelernten. Maḥmīya ibn Ğuzuʾ war zuständig für das 
Fünftel aus Beutegeldern. Ḫalīfa ergänzte: Und für die 
Ausgaben des Gesandten صلى الله عليه وسلم war ebenso Bilāl zuständig. 
Ferner berichtet ibn Ḥibbān im „aṣ-Ṣaḥīḥ“ von ʿAbdullāh 
ibn Luḥaī al-Hawzanī, der sagte: Ich traf Bilāl, den Ge-
betsrufer des Gesandten Allahs, und fragte ihn: „O Bilāl, 
wie sahen die Ausgaben des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم aus?“ 
Er antwortete: „Er hatte nichts. Ich war, seit ihn Allah 
entsandte, bis zu seinem Tod dafür zuständig. Wenn ein 
Muslim zu ihm kam und er ihn unbedeckt vorfand, befahl 
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er mir, Geld auszuborgen, um ihm einen Umhang oder 
ein Streifengewand zu kaufen. Ich sollte ihn kleiden und 
ausspeisen. […].“ Und Muslim berichtet von Abū Rāfiʿ, 
dem Diener des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم, der sprach: Der 
Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم lieh sich von einem Mann ein Jung-
stutenkamel. Dann erhielt er Kamele aus dem zakāt-
Vermögen. Er befahl mir, dem Mann seine Stute zurück-
zugeben. Da sagte ich: „Ich habe unter ihnen aber nur 
ausgereifte Edeltiere gefunden.“ Doch der Prophet صلى الله عليه وسلم 
antwortete: 

 »أعʠه إǻاه، فإن خॻار الʹاس أحʴʹهʤ قʷاء«
Gib sie ihm! Denn die Besten unter den Menschen 

sind jene, die eine Schuld am besten begleichen.“ In 
einem übereinstimmend tradierten40 ḥadīṯ von ibn 
ʿAbbās heißt es: Als der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم Muʿāḏ in den 
Jemen entsandte, sprach er zu ihm: 

 ...» ʥم ʘخʓقة تʗص ʤهʻض علʙʯأن الله اف ʤهʸك، فأعلʦاعʟأ ʤفإن ه
ʤ، مʦالهعلى فقʙائهʤ، فإن هʤ أʟاعʦك لʘلʣ، فإǻاك وʙؕائʤ أأغʹॻائهʤ فʙʯد 

 »واتȖ دعʦة الʢʸلʦم فإنه لʛॻ بʻʹها وʥʻȁ الله حʱاب

[…] Folgen sie dir, so belehre sie, dass Allah ihnen die 
zakāt vorgeschrieben hat. Sie wird von ihren Reichen 
eingehoben und an ihre Armen zurückgegeben. Folgen 
sie dir in dieser Frage, dann wehe dir, wenn du ihre bes-
ten Vermögenswerte anrührst. Und nimm dich vor dem 

                                                      
40 Das heißt, sowohl von al-Buḫārī als auch von Muslim überliefert. 



267 
 

Bittruf desjenigen in Acht, dem Unrecht widerfahren 
ist. Denn zwischen diesem und Allah gibt es keinen 
Schirm. Auch wird bei al-Buḫārī und Muslim von Abū 
Huraira berichtet, 

 »Ǻعʖ عʙʸ على الʗʶقة صلى الله عليه وسلمأن رسʦل الله «
dass der Gesandte Allahs ʿUmar als zakāt-

Verantwortlichen entsandte. 

Die rechtgeleiteten Kalifen nach ihm folgten seinem 
Beispiel. So setzten sie andere für die Finanzangelegen-
heiten ein. Ibn Isḥāq und Ḫalīfa berichten: Abū Bakr 
machte Abū ʿUbaida für das Schatzhaus zuständig. Dann 
ließ er ihn (als Armeekommandanten) nach aš-Šām aus-
rücken. In der Erläuterung von Muʿaiqīb wird folgende 
Aussage von aḏ-Ḏahabī zitiert: Abū Bakr und ʿUmar ver-
wandten ihn (Abū ʿUbaida) für die Angelegenheiten des 
Schatzhauses. Und ibn Isḥāq berichtet in einem Traden-
tenstrang, den al-Ḥākim – wie es der Verfasser der „at-
Tarātīb al-idārīya“ erwähnte – als ḥasan einstufte, von 
ʿAbdullāh ibn az-Zubair, der sagte: Er (gemeint ist 
ʿAbdullāh ibn al-Arqam) war für Abū Bakr als Schreiber 
tätig. Dieser übertrug ihm auch die Zuständigkeit für das 
Schatzhaus. Und ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb beließ ihm beide 
Zuständigkeiten. Auch berichtet ibn Saʿd in „aṭ-Ṭabaqāt“ 
und ibn Ḥağar in „al-Iṣāba“, dass ʿUmars Schatzmeister 
sein Sklave Yasār ibn Namīr war. Aḥmad berichtet in sei-
nem „Musnad“ und ʿAbdurrazzāq im „al-Muṣannaf“ von 
Laḥīq ibn Ḥāmid, der sprach: Und er entsandte ibn 
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Masʿūd als Zuständigen für das Gerichtswesen und das 
Schatzhaus. Er meint nach Kufa in den Irak. Ebenso be-
richtet Ḫalīfa von Mālik ibn Anas und dieser von Zaid ibn 
Aslam, dass ʿUmar ʿAbdullāh ibn Arqam mit dem Schatz-
haus betraute. Und ibn Ḫuzaima berichtet in seinem 
„Ṣaḥīḥ“-Werk in voller Kette von ʿUrwa ibn az-Zubair, 
dass ʿAbdurraḥmān ibn ʿAbdilqārī sprach: „In der Zeit 
ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭābs war ich für das Schatzhaus zustän-
dig.“ Und ibn Ḥağar al-ʿAsqalānī berichtet in seinem 
Werk „Fatḥ al-bārī“, als er über die Errungenschaften 
ʿAbdullāhs ibn Masʿūd spricht: Zur Zeit ʿUmars und 
ʿUṯmāns wurde er in Kufa mit dem Schatzhaus betraut. 
Ebenso erwähnt al-Ğahšayārī in seinem Werk „al-
Wuzarāʾ wa al-kuttāb“: ʿAbdullāh ibn Arqam ibn 
ʿAbdyaġūṯ war einer der Schreiber des Propheten صلى الله عليه وسلم. Er 
verwaltete für ihn (gemeint ist ʿUṯmān) das Schatzhaus. 
Und al-Ḥākim berichtet im „al-Mustadrak“ von az-Zubair 
ibn Bakkār: ʿAbdullāh ibn Arqam ibn ʿAbd Yaġūṯ war in 
der Zeit ʿUmars und zu Beginn der StaƩhalterschaŌ 
ʿUṯmāns, bis er starb, mit dem Schatzhaus betraut. Er 
war ein Gefährte des Propheten صلى الله عليه وسلم. Auch erwähnt ibn 
ʿAbd al-Birr im „al-Istīʿāb“: Zaid ibn Ṯābit war während 
des Kalifats von ʿUṯmān für das Schatzhaus zuständig. 
Zaid hatte einen Sklaven namens Wahīb. ʿUṯmān sah, wie 
dieser ihnen im Schatzhaus half. Er fragte: „Wer ist dieser 
Mann?“ Zaid antwortete: „Ein Sklave von mir.“ Da sagte 
ʿUṯmān: „Ich sehe, dass er den Muslimen hilft. Er hat An-
spruch auf Entlohnung, und ich werde ihn entlohnen.“ Er 
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sprach ihm zweitausend Dirham zu. Doch Zaid meinte: 
„Bei Allah, gib einem Sklaven nicht zweitausend Dirham!“ 
Da sprach ʿUṯmān ihm tausend Dirham zu. Und Aṣ-Ṣadafī 
erwähnt im Buch „Das Wissen um die Gelehrten Ägyp-
tens und wer es von den Gefährten des Gesandten Allahs 
 betreten hat“: Abū Rāfiʿ war danach ʿAlī ibn Abī Ṭālib صلى الله عليه وسلم
unterstellt. Dieser übertrug ihm das Schatzhaus in Kufa. 
Ebenso erwähnt ibn ʿAbd al-Birr im „al-Istīʿāb“: 
ʿUbaidullāh ibn Abī Rāfiʿ war ein Schatzmeister und 
Schreiber ʿAlīs. Und al-ʿAinī erwähnt in „ʿUmdatu l-qārī“: 
ʿAlī liebte ʿAbdullāh ibn Wahb as-Sawāʾī. Er vertraute ihm 
und war großzügig zu ihm. Auch betraute er ihn mit dem 
Schatzhaus Kufas. Ebenso verwandte ʿAlī Ziyād als Statt-
halter über Basra. Al- Ğahšayārī berichtet: Als ʿAlī Basra 
verließ, betraute er ihn (Ziyād) mit dem ḫarāğ und dem 
dīwān (Register). 

Das Schatzhaus kann in zwei Bereiche eingeteilt wer-
den: 

Der Bereich Einnahmen: Er umfasst drei Register: 

 Das Register für faiʾ41 und ḫarāğ: Es umfasst Beu-
teeinnahmen, ḫarāğ, Ländereien, ğizya, faiʾ und 
Steuern. 

                                                      
41 Vermögenswerte, die dem Staat ohne kriegerische Handlungen 
zufallen. 
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 Das Register für öffentliches Eigentum: Es um-
fasst Erdöl, Erdgas, Elektrizität, Bodenschätze, 
Meere, Flüsse, Seen, Quellen, Wälder, Weideland 
und Schutzzonen42 (ḥimā). 

 Das Register für zakāt-Gelder: Es umfasst die 
zakāt auf Bargeld, Handelswaren, Ernteerträge, 
Kamele, Rinder und Schafe. 

 

Der Bereich Ausgaben: Er umfasst acht Register: 

 Das Register für das Kalifat 

 Das Register für den Verwaltungsapparat 
(Bürgerinteressen) 

 Das Register für Ausschüttungen (Donationen) 

 Das Register für den ğihād 

 Das Register für die zakāt-Ausgaben 

 Das Register für die Ausgaben des öffentlichen 
Eigentums 

 Das Register für Notfälle 

 Das Register für staatliche Bilanz, Rechnungswe-
sen und öffentliche Kontrolle 

                                                      
42 Schutzzonen sind Gebiete (Bereiche) des öffentlichen Eigentums, 
die im öffentlichen Interesse (z. B. für den ğihād) vor dem allgemei-
nen Zugriff der Bevölkerung geschützt werden. 
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Zwölftens: Die Medien 

Medien sind ein wichtiges Mittel für die daʿwa und 
den Staat. Sie stellen jedoch kein Bürgerinteresse dar, 
das dem Verwaltungsapparat des Staates angeschlossen 
werden sollte. Vielmehr verkörpern sie eine unabhängi-
ge Institution, die direkt mit dem Kalifen verbunden ist. 
Gleiches gilt für jede andere institutionelle Einrichtung 
im islamischen Staat. 

Die Existenz einer hervorstechenden Medienpolitik, 
die den Islam in einer starken, beeinflussenden Weise 
präsentiert, kann die Geister der Menschen zu einer Be-
schäftigung mit dem Islam bewegen, um ihn zu studieren 
und über ihn eingehend nachzudenken. Es würde auch 
den Anschluss der islamischen Länder an den Staat des 
Kalifats erleichtern. Zudem sind viele mediale Themen 
untrennbar mit dem Staat verbunden und dürfen ohne 
Anweisung des Kalifen nicht veröffentlicht werden. Ver-
ständlich wird bei der Betrachtung all dessen, was mit 
militärischen Angelegenheiten verbunden bzw. diesen 
angeschlossen ist, wie beispielsweise Bewegungen der 
Armeen, Nachrichten über Sieg oder Niederlage und Mi-
litärindustrien. Diese Art von Nachrichten muss direkt 
dem Imam unterstellt sein, so dass er entscheidet, was 
zurückgehalten und was ausgesendet und verlautbart 
werden muss. 
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Rechtsbeleg dafür sind der Koran und die Sunna. 

Was den Koran betrifft, so sagt der Erhabene: 

لىَ إِ  رَدُّوهُ  وَلَوْ   ۖ بِهِ  واذَاعُ أَ  وْفِ الخَْ  أَوِ  الأَْمْنِ  مِنَ  أَمْرٌ  مْ جَاءَهُ  وَإِذَا 
هُمْ  الأَْمْرِ  أُوليِ  وَإِلىَ  الرَّسُولِ  هُ  نْبِطُونهَُ يَسْت ـَ ينَ لَّذِ ا مَهُ لعََلِ  مِنـْ  مْ مِنـْ

Und wenn ihnen etwas zu Ohren kommt, das Sicher-
heit oder Furcht betrifft, machen sie es bekannt. Hätten 
sie es aber vor den Gesandten und vor jene gebracht, 
die unter ihnen die Befehlsgewalt innehaben, dann 
würden es sicherlich diejenigen unter ihnen, die es deu-
ten können, erkennen. (4:83) Das Thema der āya ist das 
Bekanntgeben von Nachrichten. 

Was die Sunna betrifft, so ist es der ḥadīṯ von ibn 
ʿAbbās über die Eröffnung Mekkas, der bei al-Ḥākim im 
„al-Mustadrak“ tradiert und von ihm als ṣaḥīḥ nach den 
Bedingungen von Muslim eingestuft wurde. Aḏ-Ḏahabī 
hat dies ebenso bestätigt. Darin heißt es: Die Nachrich-
ten waren den Quraiš entzogen. So hatten sie keine In-
formation über den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم und wussten 
nicht, was er tun würde.“ In einem ḥadīṯ mursal von Abū 
Salama bei ibn Abī Šaiba heißt es auch: 

مʙ لعائʵة: جهȂʚʹي ولا تعلʸي بʘلʣ أحʗاً، ... ثʤ أ صلى الله عليه وسلمثʤ قال الʹʮي «
ʙʮخ ʤهʻأتǻ ة لاȜى على أهل مʸفع ،ʕʴॺʲق فʙʠالǺ« 

Dann sprach der Prophet صلى الله عليه وسلم zu ʿĀʾiša: „Bereite mir 
meine Rüstung vor, setze aber niemanden darüber in 
Kenntnis! […].“ Sodann befahl er, die Wege abzusper-
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ren, so dass alle Nachrichten den Mekkanern entzogen 
wurden und sie keine Informationen erhielten. Ebenso 
wird im übereinstimmend tradierten ḥadīṯ von Kaʿb über 
die Schlacht der Erschwernis (Schlacht von Tabūk) Fol-
gendes erwähnt: 

لغʚوة يʗȂʙ غʚوة إلا ورǺ Ȏّغʙʻها حʯى ؕانʕ تلʣ ا صلى الله عليه وسلمولʥȜǻ ʤ رسʦل الله «
ʙاً، عʗواً ʻʰؕفي حʙّ شʗيʗ، واسʯقʮل سفʙاً Ǻعʗʻاً ومفازاً و  صلى الله عليه وسلمغʚاها رسʦل الله 

 ȏʘجهه الʦب ʤهʙʮفأخ ،ʤوهʚة غॺʀا أʦʮأهʯʻل ʤهʙأم ʥʻʸلʴʸلّى للʱيفʗȂʙ« 
Jedes Mal, wenn der Gesandte Allahs das Ausrücken 

zu einer Schlacht beabsichtigte, täuschte er eine andere 
Richtung vor, bis es zu jener Schlacht kam, zu welcher 
der Gesandte صلى الله عليه وسلم in der prallen Hitze ausrückte. Es stand 
eine lange Reise bevor, ein großer Gewinn und ein 
Feind, der reich an Zahl war. Deshalb klärte er die Mus-
lime über sein Vorhaben auf, damit sie sich auf die 
Schlacht vorbereiten konnten, und informierte sie über 
die Richtung, in die er ausrücken wollte. Auch wird im 
ḥadīṯ von Anas bei al-Buḫārī ausgeführt: 

: قالفنعى زʗȂاً وجعفʙاً وابʥ رواحة قʮل أن ǻأتʻهʤ خʙʮهʤ  صلى الله عليه وسلمأن الʹʮي «
ا ابʥ رواحة أخʘ الʙاǻة زʗȂ فأصʔʻ، ثʤ أخʘها جعفʙ فأصʔʻ، ثʤ أخʘه

فأصʔʻ، وعʻʹاه تʘرفان حʯى أخʘها سʃॻ مʥ سʦʻف الله حʯى فʯح الله 
ʤهʻعل« 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم beklagte den Tod von Zaid, 
Ğaʿfar und ibn Rawāḥa, bevor die Nachricht darüber zu 
ihnen gelangte. Er sprach: „Zaid nahm das Banner und 
fiel. Dann nahm es Ğaʿfar in die Hand und fiel. Danach 
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nahm es ibn Rawāḥa und fiel.“ Die Augen des Prophe-
ten صلى الله عليه وسلم füllten sich mit Tränen, und er sprach: „Sodann 
nahm eines der Schwerter Allahs das Banner in die 
Hand, bis Allah sie zum Sieg führte.“ 

Zu den Anwendungen der rechtgeleiteten Kalifen für 
diesen Rechtsspruch zählt folgende Tradierung ibn al-
Mubāraks im Buch „al-Ğihād“ und al-Ḥākims im „al-
Mustadrak“. Al-Ḥākim stufte sie als ṣaḥīḥ nach den Be-
dingungen von Muslim ein, und aḏ-Ḏahabī bestätigte 
diese Einstufung. So berichtet Zaid ibn Aslam von seinem 
Vater und dieser von ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb: Als ʿUmar er-
fuhr, dass Abū ʿUbaida in aš-Šām eingeschlossen war und 
die Römer sich gegen ihn wandten, schrieb er ihm: „Frie-
de sei mit dir! Einen Gläubigen Diener trifft kein hartes 
Ungemach, ohne dass Allah ihm danach eine Erlösung 
beschert. Und eine Erschwernis kann zwei Erleichterun-
gen niemals bezwingen. Auch heißt es: 

أيَُّـهَاʮَ  َقُواوَاتَّـ  واابِطُ وَرَ  واوَصَابِرُ  اصْبرِوُا آمَنُوا الَّذِين  ََّɍكُمْ لعََلَّ  ا 
 تُـفْلِحُونَ 

Ihr, die ihr glaubt! Seid standhaft und übt euch in 
Standhaftigkeit, seid kampfbereit an Feindesland und 
fürchtet Allah, auf dass ihr erfolgreich seid. (3:200)“ Abū 
ʿUbaida antwortete ihm: „Friede sei mit dir! Allah, der 
Erhabene, sagt in seinem Buch: 

اَ اعْلَمُوا يَا الحْيََاةُ  أَنمَّ نْـ نَكُمْ  وَتَـفَاخُرٌ  وَزيِنَةٌ  وَلهَوٌْ  لَعِبٌ  الدُّ  فيِ  وَتَكَاثُـرٌ  بَـيـْ
 وَالأَْوْلاَدِ  الأْمَْوَالِ 
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Wisset, dass wahrlich das diesseitige Leben nur Spiel 
und Zeitvertreib ist und Prunk und Geprahle unter euch 
und ein Wettrennen um Vermehrung von Gut und Kin-
dern. (57:20).“ ʿUmar nahm den Brief, setzte sich auf die 
Kanzel und las ihn den Einwohnern Medinas vor. Dann 
sagte er: „Abū ʿUbaida deutet euch damit an, dass ihr 
euch für den ğihād begeistern sollt.“ 

Den militärischen Nachrichten angeschlossen sind 
Verhandlungen, Friedensabkommen und Streitgesprä-
che, die zwischen dem Kalifen oder aber dem von ihm 
beauftragten Vertreter und den Vertretern der ungläubi-
gen Staaten getätigt werden. Ein Beispiel für solche Ver-
handlungen sind die Gespräche, die zwischen dem Ge-
sandten Allahs صلى الله عليه وسلم und den Vertretern der Quraiš in Ḥu-
daibīya stattfanden, bis man sich schließlich auf die Ver-
tragspunkte des Friedensabkommens einigte. Zu den 
Streitgesprächen zählt jenes, das der Gesandte صلى الله عليه وسلم mit 
der Abordnung aus Nağrān führte, als er sie zur mubāha-
la, dem Fluchausspruch43, aufforderte. Auch führten 
Ṯābit ibn Qais und Ḥassān auf Befehl des Gesandten صلى الله عليه وسلم 
hin ein Streitgespräch mit der Abordnung Tamīms. Es 
existieren noch andere Beispiele, die jedoch, gleich den 
erwähnten, alle öffentlich stattfanden und keine gehei-
men Vereinbarungen enthielten. 

                                                      
43 Indem man im Disput ein Bittgebet an Allah richtet, dass Sein 
Fluch auf den Lügner unter den beiden Kontrahenten und seine 
Angehörigen herabkomme. 
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Auch wenn die anderen Nachrichtenarten den Staat 
nicht direkt betreffen und nicht der unmittelbaren Mei-
nung bzw. Erlaubnis des Kalifen bedürfen, wie die Tages-
nachrichten, die politischen, kulturellen und wissen-
schaftlichen Programme und die unterschiedlichen Er-
eignisse auf der Welt, so stehen sie in einigen Teilen 
doch mit der Lebensanschauung und der staatlichen Be-
trachtung der internationalen Beziehungen in Verbin-
dung. Trotzdem unterscheidet sich die Betreuung des 
Staates für diese Art von Nachrichten von jener im vori-
gen Abschnitt. 

Demzufolge muss der Medienapparat zwei Hauptab-
teilungen umfassen: 

Die Erste: Sie bearbeitet jene Nachrichten, die den 
Staat (und seine Sicherheit) betreffen, wie militärische 
Fragen, die Rüstungsindustrie, internationale Beziehun-
gen und anderes. 

Die Tätigkeit dieser Abteilung ist die direkte Überwa-
chung solch brisanter Nachrichtenflüsse. Sie dürfen in 
den staatlichen und privaten Medien nur nach Vorlage 
vor dem Medienapparat veröffentlicht werden. 

Die Zweite: Sie ist für die andere Art von Nachrichten 
zuständig. Ihre Beobachtung erfolgt jedoch indirekt. So 
benötigen die staatlichen oder privaten Medien für de-
ren Veröffentlichung keine explizite Erlaubnis. 
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Die Zulassung von Medien 

Medienfirmen bedürfen keiner Zulassung. Vielmehr 
kann jeder, der die Staatsbürgerschaft des islamischen 
Staates besitzt, ein Medium gründen, sei es im Print-, 
Radio- oder Fernsehbereich. Es bedarf lediglich einer 
Benachrichtigung und Inkenntnissetzung des Medienap-
parates, damit dieser über die Art des Mediums infor-
miert wird, das die Person gegründet hat. 

Die Person benötigt aber, wie bereits erwähnt, eine 
Erlaubnis zur Veröffentlichung von Nachrichten, die die 
Sicherheit des Staates betreffen. Andere Nachrichten 
kann sie jedoch ohne vorherige Erlaubnis veröffentli-
chen. 

Allerdings ist in allen Fällen der Inhaber des Mediums 
für sämtliches publizierte Material verantwortlich. Wie 
jeder andere Staatsbürger wird auch er für jegliche is-
lamrechtliche Übertretung zur Rechenschaft gezogen. 

Die staatliche Medienpolitik 

Es wird ein Gesetz erlassen, das die allgemeinen 
Richtlinien der staatlichen Medienpolitik gemäß den is-
lamischen Rechtssprüchen darlegt. Der Staat muss diese 
im Dienste des Islam und der Muslime und im Sinne des 
Aufbaus einer starken, kohärenten islamischen Gesell-
schaft umsetzen, einer Gesellschaft, in der das Gute nach 
außen wie nach innen strahlt, in der es weder einen Platz 
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für verdorbene und verderbende Ideen noch für verirrte 
und irreführende Geistesbildungen gibt. Kurzum erfolgt 
die staatliche Medienpolitik im Sinne einer islamischen 
Gesellschaft, in der das Schlechte ausgesondert, das Gu-
te reingehalten und Allah, der Herr der Welten, geprie-
sen wird. 
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Dreizehntens: Die Ratsversammlung – mağlis al-umma 
(Beratung und Rechenschaftsforderung) 

Die Ratsversammlung besteht aus Personen, die Mei-
nungsvertreter der Muslime sind. Der Kalif lässt sich von 
ihnen in den verschiedensten Angelegenheiten beraten. 
Sie vertreten auch die Umma in der Rechenschaftsforde-
rung von den Regenten. Die Ratsversammlung ist dem 
Handeln des Propheten صلى الله عليه وسلم entnommen worden, der sich 
mit Personen von den muhāğirūn und den anṣār, die ihre 
Sippschaften vertraten, zu beraten pflegte. Der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم zog auch einige bestimmte Personen aus seiner 
Gefährtenschaft heran, mit denen er sich öfter als mit 
anderen beriet. Zu diesen Personen zählten Abū Bakr, 
ʿUmar, Ḥamza, ʿAlī, Salmān al-Fārisī, Ḥuḏaifa und andere. 

Die Ratsversammlung geht ebenso auf das Handeln 
Abū Bakrs zurück, der einige bestimmte Männer unter 
den muhāğirūn und den anṣār auswählte und sich mit 
ihnen beriet, wenn eine Angelegenheit ihn beschäftigte. 
Die Ratsmitglieder in der Zeit von Abū Bakr waren die 
Gelehrten, die auch Rechtsmeinungen äußerten. Ibn Saʿd 
brachte von al-Qāsim folgenden Bericht heraus: „Wenn 
Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq eine Sache beschäftigte, zu der er 
jene zu Rate ziehen wollte, die für ihren Verstand und 
ihre Gelehrsamkeit bekannt waren, dann zog er Männer 
sowohl unter den muhāğirūn als auch unter den anṣār 
heran. Diese waren ʿUmar, ʿUṯmān, ʿAlī, ʿAbdurraḥmān 
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ibn ʿAuf, Muʿāḏ ibn Ğabal, Ubai ibn Kaʿb und Zaid ibn 
Ṯābit.“ Sie alle erteilten Rechtsmeinungen (fatāwa) in 
der Herrschaftszeit Abū Bakrs. Wenn es Rechtsfragen 
unter den Menschen gab, wurden diese Personen her-
angezogen. Abū Bakr setzte es so fort. Als ʿUmar das Kali-
fat übernahm, zog er ebenso diese Personen zu Rate. 
Darüber hinaus sind Belege ergangen, die die Muslime 
dazu aufrufen, den Regenten zur Rechenschaft zu zie-
hen. Die Muslime haben das auch praktiziert, wie es in 
der Zeit der rechtgeleiteten Kalifen geschehen ist. Ge-
nauso wie es der Umma erlaubt ist, für Beratungszwecke 
(šūrā) Vertreter zu ernennen, ist es ihr auch erlaubt, sich 
bei der Rechenschaftsforderung (muḥāsaba) vertreten 
zu lassen. All das belegt die Erlaubnis, eine eigene Rats-
versammlung einzurichten, die die Umma in der Rechen-
schaftsforderung von den Regenten und in der šūrā, die 
durch Koran und Sunna feststeht, vertritt. Diese Ratsver-
sammlung wird mağlis al-umma genannt, da der mağlis 
die Umma in der Rechenschaftsforderung und in der 
šūrā vertritt. 

Es ist erlaubt, dass sich in dieser Ratsversammlung 
auch nicht muslimische Staatsbürger befinden. Sie haben 
das Recht, sich über Ungerechtigkeiten der Regenten 
ihnen gegenüber zu beklagen oder darüber, dass der 
Islam in schlechter Weise auf sie angewendet wird, 
ihnen Dienstleistungen nicht zur Verfügung gestellt wer-
den und Ähnliches. 
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Das Recht zur šūrā 

Die šūrā (Beratung) ist ein Recht, das allen Muslimen 
gegenüber dem Kalifen zusteht. Sie haben ihm gegen-
über das Recht, von ihm in den verschiedensten Angele-
genheiten zu Rate gezogen zu werden. Der Erhabene 
sagt: 

 ْلَىعَ  لْ تـَوكََّ ف ـَ عَزَمْتَ  فإَِذَا  ۖ الأَْمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُم  َِّɍا 
[…] und berate dich mit ihnen in der Angelegenheit. 

Doch wenn du dich entschlossen hast, dann vertraue 
auf Allah. (3:159) Auch sagt Er: 

 ْنـَهُمْ  شُورَى وَأَمْرُهُم  بَـيـْ
Und ihre Angelegenheit wird unter ihnen beraten. 

(42:38) Der Gesandte صلى الله عليه وسلم pflegte sich mit den Menschen 
stets zu beraten. So beriet er sich mit ihnen bezüglich 
der Schlacht von Badr über den (optimalen) Kampfort. 
Am Tag der Schlacht von Uḥud beriet er sich mit ihnen 
darüber, ob sie innerhalb oder außerhalb Medinas kämp-
fen sollten. Im ersten Fall (der Schlacht von Badr) über-
nahm er die Meinung des al-Ḥabbāb ibn al-Munḏir, weil 
es sich um eine Fachmeinung handelte, die von einem 
Experten stammte. Im Falle der Schlacht von Uḥud folgte 
er der Mehrheitsmeinung, obwohl er selbst anderer 
Meinung war. 

Auch ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb beriet sich mit den Musli-
men im Falle der Ländereien des Irak: Soll er sie auf die 
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Muslime als Beute verteilen oder in den Händen ihrer 
Besitzer belassen, auf dass sie dafür einen Betrag an 
ḫarāğ entrichten? Ihr Urbesitz (raqaba) bliebe dann in 
den Händen des muslimischen Schatzhauses. Daraufhin 
setzte er das um, wozu ihn sein iğtihād führte, wobei 
ihm die meisten der Prophetengefährten zustimmten. Er 
beließ das Land in den Händen seiner Besitzer, und sie 
entrichteten dafür den ḫarāğ. 

Die Pflicht zur Rechenschaftsforderung 

Genauso wie die Muslime gegenüber dem Kalifen das 
Recht haben, zu Rate gezogen zu werden, haben sie auch 
die Pflicht, die Regenten wegen ihrer Taten und Verhal-
tensweisen zur Rechenschaft zu ziehen. Allah, der Erha-
bene, hat es den Muslimen als apodiktische Pflicht aufer-
legt, die Regenten zur Rechenschaft zu ziehen und sie 
anzuprangern, wenn sie die Rechte der Bürger verletzen, 
ihre Pflichten ihnen gegenüber vernachlässigen, eines 
ihrer Anliegen übergehen, den Gesetzen des Islam wi-
dersprechen oder nach etwas anderem regieren als dem, 
was Allah herabgesandt hat. Muslim berichtet von Um 
Salama, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

»ʥؒول ،ʤسل ʙؒأن ʥئ، ومʙف بʙع ʥʸون، فʙؒʹن وتʦفʙعʯاء فʙن أمʦؒʯس 
 »اʦْ مʥ رضي وتاǺع، قالʦا أفلا نقاتلهʤ؟ قال: لا، ما صلّ 

„Es werden Herrscher kommen, ihr werdet (ihre Ta-
ten) erkennen und ablehnen. Wer erkennt, ist frei von 
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Schuld (weil er einen Weg zu ihrer Anprangerung ge-
funden hat), und wer ablehnt, bleibt unversehrt. Wehe 
dem aber, der in Zufriedenheit folgt.“ Sie fragten: „Sol-
len wir sie nicht bekämpfen?“ Er antwortete: „Nein, 
solange sie beten!“ Das Gebet ist hier eine Metonymie 
für das Regieren nach dem Islam. 

So kritisierten die Prophetengefährten zu Anfang, al-
len voran ʿUmar, dass Abū Bakr auf die Bekämpfung der 
Apostaten bestand. 

Es berichten al-Buḫārī und Muslim von Abū Huraira, 
der sprach: Als der Gesandte Allahs verstarb und Abū 
Bakr das Kalifat übernahm, kam es unter den Arabern 
zum Unglauben. Da sagte ʿUmar: „Wie kannst du die 
Menschen bekämpfen, wo doch der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم 
sprach: 

ʗ ʤ عʶأمʙت أن أقاتل الʹاس حʯى ǻقʦلʦا لا إله إلا الله، فʥʸ قالها فق«
 »مʹي ماله ونفʴه إلا ʲǺقه، وحʴاǺه على الله

Mir ist befohlen worden, die Menschen zu bekämp-
fen, bis sie lā ilāha illallāh sagen. Wer es sagt, hat sein 
Vermögen und sein Leben bis auf den Rechtsanspruch 
darauf vor mir gewahrt. Seine Rechenschaft obliegt 
dann Allah.“ Doch Abū Bakr antwortete: „Bei Allah, ich 
werde jene bekämpfen, die zwischen dem Gebet und der 
zakāt unterscheiden. Denn die zakāt ist ein Rechtsan-
spruch am Vermögen. Bei Allah, wenn sie mir ein Halfter 
verweigern, dass sie dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم zu entrich-
ten pflegten, so werde ich sie dafür bekämpfen.“ Da sag-
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te ʿUmar: „Bei Allah, als der Erhabene das Herz Abū Bakrs 
zu diesem Entschluss öffnete, wusste ich sofort, dass es 
die Wahrheit war.“ 

Auch kritisierten Bilāl ibn Rabāḥ, az-Zubair und andere 
ʿUmar dafür, dass er die Ländereien des Irak nicht auf die 
Kämpfer aufteilte. Und ein Wüstenaraber prangerte 
ʿUmar dafür an, dass er auf einem Gebiet eine Schutzzo-
ne einrichten ließ. So berichtet Abū ʿUbaid in seinem 
Werk „al-Amwāl“ von ʿĀmir ibn ʿAbdillāh ibn az-Zubair 
und dieser, wie Abū ʿUbaid meinte, von seinem Vater, 
der sagte: Ein Wüstenaraber kam zu ʿUmar und sprach: 
„O Führer der Gläubigen! Es ist unser Land, wir haben in 
der ğāhilīya darauf gekämpft und darauf den Islam an-
genommen. Warum richtest du darauf Schutzzonen ein?“ 
ʿUmar hielt inne. Er blies und drehte an seinem Schnauz-
bart. Immer wenn ihn eine Sache belastete, blies er und 
drehte an seinem Schnauzbart. Als der Wüstenaraber 
dies sah, wiederholte er seine Kritik. Da sagte ʿUmar: 
„Das Vermögen ist das Vermögen Allahs und die Men-
schen sind die Diener Allahs. Bei Allah, gäbe es nicht die 
Reittiere, die ich für den ğihād um Allahs willen einsetze, 
hätte ich keine Handbreit an Fläche als Schutzzone einge-
richtet.“ ʿUmar hatte für die Schlachtrosse der Muslime 
einige Ländereien des öffentlichen Eigentums als Schutz-
zonen eingerichtet. Auch widersprach ihm eine Frau, als 
er den Menschen untersagte, mehr als vierhundert 
Dirham Brautgabe zu verlangen. Sie sagte zu ihm: „O 
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ʿUmar, das steht dir nicht zu! Hast du nicht Allah gehört, 
als Er sagte: 

  ْتُم ئًاشَ  نْهُ مِ  ذُواϦَْخُ  فَلاَ  قِنْطاَراً إِحْدَاهُنَّ  وَآتَـيـْ  يـْ
[…] und ihr einer von ihnen ein Talent44 (als Brautga-

be) gabt, so zwackt nichts davon ab!“ (4:20) ʿUmar ant-
wortete ihr darauf: „Die Frau hat Recht und ʿUmar hat 
Unrecht!“ 

Ebenso hat ʿAlī (r) ʿUṯmān als Kalifen für seine Aussa-
ge bezüglich der Vollendung von ḥağğ45 und ʿumra46 kri-
tisiert. So berichtet Aḥmad in einer ṣaḥīḥ-Überlieferung 
von ʿAbdullāh ibn az-Zubair, der sagte: Wir befanden uns 
mit ʿUṯmān in al-Ğuḥfa, und Leute aus aš-Šām, darunter 
Ḥubaib ibn Maslama al-Fihrī, waren bei ihm. Da sagte 
ʿUṯmān, als man ihm gegenüber den Vollzug der ʿumra 
gemeinsam mit dem ḥağğ (at-tamattuʿ) erwähnte: „Voll-
endender für den ḥağğ und die ʿumra ist, wenn nicht bei-
de in den Pilgermonaten vollzogen werden. Wenn ihr 
also die ʿumra verschieben würdet, damit ihr dieses Haus 
(die Kaʿba) zweimal besucht, wäre es besser.“ Denn Al-
lah, der Erhabene, hat das Gute ausgeweitet. ʿAlī ibn Abī 
Ṭālib befand sich gerade in der Talsenke und fütterte 
seine Kamele, als ihm die Aussage ʿUṯmāns zu Ohren 
kam. Er ging zu ʿUṯmān, stellte sich vor ihn hin und 
sprach: „Wendest du dich gegen eine Sunna, die der Ge-

                                                      
44 Alte deutsche Bezeichnung für ein Großvermögen, arab. qinṭār. 
45 Pilgerfahrt nach Mekka. 
46 Besuchsfahrt zur Heiligen Moschee nach Mekka. 
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sandte Allahs صلى الله عليه وسلم festgelegt hat, und gegen eine Erleich-
terung, die Allah (t) in seinem Buche Seinen Dienern ge-
währte, indem du die Menschen einengst und es ihnen 
untersagst? Es ist doch eine Erleichterung für die Be-
schäftigten und für jene mit entfernter Wohnstätte.“ Da 
wandte ʿUṯmān sich den Menschen zu und sprach: „Habe 
ich es denn untersagt? Das habe ich nicht getan. Es war 
bloß eine Meinung, die ich den Menschen anriet. Wer 
möchte, soll sie annehmen, und wer nicht, soll es lassen.“ 

Aus all dem geht hervor, dass die Ratsversammlung 
(mağlis al-umma) das Recht auf šūrā und die Pflicht zur 
Rechenschaftsforderung hat. 

Aus dem zuvor Gesagten wird auch klar, dass ein Un-
terschied zwischen šūrā und Rechenschaftsforderung 
existiert. Šūrā bedeutet das Einholen einer Meinung bzw. 
deren Anhörung vor der Entscheidungsfindung. Die Re-
chenschaftsforderung ist hingegen der Einwand nach 
erfolgter Entscheidung bzw. Durchführung der Handlung. 

Die Wahl der Mitglieder 
der Ratsversammlung 

Die Mitglieder der Ratsversammlung werden vom 
Volk gewählt und nicht ernannt. Sie sind Meinungsver-
treter des Volkes, und ein Vertreter wird von demjenigen 
ausgewählt, den er vertreten soll. Ein Vertreter bzw. ein 
Bevollmächtigter kann dem Vollmachtsgeber niemals 
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aufgezwungen werden. Die Mitglieder der Ratsversamm-
lung sind Meinungsvertreter der Menschen als Einzel-
personen und Gemeinschaften. In einem ausgedehnten 
Gebiet mit unbekannten Menschen können Volksvertre-
ter nur dann ermittelt werden, wenn sie von jenen, die 
sie vertreten sollen, gewählt werden. Auch hat der Ge-
sandte صلى الله عليه وسلم die Personen, die er zur Beratung hinzuzog, 
nicht auf der Grundlage ihres Könnens, ihrer Fähigkeiten 
und Persönlichkeit ausgewählt, sondern bewusst im Hin-
blick auf zwei Aspekte: Zum einen mussten sie in ihrem 
Stamm oder ihrer Sippe Repräsentationscharakter besit-
zen, ganz abgesehen von ihren persönlichen Fähigkeiten 
und Kapazitäten. Zum anderen mussten es Vertreter der 
muhāğirūn und der anṣār sein. Die Absicht, die hinter 
der Gründung einer Beratergruppe steckte, war dem-
nach das Aufstellen von Volksrepräsentanten. Somit ist 
das Kriterium, auf dessen Grundlage die Mitglieder des 
mağlis al-umma ausgewählt werden, ihr Repräsentati-
onscharakter für Menschen, wie aus der absichtlichen 
Wahl von Stammes- bzw. Sippenvertretern durch den 
Propheten صلى الله عليه وسلم hervorgeht, sowie ihr Repräsentationscha-
rakter für Gemeinschaften, wie es die absichtliche Wahl 
von Vertretern sowohl aus den Reihen der muhāğirūn als 
auch der anṣār deutlich macht. Die Ermittlung der Re-
präsentanten von Einzelpersonen und Gemeinschaften 
in der unbekannten Masse ist aber nur durch Wahlen 
möglich. Somit ist die Wahl der Mitglieder der Ratsver-
sammlung unabdingbar. Dass der Prophet صلى الله عليه وسلم seine 
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Ratsmitglieder selbst ausgewählt hat, ist auf die Tatsache 
zurückzuführen, dass das Gebiet, in dem sich die 
muhāğirūn und die anṣār befanden, relativ klein war und 
nur den Ort Medina umfasste. Auch waren ihm die Mus-
lime bekannt. Beweis dafür ist die zweite baiʿa von 
ʿAqaba. Damals waren ihm die Muslime, die ihm die 
baiʿa leisten sollten, noch nicht bekannt. Deswegen 
überließ er ihnen die Auswahl der Vertreter und sprach: 

 »على قʦمهʤ ن ʦȜǻنʦأخʙجʦا إليَّ مʹʤؒ اثʹي عʙʵ نقॺʻاً «
Bringt mir aus euren Reihen zwölf Vertreter 

(nuqabāʾ) hervor, damit sie ihrem Stamm ein Bürge 
sind. Von ibn Hišām in „as-Sīra“ auf dem Wege des Kaʿb 
ibn Mālik tradiert. 

Demzufolge sind die Mitglieder der Ratsversammlung 
Meinungsvertreter, und der Rechtsgrund (ʿilla) für die 
Einrichtung einer Ratsversammlung ist somit die Vertre-
tung von Einzelpersonen und Gemeinschaften im Bereich 
Meinungsäußerung und Rechenschaftsforderung. Nach-
dem dieser Rechtsgrund in der unbekannten Masse nur 
durch allgemeine Wahlen erfüllt werden kann, wird aus 
alldem abgeleitet, dass die Mitglieder der Ratsversamm-
lung gewählt und nicht ernannt werden dürfen. 
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Das Wahlverfahren für 
die Ratsversammlung 

1. Im Kapitel über die Gouverneure wurde erwähnt, 
dass die Einrichtung eines Provinzrates (mağlis al-
wilāya), der die Provinzbewohner vertritt, aus zwei 
Gründen adoptiert wurde: Erstens sollen dem Gouver-
neur auf diese Weise Informationen über die Realität der 
wilāya und über ihre Bedürfnisse zur Verfügung gestellt 
werden. Dies soll dem wālī dabei helfen, seine Aufgabe 
in einer Weise zu erfüllen, die den Provinzbewohnern ein 
sicheres und zufriedenes Leben beschert, ihnen die Erfül-
lung ihrer Bedürfnisse erleichtert und ihnen die erforder-
lichen Dienstleistungen gewährleistet. Zweitens können 
die Bewohner dadurch ihr Gefallen bzw. Missfallen an 
der Herrschaftsweise des wālī zum Ausdruck bringen. So 
führt nämlich eine Beschwerde über den wālī durch die 
Mehrheit des Provinzrates zu seiner zwingenden Abset-
zung. Mit anderen Worten ist die Realität des Provinzra-
tes administrativer Natur, um dem wālī durch dessen 
Aufklärung über den Zustand der wilāya und durch das 
Ausdrücken von Wohlwollen bzw. das Vorbringen einer 
Beschwerde beizustehen. All das hält ihn dazu an, seine 
Aufgabe gut zu erfüllen. Anders als der mağlis al-umma 
(Ratsversammlung) hat der Provinzrat keine weiteren 
Befugnisse. Die weiteren Befugnisse des mağlis al-umma 
werden an späterer Stelle ausgeführt. 
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2. Es wird zudem adoptiert, einen mağlis al-umma für 
šūrā und Rechenschaftsforderung einzurichten. Dieser 
muss gewählt werden und hat die Umma zu repräsentie-
ren. Seine Befugnisse werden an späterer Stelle im Detail 
ausgeführt. 

3. Dies bedeutet, dass zur Bestimmung sowohl der 
Mitglieder der Provinzräte als auch des mağlis al-umma 
Wahlen stattfinden müssen. 

4. Um das Wahlverfahren zu vereinfachen und die 
Bürger nicht mit wiederholten Wahlgängen zu beschäfti-
gen, wird an dieser Stelle adoptiert, dass zuerst die Pro-
vinzräte gewählt werden. Danach treten die aus der 
Wahl siegreich hervorgegangenen neuen Mitglieder der 
Provinzräte zusammen, um aus ihren Reihen die Mitglie-
der des mağlis al-umma zu wählen. Mit anderen Worten 
werden die Provinzräte direkt von der Umma gewählt, 
wohingegen der mağlis al-umma durch ein internes Ver-
fahren von den Provinzräten gewählt wird. Dies bedeu-
tet, dass die Tätigkeitsperiode des mağlis al-umma die-
selbe wie die des Provinzrates ist. 

5. Für jene Provinzräte, die zu Mitgliedern des mağlis 
al-umma gewählt wurden, rücken die Wahlverlierer aus 
den Provinzratswahlen mit den meisten Stimmen nach. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los zwischen 
ihnen. 

6. Die Schutzbefohlenen (ahl aḏ-ḏimma) wählen ihre 
Vertreter zu den Provinzräten. Diese wiederum wählen 
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ihre Repräsentanten zum mağlis al-umma. All das findet 
zeitgleich mit den Provinzratswahlen im Staat bzw. mit 
den Wahlen zum mağlis al-umma statt. 

Demgemäß wurde ein Gesetz vorbereitet, das die 
eingangs erwähnten Punkte berücksichtigt und das 
Wahlverfahren für die Provinzräte sowie für die Ratsver-
sammlung (mağlis al-umma) darlegt. Dieses Gesetz wird, 
so Gott will, zu gegebener Zeit diskutiert und adoptiert. 

Die Mitgliedschaft in der 
Ratsversammlung 

Jeder Muslim, der die Staatsbürgerschaft trägt, ge-
schlechtsreif und bei Verstand ist, hat das Recht, Mit-
glied der Ratsversammlung (mağlis al-umma) zu werden. 
Ebenso hat er, Mann wie Frau, das Recht, die Mitglieder 
der Ratsversammlung zu wählen. Denn die Ratsver-
sammlung ist keine Regierungsinstitution. Deshalb trifft 
der ḥadīṯ, welcher der Frau eine Regierungsübernahme 
verbietet, nicht auf sie zu. Die Ratsversammlung ist viel-
mehr eine Einrichtung zur Beratung (šūrā) und Rechen-
schaftsforderung, was Frauen in gleicher Weise zusteht 
wie Männern. So sind im Jahre dreizehn nach der Ent-
sendung (dem Jahr der Auswanderung des Propheten 
nach Medina) 75 Muslime zum Propheten gekommen, 
darunter 73 Männer und zwei Frauen. Sie alle leisteten 
ihm die zweite baiʿa von ʿAqaba. Es war ein Eid auf 
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Kampf und Krieg – ein politischer Eid. Als die baiʿa voll-
zogen war, sprach er zu ihnen allen: 

»ʦنʦȜǻ ًاॺʻنق ʙʵاثʹي ع ʤؒʹا إليَّ مʦجʙن أخ ʤمهʦعلى ق« 
Bringt mir aus euren Reihen zwölf Vertreter 

(nuqabāʾ) hervor, damit sie ihrem Stamm ein Bürge 
sind. Diese Aussage wird in einem langen ḥadīṯ erwähnt, 
den Aḥmad über den Weg des Kaʿb ibn Mālik tradiert. 
Die hier ergangene Aufforderung des Propheten war an 
alle gerichtet, aus ihrer gesamten Gruppe zwölf Vertre-
ter zu wählen. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat sich nicht auf die 
Männer beschränkt, und auch die Frauen wurden davon 
nicht ausgeschlossen, weder im Hinblick auf die Wählen-
den noch auf die Gewählten. Die unbestimmte Formulie-
rung (muṭlaq) bleibt uneingeschränkt gültig, solange kein 
näher bestimmender Beleg (dalīl at-taqyīd) ergangen ist. 
Ebenso bleibt die allgemeine Aussage (ʿām) allgemein-
gültig, solange kein spezifizierender (bzw. einschränken-
der) Beleg (dalīl at-taḫṣīṣ) existiert. In diesem Fall ist die 
Aussage in allgemeingültiger, unbestimmter Form er-
folgt. Es gibt keinerlei Beleg für eine nähere Bestimmung 
oder Einschränkung. Das beweist, dass der Prophet auch 
die beiden Frauen aufgefordert hat, Vertreter zu wählen. 
Ebenso hat er ihnen das Recht gewährt, von den Musli-
men als Vertreterinnen gewählt zu werden. 

Eines Tages setzte sich der Prophet صلى الله عليه وسلم, um von den 
Menschen die baiʿa zu erhalten. Männer und Frauen 
leisteten ihm den Eid. Es war ein ausschließlicher Eid auf 
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die Regentschaft und nicht auf den Islam, da alle Frauen 
bereits Musliminnen waren. Nach der baiʿatu r-riḍwān in 
Ḥudaibīya leisteten auch die Frauen dem Propheten den 
Eid. So sagt der Erhabene: 

 أيَُّـهَاʮَ  ُِّنَ يُشْركِْ  لاَ  أَنْ  ىعَلَ  نَكَ ايِعْ يُـبَ  اتُ الْمُؤْمِنَ  جَاءَكَ  إِذَا النَّبي  َِّɍʪِ 
ئًا  يَـفْترَيِنَهُ  بـُهْتَانٍ بِ  ϩَْتِينَ  وَلاَ  دَهُنَّ وْلاَ أَ  تـُلْنَ يَـقْ  وَلاَ  يَـزْنِينَ  وَلاَ  يَسْرقِْنَ  وَلاَ  شَيـْ
 لهَنَُّ  تـَغْفِرْ وَاسْ  بَايعِْهُنَّ ف ـَ  ۙرُوفٍ مَعْ  فيِ  كَ يَـعْصِينَ  وَلاَ  وَأَرْجُلِهِنَّ  أيَْدِيهِنَّ  بَينَْ 

 ََّɍإِنَّ   ۖا  ََّɍرحَِيمٌ  غَفُورٌ  ا

O Prophet! Wenn gläubige Frauen zu dir kommen, 
um dir den Eid zu leisten, Allah nichts beizugesellen, 
nicht zu stehlen, keine Unzucht zu begehen, ihre Kinder 
nicht zu töten, kein Unrecht zu ihren Händen oder Bei-
nen zu begehen, das sie selbst in verlogener Weise er-
sonnen haben, und sich dir in nichts zu widersetzen, was 
rechtens ist, dann nimm ihren Eid entgegen und bitte 
Allah für sie um Vergebung! Allah ist barmherzig und 
bereit zu vergeben. (60:12) Diese baiʿa wurde ebenfalls 
für das Regieren gegeben, da der Koran selbst erwähnt, 
dass es gläubige Frauen sind. Der Eid wurde darauf ge-
leistet, dem Propheten in nichts, was rechtens ist, unge-
horsam zu sein. 

Darüber hinaus steht es einer Frau zu, sich bei der 
Meinungsäußerung vertreten zu lassen. Ebenso kann sie 
Meinungsvertreterin für andere sein. Eine Frau hat näm-
lich das Recht auf Meinungsäußerung. Somit hat sie auch 
das Recht, sich dabei vertreten zu lassen. Männlichkeit 
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ist bei Vertretungs- bzw. Vollmachtsangelegenheiten 
keine Bedingung. Somit kann eine Frau auch Vertreterin 
für andere sein. 

Auch steht fest, dass ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb die Muslime 
in die Moschee rief, wenn eine Angelegenheit ihn be-
schäftigte, zu der er die Meinung der Muslime einholen 
wollte, sei es in einer Rechtsfrage oder in einer Regie-
rungsangelegenheit. Er lud sowohl Männer als auch 
Frauen ein und hörte die Meinung aller Anwesenden. Er 
trat sogar von seiner Meinung zurück, als eine Frau ihm 
in der Frage der Beschränkung der Brautgaben wider-
sprach. 

Genauso wie Muslime das Recht auf Wahl und Kandi-
datur für die Ratsversammlung haben, ist es auch 
Nichtmuslimen gestattet, sich in der Ratsversammlung 
vertreten zu lassen. Sie können auch als Vertreter ihrer 
Wähler in die Ratsversammlung gewählt werden, um 
deren Meinung über eine schlechte Anwendung des Is-
lam auf sie oder über ein Unrecht, das ihnen seitens des 
Herrschers widerfahren ist, kundzutun. 

Allerdings haben Nichtmuslime kein Recht, sich zu 
Fragen der Gesetzgebung zu äußern. Denn das islami-
sche Recht entspringt dem islamischen Überzeugungs-
fundament. Hierbei handelt es sich um praktische 
Rechtssprüche, die aus ihren detaillierten Rechtsbelegen 
abgeleitet wurden. Sie lösen die Probleme des Men-
schen gemäß einer spezifischen Lebensanschauung, die 
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vom islamischen Überzeugungsfundament festgelegt 
wird. Ein Nichtmuslim besitzt eine der islamischen ʿaqīda 
widersprechende Glaubensvorstellung, und seine Le-
bensanschauung widerspricht der des Islam. Deswegen 
wird seine Meinung bei der Gesetzgebung nicht heran-
gezogen. 

Ebenso hat ein Nichtmuslim kein Recht, den Kalifen zu 
wählen oder sich am Auswahlverfahren der Kandidaten 
zu beteiligen, aus denen ein Kalif gewählt wird, da er 
nicht regierungsbefugt ist. In allen anderen Bereichen 
jedoch, die zu den Befugnissen des mağlis al-umma zäh-
len, ist der Nichtmuslim dem Muslim in der Meinungs-
äußerung gleichgestellt. 

Die Dauer der Ratsmitgliedschaft 

Die Dauer der Ratsmitgliedschaft muss eingeschränkt 
werden, da sich Abū Bakr nicht an dieselben Personen 
hielt, die der Gesandte صلى الله عليه وسلم zur Beratung heranzog. Eben-
so hielt sich ʿUmar nicht an jene Personen, die Abū Bakr 
zu Rate zog. Auch wählte ʿUmar gegen Ende seiner Re-
gierungszeit andere Personen zur Beratung aus als am 
Anfang. All dies belegt, dass die Mitgliedschaft in der 
Ratsversammlung auf eine bestimmte Dauer begrenzt 
sein sollte. Es wird adoptiert, dass die Mitgliedsdauer 
fünf Jahre beträgt. 



296 
 

Die Befugnisse des mağlis al-umma 

Der mağlis al-umma (Ratsversammlung) hat folgende 
Befugnisse: 

1. a) Die Ratsversammlung wird seitens des Kalifen 
zur Beratung herangezogen. Ebenso äußert sie selbst 
ihren Ratschlag in allen praktischen Dingen und Tätigkei-
ten, die keiner genaueren Untersuchung und Betrach-
tung bedürfen. Dazu zählt beispielsweise die Gewährleis-
tung der erforderlichen Dienstleistungen für die Bürger, 
damit diese Zufriedenheit in ihrem Leben verspüren. 
Dies betrifft unter anderem Regierungsfragen sowie Un-
terrichts-, Gesundheits-, Wirtschafts-, Handels-, Indust-
rie- und Landwirtschaftsangelegenheiten. Die Meinung 
der Ratsversammlung in all dem ist für den Kalifen ver-
bindlich und mit Mehrheitsbeschluss durchzuführen. 

b) Was jedoch intellektuelle Fragen betrifft, die eine 
tiefgründige Untersuchung und genaue Betrachtung er-
fordern, wie das Aufdecken von Wahrheiten oder das 
Fassen eines Kriegsbeschlusses, sowie alle fachspezifi-
schen und operativen Angelegenheiten, so werden diese 
von den entsprechenden Experten übernommen und 
nicht durch Mehrheitsmeinungen entschieden. Gleiches 
gilt für Armee- und Finanzangelegenheiten sowie für die 
Außenpolitik. Der Kalif hat jedoch das Recht, die Ratsver-
sammlung in diesen Bereichen zu Rate zu ziehen und 
ihre Meinung einzuholen. Auch kann die Ratsversamm-
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lung von sich aus ihre Meinung dazu äußern. Jedoch ist 
ihre Meinung diesbezüglich nicht bindend. 

2. Bei Fragen der Rechtsprechung wird die Meinung 
der Ratsversammlung nicht herangezogen. Vielmehr 
wird die Rechtsprechung allein aus dem Buch Allahs und 
der Sunna Seines Gesandten übernommen sowie aus 
dem, was beide Quellen an Gefährtenkonsens (iğmāʿ aṣ-
ṣaḥāba) und Rechtsanalogie (qiyās) indizieren. Die Ablei-
tung daraus erfolgt durch richtigen iğtihād. Auf diese 
Weise werden die Rechtssprüche adoptiert und die Ge-
setze erlassen. Dem Kalifen steht es zu, der Ratsver-
sammlung die Rechtssprüche und Gesetze vorzulegen, 
die er zu adoptieren gedenkt. Die Muslime unter den 
Mitgliedern der Ratsversammlung haben das Recht, die-
se Vorlagen zu diskutieren und den ihrer Meinung nach 
richtigen bzw. falschen Aspekt der Vorlage darzulegen. 
Sind sie mit dem Kalifen über die Richtigkeit ihrer Ablei-
tung und Beweisführung uneins, und zwar im Hinblick 
auf deren Widerspruch zur Adoptionsmethode aus den 
vom Staat adoptierten islamischen Rechtsgrundlagen 
(uṣūl), so wird die Angelegenheit dem maẓālim-Gericht 
zur Entscheidung vorgelegt, wobei die Meinung des Ge-
richts diesbezüglich bindend ist. 

3. Die Ratsversammlung hat das Recht, den Kalifen 
für alle Handlungen, die vom Staat tatsächlich ausge-
führt wurden, zur Rechenschaft zu ziehen. Dies betrifft 
die Angelegenheiten der Innen- und Außenpolitik, der 
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Finanzen, der Armee und anderer Bereiche. Die Meinung 
der Ratsversammlung ist in jenen Bereichen bindend, in 
denen die Mehrheitsmeinung von Rechts wegen bindend 
ist. In den Bereichen, in denen die Mehrheitsmeinung 
nicht bindend ist, ist die Meinung der Ratsversammlung 
für den Kalifen ebenfalls nicht bindend. 

Wenn es zwischen der Ratsversammlung und dem Ka-
lifen zu einer Meinungsverschiedenheit über den Rechts-
charakter einer bereits vollzogenen Handlung kommt, 
wird das maẓālim-Gericht angerufen, um über die 
Rechtmäßigkeit der Angelegenheit zu entscheiden. Die 
Meinung des Gerichts ist diesbezüglich bindend. 

4. Die Ratsversammlung hat das Recht, ihren Unmut 
über Assistenten (muʿāwinūn), Gouverneure (wulāt) o-
der Statthalter (ʿummāl) zu äußern. Die Mehrheitsmei-
nung der Ratsversammlung ist diesbezüglich bindend. 
Der Kalif hat sodann die Pflicht, diese unverzüglich abzu-
setzen. Weicht die Meinung der Ratsversammlung von 
jener des Provinzrates der betreffenden wilāya bezüglich 
der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den Gouver-
neuren und Statthaltern ab, so ist der Meinung des Pro-
vinzrates der Vorzug zu geben. 

5. Den muslimischen Mitgliedern der Ratsversamm-
lung steht das Recht zu, in einem Auswahlverfahren die 
Kandidaten für das Kalifat einzugrenzen, nachdem das 
maẓālim-Gericht die Erfüllung der Vertragsbedingungen 
durch jeden Kandidaten bestätigt hat. In der Ratsver-
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sammlung finden die Vorwahlen zur Eingrenzung der 
Kandidatenzahl auf sechs und schließlich auf zwei Kandi-
daten statt, wie es bei der Erörterung der Wahlmethode 
des Kalifen dargelegt wurde. Die Mehrheitsmeinung der 
Ratsversammlung ist in diesem Fall bindend. So werden 
nur jene Kandidaten zur Wahl zugelassen, die von der 
Ratsversammlung in den Vorwahlen bestätigt wurden. 

Dies sind die Befugnisse der Ratsversammlung (mağlis 
al-umma). Die Rechtsbelege für diese Befugnisse sind 
folgende: 

Punkt 1 Abschnitt a): Was den Beweis angeht, dass 
die Meinung der Ratsversammlung in den praktischen 
Angelegenheiten und Handlungen, die keiner näheren 
Betrachtung und Untersuchung bedürfen, bindend ist, so 
leitet sich dieser aus der Vorgehensweise des Propheten 
ab. Am Tag der Schlacht von Uḥud fügte sich der Prophet 
 der Mehrheitsmeinung und zog aus Medina aus, um صلى الله عليه وسلم
der Armee der Götzendiener zu begegnen, obwohl er 
persönlich sowie die großen Gefährten der Meinung wa-
ren, in Medina zu bleiben und nicht auszurücken. Auch 
ergibt sich der Beweis aus der folgenden Aussage des 
Propheten zu Abū Bakr und ʿUmar: 

 »لʦ اجʸʯعʸʯا في مʦʵرة ما خالفʸؒʯا«
Wenn ihr in einer mašwara (Beratungsangelegen-

heit) einig seid, so werde ich euch nicht widersprechen. 
Demzufolge ist in allen praktischen Angelegenheiten, wo 
die Meinung direkt zu einer Handlung führt, die Mehr-
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heitsmeinung der Ratsversammlung für den Kalifen bin-
dend, auch wenn sie seinem Wunsch widerspricht. So 
geschah es mit dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم als er sich beim 
Auszug nach Uḥud der Mehrheitsmeinung beugte. Bei 
diesen praktischen Angelegenheiten geht es beispiels-
weise um die Frage, ob die erforderlichen Dienstleistun-
gen für die Bürger gewährleistet sind, um ihnen ein zu-
friedenes Leben zu bescheren, ob ihre Sicherheit ge-
wahrt ist, ihre Städte befestigt sind und Gefahren von 
ihnen abgewendet werden. 

Punkt 1 Abschnitt b): Grundsätzlich sollte der Kalif bei 
dieser Art von Angelegenheiten die Meinung der Gelehr-
ten, der erfahrenen Fachleute und der Spezialisten her-
anziehen. So geschah es, als der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم die 
Meinung des al-Ḥubāb ibn al-Munḏir bei der Wahl des 
Kampfortes für die Schlacht von Badr übernahm. Im 
Buch „as-Sīra“ von ibn Hišām wird dazu Folgendes ausge-
führt: 

لʤ يʙض الॺʲاب بʥ الʘʹʸر  ،حʥʻ نʚل عʹʗ أدنى ماء مʥ بʗر ،صلى الله عليه وسلمإنه «
ʚلاً ـأمʹ ،ʚلـالʸʹ اأرأيʕ هǻ، ʘا رسʦل الله :صلى الله عليه وسلم بهʘا الʚʹʸل، وقال للʙسʦل

أم هʦ الʙأȏ والʙʲب  ،أنʚلؒه الله لʛॻ لʹا أن نʯقʗمه ولا نʯأخʙ عʹه
فإن  ،والʗʻȜʸة؟ قال: بل هʦ الʙأȏ والʙʲب والʗʻȜʸة، فقال: ǻا رسʦل الله

ʹʸǺ ʛॻا لʘلـهʚ، ʹʹم فʦالق ʥى نأتي أدنى ماء مʯالʹاس حǺ ʞلهـفانهʚ، 
ثʤ نقاتل  ،ثʤ نʮʹي علॻه حʦضاً فʹʸلʓه ماء ،ʔلُ ثʤ نغʦّر ما وراءه مʥ القُ 

لقʗ أشʙت Ǻالʙأȏ، فʹهʞ  :صلى الله عليه وسلمالله  القʦم فʹʙʵب ولا ʦȁʙʵǻن، فقال رسʦل
ومʥ معه مʥ الʹاس، فʴار حʯى إذا أتى أدنى ماء مʥ  صلى الله عليه وسلمرسʦل الله 
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 ȏʘال ʔʻضاً على القلʦى حʹȁرت، وʦُّفغ ʔُالقُلǺ ʙأم ʤه، ثॻل علʚم نʦالق
 »ثʤ قʘفʦا ॻɼه الآنॻة ،فʸلئ ماء ،نʚل علॻه

Als sich der Prophet an der nächstgelegenen Stelle 
der Badr-Quelle niederließ, war al-Ḥubāb ibn al-Munḏir 
mit diesem Lagerplatz nicht einverstanden. Da sprach 
er zum Gesandten صلى الله عليه وسلم: „O Gesandter Allahs, ist dieser 
Platz ein Ort, den Allah dir bestimmt hat, so dass es uns 
nicht zusteht, davon vor- oder abzurücken, oder ist es 
Ansicht, Kriegsstrategie und List?“ Der Gesandte ant-
wortete: „Es ist vielmehr Ansicht, Kriegsstrategie und 
List.“ Daraufhin sagte al-Ḥubāb: „O Gesandter Allahs, 
das hier ist kein Lagerplatz. Erhebe dich mit den Leuten 
und ziehe zum Wasser, das dem (feindlichen) Volk am 
nächsten ist. Dort schlagen wir unser Lager auf. Was 
dahinter an Wasserstellen übrig bleibt, legen wir tro-
cken. Wir bauen dann ein Becken und füllen es mit 
Wasser. Danach kämpfen wir gegen den Feind; wir 
können trinken, er aber nicht.“ Da sprach der Gesandte 
Allahs zu ihm: „Du hast wahrlich den rechten Rat gege-
ben.“ Der Gesandte erhob sich mit den Leuten, zog bis 
zur Wasserstelle, die dem Feind am nächsten war, und 
ließ sich dort nieder. Sodann befahl er, die restlichen 
Wasserstellen trockenzulegen. Er baute an der Wasser-
stelle, an der er sich niederließ, ein Becken, das mit 
Wasser gefüllt wurde. Dann tauchten sie die Gefäße 
ein. Der Gesandte hörte also al-Ḥubāb zu und befolgte 
seinen Rat. 
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Bei diesem Ereignis, das in den Bereich von Ansicht, 
Kriegsstrategie und List fällt, hatte die Meinung der All-
gemeinheit der Menschen keinerlei Bedeutung. Vielmehr 
wurde die Ansicht eines Fachmanns herangezogen. In 
gleicher Weise verfährt man mit den fachlichen und in-
tellektuellen Angelegenheiten, die eine genaue Untersu-
chung und Betrachtung erfordern. Ebenso steht es mit 
dem Erstellen von Definitionen. Auch hier wird die Mei-
nung von Fachleuten und Spezialisten herangezogen und 
nicht die der Allgemeinheit der Menschen. Die Mehr-
heitsmeinung spielt dabei keine Rolle. Hier zählen nur 
Fachwissen, Erfahrung und Spezialistentum. 

Gleiches gilt auch in Finanzfragen. Das islamische 
Recht hat die Gelder festgelegt, die (durch den Staat) 
eingehoben werden, wie es auch die Ausgabenbereiche 
festgelegt hat. Ebenso hat es die Fälle dargelegt, in de-
nen Steuern eingehoben werden dürfen. Demzufolge 
spielt die Meinung der Menschen bei der Einnahme und 
Ausgabe von Geldern keine Rolle. Das Gleiche gilt auch 
für die Armee. So hat das islamische Recht die Regelung 
aller Armeefragen dem Kalifen übertragen. Es hat die 
Rechtssprüche bezüglich des ğihād festgelegt. Auch hier 
ist die Meinung der Menschen nicht relevant. Ebenso 
steht es mit der Beziehung des Staates zu anderen Staa-
ten. Dies ist ein Denkbereich, der eine eingehende Un-
tersuchung und eine genaue Betrachtung erfordert. Er ist 
auch mit dem ğihād verbunden und gehört darüber hin-
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aus zu den Angelegenheiten, die in den Bereich Ansicht, 
Kriegsstrategie und List fallen. Deswegen spielt auch die 
Mehrheits- bzw. Minderheitsmeinung der Menschen in 
diesem Fall keine Rolle. Trotzdem steht es dem Kalifen 
zu, diese Angelegenheiten der Ratsversammlung (mağlis 
al-umma) vorzulegen, um sich mit ihr zu beraten und 
ihre Meinung einzuholen. Denn das Vorlegen an sich 
stellt eine erlaubte Handlung dar, jedoch ist die Meinung 
des Rates in diesen Dingen, wie es der Vorfall von Badr 
belegt, für den Kalifen nicht verbindlich. 

Zur Erläuterung des Unterschiedes zwischen den 
Handlungen in Abschnitt a) und b) sei Folgendes gesagt: 

Soll z. B. in einem Dorf, das schlecht ans Verkehrsnetz 
angebunden ist, eine Brücke über einen Fluss gebaut 
werden, um so die Interessen der Menschen wahrzu-
nehmen (und ihnen eine bessere Infrastruktur anzubie-
ten), so ist die Mehrheitsmeinung der Ratsversammlung 
zum Bau der Brücke, um das Verkehrsproblem des Dor-
fes zu lösen, bindend für den Kalifen. Hingegen ist das 
Festlegen des technisch passenden Ortes zum Bau der 
Brücke sowie der optimalen Brückenausführung – soll es 
eine Hängebrücke oder aber eine Brücke auf Pfeilern 
werden – eine Fachfrage, zu der Experten und Fachleute 
zu Rate gezogen werden und nicht die Mehrheit der 
Ratsversammlung. 

Gleiches gilt für die Errichtung einer Schule für 
Dorfkinder, für die sich ein Schulbesuch in der Stadt äu-
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ßerst schwierig gestaltet. In diesem Fall ist die Mehr-
heitsmeinung der Ratsversammlung bindend für den 
Kalifen. Bei Fragen wie der Wahl des Schulstandortes im 
Dorf hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit an einem pas-
senden Bauort zum Beispiel, ebenso bei Fragen der 
Bauweise der Schule und ob sie im Eigentum des Staates 
sein oder aber für ein bzw. zwei Jahre bloß angemietet 
werden sollte – also gebaut oder gekauft wird – und bei 
ähnlichen Fragen werden Fachleute und Experten zu 
Rate gezogen und nicht die Mehrheit der Ratsversamm-
lung. Trotzdem steht es dem Kalifen zu, sich mit ihr dar-
über zu beraten, jedoch ist ihre Meinung diesbezüglich 
nicht bindend. 

Auch wenn sich eine Ortschaft an der Grenze zum 
Feindesland befindet, ist die Mehrheitsmeinung der 
Ratsversammlung hinsichtlich der Befestigung der Ort-
schaft, um die Gefahr des Feindes von ihr abzuwenden 
und die Einwohner nicht der Tötung und Vertreibung im 
Falle irgendeines feindlichen Angriffs auszusetzen, für 
den Kalifen bindend. Hingegen ist die Art und Weise, wie 
die Festungen angebracht und welche Kampfmittel be-
nutzt werden, um die Gefahr von der Ortschaft abzu-
wenden, eine Sache der Experten und Fachleute. Sie 
werden in dieser Frage zu Rate gezogen und nicht die 
Mehrheit der Ratsversammlung. 

Was Punkt 2 betrifft, so obliegt die Gesetzgebung al-
lein Allah: 
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  ِإِلاَّ  الحْكُْمُ  إِن  َِّɍِ 
Die Richterschaft obliegt allein Allah! (12:40) 

  َن ـَ جَرَ شَ  افِيمَ  وكَ يحَُكِّمُ  حَتىَّ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  وَربَِّكَ  فَلا  فيِ  دُوايجَِ  لاَ  ثمَُّ  هُمْ بَـيـْ
 يمًاتَسْلِ  اوَيُسَلِّمُو  قَضَيْتَ  ممَِّا حَرَجًا أنَْـفُسِهِمْ 

Nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher gläubig, 
bis sie dich zum Richter erheben in allem, was unter 
ihnen strittig ist! (4:65). Ebenso hat der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم die folgende āya in dieser Weise erläutert: 

 مُْ  أَحْبَارهَُمْ  اتخََّذُواĔَوَرهُْبَا  َʪْأَر ًʪ  ِونِ دُ  نْ م  َِّɍا 

Sie nahmen ihre Schriftgelehrten und Mönche zu 
Herren anstelle Allahs. (9:31) 

So berichtet at-Tirmiḏī in vollständiger Kette von ʿAdī 
ibn Ḥātim, der sprach: 

وفي عʹقي صلʔʻ مʥ ذهʔ، فقال: ǻا عȏʗ اʙʟح عʹʣ  صلى الله عليه وسلمأتʕʻ الʹʮي «
ʪً مْ أَرʪَْ اĔَُ هُمْ وَرهُْبَ اتخََّذُوا أَحْبَارَ  هʘا الʦثʥ. وسʸعʯه ǻقʙأ في سʦرة بʙاءة 

 َِّɍمِنْ دُونِ ا  ،ʤونهʗʮعǻ اʦنʦȜǻ ʤل ʤا إذا أحلو قال: أَمَا إنهʦؕان ʤا لؒʹهʦ
 ʤهʻا علʦمʙّذا حȀه، وʦلʲʯاً اسʭʻش ʤهلهʦمʙّاً حʭʻش« 

Ich kam zum Propheten صلى الله عليه وسلم und trug ein goldenes 
Kreuz am Hals. Da sagte er: „O ʿAdī, entferne diesen 
Götzen von dir!“ Dann hörte ich ihn aus der Sure Barāʾa 
(9) Folgendes rezitieren: Sie haben ihre Schriftgelehrten 
und Mönche zu Herren genommen anstelle Allahs. 
(9:31) Er fügte hinzu: „Sie haben sie zwar nicht angebe-
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tet, aber wenn sie ihnen etwas erlaubten, haben sie es 
für erlaubt erklärt. Und wenn sie ihnen etwas verboten, 
haben sie es für verboten erklärt.“ Somit wird die 
Rechtsprechung nicht der Meinung der Ratsversamm-
lung entnommen, weder bei Meinungsmehrheit noch bei 
vollkommener Einstimmigkeit. Sie wird vielmehr dem 
Buch Allahs, der Sunna Seines Gesandten sowie den sich 
daraus durch richtigen iğtihād ergebenden Indikationen 
entnommen. Aus diesem Grund lehnte der Gesandte 
Allahs صلى الله عليه وسلم die Meinung vieler Muslime zum Vertrag von 
Ḥudaibīya ab und sagte: 

 »إني عʗʮ الله ورسʦله، ولʥ أخالف أمʙه«
Ich bin der Diener Allahs und Sein Gesandter und 

werde Seinen Befehl nicht missachten. Der Friedensver-
trag war nämlich eine Offenbarung Allahs, des Erhabe-
nen. Deswegen werden Rechtsfragen nicht auf die Mei-
nung der Menschen zurückgeführt. Auf dieser Grundlage 
erfolgen die Adoption islamischer Rechtssprüche und das 
Erlassen von Gesetzen. Die Adoption von Rechtssprü-
chen und Gesetzen liegt jedoch, wie bereits dargelegt, 
im alleinigen Befugnisbereich des Kalifen. Trotzdem kann 
der Kalif die Gesetze und Rechtssprüche, die er adoptie-
ren möchte, der Ratsversammlung vorlegen, um ihre 
Meinung dazu in Erfahrung zu bringen. Auch ʿUmar ibn 
al-Ḫaṭṭāb holte die Meinung der Muslime zu Rechtsfra-
gen ein. Von den Prophetengefährten wurde er dafür 
nicht gerügt. Dies geschah im Falle der eroberten Lände-
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reien des Irak. Die Muslime verlangten von ihm, es auf 
die Kämpfer, die das Land erobert hatten, aufzuteilen. 
ʿUmar beriet sich mit den Menschen und kam zum 
Schluss, es in den Händen seiner Besitzer zu belassen, 
auf dass sie dafür einen festgelegten Tribut (ḫarāğ) ent-
richten – zusätzlich zur ğizya, die sie als Personen zu ent-
richten hatten. Die Tatsache, dass ʿUmar und vor ihm 
Abū Bakr die Gefährten des Propheten in den islami-
schen Rechtssprüchen zu Rate zogen und niemand der 
Gefährten sie deswegen rügte, ist ein Beleg für den Kon-
sens der Gefährtenschaft (iğmāʿ aṣ-ṣaḥāba), dass diese 
Vorgehensweise erlaubt ist. 

Warum das maẓālim-Gericht im Falle einer Uneinig-
keit zwischen dem Kalifen und der Ratsversammlung 
über die Richtigkeit der Ableitung von Gesetzen oder 
deren Beweisführung hinsichtlich der Ableitungsmetho-
de aus den vom Staat adoptierten Rechtsgrundlagen 
(uṣūl) angerufen werden muss, ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass der maẓālim-Richter die Befugnis hat, das vom 
Kalifen adoptierte Gesetz zu untersuchen. Er untersucht 
es hinsichtlich seines Rechtsbelegs und ob dieser auf das 
Problem anzuwenden ist. Wenn also der Kalif mit der 
Ratsversammlung (d. h. mit der Mehrheit der Ratsver-
sammlung) über ein Gesetz, das er adoptiert hat, uneinig 
ist, und zwar hinsichtlich der Frage, ob es sich um einen 
korrekt abgeleiteten Rechtsspruch handelt oder nicht, so 
wird diese Streitigkeit vor dem maẓālim-Gericht ent-
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schieden, da dies zu dessen Befugnissen zählt. Die Mei-
nung des maẓālim-Gerichts ist in diesem Fall bindend. 

Die nicht muslimischen Mitglieder der Ratsversamm-
lung haben nicht das Recht, die Gesetzes- und Rechtsvor-
lagen des Kalifen zu überprüfen, da sie nicht an den Is-
lam glauben. Ihr Anspruch auf Meinungsäußerung be-
schränkt sich auf das Recht, die Ungerechtigkeiten anzu-
prangern, die ihnen durch Regierungspersonen wider-
fahren. Die Stellungnahme zu islamischen Rechtssprü-
chen und Gesetzen ist davon ausgeschlossen. 

Rechtsbeleg für den Punkt 3 sind die allgemeingülti-
gen Texte über die Rechenschaftsforderung von den 
Herrschern. Aḥmad berichtet von ibn ʿUmar, dass dieser 
sagte: Es sprach der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم: 

 ،فʥʸ صʗقهʘȜǺ ʤبهʤ ،سʦȜॻن علʤȜॻ أمʙاء ǻأمʙونʸǺ ʤؒا لا ǻفعلʦن «
ʤهʸلʡ على ʤمʹه ،وأعانه ʕʴمʹي ول ʛॻيَ  ،فل ʥول ِʙ َض دʦʲعليّ ال« 

Befehlshaber werden über euch herrschen, die euch 
das befehlen, was sie selber nicht tun. Wer ihnen in 
ihren Lügen Recht gibt und sie in ihrem Unrecht unter-
stützt, der gehört nicht zu mir und ich nicht zu ihm, und 
er wird am Becken nicht auf mich treffen. Aḥmad be-
richtet weiterhin von Abū Saʿīd al-Ḫudarī, dass der Ge-
sandte Allahs sprach: 

» ...ʙان جائʠسل ʗʹع Ȗة حʸهاد ؕلʱل الʷأف« 
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[…] Der beste ğihād ist ein rechtes Wort zu einem 
unrechten Herrscher. Al-Ḥākim berichtet von Ğābir, dass 
der Prophet صلى الله عليه وسلم sprach: 

»ʔلʠʸال ʗʮع ʥة بʚʸاء حʗهʵال ʗʻه ،سʙفأم ʙورجل قام إلى إمام جائ 
 »ونهاه فقʯله

Der Herr der Märtyrer ist Ḥamza ibn ʿAbdilmuṭṭalib 
sowie ein Mann, der sich gegen einen ungerechten 
Imam erhebt, ihm das Rechte gebietet und sein Unrecht 
anprangert und dafür von ihm getötet wird. Und Mus-
lim berichtet von Um Salama (r), dass der Gesandte Al-
lahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

ʥؒ ول ،ʤَ لِ ومʥ أنʙؒ سَ  ،فʥʸ عʙف بʙئ  ،سʦؒʯن أمʙاء فʯعʙفʦن وتʹʙؒون «
 »مʥ رضي وتاǺع...

Es werden Herrscher kommen, ihr werdet (ihre Ta-
ten) erkennen und ablehnen. Wer erkennt, ist frei von 
Schuld (weil er einen Weg zu ihrer Anprangerung ge-
funden hat), und wer ablehnt, bleibt unversehrt. Wehe 
dem aber, der in Zufriedenheit folgt. […] All dies sind 
allgemeingültige Texte, die belegen, dass die Rechen-
schaftsforderung von den Regenten gemäß den islami-
schen Rechtssprüchen zu erfolgen hat. Sie erfolgt auch in 
allen Arten von Handlungen. Demzufolge kann die Rats-
versammlung den Kalifen, die Assistenten (al-
muʿāwinūn), die Gouverneure und Statthalter für jede 
Handlung zur Rechenschaft ziehen, die tatsächlich ge-
schehen ist, wenn sie (ihrer Meinung nach) im Wider-
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spruch zum islamischen Rechtsspruch steht, falsch oder 
schädlich für die Muslime ist, den Bürgern damit ein Un-
recht widerfährt oder die Betreuung ihrer Angelegenhei-
ten dadurch vernachlässigt wird. Der Kalif hat auf diese 
Einwände und Rechenschaftsforderungen zu antworten, 
indem er seinen Standpunkt und sein Argument bezüg-
lich der von ihm vollzogenen Handlungen, getätigten 
Aussagen und durchgeführten Beschlüsse darlegt. Auf 
diese Weise kann sich die Ratsversammlung vom richti-
gen Ablauf aller Angelegenheiten und Handlungen sowie 
vom korrekten Verhalten des Kalifen überzeugen. Akzep-
tiert sie den Standpunkt des Kalifen jedoch nicht und 
lehnt sie seine Argumente ab, so gilt Folgendes: Betrifft 
es eine Angelegenheit, in der die Mehrheitsmeinung 
bindend ist, so ist die Meinung der Ratsversammlung für 
den Kalifen bindend, wie es bei den unter a) dargelegten 
Handlungen der Fall ist. Andernfalls ist ihre Meinung 
nicht bindend, wie bei den unter b) angeführten Beispie-
len. Zieht die Ratsversammlung den Kalifen beispielswei-
se dafür zur Rechenschaft, dass er im angeführten Fall 
keine Schule errichtet hat, so ist ihre Forderung für ihn 
bindend. Wird er hingegen dafür zur Rechenschaft gezo-
gen, dass er die Schule gemäß dieser und nicht gemäß 
einer anderen Konstruktion errichten lässt, so ist die 
Forderung der Ratsversammlung nicht bindend. 

Sind sich Rechenschaftsforderer und Regenten in ei-
ner Angelegenheit vom rechtlichen Standpunkt her un-
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einig, so wird das maẓālim-Gericht durch einen Antrag 
der Ratsversammlung angerufen. Dies geht aus dem fol-
genden Koranvers hervor: 

 أيَُّـهَاʮَ  َأَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِين  ََّɍفإَِنْ   ۖمِنْكُمْ  الأَْمْرِ  وَأُوليِ  لرَّسُولَ ا واأَطِيعُ وَ  ا 
 ولِ الرَّسُ وَ  اɍَِّ  إِلىَ  فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فيِ  تَـنَازَعْتُمْ 

Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht Seinem 
Gesandten und jenen, die unter euch die Befehlsgewalt 
innehaben. Und seid ihr in einer Angelegenheit strittig, 
so führt sie auf Allah und den Gesandten zurück! (4:59) 
Das bedeutet: Seid ihr Muslime mit den Inhabern der 
Befehlsgewalt in einer Angelegenheit strittig, so führt sie 
auf Allah und den Gesandten zurück. Mit anderen Wor-
ten: Lasst das islamische Recht entscheiden. Die islami-
sche Rechtsentscheidung obliegt jedoch dem Gericht. 
Deswegen wird in diesem Fall das maẓālim-Gericht ange-
rufen; seine Meinung ist bindend, da es diesbezüglich die 
spezifische Entscheidungsbefugnis innehat. 

Was Punkt 4 anbelangt, so geht sein Rechtsbeleg dar-
aus hervor, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم al-ʿAlāʾ ibn al-Ḥaḍramī, 
seinen Statthalter in Bahrain, allein deswegen absetzte, 
weil die Delegation der ʿAbd al-Qais sich über ihn be-
schwerte. Ibn Saʿd berichtet auf dem Weg des 
Muḥammad ibn ʿUmar, 

قʔʯؕ ʗ إلى العلاء بʥ الʙʷʲمي أن ǻقʗم علॻه ǺعʥȂʙʵ  صلى الله عليه وسلمأن رسʦل الله «
ʥ عʗʮ الʛॻɿ، فقʗم علॻه ǺعʥȂʙʵ رجلاً رأسهʤ عʗʮ الله بʥ عʦف رجلاً م

فȜʵا الʦفʗ  ،واسʳʯلف العلاء على الʥȂʙʲॺ الʘʹʸر بʥ ساوȎ  ،الأشجّ 
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وولّى أǺان بʥ سعʗʻ بʥ  صلى الله عليه وسلمفعʚله رسʦل الله  ،العلاء بʥ الʙʷʲمي
 »وأكʙم سʙاتهʤ ،وقال له اسʦʯصِ Ǻعʗʮ الʛॻɿ خʙʻاً  ،العاص

dass der Gesandte Allahs an al-ʿAlāʾ ibn al-Ḥaḍramī 
schrieb, er möge mit zwanzig Mann der ʿAbd al-Qais zu 
ihm kommen. So kam er mit zwanzig Mann zu ihm, an 
deren Spitze ʿAbdullāh ibn ʿAuf ibn al-Ašağ stand. Al-
ʿAlāʾ hatte für seine Abwesenheit al-Munḏir ibn Sāwā 
als seinen Vertreter in Bahrain eingesetzt. Die Delegati-
on beschwerte sich (beim Propheten) über al-ʿAlāʾ ibn 
al-Ḥaḍramī. Daraufhin setzte der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم 
ihn ab und ernannte Abbān ibn Saʿīd ibn al-ʿĀṣ zum 
neuen Statthalter. Er sagte ihm: „Nimm dich der ʿAbd 
al-Qais in Güte an und würdige ihr Ansehen!“ Ebenso 
hat ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb Saʿd ibn Abī Waqqās von der 
Statthalterschaft abgesetzt, nur weil sich die Menschen 
über ihn beschwerten. Er sagte dazu: „Ich habe ihn nicht 
wegen Unvermögen oder Treulosigkeit abgesetzt.“ Dies 
belegt, dass die Einwohner der Provinzen das Recht ha-
ben, ihren Zorn und Unmut über die Gouverneure und 
Statthalter kundzutun. In so einem Fall müssen diese 
vom Kalifen abgesetzt werden. Das heißt, es steht den 
Provinzräten und ebenso der Ratsversammlung (mağlis 
al-umma), die ja alle Muslime in den Provinzen vertritt, 
zu, ihre Unzufriedenheit über die Gouverneure und 
Statthalter zu äußern. Und der Kalif hat sie unverzüglich 
abzusetzen, wenn die Beschwerde von der Mehrheit der 
Ratsversammlung oder des Provinzrates getragen wird. 
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Herrscht diesbezüglich zwischen der Ratsversammlung 
und dem Provinzrat Uneinigkeit, wird dem Provinzrat der 
Vorzug gegeben, da er über die Situation des wālī besser 
Bescheid weiß und diese besser begreift als die Ratsver-
sammlung. 

Was Punkt 5 angeht, so sind zwei Fragen zu erörtern: 

Die Erste betrifft die Eingrenzung der Kandidatenzahl 
an sich und die Zweite ihre Eingrenzung auf sechs und 
dann auf zwei Personen. 

Was die erste Frage angeht, so wird aus dem Aufstel-
lungsverfahren der rechtgeleiteten Kalifen deutlich, dass 
direkt von den Vertretern der Muslime eine Eingrenzung 
der Kandidatenzahl vorgenommen wurde. Oder sie for-
derten den Kalifen dazu auf, in ihrer Vertretung eine Ein-
grenzung der Kandidatenzahl vorzunehmen. 

So waren in der Saqīfatu Banī Sāʿida Abū Bakr, ʿUmar, 
Abū ʿUbaida und Saʿd ibn ʿUbāda die Kandidaten für das 
Kalifat. Man hat sich mit ihnen begnügt, d. h., man hat 
die Kandidaten auf sie beschränkt. Dies geschah mit Ein-
verständnis aller Personen in der Saqīfa und schließlich 
mit Einverständnis der ṣaḥāba, als sie Abū Bakr die baiʿa 
leisteten. 

Gegen Ende der Regierungszeit Abū Bakrs beriet sich 
dieser mit den Muslimen drei Monate lang und erörterte 
mit ihnen die Frage, wer nach ihm Kalif werden sollte. 
Nachdem sie darüber mit ihm diskutierten, waren sie 
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einverstanden, dass er ihnen ʿUmar als Kandidaten auf-
stellte. Das heißt, sie waren einverstanden, die Kandida-
tenzahl auf einen zu beschränken. 

Klarer und deutlicher tritt die Eingrenzung der Kandi-
datenzahl bei der Erdolchung ʿUmars zutage. So verlang-
ten die Gefährten von ihm, ihnen einen Kandidaten vor-
zuschlagen. Er schlug ihnen sechs Kandidaten vor und 
schloss jeden weiteren aus. Bekanntlich war er bei der 
Untermauerung dessen sehr streng. 

Bei der baiʿa ʿAlīs (r) war er der einzige Kandidat. Es 
gab keinen Zweiten. Deshalb war eine Eingrenzung nicht 
erforderlich. 

Die Eingrenzung der Kandidatenzahl erfolgte vor den 
Augen aller Muslime. Es handelte sich um eine Angele-
genheit, die angeprangert werden müsste. Sie dürfte 
auch nicht vollzogen werden, wenn sie nicht erlaubt wä-
re, weil anderen dadurch die Kandidatur untersagt wird. 
Somit ist die Eingrenzung der Kandidaten für das Kalifat 
durch den Konsens der Gefährtenschaft (iğmāʿ aṣ-
ṣaḥāba) erlaubt. Die Umma hat also das Recht, durch 
ihre Vertreter die Kandidaten eingrenzen zu lassen. Dies 
kann direkt durch die Umma geschehen oder durch 
Mandatierung des früheren Kalifen, die Eingrenzung in 
ihrer Vertretung vorzunehmen. 

Dies betrifft die Eingrenzung der Kandidatenzahl an 
sich. Dass die Eingrenzung zuallererst auf sechs Kandida-
ten erfolgt, geschieht in Anlehnung (istiʾnās) an das Vor-
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gehen ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭābs. Die anschließende Eingren-
zung der Kandidatenzahl auf zwei ist an das Vorgehen 
ʿAbdurraḥmāns ibn ʿAuf angelehnt. Ebenso ergibt es sich 
aus der Notwendigkeit, die baiʿa mit der Mehrheit der 
muslimischen Wähler zu vollziehen. Sind es nämlich 
mehr als zwei Kandidaten, dann könnte der Wahlgewin-
ner z. B. nur dreißig Prozent der Wahlstimmen erhalten, 
also weniger als die (erforderliche) absolute Stimmen-
mehrheit (über fünfzig Prozent). Die absolute Stimmen-
mehrheit ist dem Wahlgewinner nur dann sicher, wenn 
die Kandidaten nicht mehr als zwei sind. 

Allerdings darf die Ratsversammlung die Eingrenzung 
auf sechs und schließlich auf zwei nur aus jenen Kandida-
ten vornehmen, deren Erfüllung der Vertragsbedingun-
gen vom maẓālim-Gericht bestätigt wurde. Denn die Ein-
grenzung der Kandidatenzahl durch die Ratsversamm-
lung dient dem Zweck, einen Kalifen aus ihren Reihen zu 
wählen. Deshalb müssen die Vertragsbedingungen von 
ihnen erfüllt werden. Somit hat das maẓālim-Gericht von 
den Kandidaten all jene auszuschließen, die die Ver-
tragsbedingungen nicht erfüllen. Danach führt die Rats-
versammlung das Eingrenzungsverfahren mit den ver-
bliebenen Kandidaten durch. 

Daraus ergeben sich die Darlegungen unter Punkt 5. 
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Das Recht auf Rede und 
Meinungsäußerung ohne Bedrängnis 

Jedes Mitglied der Ratsversammlung hat innerhalb 
der Grenzen des islamrechtlich Erlaubten das beliebige 
Recht auf Rede und Meinungsäußerung, ohne in irgend-
einer Weise bedrängt zu werden. Das Ratsmitglied ist ein 
bevollmächtigter Vertreter; es vertritt die Muslime bei 
ihrer Meinungsäußerung und bei der Rechenschaftsfor-
derung. Seine Aufgabe ist die Überprüfung der Tätigkei-
ten des Kalifen, irgendeiner staatlichen Regierungsper-
son oder irgendeines Beamten im Staatsapparat. Von all 
diesen Personen fordert es Rechenschaft und gibt ihnen 
gleichzeitig aufrichtige Ratschläge. Das Ratsmitglied äu-
ßert ihnen gegenüber seine Meinung, unterbreitet Vor-
schläge, diskutiert sie und erhebt Einspruch gegen staat-
licherseits verübte rechtswidrige Handlungen. Es erfüllt 
all diese Aufgaben in Vertretung der Muslime, die islam-
rechtlich die Pflicht haben, das, was rechtens ist, zu ge-
bieten, und das Unrecht anzuprangern. Ebenso haben sie 
die islamische Pflicht, von den Herrschern Rechenschaft 
zu fordern und ihnen gegenüber Rat und Meinung zu 
äußern. Der Erhabene sagt: 

 ْتُم هَوْنَ  لْمَعْرُوفِ ʪِ  مُرُونَ Ϧَْ  للِنَّاسِ  أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيرَْ  كُنـْ  عَنِ  وَتَـنـْ
 الْمُنْكَرِ 

Ihr seid die beste Gemeinschaft, die je den Menschen 
hervorgebracht wurde; ihr gebietet das, was rechtens 
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ist, und ihr prangert das Unrecht an. (3:110) Auch sagt 
Er: 

  َرُواوَأَمَ  الزَّكَاةَ  اوَآتَـوُ  ةَ لاَ الصَّ  مُواأَقاَ الأَْرْضِ  فيِ  مَكَّنَّاهُمْ  إِنْ  الَّذِين 
 الْمُنْكَرِ  عَنِ  وĔََوَْا ʪِلْمَعْرُوفِ 

Diejenigen, die, wenn wir ihnen Macht auf Erden ver-
leihen, das Gebet aufrechthalten, die zakāt entrichten, 
das gebieten, was rechtens ist, und das Unrecht an-
prangern. (22:41) Und Er sagt: 

  َْْمُ وَ  يرِْ الخَْ  إِلىَ  يَدْعُونَ  أمَُّةٌ  مِنْكُمْ  وَلْتَكُنϩ َرُون  ِʪ ِعَنِ  هَوْنَ وَيَـن ـْ لْمَعْرُوف 
 الْمُنْكَرِ 

Möge aus euch eine Gemeinschaft hervorgehen, die 
zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Un-
recht anprangert. (3:104) Darüber hinaus existiert eine 
Fülle von aḥādīṯ, die das Gebieten, was rechtens ist, und 
das Anprangern des Unrechts zur Pflicht erklären. So 
sagte der Gesandte صلى الله عليه وسلم beispielsweise: 

ʦʻ َّʥشǺȜالʸعʙوف، ولʯʹهʦنّ عʥ الʙؒʹʸ، أو ل أمʙنَّ لʯ ،والȏʘ نفʴي بʗʻه«
ʤؒل ʔʻʱʯʴǻ عّ́ه فلاʗʯل ʤّه، ثʗʹع ʥاً مǺعقا ʤȜॻعل ʖعॺالله أن ي« 

Bei Dem, in Dessen Händen meine Seele liegt. So ge-
bietet das, was rechtens ist, und prangert das Unrecht 
an. Ansonsten wird Allah seine Strafe über euch kom-
men lassen; ihr werdet Ihn anflehen, und Er wird euch 
nicht erhören. (Von Aḥmad auf dem Wege Huḏaifas 
überliefert.) Auch sagte er: 
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ʠʯع ʙؒʹʴǻ ʤاً فلॻغʙʻه بʗʻه، فإن لʠʯʴǻ ʤع فʮلʴانه، فإن لمʥ رأȎ مʹʤؒ م«
 »ॺɼقلॺه وذلʣ أضɹف الإʸǻان

Wer von euch ein Unrecht sieht, der soll es mit der 
Hand beseitigen. Wenn er dazu nicht im Stande ist, 
dann soll er es mit der Zunge anprangern. Wenn er da-
zu auch nicht im Stande ist, dann soll er es mit dem 
Herzen tun, und das ist der schwächste īmān. (Von Mus-
lim auf dem Wege Abū Saʿīds überliefert.) 

All diese āyāt und aḥādīṯ befehlen den Muslimen, das 
Rechte zu gebieten und das Unrecht anzuprangern. Die 
Rechenschaftsforderung von den Herrschern gehört 
zweifellos dazu. Es existieren sogar aḥādīṯ, welche die 
Rechenschaftsforderung von den Regenten im Besonde-
ren erwähnen. Denn der Rechenschaftsforderung von 
den Regenten, d. h., ihnen das Rechte zu gebieten und 
ihr Unrecht anzuprangern, kommt eine große Wichtig-
keit zu. So wird von Um ʿAtīya auf dem Wege Abū Saʿīds 
berichtet, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sprach: 

»ʙان جائʠسل ʗʹع Ȗة حʸهاد ؕلʱل الʷأف« 
Der beste ğihād ist ein rechtes Wort zu einem un-

rechten Herrscher. Das ist ein klarer Textbeleg für die 
Pflicht, den Herrscher zur Rechenschaft zu ziehen und 
ihm gegenüber die Wahrheit auszusprechen. Diese 
Pflicht wurde dem ğihād gleichgestellt; sie wurde sogar 
zum besten ğihād erklärt. Der Prophet hat sie besonders 
deutlich hervorgehoben und die Muslime in sehr starker 
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Form dazu angespornt, auch wenn es zum Tod führen 
sollte. In einer ṣaḥīḥ-Überlieferung sagt der Gesandte 
Allahs: 

مʙه ورجل قام إلى إمام جائʙ فأ ،هʗاء حʚʸة بʥ عʗʮ الʠʸلʔـʵـʗʻ الـس«
 »ونهاه فقʯله

Der Herr der Märtyrer ist Ḥamza ibn ʿAbdilmuṭṭalib 
und ein Mann, der sich gegen einen ungerechten Imam 
erhebt, ihm das Rechte gebietet und sein Unrecht an-
prangert und dafür von ihm getötet wird. 

Als die Gefährten dem Propheten صلى الله عليه وسلم beim Friedens-
vertrag von Ḥudaibīya heftig widersprachen, hat er sie 
für ihren Widerspruch nicht getadelt. Er lehnte bloß ihre 
Meinung ab und zog den Vertrag durch. Denn sein Han-
deln entsprang einer Offenbarung Allahs. In diesem Fall 
kommt der Meinung von Menschen keine Bedeutung zu. 
Er tadelte sie vielmehr dafür, dass sie seinem Befehl 
nicht gehorchten, als er von ihnen verlangte, das Opfer-
tier zu schlachten, ihre Köpfe zu scheren und sich aus 
dem iḥrām-Zustand zu lösen. Auch tadelte der Gesand-
te صلى الله عليه وسلم al-Ḥubāb ibn al-Munḏir nicht dafür, dass dieser ihm 
bei der Schlacht von Badr in der Wahl des Lagerplatzes 
widersprach. Vielmehr folgte er seiner Meinung. 

Am Tag der Schlacht von Uḥud folgte er der Mehr-
heitsmeinung, dem Stamm der Quraiš außerhalb Medi-
nas zu begegnen, obwohl er selbst gegenteiliger Mei-
nung war. In all dem hörte sich der Gesandte die Kritik 
an und antwortete darauf. 
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Die Gefährten – Allahs Wohlgefallen mit ihnen – zo-
gen nach dem Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم auch die rechtgelei-
teten Kalifen zur Rechenschaft und wurden dafür von 
ihnen nicht getadelt. So zogen sie ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb, 
als er auf der Kanzel stand, über seine Vorgehensweise 
bei der Aufteilung der jemenitischen Umhänge zur Re-
chenschaft. Ebenso stellte sich ihm eine Frau entgegen, 
als er die Erhöhung der Brautgaben untersagte. Die Ge-
fährten erhoben auch Einwände gegen ihn und zogen ihn 
zur Rechenschaft, als er die Ländereien des Irak nach 
dessen Eroberung nicht aufteilte. Bilāl und az-Zubair kri-
tisierten ihn sehr heftig dafür. Er diskutierte mit ihnen 
und zog die Gefährten zu Rate, bis er diese von seiner 
Meinung überzeugen konnte. 

Demzufolge hat jedes Ratsmitglied in seiner Eigen-
schaft als Vertreter der Muslime das Recht, sich in der 
Ratsversammlung nach Belieben zu Wort zu melden. Es 
hat das Recht, seine Meinung ohne Verbot oder Be-
drängnis zu äußern. Es kann den Kalifen, die Assistenten, 
die Gouverneure sowie jeden Beamten des Staatsappa-
rates zur Rechenschaft ziehen. Sie alle müssen ihm ge-
genüber Rede und Antwort stehen, solange es sich in 
seiner Rechenschaftsforderung und Meinungsäußerung 
an die Gesetze des Islam hält. 

Zudem haben die Nichtmuslime unter den Ratsmit-
gliedern das Recht, ihre Meinung über das Unrecht zu 
äußern, das ihnen seitens Regierungspersonen widerfah-
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ren ist, und zwar ohne ihnen irgendwie das Wort zu ver-
bieten oder sie irgendwie zu bedrängen, solange dies im 
Rahmen der islamischen Gesetze bezüglich der Mei-
nungsäußerung geschieht. 
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Banner und Flaggen 

Der Staat wird über Banner und Flaggen verfügen. 
Dies leitet sich aus der Realität des ersten islamischen 
Staates ab, den der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم in Medina ge-
gründet hat, und zwar in folgender Weise: 

1. Bei dem Banner (al-liwāʾ) und der Flagge (ar-rāya) 
handelt es sich um Fahnen, die im Arabischen auch als 
ʿalam bezeichnet werden. Im Wörterbuch „al-Qāmūs al-
muḥīṭ“ heißt es dazu unter dem Stammwort „rawiya“: 
„Ar-rāya ist die Fahne (al-ʿalam), im Plural ar-rāyāt.“ Un-
ter dem Stammwort „lawiya“ wird ausgeführt: „Al-liwāʾ 
mit langem zweiten Vokal ist die Fahne (al-ʿalam), im 
Plural alwiya.“ 

Nun hat das islamische Recht jedem der beiden Be-
griffe eine islamrechtliche Bedeutung in folgender Weise 
zugeteilt: 

 Das Banner ist weiß mit der schwarzen Aufschrift 
lā ilāha illallāh Muḥammadun rasūlullāh47. Es wird dem 
Armeekommandanten überreicht und dient als Zeichen 
für seinen Standort. Mit jedem Standortwechsel wird das 
Banner mit übertragen. Beweis dafür, dass das Banner 
dem Armeekommandanten überreicht wird, sind folgen-
de Tradierungen: 

                                                      
47 Es gibt keinen Gott außer Allah, und Muḥammad ist der Gesandte 
Allahs. 
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 »دخل مȜة يʦم الفʯح ولʦاؤه أبʞॻ صلى الله عليه وسلمأن الʹʮي «
Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم marschierte am Tag der Er-

öffnung mit weißem Banner in Mekka ein. (Von ibn 
Māğa über Ğābir tradiert.) Und an-Nisāʾī berichtet von 
Anas: 

 حʥʻ أمʙَّ أسامة بʥ زʗȂ على الʜॻʱ لॻغʚو الʙوم عقʗ لʦاءه صلى الله عليه وسلمأنه «
 »بʗʻه

Als der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم Usāma ibn Zaid zum Ar-
meekommandanten ernannte, um gegen Byzanz in den 
Krieg zu ziehen, überreichte er ihm das Banner und 
band es ihm eigenhändig fest. 

 Die Flagge ist schwarz mit der weißen Aufschrift 
lā ilāha illallāh Muḥammadun rasūlullāh. Sie wird den 
Truppenkommandanten überreicht (den Kommandanten 
der Bataillone, Stoßtrupps und der anderen Armeeein-
heiten). Beweis dafür ist die Aussage des Gesandten als 
Armeekommandant bei der Schlacht von Ḫaibar: 

فأعʠاها  لأعʥʻʠ الʙاǻة غʗاً رجلاً ʔʲǻ الله ورسʦله، وॺʲȂه الله ورسʦله،«
 »علॻاً 

„Wahrlich, ich werde morgen die Flagge einem Mann 
übertragen, der Allah und Seinen Gesandten liebt und 
den Allah und Sein Gesandter lieben.“ Er überreichte 
die Flagge ʿAlī. (Übereinstimmend überliefert.) ʿAlī – Al-
lahs Wohlgefallen mit ihm – galt in diesem Fall als Trup-
pen- bzw. Bataillonskommandant innerhalb der Armee. 
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Auch wird im ḥadīṯ von al-Ḥāriṯ ibn Ḥassān al-Bakrī Fol-
gendes berichtet: 

ǻه، مʯقلʗ على الʙʮʹʸ، وȁلال قائʤ بʥʻ يʗ صلى الله عليه وسلم الʗʸيʹة فإذا رسʦل اللهقʗمʹا «
ت؟ وȀذا راǻات سʦد، فʴألʕُ: ما هʘه الʙاǻا ،صلى الله عليه وسلمالʃॻʴ بʥʻ يȏʗ الʙسʦل 

 »فقالʦا: عʙʸو بʥ العاص قʗم مʥ غʚاة
Wir kamen nach Medina. Der Prophet صلى الله عليه وسلم stand ge-

rade auf der Kanzel, und Bilāl stand vor ihm mit umge-
hängtem Schwert. Schwarze Flaggen befanden sich 
dort. Ich fragte: „Was sind das für Flaggen?“ Man ant-
wortete: „ʿAmr ibn al-ʿĀṣ kam von einem Feldzug zu-
rück.“ Die Aussage „Schwarze Flaggen waren dort“ be-
deutet, dass sich viele Flaggen in der Armee befanden, 
wohingegen der Armeekommandant ein Einziger war, 
nämlich ʿAmr ibn al-ʿĀṣ. Dies weist darauf hin, dass die 
Flaggen sich bei den Truppen- und Bataillonskomman-
danten befanden. 

Demzufolge wird das Banner dem Armeekomman-
danten übertragen. Die Flaggen befinden sich hingegen 
bei den Bataillonen, Truppen und den restlichen Un-
tereinheiten der Armee. Somit ist in einer Armee nur ein 
Banner vorhanden. Flaggen gibt es hingegen in jeder 
Armee zahlreich. 

Das Banner ist also ausschließlich ein Zeichen für den 
Armeekommandanten, und die Flaggen sind Zeichen in 
Händen der Soldaten. 
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2. Das Banner wird dem Armeekommandanten als 
Zeichen für seinen Standort übertragen. Das heißt, es ist 
mit dem Standort des Armeekommandanten verknüpft. 
In der Schlacht hingegen wird dem Befehlshaber, sei es 
der Armeekommandant selbst oder ein anderer von ihm 
ernannter Befehlshaber, eine Flagge übergeben, die er 
am Schlachtfeld bei sich trägt. Sie wird deswegen „Um 
al-ḥarb“ (die Mutter des Krieges) genannt, weil sie vom 
Kommandanten am Schlachtfeld getragen wird. 

In der Schlacht trägt also jeder Kommandant am 
Schlachtfeld eine Flagge bei sich. Dies war in jener Zeit 
der allgemeine Brauch. Das Emporhalten der Flagge war 
ein Zeichen für die militärische Stärke des Kommandan-
ten am Schlachtfeld. Es handelt sich um eine administra-
tive Regelung, die nach den allgemeinen Kriegsbräuchen 
gehandhabt wird. 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم erzählte den Menschen vom 
Märtyrertod Zaids, Ğaʿfars und ibn Rawāḥas, bevor die 
Soldaten mit der Nachricht kamen. Er صلى الله عليه وسلم sagte: 

أخʘ الʙاǻة زʗȂ فأصʔʻ، ثʤ أخʘ جعفʙ فأصʔʻ، ثʤ أخʘ ابʥ رواحة «
ʔʻفأص« 

Zaid nahm die Flagge und fiel. Dann nahm sie Ğaʿfar 
und fiel. Sodann nahm sie ibn Rawāḥa und fiel ebenso. 

Ist im Falle eines tatsächlichen Krieges der Kalif per-
sönlich der Kommandant auf dem Schlachtfeld, so darf 
auch das Banner emporgehoben werden und nicht nur 
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die Flagge. So wird in der „Sīra“ von ibn Hišām beim Be-
richt über die große Schlacht von Badr erwähnt, dass sich 
sowohl das Banner als auch die Flagge am Schlachtfeld 
befanden. 

Im Friedensfall bzw. nach Ende der Schlacht werden 
die Flaggen auf die ganze Armee verteilt und von den 
verschiedenen Armeetruppen, Bataillonen, Stoßtrupps 
und Einheiten emporgehoben, wie es im ḥadīṯ von al-
Ḥāriṯ ibn Ḥassān al-Bakrī über die Armee von ʿAmr ibn al-
ʿĀṣ berichtet wird. 

3. Der Kalif ist der Befehlshaber der Armee im Islam. 
Deswegen wird das Banner islamrechtlich über seiner 
Residenz, dem Kalifatssitz, emporgehoben, denn das 
Banner wird bekanntlich dem Armeekommandanten 
überreicht. Ebenso ist es im administrativen Sinne er-
laubt, die Flagge über den Kalifatssitz aufzustellen, da 
der Kalif auch das Oberhaupt der staatlichen Institutio-
nen ist. 

Über den restlichen staatlichen Apparaten, Institutio-
nen und Behörden wird nur die Flagge und nicht das 
Banner aufgestellt, da das Banner alleine dem Armee-
kommandanten als Zeichen seines Standortes vorbehal-
ten ist. 

4. Das Banner wird an der Speerspitze festgebunden 
und um den Speer gewickelt. Es wird den Armeekom-
mandanten je nach Anzahl der Armeen überreicht. So 
wird jeweils dem Kommandanten der ersten, zweiten 
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und dritten Armee oder der Armee aš-Šāms, des Irak und 
Palästinas bzw. der Armee Aleppos, Homs‘ und Beiruts 
ein Banner überreicht. Dies erfolgt je nach Bezeichnung 
der Armeen. 

Grundsätzlich wird das Banner an der Speerspitze an-
gebracht und um den Speer gewickelt. Es wird lediglich 
für besondere Erfordernisse ausgebreitet. So kann es z. 
B. wegen der Wichtigkeit des Staatssitzes über der Kali-
fatsresidenz ausgebreitet werden und frei wehen. Eben-
so wird es in Friedenszeiten über den Kommandozentra-
len der Armeen ausgebreitet, damit die Umma die Größe 
ihrer Armeebanner erkennen kann. Widerspricht dieses 
Erfordernis jedoch dem Sicherheitsaspekt, wenn bei-
spielsweise zu befürchten ist, dass der Feind dadurch 
den Standort der Armeekommandanten erfahren kann, 
so wird das Banner in seinen Ursprungszustand zurück-
gesetzt: Es bleibt um den Speer gewickelt und wird nicht 
ausgebreitet. 

Die Flagge hingegen weht frei im Wind wie die Fah-
nen der heutigen Zeit und wird an den staatlichen Insti-
tutionen angebracht. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden: 

Erstens: Die Armee betreffend: 

1. Im Falle eines tatsächlichen Krieges ist das Banner 
stets mit dem Sitz des Armeekommandanten verbunden. 
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Es bleibt grundsätzlich um den Speer gewickelt und kann 
nach Klärung der Sicherheitslage ausgebreitet werden. 

Der Kommandant auf dem Schlachtfeld trägt eine 
Flagge. Ist es der Kalif persönlich, kann zusätzlich noch 
ein Banner aufgestellt werden. 

2. In Friedenszeiten erhalten die Kommandanten der 
verschiedenen Armeen jeweils ein Banner. Es wird um 
den Speer gewickelt und darf über den Kommandozent-
ralen der Armeen ausgebreitet werden. 

Die Flaggen sind unter den verschiedenen Einheiten, 
Truppen und Bataillonen der Armee sowie in allen weite-
ren Armeestrukturen verbreitet. Jedes Bataillon bzw. 
jede Armeeeinheit kann neben der schwarzen Staats-
flagge administrativ auch eine eigene, für sie charakteris-
tische Flagge besitzen, die neben der Staatsflagge aufge-
stellt wird. 

Zweitens: Was die staatlichen Institutionen, Ämter 
und Sicherheitsbehörden angeht, so werden auf deren 
Gebäuden lediglich die schwarzen Flaggen angebracht. 
Davon ausgenommen ist die Kalifatsresidenz, auf der das 
Banner angebracht wird, da ja der Kalif der Oberbefehls-
haber der Armee ist. Neben dem Banner ist es (administ-
rativ) auch zulässig, die Flagge an der Kalifatsresidenz 
anzubringen, weil diese die Spitze der Staatsapparate 
bildet. Private Institutionen und normale Menschen 
können die Flagge ebenfalls aufstellen und über ihren 
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Häusern und Institutionen wehen lassen. Dies gilt insbe-
sondere für Feste, Siegesfeiern und Ähnliches. 
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Die Hymne des Kalifatsstaates 

Sich ein Motto (Leitsatz) bzw. einen Slogan anzueig-
nen, um eine Gemeinschaft oder einen Staat von ande-
ren zu unterscheiden, zählt zu den erlaubten Dingen. Die 
Muslime eigneten sich solche Slogans an und riefen sie 
aus, wenn sie anderen Staaten auf dem Schlachtfeld be-
gegneten. Dies wurde auch in der Zeit des Gesandten 
Allahs صلى الله عليه وسلم so gehandhabt und von ihm ausdrücklich ge-
duldet. So eigneten sich die Muslime während des Gra-
benkrieges und der Schlacht um Banū Quraiḏa den 
Schlachtruf „ḥa mīm, la yunṣarūn“48 an. Und während 
der Schlacht von Banū al-Muṣṭalaq hatten sie den 
Schlachtruf „yā Manṣūr, amit, amit!“49. 

Überdies hat Allah (t) dem Menschen Fähigkeiten ge-
schenkt, die Er in dessen erschaffenen Natur determi-
niert hat. Dazu zählt das Hören, Sehen, Sprechen etc. Die 
Benutzung all dieser Fähigkeiten fällt durch allgemein-
gültige Rechtsbelege in den Bereich des Erlaubten. Der 

                                                      
48 Wörtl.: „Ḥā mīm, ihnen kommt keine Untersützung zu.“ Ḥā mīm 
ist der Beginn (und auch der Name) einiger Suren im Koran, die 
einen großen Stellenwert besitzen. Die Bedeutung des Schlachtrufes 
ist ungefähr: Lest die ehrenwerten Suren, die mit ḥā mīm beginnen, 
denn mit dem großen Stellenwert, den sie bei Allah besitzen, wird Er 
den Feinden keinen Beistand gewähren. 
49 Wörtl. „O Unterstützter! Bring den Tod!“ Mit „O Unterstützter“ ist 
– gemäß einer Erläuterung - der kämpfende Muslim gemeint, der 
von Allah, dem Erhabenen, Unterstützung erfährt. 
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Mensch kann also sehen, hören, reden und ausrufen, 
was er will, solange kein spezifischer Rechtsbeleg ergan-
gen ist, der mit einer dieser natürlichen Handlungen in 
Verbindung steht. In diesem Fall muss der Rechtsbeleg 
eingehalten werden. 

Demzufolge ist es dem islamischen Staat erlaubt, sich 
einen bezeichnenden Leitsatz bzw. einen Slogan anzu-
eignen, den man ausruft und der ihn von anderen Staa-
ten unterscheidet. Er kann ihn in seinen Beziehungen zu 
anderen Staaten verwenden, so dass dieser Slogan den 
Kalifen während seiner Staatsbesuche im Ausland bzw. 
während des Besuches ausländischer Staatsoberhäupter 
bei ihm begleitet. Der Slogan kann auch von normalen 
Menschen bei Anlässen verwendet werden. Sie können 
ihn z. B. bei ihren Zusammenkünften, bei allgemeinen 
Versammlungen oder auch in ihren Schulen und Rund-
funkanstalten etc. vortragen. 

Die Art des Vortragens – ob es nun mit lauter oder lei-
ser Stimme, mit oder ohne Gesang erfolgt – fällt ebenso 
in den Bereich des Erlaubten. So reimten die Muslime 
ihre Ausrufe und trugen sie, je nach Anlass, zu dem der 
Ausruf getätigt wurde, mit entsprechend einflussreicher 
Stimme vor. 

Es wird adoptiert, dass sich der Staat eine Hymne an-
eignet. Er kann sie je nach Erfordernis verwenden. Diese 
Hymne begleitet den Kalifen bei seinen offiziellen 
Zusammenkünften mit anderen Staatsoberhäuptern. 
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Auch kann sie die Umma bei besonderen Anlässen vor-
tragen. Bei der Hymne des entstehenden zweiten recht-
geleiteten Kalifats wird, so Gott will, Folgendes berück-
sichtigt: 

1. Die Erfüllung der Frohbotschaft des Gesandten Al-
lahs صلى الله عليه وسلم über die Rückkehr des zweiten rechtgeleiteten 
Kalifats und die Emporhebung der ʿUqāb-Flagge, der 
Flagge des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم, soll erwähnt werden. 

2. Die Frohbotschaft des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم, dass 
bei der Errichtung des Kalifats die Erde ihre Schätze her-
vorbringen, der Himmel seinen Segen herablassen und 
sich Gerechtigkeit auf Erden ausbreiten wird, nachdem 
das Unrecht sich ausgebreitet hatte, soll ebenfalls er-
wähnt werden. 

3. Auch die Eröffnung und die Verbreitung des Guten 
in allen Winkeln der Erde soll Erwähnung finden, nach-
dem die Länder der Muslime unter dem Schirm des Kali-
fats vereint worden sind. Im Zentrum stehen die drei 
Moscheen, die vom Islam her bereist werden sollen: die 
Heilige Moschee in Mekka (al-Masğid al-Ḥarām), die Mo-
schee des Propheten in Medina (al-Masğid an-Nabawī) 
und die al-Aqsā-Moschee in Jerusalem, nachdem das 
Zionistengebilde mit der Wurzel dort ausgerissen wurde. 

4. Abgeschlossen wird die Hymne mit der Rückkehr 
der Umma in den Zustand, den Allah für sie vorgesehen 
hat: als beste Gemeinschaft, die den Menschen je her-
vorgebracht wurde. Ihr höchstes Ziel ist es, das Wohlwol-
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len Allahs, des Erhabenen, zu erlangen, auf dass Er sie 
mit Seiner Huld, Seiner Gnade und der höchsten Stufe im 
Paradiese ehrt. 

5. Der takbīr soll darin oftmals wiederholt werden. 
Denn der takbīr hat eine besondere Resonanz im Islam 
und im Leben der Muslime. Bei ihren Siegen und Festen 
wird er immerfort wiederholt. Zu jedem erhebenden 
Anlass wird er mit Begeisterung ausgestoßen. 

Im Lichte dieser Ausführungen wird der Anhang zu 
diesem Buch die erwünschte Hymne und die Art, wie sie 
vorgetragen werden soll, beinhalten. Dies wird, so Gott 
will, zu passender Zeit bekannt gegeben. 

Und unser letzter Bittruf lautet: Gepriesen sei Allah, 
der Herr der Welten! 

   



 

 

 

 

 


